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Vorwort 

Der vorliegende 23. Bericht stellt die Tätigkeit und Wahrnehmungen der VA 
vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1999 dar. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Darstellung bereits nach der 
Bundesministeriengesetz-Novelle 2000, BGBL I Nr. 16/2000. 

Die legislativen Anregungen der VA sind im Anhang I, die Entwicklung des 
Geschäftsanfalles im Berichtszeitraum ist im Anhang 2 dieses Berichtes ab­
gedruckt. Eine Zusammenstellung der Anzahl und der Gegenstände der im 
Jahr 1999 eingelangten Beschwerden und sonstigen Anbringen sowie der im 
Berichtszeitraum eingeleiteten amtswegigen Prüfungsverfahren, wird - um 
dem Grundsatz der Sparsamkeit zu entsprechen - nur auf Anforderung über­
mittelt. 

Für nähere Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung. Dies betrifft so­
wohl im Bericht erwähnte als auch andere EinzelHille, sowie allgemeine Fra­
gen der Verwaltungskontrolle bzw. die Anregungen an die Verwaltung sowie 
den Gesetzgeber. 

An dieser Stelle möchten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so­
wie den Bediensteten von Behörden und sonstigen Verwaltungseinrichtungen 
für die auch in diesem Berichtszeitraum geleistete Zusammenarbeit danken. 
Dies gilt insbesondere für die Bezirkshauptmannschaften und die Ämter der 
Landesregierungen, die einen wesentlichen Beitrag zur Durchführung unserer 
Prüfvelfahren sowie unserer Sprechtage außerhalb von Wien geleistet haben. 
Ebenso unterstützten die Rechtsanwaltskammern in dankenswerter Weise die 
V A, indem sie für jeden Sprechtag außerhalb Wiens Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte namhaft machten, die für eine kostenlose anwaltliche Erstaus­
kunft in den Fällen zur Verfügung standen, in denen die Zuständigkeit der 
VA nicht gegeben war. 

Der vorliegende Bericht wurde in der kollegialen Sitzung am 6. April 2000 
einstimmig beschlossen. 

Wien, im April 2000 

Ingrid Korosec 

Horst Sehender 

Dr. Christa Krammer 
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1 Bundeskanzler 

1.1 Geschäftsbereich von 
Volksanwältin Dr. Christa Krammer 

1.1.1 Allgemeines 

Gesamtzahl der Fälle: 16 (1998: 22) 

Zu diesem Ressortbereich waren keine Beanstandungen auszuspre­
chen bzw. ergab sich kein AnJass für grundlegende Anmerkungen. 

12 
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2 Bundesministerin für auswärtige 
Angelegenheiten 

2.1 Geschäftsbereich von 
Volksanwältin Dr. Christa Krammer 

2.1.1 Allgemeines 

Gesamtzahl der Fälle: 17 (1998: 10) 

Keiner der im Jahre 1999 an die VA herangetragenen Beschwerden 
konnte Berechtigung zuerkannt werden. Soweit es sich um Visaan­
gelegenheiten und damit zusammenhängende Auskunftserteilungen 
handelte, war den österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland 
kein Fehlverhalten anzulasten. 

Eine andere Gruppe von Beschwerdefällen betraf die Gestaltung von 
Dienstverhältnissen der sur-place-Kräfte. In einem, die Frage des 
Umfanges der Dienstpflichten einer Übersetzerin betreffenden Be­
schwerdefall war der ausftihrlichen Stellungnahme zu entnehmen, 
dass für die sehr restriktive Auslegung der Dienstpflichten durch die 
Beschwerdeführerin bei objektiver Betrachtung keine ausreichende 
Rechtsgrundlage gegeben war. In einem anderen Fall, in dem sich 
eine in einem außereuropäischen Staat als sur-place-Kraft beschäf­
tigte EU-Bürgerin wegen angeblicher Diskriminierung österreichi­
sehen sur-place-Kräften gegenüber beschwerte, konnte von Seiten 
der VA sogar festgestellt werden, dass von österreichischer Seite 
bereits seit 1. Jänner 1993 eine völlige dienstrechtliche Gleichbe­
handlung österreichischer und nichtösterreichischer Lokalkräfte 
gegeben ist. 

In einem ganz besonders gelagerten Fall konnte die VA rasch und 
unbürokratisch eine Behebung des Beschwerdegrundes erreichen, 
obwohl dieser in der Vorgangsweise einer ausländischen Botschaft 
gelegen war. Eine Anrainelin führte Beschwerde über vermeidbare 
Lärmentwicklung beim Waschen der Botschaftsfahrzeuge. Unter 
Einschaltung des Ressorts gelang es der VA, eine für beide Seiten 
akzeptable Lösung herbeizuführen. 

13 
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3 Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur 

3.1 

3.1.1 

Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Horst Sehender 

Allgemeines 

Im Berichtsjahr wurden 50 Beschwerden dem Ressort der Bundes- 50 Beschwerden 

ministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten zugeord- Mehr als die Hälfte 
net. So wie auch im Jahr 1998 betrafen mehr als die Hälfte der Be- betreffen Lehrer­

schwerden Angelegenheiten des Lehrerdienstrechts, in sieben Fällen dienstrecht 

wurde Beschwerde über das Bundesdenkmalamt geführt. 

Knapp vier Fünftel aller im Jahr 1999 angefallenen Akten waren 
zum Zeitpunkt der Berichterstattun$ bereits abschließend erledigt. 
10% dieser Fälle konnten mit der Behebung des Beschwerdegrundes 
abgeschlossen werden. 

Auffällig ist, dass der Anteil der Eltern- bzw. Schülerbeschwerden 
am Beschwerdeaufkommen mit 7 Fällen kaum ins Gewicht fällt. 
Einige Eltern bzw. Schüler wollen im Zuge des PfÜfungsverfahrens 
namentlich nicht genannt werden, andere geben bei telefonischen 
Anfragen nicht einmal gegenüber der V A ihren Namen an, sodass 
sie statistisch nicht erfasst werden können. In diesen Fällen versucht 
die V A durch Rechtsaufklärung weiterzuhelfen. Bei der V A entsteht 
der Eindruck, dass Eltern bzw. Schüler Angst vor Repressalien ha­
ben, wenn sie sich über schulische Belange beschweren. Deshalb 
besteht eine Hemmschwelle, vermutetes Fehlverhalten von Lehrern 
bzw. Direktoren aufzuzeigen. 

3.1.2 Mobbing 

Wie schon in den vergangenen Jahren (VA 44-UKl93, 13-UKl96), 
war die VA auch im Berichtszeitraum (VA 24-UKl99, 34-UKl99, 
45-UKl99, 47-UKl99) mit Beschwerden von Lehrern konfrontiert, 
die seitens ihrer Lehrerkollegen bzw. der Schulleiter massiven 
Schikanen ausgesetzt sind. Vor allem eigenwillig denkende, selbst­
bewusst auftretende Lehrer, die nicht immer mit der Meinung ihrer 
dienstl ichen Vorgesetzten konform gehen, aber auch Lehrer, die an 
ihre Schüler besonders hohe Anfordemngen stellen, sind davon 

14 

Wenige und anonyme 
Eltern- bzw. Schüler­
beschwerden 

Vermuteter Grund: 
Angst vor Repressalien 

Eigenwillige, selbstbe­
wusste und " strenge" 
Lehrer sind betroffen 

Druckmittel: Verset­
zung in den Ruhestand 
gegen den Willen des 
Lehrers 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)16 von 232

www.parlament.gv.at



betroffen. Die Fälle, in denen versucht wird, unliebsame und unan­
gepasste Lehrer gegen ihren Willen wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand zu versetzen, häufen sich. Oft werden in die Auseinan­
dersetzungen auch Schüler und deren Eltern hineingezogen. Schüler 
werden gegeneinander ausgespielt und Eltern polarisiert, sodass 
letztendlich die gesamte Schulgemeinschaft mit erheblichen Span­
nungen belastet wird. 

3.1.3 Besetzung von SchuUeiterposten 

Die Besetzung von Schulleiter- und Lehrerposten erfolgt unverän­
dert auf Vorschlag von nach dem Parteienproporz zusammengesetz­
ten Kollegien der Bezirks- und Landesschulräte. Solange die von der 
V A wiederholt geforderte Abkehr vom Parteienproporz in den Kol­
legien nicht erfolgt, werden - trotz aller Bemühungen um Objekti­
vierung - auch weiterhin parteipolitische Erwägungen die Entschei­
dungen maßgeblich beeinflussen. Die V A hält daher an ihrer Anre­
gung, den verfassungsrechtlich verankerten Parteienproporz abzu­
schaffen, wie in mehreren Berichten der VA seit dem Jahre 1993, 
unverändert fest. 

3.1.4 

3.1.4.1 

Einzelfalle 

Bundes-Blindenerziehungsinstitut - Erhöhung 
der Kostenbeiträge und Einhebung durch 
Bundesländer 

VA 48-UK/96 

Bereits in den Berichten über die Berichtsjahre 1997 und 1998 
zeigte die VA auf, dass einerseits die Erhöhung der Kostenbeiträge 
für die Heimunterbringung der Verordnung über Beiträge für Schü­
lerheime und ganztägige Schulformen, BGBl.Nr. 428/1994, wider­
spricht und dass andererseits die Einhebung der Kostenbeiträge im 
Wege über die Bundesländer keine gesetzliche Deckung fmdet. 

Zuletzt wurde die VA von der Bundesministerin fur Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten im September 1999 davon informiert, 
dass die Vorarbeiten fur eine Novellierung der Verordnung über 
Beiträge für Schülerheime und ganztägige Schulformen mittlerweile 
abgeschlossen seien und der Verordnungsentwurf noch im Herbst 
1999 einer allgemeinen Begutachtung zugeführt werde. Entgegen 
dieser Mitteilung liegt der Verordnungsentwurf bis zum Februar 
2000 jedoch noch immer nicht vor, sodass sich die Neugestaltung 
der Einhebung der Kostenbeiträge erneut verzögert. Das Prüfungs­
verfahren der V A wird daher fortgesetzt. 

Einbeziehung von 
Schülern und Eltern in 
die Auseinanderset­
zungen belastet Schul­
gemeinschaft 

V A fordert unverän­
dert Aufhebung des 
Parteienproporzes in 
den Kollegien der Be­
zirks- und Landes­
schulräte 

Weitere Verzögerun­
gen bei der Novellie­
rung der VO über 
Beiträge für Schüler­
heime und ganztägige 
Schulformen - daher 
Fortsetzung des Prü­
fungsverfahrens 
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3.1.4.2 Studienberechtigungsprüfung für das Kolleg 
für Textildesign 

VA 43-UK/99 

Eine Mutter beschwerte sich bei der VA datüber, dass sich ihre Erfolg für VA: 

Tochter bei der Studienberechtigungsprüfung fur das Kolleg fur Statt 2. Pflichtfach 
Textildesign auch einer Prüfung aus dem Pflichtfach "Mathematik ("Mathematik 2") 
2" zu unterziehen hätte, obwohl Mathematik im Hinblick auf Vor- wird 3. Wahlfach ge­

kenntnisse oder Fertigkeiten für die angestrebte Fachrichtung über- prüft 

haupt nicht erforderlich sei. 

Die VA leitete ein Prüfungsverfabren ein und konnte bewirken, dass Behebung des Be­
der Schule vom Bundesministerium für Unterricht und kulturelle schwerdegrundes 

Angelegenheiten eine Weisung in Erinnerung gerufen wurde, wo-
nach für das Kolleg für Textildesign "Mathematik 2" nicht zu prü-
fen, sondern das zweite Pflichtfach durch ein drittes Wahlfach zu 
ersetzen ist. Mit der Behebung des Beschwerdegrundes konnte das 
Prüfungsverfabren der V A abgeschlossen werden. 

3.1.4.3 Verweigerung von Originalzeugnissen nach 
Änderung des Vornamens wegen Geschlechts­
umwandlung 

VA 21-UK/99 

Eine Einschreiterin wandte sich nach einer Geschlechtsumwandlung 
an die VA und beschwerte sich darüber, dass der Stadtschulrat für 
Wien sich weigern würde, ihren Vornamen auf Schulzeugnissen zu 
ändern. 

Im Zuge des Prüfungsverfahrens gelangte der VA die Ansicht der 
Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten zur 
Kenntnis, wonach nach erfolgter Geschlechtsumwandlung nur die 
Ausstellung einer Zweitschrift von Jahres- bzw. Reifezeugnissen mit 
dem neuen Vornamen möglich sei. Die Einschreiterin äußerte dar­
aufhin die Befürchtung, dass z.B. bei einer Bewerbung die Gründe 
ftir die Ausstellung einer Zweitschrift hinterfragt werden könnten 
und es in der Folge erneut zu einer Diskriminierung wegen der Ge­
schlechtsumwandlung kommen könnte. Sie verlangte die Ausstel­
lung von Originalzeugnissen. Diesem Begehren wurde von der Bun­
desministerin ftir Unterricht und kulturelle Angelegenheiten nicht 
stattgegeben. 

Für die VA sind die von der Beschwerdeftihrerin dargelegten Argu­
mente nachvollziehbar. Da die Ressortchefin in einem unverständli-

16 
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chen Mangel an Bürgelfreundlichkeit dem berechtigten Wunsch der 
Einschreiterin nach Ausstellung von Originalzeugnissen nicht nach­
kommen wollte, erkannte die VA der Beschwerde der Einschreiterin 
Berechtigung zu. Die VA regt an, in Zukunft nach Geschlechtsum­
wandlungen Schulzeugnisse mit dem geänderten Vornamen im Ori­
ginal auszustellen. 

3.1.4.4 Lehramtszeugnis für Behinderte 

VA 49-UK/98 

Eine körperlich behinderte (schwerhörige) Studentin wurde erst 
nach der Aufnahme in die Pädagogische Akademie davon infor­
miert, dass sie wegen ihrer körperlichen Behinderung kein Lehr­
amtszeugnis erhalten werden könne, sondern bloß ein "Zertifikat". 
Da die Einschreiterin nicht schon bei der Aufnahme in die Pädago­
gische Akademie vom eingeschränkten Studienabschluss sowie von 
der Unmöglichkeit einer regulären Beschäftigung informiert wurde, 
wurde der Beschwerde seitens der V A Berechtigung zuerkannt. 

Im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde der V A bekannt, dass das 
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
den Erwerb eines der Behinderung entsprechenden Lehramtszeug­
nisses für behinderte Studierende an Pädagogischen Akademien 
grundsätzlich für überlegenswert hält und auch bemüht ist, dieses 
Problem zu lösen. Besprechungen mit Vertretern des Bundesminis­
teriums für Finanzen und des Bundeskanzleramtes seien im Gange. 
Der Gesetzgeber ist gefordert, durch Novellierungen der Dienst­
rechtsgesetze, des Schulorganisationsgesetzes und der Studienvor­
schriften einerseits behinderten Menschen den Zugang zu Lehramts­
stellen zu ermöglichen und andererseits behinderten Absolventen 
von Pädagogischen Akademien in weiterer Folge Beschäfti­
gungschancen zu eröffnen. 

3.1.4.5 13. Schuljahr bei sonderpädagogischem 
Förderbedarf 

VA 23-UK/99 

Derzeit besteht auf Grund der Bestimmung des § 32 Schul unter­
richtsgesetz für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf die 
Möglichkeit, eine Sonderschule bis zu maximal 12 Jahre besuchen 
zu können. 

Behinderte erhalten 
kein Lehramtszeugnis, 
sondern bloß "Zertifi­
kat" 

VA fordert Gesetzes­
änderung, um Behin­
derten Zugang zu 
Lehramtsstellen und 
Berufschancen zu 
eröffnen 

Derzeit maximal 12 
Jahre Schulbesuchszeit 
für Kinder mit sonder­
pädagogischem För­
derbedarf 
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Eine betroffene Mutter wandte sich an die VA und brachte vor, dass 
für schwer wahrnehmungsbehindelte Kinder, die häufig autistische 
Verhaltensweisen zeigen und ihre Umwelt erst im fortgeschrittenen 
Kindesalter wahrnehmen, die Verlängerung der Höchstdauer des 
Schulbesuches um ein weiteres (13.) Jahr zweckmäßig wäre. 

Nach Meinung der VA sollte für schwer- und schwerstbehinderte 
Kinder, die erst spät vom Schulbesuch profitieren, die Möglichkeit 
einer Verlängerung der Schulbesuchszeit eingeräumt werden. Ihre 
Chancen auf eine bessere individuelle Entwicklung und auf eine 
selbstständigere Lebensführung könnten dadurch erhöht werden. Die 
VA regt daher an, eine Expertenkommission (aus Ärzten, Lehrern, 
Schulinspektoren) einzusetzen, die im Einzelfall beurteilen soll, ob 
eine Verlängerung der Schulbesuchszeit über die in § 32 Schul unter­
richtsgesetz derzeit geregelte Höchstdauer zweckmäßig wäre. 

18 

V A fordert 13. Schul­
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3.2 Geschäftsbereich von 
Volksanwältin Ingrid Korosec 

3.2.1 Legistische Anregungen 

3.2.1.1 Verlust der Studienbeihilfe bei Studienwechsel 

VA 19-WF/99, 47-WF/98, 51-WF/99 
BMWV GZ 54.013/26-I/D/4a/99 

Die VA wurde in mehreren Fällen mit folgender grundsätzlicher 
Problematik im Zusammenhang mit einem Studienwechsel befasst: 

Seit einer Novelle des Studienf'örderungsgesetzes im Jahr 1996 
(BGBl. Nr. 201 /1996) führt gemäß § 17 Abs. 1 Z 2 StudFG 1992 ein 
Studienwechsel nach einem Vorstudium von mehr als zwei Semes­
tern (nach dem dritten inskribierten Semester) zum Verlust des An­
spruches auf Studienbeihilfe für weitere Studien. Ausnahmen beste­
hen, soweit die gesamte Vorstudienzeit für die Anspruchsdauer des 
neu betriebenen Studiums berücksichtigt wird, der Studienwechsel 
durch ein unabwendbares Ereignis ohne Verschulden des Studieren­
den zwingend herbeigeftihrt wurde, der Studienwechse1 unmittelbar 
nach Absolvierung der Reifeprüfung einer höheren Schule erfolgte, 
wenn für das während des Besuches der höheren Schule betriebene 
Studium keine Studienbeihilfe bezogen wurde, bzw. bei der Auf­
nahme eines Doktoratsstudiums. Der Verlust der Studienbeihilfe 
geht einher mit dem Verlust auf Familienbeihilfe (vgl. dazu unter 
Pkt. 9.l.7.2.2, S. 141). 

Im Zuge einer Studienförderungsgesetznovelle im Jahre 1999 
(BGBl. 23/1999) wurde - mit Wirkung ab 1. September 1999 - ein 
privilegierender Tatbestand geschaffen, der zur Wiedererlangung 
einer Studienbeihilfe führt (§ 17 Abs. 4 StudFG). So ist ein Stu­
dienwechsel nach einem Vorstudium von 2 Semestern nicht mehr 
beachtlich, wenn der Studierende den ersten Studienabschnitt jenes 
Studiums, das er nach dem Studienwechsel betrieben hat, innerhalb 
der Anspruchsdauer absolviert hat. Das heisst, dass in diesem Fall 
nach Absolvierung des ersten Studienabschnittes des neuen Studi­
ums, wieder Studienbeihilfe bezogen werden kann. 

Der klare Wortlaut dieser Bestimmung fUhrt dazu, dass Personen, 
die grundsätzlich zum Kreis förderungsWÜfdiger Beihilfenbezieher 
zählen, dann einen Anspruch auf Studienbeihilfe nicht wiedererlan­
gen, wenn ihre (an sich förderungsfahige) Ausbildung nicht in Stu­
dienabschnitte gegliedert ist. 

Die Gliederung des 
Studiums bewir kt 
Ungleichbeha ndlung 
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Dies ist z.B. bei Fachhochschul-Studiengängen, Akademien und 
Konservatorien sowie teilweise auch an den Universitäten der Küns­
te der Fall. 

Dieser Umstand wurde von den bei der VA beschwerdeführenden 
Studierenden als upgerechtfertigte Benachteiligung der Studierenden 
an den genannten Ausbildungsstätten gesehen. 

Der zu dieser Problematik befragte Bundesminister für Wissenschaft Leistungsnachweis zu 

und Verkehr führte dazu aus, dass die Wiedererlangung eines An- aufwendig? 

spruches auf Studienbeihilfe von einem besonderen Leistungsnach-
weis abhängig gemacht werden sollte. 

Ein solcher besonderer Leistungsnachweis sei aber nur dort möglich, 
wo das Studium eine Zäsur und damit im Studienförderungsgesetz 
eine Begrenzung der Anspruchsdauer vorsieht. Nur in diesen Fällen 
sei eine besondere Leistung nachweisbar, die es rechtfertige, den 
vorangegangenen beihilfenschädlichen Studienwechsel nachzuse­
hen. 

Die VA verwies . demgegenüber auf die Folge der gegenständlichen 
Regelung, dass nämlich alle diejenigen Studierenden schlechter ge­
stellt sind, die einen Studienwechsel auf ein Studium absolvieren, 
welches nicht in Studienabschnitte gegliedert ist, da für diese Stu­
dierenden der Nachweis der Absolvierung des ersten Studienab­
schnittes im Sinne des § 17 Abs. 4 StudFG, nicht möglich ist. 

Es sollte aber nicht übersehen werden, dass auch bei Studierenden 
solcher Einrichtungen sehr wohl im neuen Studium Studienleistun­
gen erbracht werden können, welche es im Sinne der Intention der 
Regelung des § 17 Abs. 4 StudFG rechtfertigen würden, den An­
spruch auf Studienbeihilfe wieder zu erlangen. 

So war es für die VA nicht nachvollziehbar, weshalb etwa die Ab­
solvierung des ersten Studienabschnittes eines Studiums, welcher 
z.B. lediglich zwei Semester dauert, zur Wiedererlangung eines Stu­
dienbeihilfenanspruches wegen Erbringung besonderer Studienleis­
tung führen soll, nicht jedoch die Ablegung aller vorgesehenen Prü­
fungen innerhalb der vorgesehenen Studienzeit bei anderen Studien 
bzw. Fachbochschul-Studiengängen, welche in formaler Hinsicht 
keine Gliederung in Studienabschnitte aufweisen. Eine sachliche 
Rechtfertigung für eine solche Differenzierung vermag die V A nicht 
zu erkennen. 

Auch der Einwand eines höheren Verwaltungsaufwandes, der ent­
stehen würde, wenn man an Stelle der Vorlage eines Diplomprü­
fungszeugnisses bzw. Nachweises des Abschlusses des ersten Stu­
dienabschnittes, eine andere Form des Leistungsnachweises ermög-
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lichen würde, scheint der VA im Sinne einer Gleichbehandlung aller 
Studierenden als nicht gerechtfertigt. 

Hinzuweisen war in diesem Zusammenhang auch darauf, dass be­
reits nach der geltenden Rechtslage in den §§ 20 ff Studienförde­
rungsgesetz Erfolgsnachweise vorgesehen sind, um eine Rückzah­
lungsverpflichtung bereits erlangter Studienbeihilfe hintanzuhalten, 
welche sich nicht auf den Abschluss eines Studienabschnittes, son­
dern auf die erfolgreiche Absolvierung von Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen beziehen. Eine ähnliche Regelung (unter Umständen mit 
strengeren Voraussetzungen) wäre aus Sicht der VA auch für die 
Frage der Wiedererlangung eines Studienbeihilfenanspruches, nach 
an sich anspruchsvernichtendem Studienwechsel, denkbar. 

In einer weiteren Stellungnahme verwies der Bundesminister für 
Wissenschaft und Verkehr darauf, dass die gegenständliche Be­
stimmung des § 17 Abs. 4 StudFG erst mit 1. September 1999 in 
Kraft trat und damit noch keine Erfahrungen hinsichtlich der Voll­
ziehung vorlägen. 

Die Anregung der VA, diese Bestimmung dahingehend abzuändern, Anregung wird ge­

dass auch Studierende von anderen Bildungseinrichtungen von die- prüft 

ser Regelung profitieren könnten, werde unter Berücksichtigung der 
Erfahrungen mit der neuen Rechtslage geprüft werden. 

3.2.1.2 Spätere Studienförderung ? 

Weiters ersuchte die VA den Bundesminister für Wissenschaft und 
Verkehr auf Grund von Anlassnillen (z.B. VA 21-WF/97, 6-WF/98, 
20-WF/98, 12-WF/99, 19-WF/99) um Stellungnahme, ob eine Ab­
änderung der zitierten Bestimmung des § 17 Abs. 1 Z 2 StudFG dar­
über hinaus auch dahingehend denkbar wäre, dass ein Studienwech­
sel nach dem dritten inskribierten Semester nur dann von einer Stu­
dienbeihilfengewährung für das neue Studien ausschließt, wenn für 
das zuvor betriebene Studium eine Studienbeihilfe gewährt wurde. 

Hierzu führte der Bundesminister aus, dass eine Studienförderung 
nur dann gewährt werden soll, wenn die zum Unterhalt verpflichte­
ten Personen einen Unterhalt leisten müssten, diesen jedoch auf 
Grund ihrer fmanziellen Leistungsfähigkeit nicht leisten können. 

Eine zivilrechtliche Unterhaltsverpflichtung bestehe jedoch nur 
dann, wenn das studierende Kind das Studium ernsthaft und ziel­
strebig betreibt. Allzu häufig durchgeführte oder zu spät elfolgte 
Studienwechsel könnten darauf hindeuten, dass das Studium nicht 
ernsthaft und zielstrebig betrieben werde. Dies wäre auch mit der 
Zielvorstellung einer Verkürzung der im internationalen Vergleich 
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überdurchschnittlich langen universitären Ausbildungsdauer kaum 
vereinbar. Weiters wären erhebliche Mehrkosten zu erwalten. Auch 
diese Anregung würde im Hinblick auf eine allfällige künftige No­
vellierung des Studienfordemngsgesetzes aber entsprechend zu prü­
fen sein. 

Die VA gibt auch hierzu nochmals zu bedenken, dass es für die bei 
der VA beschwerdeftihrenden Studierenden, die auf die geltende 
Rechtslage verwiesen werden mussten, nicht verständlich ist, warum 
auf Grund einer oft lange zurückliegenden kurzzeitigen Inskription, 
ohne fur das kurzfristig betriebene Studium eine Studien beihilfe zu 
beantragen bzw. zu erhalten, ein Jahre später ernsthaft und erfolg­
reich betriebenes Studium trotz sozialer Bedürftigkeit nicht mehr 
gefordert werden soll. 

3.2.1.3 Ausgliederungen im Bildungsbereich -
Umfang der Staatsaufsicht 

VA 43-WF/98 und 20-WF/99, BMWV GZ 32.01 0/15-I1B/2/99 

Auf Grund des bereits im 22. Bericht der VA an den Nationalrat 
und den Bundesrat auf den Seiten 25 ff dargestellten Beschwerde­
falles, in dem es um die Übertragung von Bildungsaufgaben auf 
ausgegliederte Rechtsträger und um die Aufsicht über derartige Bil­
dungseinrichtungen, insbesondere um die Überprüfung von Studien­
ordnungen und Studienplänen ging, leitete die VA ein amtswegiges 
Prüfverfahren gemäß Art. 148a Abs.2 B-VG ein, in welchem das 
BMWV der V A ein Rechtsgutachten eines Universitätsprofessors 
fur öffentliches Recht SOWIe des Bundeskanzleramtes­
Verfassungsdienst vorlegte. 

Im Gutachten des BKA-VD vom 2. Febmar 1999 wurde zur Zuläs­
sigkeit der Ausgliederung schulischer Angelegenheiten u.a. Folgen­
des ausgeführt: 

"Das Fachhochschulwesen ist unbestritten Teil des Kompetenztatbe­
standes "Schulwesen" und hat seine Kompetenzgrundlage daher in 
Art. 14 Abs. 1 B-VG. Art 14 B-VG unterscheidet jedoch in Abs. 6 
und 7 zwischen öffentlichen Schulen und Privatschulen. Der Veifas­
sungsgesetzgeber unterscheidet auch nicht zwischen Allgemeinen 
Schulen und Hochschulen, unter Schulen sind vielmehr - so nicht 
ausdrücklich anderes normiert ist (vgl. Art. 81a Abs. 1 B-VG) - auch 
die Hochschulen zu verstehen. Öffentliche Schulen sind gemäß 
Art. 14 Abs. 6 B- VG Schulen, die von einer Gebietskölperschajt 
erhalten werden, Privatschulen alle anderen. Daraus folgt, dass eine 
Übertragung der Aufgabe " Schule " auf Private vom B- VG selbst 
vorgesehen ist. Im Übrigen räumt auch Art. 17 StGG das Recht ein, 
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private Unterrichtsanstalten zu gründen. Die oberste Leitung und 
Aufsicht steht jedoch dem Staate zu. Zusammenfassend kann daher 
die Frage der Zu lässigkeit der Ausgliederung bzw. der Beleihung 
mit schulischen Aufgaben bejaht werden." 

Zum Umfang des Aufsichtsrechtes wurde auf das PrivatschulG, 
BGBl. 1962/244, velwiesen, welches den größten Bereich von Aus­
gliederungen schulischer Aufgaben erfasse. Dieses Gesetz stehe in 
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Schulverfassungs­
novelle 1962 und sei deshalb zur Auslegung des Begriffes "Privat­
schulen" in Art. 14 Abs. 7 B-VG besonders geeignet. Im Einzelnen 
wurde dazu angemerkt: 

"Ein Vergleich zwischen den Aufsichtsinstrumenten des PrivSchG 
und dem FHStG zeigt, dass nach beiden Gesetzen die Aufsicht sich 
im Wesentlichen auf eine Rechtmäßigkeitskontrolle beschränkt. 
Nach dem FHStG ist die Aufsicht eine doppelte: Einerseits hat der 
Fachschulrat die Aufsicht über den Fachhochschullehrgang (§ 6 
FHStG), andererseits der Bundesminister for Wissenschaft und Ver­
kehr über den Fachhochschu!rat (§ 11; vgl. auch § 6 Abs. 5). Dem­
gegenüber steht die Privatschule unter der Aufsicht des Landes­
schulrates (§ 22 PrivSchG), dieser wiederum steht unter der 
Rechtsmäßigkeitsaufsicht des Bundesministers for Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten (Art. 8la Abs. 4 zweiter Satz). 

Die beiden Systeme der staatlichen Aufsicht über jeweils ausgeglie­
derte schulische Aufgaben sind daher annähernd vergleichbar. 

Im Rahmen des rechts politischen Gestaltungsspielraumes des Ge­
setzgebers ist es jedoch grundsätzlich unbedenklich, die Intensität 
der staatlichen Aufsicht im Fachhochschulbereich im Detail anders 
als den Bereich der Privatschulen zu gestalten. " 

Der vom BMWV mit der Gutachtenerstellung beauftragte Universi­
tätsprofessor führte zu den Aufsichtsbefugnissen über Fachhoch­
schul-Studiengänge u.a. Folgendes aus: 

"Fachhochschul-Studiengänge unterliegen unmittelbar lediglich 
einer beschränkten behördlichen Kontrolle. Zuständige Behörde ist 
der Fachhochschulrat, der über die Anerkennung und über den Ent­
zug der damit verbundenen Berechtigung zu entscheiden hat (§§ 13, 
14 Abs. 2 FHStG). § 17 Abs. I ordnet an, dass in diesen Fällen das 
A VG und das ZuStG anzuwenden sind; insb aus dieser Regelung ist 
abzuleiten, dass der Fachhochschulrat gegenüber dem Erhalter im 
Übrigen keine behördlichen Kompetenzen hat. Auch die Aufgaben 
des Fachhochschulrates gemäß § 6 Abs. 2 Z 2 iVm § 5 FHStG wer­
den aber ... als behördliche Aufgaben zu qualifizieren sein; dies 
bedeutet, dass über derartige Anträge (Verleihung akademischer 
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Grade, Nostrijizierung) zumindest im Streitfall mit Bescheid zu ent­
scheiden ist. Die übrigen Aufgaben des Fachhochschulrates (§ 6 
Abs. 2 Z 3-7 FHStG) begründen keine behördlichen Kompetenzen. 

Nach § 14 Abs. 2 Z 1 FHStG ist die Anerkennung mit Bescheid zu 
widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen des § 12 wegfällt. Dar­
aus kann man ableiten, dass das Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 12 jederzeit Gegenstand eines, von Amts wegen eingeleiteten, Er­
mittlungsvelfahrens sein kann. Für den vorliegenden Zusammen­
hang ist diese Einsicht ohne weitere Relevanz; keine Bestimmung 
des § 12 FHStG begründet nämlich die Befugnis des Fachhoch­
schulrates, die Einhaltung des Studienplanes oder der Prüfungsord­
nung im Einzelfall zu überprüfen .... Keine Bestimmung des FHStG 
ermächtigt den BMWV zu Maßnahmen unmittelbar gegenüber dem 
Erhalter des Fachhochschul-Studienganges. 1/ 

Aus der Sicht der VA ist hiezu Folgendes zu bemerken: 

Die VA teilt die Ansicht, dass eine Übertragung von Schul- bzw. 
Hochschulaufgaben auf private Einrichtungen durch Art. 14 Abs. 7 
B-VG und Art. 17 StGG verfassungsrechtlich gedeckt ist. Die im 
Vergleich zum Privatschulgesetz, BGBl. 1962/244, geringere Dichte 
der staatlichen Aufsicht im Fachhochschulbereich (vgl. insbesondere 
die §§ 6 und 11 FHStG) erscheint jedoch aus rechtsstaatlicher Sicht 
wenig befriedigend. Die hoheitlichen Eingriffsmöglichkeiten des 
Fachhochschulrates beschränken sich nämlich nach der derzeitigen 
Rechtslage auf die Entscheidung über die Anerkennung und den 
Entzug der Anerkennung von Fachhochschul-Studiengängen sowie 
die Verleihung der vorgesehenen akademischen Grade und die No­
strifizierung ausländischer Grade (§ 6 Abs.2 Z 1 und 2 iVm § 13, 
§ 14 Abs.2 und § 17 Abs. 1 leg.cit.). Die übrigen Aufgaben des 
Fachhochschulrates (§ 6 Abs. 2 Z 3 bis 7) begründen hingegen keine 
behördlichen Kompetenzen. Die Aufsicht des Bundesministers be­
zieht sich gar nur auf den Fachhochschulrat (§ 11), nicht jedoch auf 
die einzelnen Fachhochschul-Studiengänge. 

Die einzige Norm, die eine inhaltliche Überprüfung von Studienplä­
nen und Prüfungsordnungen ermöglicht, ist § 12 Abs. 2 Z 2 FHStG. 
Danach setzt eine Anerkennung als Fachhochschul-Studiengang 
voraus, dass der Studienplan und die Prüfungsordnung fachlichen 
und beruflichen Erfordernissen entsprechen. Eine gesetzliche 
Grundlage daftir, die Einhaltung des Studienplanes und der Prü­
fungsordnung im Einzelfall zu kontrollieren, besteht nicht. 

Es wäre deshalb nach Ansicht der VA zu überlegen, die staatlichen 
Aufsichtsrnittel zur Sicherung einer gesetzeskonformen Vorgangs­
weise der Fachhochschul-Studiengänge zu verstärken. Eine modera­
te Ausweitung der staatlichen Aufsichtsbefugnisse betreffend Stu-
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dienpläne und Pliifungsordnungen erschiene dabei durchaus wün­
schenswelt. Als Modell dafür könnten die Regelungen über die Be­
gutachtung und Untersagung von Studienplänen nach dem Universi­
täts-StudienG, BGBI I 1997/48, dienen (vgl. dessen §§ 14 und 15, 20 
und 21 sowie 24 und 25). Auch könnten Vorschliften betreffend die 
Durchführung von Prüfungen schon ins Gesetz selbst aufgenommen 
werden (vgl. die §§ 53 bis 60 UniStG, 3. Hauptstück). 

Angemerkt sei schließlich, dass den einzelnen Studierenden nach 
dem FHStG nur dann subjektiv-öffentliche Rechte bezüglich Zulas­
sung zu Prüfungen, Zuteilung von Plüfem, Festsetzung von Prü­
fungsterminen, Anrechnung und Anerkennung von Studien und Prü­
fungen im Einzelfall sowie Aberkennung von Prüfungen zustehen 
(§ 16 Abs. 4 Z 1 bis 3) und nur dann Rechtsmittel ergriffen werden 
können (§ 16 Abs. 5 - "Beschwerde an den Fachhochschulrat"), 
wenn durch Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 
Verkehr die Bezeichnung "Fachhochschule" verliehen wurde. Dies 
setzt jedoch u.a. eine den Bedingungen des § 16 entsprechende Or­
ganisation der betreffenden Einrichtung voraus (Konstituierung ei­
nes Fachhochschulkollegiums). Eine Verleihung der Bezeichnung 
"Fachhochschule" per Verordnung des Bundesministers gemäß § 15 
Abs. 1 FHStG ist im Übrigen nur bis zur Erlassung eines Fachhoch­
schul-Organisationsgesetzes vorgesehen, das bis heute nicht be­
schlossen wurde. Die Erlassung eines Fachhochschul-Organisa­
tionsG würde aber nach Auffassung der V A entscheidend zur 
Rechtssicherheit im Fachhochschulsektor beitragen. 

Im Schreiben vom 4. April 1999 teilte der Herr Bundesminister für 
Wissenschaft und Verkehr immerhin mit, dass der Fachhochschulrat 
ersucht worden sei, im Rahmen der Evaluierung der Fachhochschul­
Studiengänge insbesondere die Pliifungsordnungen auf das Vorlie­
gen von planwidrigen Lücken zu untersuchen. 

3.2.2 

3.2.2.1 

Einzelfälle 

Kein Fahrtkostenzuschuss für Besuch der 
Geschwister durch studierende Vollwaisen 

VA 26-WF/98, BMWV GZ 54.022/2-I1D/4/99 

N.N., Studentin der Universität Wien, fiilllte bei der VA Beschwer­
de, dass ihr von der Stipendienstelle Wien der Fahrtkostenzuschuss 
gemäß § 52 StudFG für das WS 1996/97 nicht gewährt worden sei, 
da dessen Ziel die Erleichterung der Anreise zum Wohnort der El­
tern, N.N. aber Vollwaise sei. 
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Da N.N. nach dem Tode ihrer Eltem mit ihren in ihrer Heimatge­
meinde ansässigen Geschwistern einen engen familiären Kontakt 
pflegte, trat die VA an das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Verkehr mit der Anfrage heran, aus welchen Gründen N.N. kein 
Farutkostenzuschuss gewährt werden konnte. 

Dazu teilte das Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr 
mit, dass auf Grund des Entfalles der Heimfarutbeihilfe im Sparpakt 
1995 durch die Regelung der Fahrtkostenbeihilfe zumindest ftir Stu­
dienbeihilfenempHinger ein Ausgleich gefunden werden konnte, um 
diesen den Kontakt zu den unterhaltspflichtigen Eltem weithin zu 
erleichtern. 

Nach Übertragung in die Privatwirtschaftsverwaltung im Gefolge 
des Sparpaketes 1996 habe diese Zielsetzung auch für Fahrtkosten­
zuschüsse gemäß § 52 nF StudFG fortbestanden. Infolgedessen ori­
entierten sich auch die zur Konkretisierung der Zuerkennung des 
Fahrtkostenzuschusses erlassenen Richtlinien an dieser Zielsetzung. 

Auf Grund einer ergänzende Anfrage der VA teilte das Bundesmi­
nisterium für Wissenschaft und Verkehr mit, dass die u.v. siruivolle 
Ausdehnung des Förderungszweckes auf eine Hilfestellung ftir die 
Fahrten zu Lebenspartnem und Geschwistem auf Grund der vorlie­
genden budgetären Situation keinesfalls fmanzierbar ist. 

Der von der VA vorgeschlagenen Zwischenlösung, den Fahrtkosten­
zuschuss auch für Fahrten zu jenen Personen zu gewähren, die ftir 
den betreffenden Studierenden eine in ihrer Bedeutung den Eltem 
gleichzuhaltende Bezugsperson darstellen, hielt das Bundesministe­
rium ftir Wissenschaft und Verkehr neben der Frage der Finanzier­
barkeit weiters entgegen, dass nicht nur eine abstrakte Bestimmung 
dieses Personenkreises schwierig wäre, sondern auch im Einzelfall 
nur auf Grund der schwer nachprüfbaren subjektiven Einschätzung 
durch den Studierenden festgestellt werden könnte, ob eine Person 
diese Bedingung erfüllt, wodurch die Vollziehung durch die zustän­
digen Dienststellen mit großen Problemen belastet würde. 

Dem Ersuchen der VA, N.N. die für das Wintersemester 1996/97 
und das Sommersemester 1997 nicht gewährten Fahrtkostenzu­
schüsse nachträglich auszuzahlen, wurde seitens des Bundesministe­
riums für Wissenschaft und Verkehr keine Folge geleistet. 

N.N. wurde auf die Möglichkeit der Beantragung einer Studienun­
terstützung gemäß § 68 Abs. 1 StudFG zum Ausgleich sozialer Här­
ten hingewiesen. 
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3.2.2.2 Missverständliche Formulare für die 
Bewerbung von Auslandsstipendien 

VA 6-WF/99, BMWV GZ 14.916/13-l/4a/99 

N.N. hat sich in der Absicht, an der Harvard University in Boston, 
USA, ein post graduate Studium zu absolvieren, um die Gewährung 
eines "Schumpeterstipendiums" beworben. Im Zuge dessen hat er im 
Oktober 1998 die entsprechenden Bewerbungsunterlagen bei der 
StipendiensteIle vorgelegt. Bereits aus diesen sei ersichtlich gewe­
sen, dass der seinerzeitige Lebensmittelpunkt des Beschwerdefüh­
rers in Frankfurt am Main gelegen sei. 

Ende November 1998 habe der Beschwerdeftihrer sodann eine 
schriftliche Mitteilung erhalten, dass er auf Grund der schriftlichen 
Unterlagen zu einem Selektionsgespräch vor die Schumpeter­
Kommission am 11 . Dezember 1998 geladen würde. 

In weiterer Folge habe er jedoch sodann telefonisch die Mitteilung 
erhalten, dass seine Bewerbung von fachlicher Seite auf ein positi­
ves Echo gestoßen sei, die Voraussetzung des seinerzeitigen Le­
bensmittelpunktes in Österreich jedoch nicht erfüllt sei, sodass das 
gegenständliche Stipendium nicht gewährt werden könne. 

Für den Beschwerdeführer war nicht nachvollziehbar, aus welchen 
Gründen er zu einem Selektionsgespräch vor die Schumpeter­
Kommission geladen worden sei, wenn von vornherein aus den Be­
werbungsunterlagen klar ersichtlich war, dass er eine wesentliche 
Voraussetzung, nämlich den seinerzeitigen Lebensmittelpunkt in 
Österreich, nicht erfüllt hätte. Durch die Anreise zum Bewerbungs­
gespräch nach Wien sind dem Beschwerdeführer unnötige Kosten 
erwachsen. 

Nach Einholung mehrerer Stellungnahmen beim Bundesministerium 
für Wissenschaft und Verkehr sowie der Übermittlung diverser Ak­
tenunterlagen stellte die VA Nachstehendes fest: 

Dem von den Stipendienwerbem zu verwendenden Bewerbungs­
formular war unter "Adresse 1 "(wie dies auch im Klarnmerausdruck 
näher ausgeführt ist) lediglich der "derzeitige Aufenthaltsort" zu 
entnehmen. Daraus war jedoch nicht zu schließen, dass der Be­
schwerdeführer an der angeführten Adresse auch seinen Lebensmit­
telpunkt hat. 

Auf Seite 4 des Bewerbungsformulars bestätigt der Stipendienwer­
ber, dass er die Bewerbungsvoraussetzungen gemäß der Stipendien­
ausschreibung erfüllt. Zu diesen gehört unter anderem das Kriteri­
um, dass dieser im Studienjahr der Bewerbung seinen Lebensmittel­
punkt in Österreich hat. Auf Grund der vom Beschwerdeführer der 

Frustrierte Reisekos­
ten 
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StipendiensteIle vorgelegten Unterlagen ging diese daher davon aus, 
dass sämtliche notwendigen Kriterien erfüllt würden. 

Wie wohl die Einladung zu einem Selektionsgespräch in Wien für 
die VA somit nachvollziehbar erschien, hat sie aus gegebenem An­
lass zur Vermeidung von Missverständnissen und unnötigen Kosten 
sowie zur Klarstellung der Beurteilung des Lebensmittelpunktes als 
Bewerbungskriterium an Hand der Bewerbungsunterlagen angeregt, 
eine Umgestaltung des Bewerbungsformulars dahingehend zu veran­
lassen, dass bereits aus diesem zweifelsfrei ersichtlich ist, wo der 
Stipendienwerber seinen Lebensmittelpunkt zum Zeitpunkt der Be­
werbung hat. 

3.2.2.3 Überlange Dauer des Verfahrens zur Bestellung 
eines ordentlichen Universitätsprofessors 

VA 42-WF/98, BMWV GZ 34.0001l-I1B/4/99 

Frau N.N. wandte sich als Vorsitzende der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultätsvertretung einer österreichischen Universität wegen der 
Dauer eines Verfahrens zur Besetzung einer Planstelle eines Ordent­
lichen Universitätsprofessors an die VA. Insbesondere sei es im Zu­
ge dieses Berufungsverfahrens zu einer Aufsichtsbeschwerde des 
Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen gemäß § 40 Abs. 5 
UOG 1993 gekommen, über welche vom Bundesminister für Wis­
senschaft und Verkehr erst mit einer Verzögerung von 13 Monaten 
entschieden worden sei. 

Als Begründung Tür die lange Verfahrensdauer wurde gegenüber der 
VA eine extreme Arbeitsbelastung der zuständigen Abteilung auf 
Grund einer Reihe von Reformvorhaben sowie der Umstand vorge­
bracht, dass die gegenständliche Materie "äußerst schwierig und 
konfliktgeladen" sei. 

Aus Sicht der V A wäre ein rascherer Abschluss des aufsichtsbehörd­
lichen Velfahrens schon unter dem Aspekt (organisatorisch) sicher­
zustellen gewesen, dass das gegenständliche Berufungsverfahren 
zum Zeitpunkt der Einbringung der gegenständlichen Aufsichtsbe­
schwerde bereits seit mehr als drei Jahren anhängig war. 

Auch für diesen Zeitraum vor Einbringung der gegenständlichen 
Aufsichtsbeschwerde ergaben sich Verfahrensabschnitte, für deren 
Dauer keine stichhaltige Erklärung vorgebracht wurde. 

So langte am 6. Juni 1995 der von der Berufungskommission erstell­
te (erste) Besetzungsvorschlag im Bundesministerium rur Wissen­
schaft und Verkehr ein. Erst mit Schreiben vom 30. Oktober 1995 
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wurde der Erstgereihte zu einer mündlichen Berufungsverhandlung 
eingeladen. Die Berufungsverhandlung selbst erfolgte (auf Wunsch 
des Erstgereihten) erst im April 1996. 

Nachdem im Mai 1996 der Erstgereihte die Berufung abgelehnt hat­
te, wurden ~erufungsverhandlungen mit dem Zweitgereihten erst am 
28. Oktober 1996, somit wiederum mit einer Verzögerung von ca. 
fünf Monaten, durchgeführt und sind auch die Gründe für diese spä­
te Aufnahme von Berufungsverhandlungen für die V A nicht nach­
vollziehbar gewesen. Die VA ersuchte daher den Bundesminister für 
einen raschen Abschluss des gegenständlichen Besetzungsverfahrens 
Sorge zu tragen. 

Mit Schreiben vom 9. November 1999 teilte der Bundesminister 
darauf mit, dass die Berufungsverhandlungen mit dem Zweitgereih­
ten noch nicht abgeschlossen seien. Um den Lehr- und Prüfungsbe­
trieb für das laufende Semester sicherzustellen, sei eine Gastprofes­
Sill eingerichtet worden. 
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4 

4.1 

4.1.1 

4.1.1.1 

Bundesminister für Finanzen 

Geschäftsbereich von 
Volksanwältin Ingrid Korosec 

Legistische Anregungen 

Ausbildungs-/ Fortbildungskosten 

VA 120-FII99, 34-FII99, 40-FII99, 98-FII98 

Die VA hat ausführlich in ihrem 22. Bericht (1998) auf die 
Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen steuerlich als Wer­
bungskosten nicht abzugsfähigen Ausbildungs-, und abzugsfähigen 
Fortbildungskosten hingewiesen. 

Im Begutachtungsverfahren (GZ. 14 0403/l-IV/l4/99) zum Steuer­
reformgesetz 2000 führte die V A zu den beabsichtigten Ände­
rungsvorschlägen aus: 

"Während "Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen" 
bislang im EStG keine ausdrückliche Erwähnung gefunden haben, 
sollen sie nunmehr einheitlich als Betriebsausgaben (§ 4 Abs 4 Z 7) 
oder als Werbungskosten (§ 16 Abs 1 Z 10) steuerlich absetzbar sein. 
Dies unter der Voraussetzung, dass sie "im Zusammenhang mit der 
vom Steuerpflichtigen ausgeübten bzw. einer damit verwandten be­
trieblichen oder beruflichen Tätigkeit" stehen. Keine Betriebsausga­
ben bzw. Werbungskosten sollen hingegen Aufwendungen darstellen, 
die im Zusammenhang mit dem Besuch einer allgemein bildenden 
(höheren) Schule oder im Zusammenhang mit einem ordentlichen U­
niversitätsstudium stehen. 

Die geplante Neuregelung hat im Lichte der an die Volksanwaltschaft 
herangetragenen Fälle zwar den Vorteil, dass Aus- und Fortbildungs­
maßnahmen ausdrücklich genannt werden. Auch ist klargestellt, dass 
Kosten for Maßnahmen mit allgemein bildendem Charal.'ter (z.B. Be­
such einer AHS zur Erlangung der Matura) oder für ein ordentliches 
Universitätsstudium (Diplom- und Doktoratsstudium) als steuerlich 
nicht absetzbare Aufwendungen for die Lebensführung (§ 20 Abs. 1 Z 
2 lit a) einzustufen sind, mögen sie auch der Förderung des Berufes 
oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen dienen. 

Damit werden die aufgezeigten und durch eine kasuistische Judikatur 
hervorgerufenen Auslegungsschwierigkeiten aber keineswegs besei­
tigt. Gerade die im Entwurf enthaltene Formulierung gibt Anlass for 
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weitere Rechtsunsicherheit und bereitet den Boden for (u. U. auch 
regional) unterschiedliche Einzeljallentscheidungen. Wann nämlich 
eine Bildungsmaßnahme im Zusammenhang mit dem ausgeübten oder 
einem verwandten Beruf steht und welche Berufe mit dem bereits aus­
geübten verwandt sind, bleibt offen und muss von den Finanzbehörden 
in jedem Einzeljall neu beantwortet werden. Ob Aufwendungen for die 
AKAD oder die L1S steuerlich absetzbar sind, hängt also davon ab, ob 
die im jeweiligen Studium erworbenen Kenntnisse im Zusammenhang 
mit der vom Steuerpflichtigen bisher schon ausgeübten Berufstätigkeit 
oder einer damit verwandten Tätigkeit stehen (die in den Erläuterun­
gen, Seite 78, angefohrten Beispiele verdeutlichen dies; in beiden Fäl­
len ist die Abzugsfähigkeit nach der Judikatur aber schon bisher ge­
geben). 

Die Konturen dieser Unterscheidung sind also kaum schäifer als jene 
zwischen Aus- und Fortbildungskosten. Die Worte "Zusammenhang" 
und "verwandt" sind derart unbestimmt, dass sie nach Meinung der 
Volksanwaltschaft weder zur Rechtssicherheit beitragen noch eine 
Orientierungshilje for die rechtsuchenden Bürger bieten können. 
Letztlich ist auch zu beforchten, dass es zu keiner Anderung der Ver­
waltungspraxis kommt, da bereits bisher der Verwaltungsgerichtshof 
in seiner Judikatur auf den "Zusammenhang" zwischen dem ausgeüb­
ten Beruf und der Bildungsmaßnahme abstellt. Mit diesem Entwuif 
wird sohin nicht, wie in den Erläuterungen ausgefohrt (Seite 70), eine 
"bestehende Differenzierung gelockert", sondern lediglich die in den 
Lohnsteuerrichtlinien (entsprechend der Judikatur) enthaltene Diffe­
renzierung in das Einkommensteuergesetz übernommen. Darüber 
hinaus ist mit einer dergestalt fortgeschriebenen Einzeljallprüfung ein 
nicht unerheblicher Verwaltungsaufwand verbunden. 

Im Hinblick darauf erscheint es der Volksanwaltschaft notwendig, eine 
präzisere Abgrenzung zwischen den nicht abzugsfähigen ''Aufwendun­
gen ode~ Ausgabenfor die Lebensfohrung, selbst wenn .... sie zur För­
derung des Berufes oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen eifolgen" 
(§ 20 Abs 1 Z 2 lit a) und den als Betriebsausgaben oder Werbungs­
kosten abzugsfähigen ''Aufwendungenfor Aus- und Fortbildungsmaß­
nahmen " (§ 4 Abs 4 Z 7 bzw. § 16 Abs 1 Z 10) zu treffen. " 

Diese Anregung der VA wurde mit dem StReformO 2000 (BOB I I 
19991106) nicht umgesetzt. Die Regelung in den §§ 4 Abs.4 Z 7 
und 16 Ahs. 1 Z 10 des Einkommensteuergesetzes lautet: "Aufwen­
dungen des Steuelpflichtigen for Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 
im Zusammenhang mit der vom Steuerpflichtigen ausgeübten oder 
einer damit verwandten betrieblichen oder beruflichen Tätig­
keit ....... Keine Betriebsausgaben stellen Aufwendungen dar, die im 
Zusammenhang mit dem Besuch einer allgemein bildenden (höheren) 
Schule oder im Zusammenhang mit einem ordentlichen Universitäts­
studium stehen. " 
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Der Finanzausschuss (1858 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates XX. GP) hält zu der Neuregelung 
fest: " ... dass entgegen der bisherigen Rechtsprechung des Verwal­
tungsgerichtshofes sämtliche Aufwendungen for die Aus- und Fortbil­
dung im Rahmen einer ausgeübten oder dazu artverwandten Tätig­
keit ..... als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten anzusehen sind. 
Dies gilt insbesondere auch für Ausbildungsmaßnahmen, die zu einer 
höheren Qualifikation im bisher ausgeübten Beruf fohren (zB techni­
scher Angestellter absolviert eine HTL). " 

Tatsächlich wurde, wie auch das Finanzministerium gegenüber der 
V A feststellte (Stellungnahme zum 22. Bericht der VA vom 
23.7.1999, GZ: 12 080112-Pr. 1/99), der bisher in den Lohnsteuer­
richtlinien und der Judikatur verwendete Begriff "Beruf" durch den 
Begriff "berufliche Tätigkeit" ersetzt. Mag der nunmehrige gesetz­
liche Begriff weiter zu verstehen sein, wird er durch die Notwen­
digkeit eines "Zusammenhanges" oder der "Verwandtschaft" der 
Aus- bzw. Fortbildung erheblich eingeschränkt. Zusätzlich ist es 
wiederum der Kasuistik vorbehalten, diese einschränkenden Beg­
riffe auszulegen. 

Die VA bezweifelt daher, ob der hier beispielsweise dargestellte 
Fall durch die geänderte Rechtslage anders zu entscheiden wäre: 

Wollte man tatsächlich eine steuerliche Förderung derjenigen Be- Weiterbildung fOrdern 

schäftigten, die von sich aus eine Weiterbildung betreiben, und sich 
rechtzeitig die Voraussetzungen für einen Berufswechsel schaffen, 
müsste die Regelung extensiver erfolgen. Die entsprechenden Be-
stimmungen könnten etwa lauten: ''Aufwendungen for Bildungsmaß-
nahmen, wenn bereits ein Beruf ausgeübt wird, und die Bildungsmaß-
nahme der Verbesserung von Kenntnissen und Fähigkeiten in Ausübung 
des bisherigen oder der Erlangung eines anderen Berufes dient, mit 
Ausnahme von Aufwendungen die im Zusammenhang mit dem Besuch 
einer allgemein bildenden (höheren) Schule oder einem ordentlichen 
Universitätsstudium stehen. 11 

4.1.1.2 Gebührenwesen 

210-FV99, 177-FV99, 20-FII99, 108-FV98, 57-FII99, 126-FI/99, 
276-FV99, 105-FV99, 110-FV99, 102-FV99, 184-FII99, 139-FV98 

Die V A hat umfangreiche legistische Anregungen zur Reform des 
Gebührengesetzes abgegeben (vgl. dazu den Bericht der VA an 
den Nationalrat 1998, S 118 ff). Nur ein geringer Teil davon wurde 
mit den Gebührengesetznovellen 1999 (BGBI I 1999/28, BGBI I 
1999/92, BGBI I 1999/106) umgesetzt. 
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Erfreulich für die Rechtssuchenden ist, dass über Vorschlag der VA, 
nunmehr "Anfragen über das Bestehen von Rechtsvorschriften oder 
deren Anwendung" gebührenfrei sind (BGBI I 1999/92). 

Zu den weiteren Anregungen der VA führt das Bundesrninisterium 
für Finanzen aus (Stellungnahme vom 23.7.1999, GZ: 12 080112-
Pr. 1199): 

• In einzelnen Etappen soll die Gebührenpjlicht von Schriften und 
AmtshandLungen auf weiteren Verwaltungsgebieten in gleicher oder 
ähnlicher Weise wie bei den Reisedokumenten und Führerscheinen 
vorgesehen werden (Anm: In diesen Fällen sind nunmehr PauschaL­
gebühren zu entrichten). 

• Bei der etappenweisen Ein}Uhrung von Pauschalgebühren wird sich 
das Problem der Vergebührung von Beilagen kontinuierlich ent­
schälfen. Derzeit ist eine ersatzlose Aufhebung der Beilagengebühr 
aus budgetären Gründen nicht möglich. 

• Eine Gebührenbefreiung, die in dem jeweiligen Materiengesetz ent­
halten ist, erscheint zweckmäßiger, als soLche Befreiungen in einen 
dann unübersichtlich langen Befreiungskatalog im Gebührengesetz 
aufzunehmen. Der unkundige Einschreiter müsste jedes MaL im Ge­
bührengesetz nachschauen, ob eine bestimmte Schrift gebührenfrei, 
oder gebührenpjlichtig ist. 

Rechtsauskünfte ge­
bührenfrei 

Die Argumentation des Bundesministeriums für Finanzen vermag Novelle erforderlich 

die VA nicht zu überzeugen. Wie die nachfolgenden Einzelfälle 
zeigen, scheint eine rasche grundsätzliche Neugestaltung des Gebüh-
renwesens und deren Einhebung erforderlich. Entgegen der Ansicht 
des Bundesministeriums haben mit der bestehenden Rechtslage 
nicht (nur) der "unkundige Einschreiter" Schwierigkeiten, sondern 
auch die Behörden. 

4.1.1.2.1 Einzelfälle 

4.1.1.2.1.1 Terminbestätigung - Vergebührung einer 
Antwortkarte - Eichamt Graz 

VA 210-FII99, V-AP 113/99 

N.N., Mitglied der Blückenwaagegemeinschaft X.x., führte bei der 
V A Beschwerde über ein dem Wiegemeister der Brückenwaagege­
meinschaft zugegangenes Schreiben des Eichamtes Graz vom 
27. September 1999. In diesem werde die Beitragsgemeinschaft ge­
beten, eine beiliegende Antwortkal1e, versehen mit S 180,- Bundes­
stempelmarke, an das Eichamt zurückzusenden. Mit der Antwortkar-
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te werde lediglich ein fernmündlich bereits vereinbarter Termin be­
züglich der Nacheichung der Brückenwaage bestätigt. 

In dem hieraufhin eingeleiteten Prüfverfahren wies die VA darauf­
hin, dass (bereits) die Bitte, einen Termin entsprechend zu verschie­
ben, nicht gemäß § 14 TP 6 Abs. 1 GebührenG gebührenpflichtig ist 
(VwGH 5.3.1981 , 1220/80), sodass schon aus diesem Grund zwei­
felhaft erschien, inwieweit die Bestätigung eines Termines den Ge­
bührentatbestand begründen soll. Nicht verkannt wurde dabei, dass 
nach dem Vordruck auf der Antwortkarte - nochmals, nunmehr auf 
schriftlichem Wege - um die Vomahme der Amtshandlung ange­
sucht wurde. Hierauf stützte sich auch das Bundesministerium für 
Finanzen in seiner Rückantwort. Ausgeftihrt wurde, dass gemäß § 14 
TP 6 Abs. 1 GebührenG 1957 Eingaben von Privatpersonen an Or­
gane der Gebietskörperschaften in Angelegenheiten ihres öffentlich­
rechtlichen Wirkungskreises, die die Privatinteressen der Einschrei­
ter betreffen, einer festen Gebühr von S 180,- unterliegen. Unter die­
se gesetzliche Bestimmung sei auch ein Antrag auf (Nach)Eichung 
zu subsumieren. 

Eine Bereinigung im Einzelfall konnte nicht erfolgen. Nach Einlei­
tung des Prüfverfahrens entschloss sich der Beschwerdeführer näm­
lich, die Karte abzusenden. Da damit der Gebührentatbestand un­
zweifelhaft begründet wurde, vermochte die V A weitere Veranlas­
sungen, welche auf eine Behebung des Beschwerdegrundes ausge­
richtet waren, nicht zu setzen. 

4.1.1.2.1.2 Gebühr mr Reisepässe mit verkürzter 
Gültigkeitsdauer 

VA 177-FI/99 

N.N. ftihrte bei der VA Beschwerde, dass er nach dem Diebstahl 
seines Reisepasses auf einer Auslandsreise bei der österreichischen 
Veltretungsbehörde im Ausland ftir die Ausstellung eines Reisepas­
ses mit verkürzter Gültigkeitsdauer zur Wiedereinreise in das Bun­
desgebiet eine Gebühr von (annähernd) S 500,-- habe entrichten 
müssen. 

Im Hinblick auf § 14 TP 9 Abs. 1 Z . 1 Gebührengesetz idF der Ge­
bührengesetznovelle BGBL I Nr. 92/1 999 war die Höhe der Verge­
bührung zwar rechtlich nicht zu beanstanden, doch erscheint der VA 
die Vergebührung von Reisepässen mit verkürzter Gültigkeitsdauer 
mit dem selben Betrag, der auch für Reisepässe mit regulärer Gül­
tigkeitsdauer zu entrichten ist, in Hinsicht auf deren zeitlich einge­
schränkte Verwendbarkeit überhöht. 
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Eine diesbezüglich differenziertere Regelung erscheint aus Sicht der 
V A wünschenswert. 

4.1.1.2.1.3 Standortverlegung eines Gewerbebetriebes 

VA 20-FI/99 

Mit Eingabe vom 15. Februar 1999 führte N.N. bei der VA Be­
schwerde darüber, dass ihm ftir die Verlegung seines Gewerbebe­
triebes S 3.660,-- in Rechnung gestellt wurden. Sowohl dem Grunde 
als auch der Höhe nach wurde dieser Betrag in Beschwerde gezo­
gen. 

Eine Nachplüfung der einzelnen Tarifposten ergab, dass diese rein 
rechnerisch ihre Richtigkeit haben. Ausgehend von den Angaben 
des Beschwerdeftihrers sowie dem vorgelegten Schriftverkehr setzt 
sich der vorgeschriebene Betrag wie folgt zusammen: 

Anzeige betreffend die Verlegung des Betriebes des Gewerbes: 
"Vermögensberater und Verwalter von beweglichem Vermögen", 
Anzeige betreffend die Verlegung des Betriebes des Gewerbes: 
"Vermittlung von Versicherungsverträgen im Rahmen eines festen 
Auftragsverhältnisses zu Versicherungsunternehmen, unter An­
schluss jeder an einen Befähigungsnachweis gebundenen Tätigkeit 
(Versicherungsagent)", jeweils S 600,- bescheidmäßige Kenntnis­
nahme dieser beiden Anzeigen gemäß § 49 Abs. 1 iVm § 345 Abs. 8 
Z 3 Gewerbeordnung jeweils S 1.050,-, zwei weitere schriftliche 
Eingaben, jeweils S 180,-. 

In Summe ergibt dies S 3.660,--. Mag auch der in Rechnung gestell­
te Betrag ziffernmäßig seine Richtigkeit haben, so bleibt doch un­
verständlich, dass der Bürger ftir ein gesetzmäßiges Verhalten (ord­
nungsgemäße Anzeige der Standortverlegung) zahlen muss, ohne 
eine adäquate Gegenleistung zu erhalten. Nicht einsichtig ist insbe­
sondere, dass mustertextbausteinartig erstellte Bescheide, wonach 
die Behörde die ihr mitgeteilte Standortverlegung "zur Kenntnis 
genommen hat" mit je S l.050,-- zu vergebühren sind. 

Geht man davon aus, dass Gebühren "öffentlich-rechtliches Entgelt 
fur eine besondere, vom Bürger unmittelbar in Anspruch genomme­
ne Leistung einer Gebietskörperschaft" ist (so Doralt/Ruppe, Grund­
riss des Österreichischen Steuerrechts 16 [1998] 2), so entbehrt der 
in Rechnung gestellte Betrag ganz offensichtlich einer sachlichen 
Rechtfertigung. 
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4.1.1.2.1.4 Gebührenpfli cht von Rechtskraftbestätigungen 

VA 108-FII98, V -AP 20/99 

N.N. ftihrte bei der VA Beschwerde, dass der Magistrat der Stadt 
Graz für die Bestätigung der Rechtskraft eines Bescheides, mit dem 
die grundbücherliche Teilung von Grundstücken bewilligt wurde, 
die Entrichtung einer Gemeindeverwaltungsabgabe und einer Ge­
bühr nach dem Gebührengesetz verlangt habe. Der Beschwerdeftih­
rer vertrat den Standpunkt, dass es Aufgabe der Behörde sei, Rechts­
kraftbestätigungen unaufgefordert von Amts wegen auszustellen. 

Unter Hinweis auf VwSlg Nr. 7093 (A.) wurde dem Beschwerdefüh­
rer dargelegt, dass den Verwaltungsverfahrensgesetzen keine Pflicht 
zur amtswegigen Ausstellung von Rechtskraftbestätigungen ent­
nommen werden kann. Betreffend die Vergebührung von Rechts­
kraftbestätigungen nach dem Gebührengesetz richtete die V A eine 
Anfrage an das Bundesministerium für Finanzen. 

In der Beantwortung dieser Anfrage hielt das Bundesministerium für Bestätigung ein Zeug­

Finanzen unter Hinweis auf die rein deklarative Natur von Rechts- nis 

kraftbestätigungen an seiner bereits im Erlasswege (Erlass des BMF 
vom 10. Oktober 1978 betreffend Stempelgebühren für Schriften auf 
dem Gebiete des Gewerberechtes ~1l060011 -IV/78 , AÖF 273 . ) 
zum Ausdruck gebrachten Rechtsansicht fest, wonach Rechtskraft-
bestätigungen als Zeugnisse im Sinne von § 14 TP 14 Abs. 1 Gebüh-
rengesetz zu vergebühren seien. 

4.1.1.2.1.5 Antrag auf Bewilligung von Verfahrenshilfe -
sofortige Befundaufnahme 

VA 57-FI/99 

N.N. ftihrte bei der VA Beschwerde darüber, dass ihm in Verken­
nung des Erlasses vom 17. Dezember 1976, 265.717-IV/ l1 /76, nach 
Abweisung eines beim Verwaltungs gerichtshof eingebrachten An­
trages auf Bewilligung von Verfahrenshilfe nicht (auch) Gelegenheit 
eingeräumt worden sei, Stempelmarken für fünf Beilagen nachzu­
reichen, sodass die Beilagengebühr ohne weiteres bescheidmäßig 
festgesetzt wurde. Durch die Gebührenerhöhung iS § 9 Abs. 1 Ge­
bührenG erachtete sich N.N. beschwert. 

In dem hierauthin eingeleiteten PfÜfverfahren teilte der Präsident 
des Verwaltungs gerichtshofes mit, dass die Geschäftsabteilung des 
Verwaltungsgerichtshofes den Antragsteller vor Aufnahme und Ü­
bersendung des Befundes zur Beibringung der Eingabengebühr von 
180 S aufforderte, eine Aufforderung zur Beibringung der Beilagen­
gebühr jedoch irrtümlich unterblieben sei. 
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Auf Grund des damit zugestandenen Versehens, welches der Ge­
schäftsabteilung des Verwaltungsgerichtshofes widerfuhr, war der 
Beschwerde ohne weiteres Berechtigung zuzuerkennen. Da die 
Vorgangsweise selbst einer gesetzlichen Deckung nicht entbehrte, 
kamen weitere Veranlassungen der VA nicht iri Betracht. 

4.1.1.2.1.6 Gebührenbefreiung für Verfahren nach § 29b StVO­
legistische Anregung 

N.N. führte bei der VA Beschwerde darüber, dass zwar Amtshand­
lungen i.S. § 51 Bundesbehindertengesetz gebührenfrei seien, die 
Ausstellung eines Ausweises gemäß § 29b StVO ihn jedoch mit 
S 380,- belaste. 

Wie im Zuge einer näheren Prüfung des Vorbringens festzustellen, 
entbehrt die Einforderung einer Eingaben- und Zeugnis gebühr eben­
so wenig einer Rechtsgrundlage wie die Vorschreibung einer Ver­
waltungsabgabe, sodass eine rechtswidrige Vorgangsweise der Be­
hörde nicht feststellbar war. Erwägenswert erscheint jedoch, die in 
§ 51 BBG normierte Gebührenfreiheit auch auf Verfahren nach 
§ 29b StVO auszudehnen. Rechtstechnisch vorzuziehen wäre es, 
einen derartigen Befreiungstatbestand nicht in Form einer weiteren 
lex fugitiva, sondern im Gebührengesetz selbst, nämlich in § 14 
TP 6 Abs. 5 bzw. § 14 TP 14 Abs. 2 zu normieren. 

4.1.1.2.1.7 "Doppelte" Vergebührung von Sukzessiv­
beschwerden - legistische Anregungen zu den 
§§ 17a VfGG, 24 Abs 3 VwGG 

VA 276-FII99, 105-FII99, 110-FII99 

Mehrfach befasst wurde die VA im Berichtszeitraum mit der "dop­
pelten Vergebührung" von Sukzessiv beschwerden, zunächst nach 
§ 17a VfGG und im Weiteren gemäß § 24 Abs. 3 VwGG. 

Die V A hatte den Beschwerdeführern in diesem Zusammenhang 
jeweils auseinander zu setzen, dass es sich um jeweils verschiedene 
Abgabentatbestände handelt, wobei im Fall der Abtretung einer zu­
nächst an den Verfassungs gerichtshof gerichteten Beschwerde, für 
die bei ihrer Überreichung an den Verfassungsgerichtshof bereits 
eine Gebühr in Höhe von S 2.500,- anfallt, mit dem Einlangen der 
abgetretenen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof der gebüh­
renpflichtige Tatbestand des § 24 Abs. 3 VwGG begründet wird. 

Herangetragen werden soll an den Gesetzgeber in diesem Zusam­
menhang, dass sich insbesondere in Verwaltungsstrafsachen Zweifel 
erheben, inwieweit die feste Gebühr von S 2.500.- nicht in einem 

lR§J 
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Missverhältnis zur verhängten Strafe steht. Auch sollte die sinnge­
mäße Anwendung des § 9 GebührenG (mit der damit einhergehen­
den zwingenden Erhöhung von 50 % im Falle einer bescheidmäßi­
gen Vorschreibung) überdacht werden. 

Gesetzlich klargestellt werden sollte letztlich, dass die Absprache 
über einen Antrag auf Zuerkennung von Verfahrenshilfe gelöst da­
von erfolgt, ob der Gerichtshof die Behandlung der Beschwerde 
gemäß Art. 131 Abs.3 B-VG oder Art. 144 Abs.2 B-VG ablehnt. 
Nur so scheint gewährleistet, dass nicht auch in diesem Fall die feste 
Gebühr nach § 17a VfGG bzw. § 24 Abs. 3 VwGG anfällt. 

4.1.1.2.1.8 Gebührenfreiheit von nachbarlichen Rechtsmittel­
schriftsätzen im Anlagenrecht - Auswirkung auf 
Text der Rechtsmittelbelehrungen 

VA 102-FII99, V-AP 49/99 
VA 184-FII99, Amt der Bgld LReg, LAD-VD-B319/58-1999 

Bei der Behandlung von Beschwerden aus dem Bereich des Bau­
und Raumordnungsrechtes wurde die V A auf eine uneinheitliche 
Vollzugspraxis betreffend die Vergebührung nachbarlicher Rechts­
mittelschriftsätze aufmerksam. 

Zum Teil fmdet sich in der Rechtsmittelbelehrung abweislicher Be­
rufungsentscheidungen der Hinweis, dass eine etwaig eingebrachte 
Vorstellung "mit einer S 180,-- Bundesstempelmarke zu versehen 
ist" - so z.B. in dem zu der Zahl 1II-131/81035.111998 NalPf geführ­
ten Bauverfahren in der Marktgemeinde Altmünster -, zum Teil fehlt 
ein diesbezüglicher Hinweis. 

Da gemäß § 14 TP 6 Abs. 5 Z 20 GebührenG "Eingaben aller Art 
von Nachbarn in Bau- oder Gewerberechtsverfahren u dgl. gebüh­
renfrei" sind (so Fellner, Gebühren und Verkehrsteuern, Band I, 
§ 14 TP 6 Abs. 5 Z 20 GebG; ders, Stempel- und Rechtsgebühren6 

[1998] § 14 TP 6 Er! 35), und sohin nachbarliche Rechtsmittel­
schriftsätze im Anlagenrecht nicht der Eingabengebühr unterliegen, 
ersuchte die VA um Mitteilung, welchen Veranlassungen seitens des 
Bundesministeriums für Finanzen näher getreten werden kann, um 
eine einheitliche Vollzugspraxis gewährleistet zu sehen. 

In seiner Rückantwort teilte der Bundesminister für Finanzen mit, 
die gegenständliche Anfrage der VA zum Anlass genommen zu ha­
ben, allen Ämtern der Landesregierung die bestehende Gebühren­
freiheit nach § 14 TP 6 Abs 5 Z 20 GebührenG in Erinnerung zu 
rufen. Eine Kopie des diesbezüglichen Erlasses der zuständigen 
Fachabteilung des BMF, GZ. K33612-IVIl0/99, an die Verbindungs­
stelle der Bundesländer wurde beigeschlossen. 
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Nach dem im Wege einer ergänzenden Rückfrage zu dem sicherge­
stellt werden konnte, dass seitens des Bundesministeriums für Fi­
nanzen auch bezüglich der Reichweite des Befreiungstatbestandes 
keine andere Auffassung als im Schrifttum vertreten wird, und sohin 
auch nachbarliche Rechtsmittelschriftsätze in Anlagenverfahren 
gebühren befreit sind, waren weitere Veranlassungen nicht erforder­
lich. 

Was die Bemühungen, eine korrekte Vollziehung gewährleistet zu 
wissen betrifft, sei darauf hingewiesen, dass mit Schreiben des Am­
tes der Burgenländischen Landesregierung vom 12. Jänner 2000 alle 
Bezirkshauptmannschaften dieses Bundeslandes angewiesen wur­

den, den WOltlaut von Rechtsmittelbelehrungen auf die Bestimmun­
gen der §§ 13 Abs. 2, 61 , 63 Abs. 3 A VG 1991 zu beschränken, und 
nur in der an den Konsenswerber ergehenden Ausfertigung auf die 
erforderliche Vergebührung nach § 14 TP 5 und 6 GebG zu verwei­
sen. 

Die Vorgangsweise ist beispielgebend. Auf sie wird - soweit sich 
auch in den anderen Bundesländern ein diesbezüglicher Bedarf er­
geben sollte, was zu beobachten bleibt - zurückzukommen sein. 

4.1.1.2.1.9 Aufforderung zur Beibringung von Stempelmarken 
für gebührenfreie Überprüfungsberichte betreffend 
eine biologische Kläranlage 

VA 139-FII98, V-AP43/99 

N.N. brachte bei der VA nachstehende Beschwerde ein: 

Die BH Leoben habe von ihm und seiner Gattin die Nachreichung 
von Stempelmarken für die jährlich vorzulegenden Überprüfungsbe­
richte betreffend eine biologische Kläranlage verlangt, obwohl es 
sich bei diesen Berichten um gebührenfreie Mitteilungen handelte. 
Das FA für Gebühren und Verkehrssteuern in Graz habe seiner Gat­
tin entgegen einer zuvor erteilten mündlichen Auskunft bescheid­
förrrug eine "Zeugnisgebühr" und eine Gebührenerhöhung vorge­
schrieben. Die dagegen eingebrachte Berufung sei mit der Begrün­
dung als unzulässig zUlückgewiesen worden, dass die Rechtsmittel­
frist am 12. Mai 1998 abgelaufen sei. Die Zustellung des Gebühren­
bescheides könne aber nicht am 12. April 1998 erfolgt sein, weil es 
sich bei diesem Tag um den Ostersonntag gehandelt habe. 

Die VA gelangte zu folgendem Prüfergebnis: 

1. Die BH Leoben hat den Beschwerdeführer mit Postkarten bzw. 
Schreiben vom 10. Juli 1991 , 28 . Jänner 1992, 17. Februar 1997, 
16. Dezember 1997 sowie 17. August 1998 dazu aufgefordert, für 
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die nach einer Auflage der wassenechtlichen Bewilligung vorzu­
legenden Überprüfungsberichte für seine biologische Kläranlage 
gemäß § 14 TP 14 Abs. 1 Z. I GebG Stempelmarken nachzurei­
chen, obwohl es sich bei diesen Berichten entsprechend dem Er­
lass des BMF vom 2. April 1960, 39.345-11160 AÖF 169, um 
keine gebührenpflichtigen Zeugnisse, sondern um gebührenfreie 
Mitteilungen handelte. 

2. Das FA für Gebühren und Verkehrssteuern in Graz hat für den 
Überprüfungsbericht vom 22. April 1996 mit Bescheid vom 
9. April 1998 eine Zeugnisgebühr (§ 14 TP 14 Abs. 1 Z. 1 GebG) 
in Höhe von 120 S und eine Gebührenerhöhung im Ausmaß von 
50 %, also 60 S (§ 9 Abs. 1 GebG) vorgeschrieben, obwohl im 
Bericht der Vermerk "dient zur Vorlage bei der zuständigen Was­
serrechtsbehörde" und die Geschäftszahl des wassenechtlichen 
Bewilligungsbescheides angebracht waren, das Schriftstück also 
nach dem zitierten Erlass des BMF kein gebührenpflichtiges 
Zeugnis darstellte. Mit der Behebung des Bescheides durch Beru­
fungsvorentscheidung vom 2. Dezember 1998 konnte der Be­
schwerdegrund allerdings behoben werden. 

3. Das FA für Gebühren und Verkehrssteuern in Graz hat die von 
der Gattin des Beschwerdeführers gegen den erwähnten Gebüh­
renbescheid eingebrachte Berufung am 23. Juli 1998 wegen 
Fristablaufs zurückgewiesen, obwohl dieser Bescheid denkun­
möglich am 12. April 1998 - dem Ostersonntag - zugestellt wor­
den sein konnte. Entgegen der Begründung des Zurückweisungs­
bescheides war die einmonatige Berufungsfrist am 12. Mai 1998 
noch nicht abgelaufen (vgl. § 108 BAO). Mit der Aufhebung des 
Zurückweisungsbescheides durch Berufungsvorentscheidung 
vom 2. Dezember 1998 war der Beschwerdegrund freilich beho­
ben. 

Zur Gebührenpflicht Überprüfungsbefunden führte das FA für Ge­
bühren und Verkehrssteuern in Graz u.a. Folgendes aus: 

"Wäre die Berufung fristgerecht eingelangt, so wäre die Berufung 
als unbegründet abzuweisen gewesen, da der gegenständliche Über­
prilfungsbefund an die Wasserrechtsbehörde keine vollständige Ad­
resse vorweist. D.h. die Adressierung muss einer postalischen Ad­
ressierung entsprechen, um diesen Befund als eine gebührenfreie 
Mitteilung werten zu können. 'A n die zuständige Behörde ' und ähn­
liches ist nicht ausreichend. Auch ist die Anfohrung eines bestimm­
ten Verwendungszweckes allein nicht als Adressierung zu sehen. ... " 

Hiezu ist aus der Sicht der VA Folgendes zu bemerken: 
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Bei Zeugnissen handelt es sich gemäß § 14 TP 14 Abs. 1 GebG um Was ist ein Zeugnis? 

Schriften, durch die persönliche Eigenschaften oder Fähigkeiten 
oder tatsächliche Umstände bekundet werden. Dem Erlass des BMF 
vom 2. April 1960, 39.345-11160 AÖF 169, ist zu entnehmen, dass 
eine Erklärung dann als "Bekundung" und somit als "Zeugnis" im 
Sinne dieseF Gesetzesbestimmung anzusehen sein wird, wenn aus 
dem Inhalt der Schrift hervorgeht, dass sie dazu bestimmt ist, einem 
von vornherein nicht begrenzten Kreis von Personen gegenüber zum 
Ausweis zu dienen oder einen Beweis zu erbringen. 

Ein gebührenpflichtiges Zeugnis liegt nach dem erwähnten Erlass 
aber dann nicht vor, wenn eine Erklärung (Bescheinigung, Bestäti­
gung) über persönliche Eigenschaften oder Fähigkeiten oder tatsäch­
liche Umstände an eine bestimmte, vom Ausstellungswerber ver­
schiedene (physische oder juristische) Person adressiert (gerichtet) 
wird und sich aus der Adressierung im Zusammenhang mit dem 
sonstigen Inhalt der Schrift ergibt, dass es sich nur um eine an eine 
bestimmte Person gerichtete Mitteilung handelt. Ebenso liegt kein 
gebührenpflichtiges Zeugnis, sondern eine gebührenfreie Mitteilung 
vor, wenn zwar eine Adressierung fehlt, aber aus dem Inhalt der 
Schrift hervorgeht, dass die darin enthaltene Erklärung (Bescheini­
gung, Bestätigung) über persönliche Eigenschaften oder Fähigkeiten 
oder tatsächliche Umstände an eine bestimmte physische oder juris­
tische Person gerichtet ist. 

Da im konkreten Fall sämtliche ÜberpfÜfungsberichte den Vermerk 
"dient zur Vorlage bei der zuständigen Wasserrechtsbehörde" und 
die Geschäftszahl des wasserrechtlichen Bewilligungsbescheides 
enthielten, musste es der BH Leoben klar sein, dass es sich bei den 
vorgelegten Überplüfungsberichten um die im wasserrechtlichen 
Bewilligungsbescheid vorgeschriebenen, jährlich vorzulegenden 
Befunde handelte. Hinzu kam noch, dass die ÜberpfÜfungsberichte 
auch eine Gesamtbeurteilung der Anlage enthielten. Enthält eine 
Schrift neben der Befundaufnahme vom Sachverständigen abgeleite­
te Schlussfolgerungen, liegt nach dem Erlass des BMF vom 7. März 
1972, 252.596-11 a/72 AÖF 105, kein gebührenpflichtiges Zeugnis, 
sondern ein gebührenfreies Gutachten vor. 

Es sei allerdings eingeräumt, dass der VwGH in seiner Judikatur 
(vgl. das Erk. vorn 13. 11. 1989 ÖStZB 1990, 446 mwN) in Ausle­
gung des § 14 TP 14 Abs. 1 GebG den Standpunkt eingenommen 
hat, dass es, um eine Schrift als Zeugnis zu werten, genügt, wenn 
diese an sich Kunde von einer Eigenschaft, Fähigkeit oder von ei­
nern tatsächlichen Umstand gibt, gleichgültig, ob diese Kunde einer 
von vornherein unbestimmten Zahl von Personen zukommen wird 
oder nicht. Selbst wenn eine Schrift dem Ausstellungswerber nur zu 
dem Zweck übergeben wird, um von vornherein nur einer bestimm-
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ten Person gegenüber verwendet zu werden, sei die Schrift "Zeug­
nis" iSd § 14 TP 14 GebG. 

Die widersplüchliche Auslegung des § 14 TP 14 Abs 1 GebG durch 
den BMF und den VwGH ist freilich vorprogrammiert, weil das 
Gesetz keine eindeutige Definition des Begriffs "Zeugnis" enthält. 
Präzis fonnuliert sind nur die in § 14 TP 14 Abs. 2 taxativ aufge­
zählten Ausnahmen von der Gebührenpflicht. 

Der vorliegende Fall zeigt nach Auffassung der V A anschaulich, zu 
welchen Auswirkungen die Vollziehung des GebG und die (um­
ständliche) Fonn der Einhebung von Gebühren durch Stempelmar­
ken fUhren kann. Die V A verweist diesbezüglich auf ihre Stellung­
nahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gebühren­
gesetz 1957 geändert wird (auszugsweise abgedruckt im 22. Bericht 
an den Nationalrat aus 1998, 7 ff), in der im Einklang mit der 
SteuelTefonnkommission die gänzliche Abschaffung des GebG vor­
geschlagen wird. 

4.1.1.3 Gesetzliche Härtefälle 

Bei den nachfolgend dargestellten Beschwerden handelt es sich um 
Einzelfalle. Eine Behebung des Beschwerdegrundes kann aber aus­
schließlich durch den Bundesgesetzgeber erfolgen, weshalb die VA 
eine Darstellung als erforderlich erachtet. 

4.1.1.3.1 Steuerliche Behandlung der Unfall rente und der 
Invaliditätspension 

HelT N.N. wandte sich an die V A und brachte vor, er beziehe zusätz­
lich zu seinem Einkommen als Angestellter eine Invaliditätspension, 
welche voll besteuert werde, sein Schwiegervater beziehe eine 
Unfallrente, die aber steuerfrei bleibt. 

Die VA hat dazu erhoben, dass gemäß § 3 Abs. 2 Z. 4c EStG Bezü­
ge aus einer gesetzlichen Unfallversorgung oder aus einer ausländi­
schen gesetzlichen Unfallversorgung, die einer inländischen gesetz­
lichen Unfallversorgung entspricht, sowie dem Grunde und der Hö­
he nach gleichartige Bezüge aus Versorgungs- und Unterstützungs­
einrichtungen der Kammer der selbständigen Erwerbstätigen steuer­
befreit sind. Mangels einer entsprechenden Bestimmung im Ein­
kommensteuergesetz sind Invaliditätspensionen steuerpflichtig. 

Unfallrenten sind als Leistungen aus der "Haftpflichtversicherung" 
zu qualifizieren, deren Beiträge die Dienstgeber im Sinne einer 
Haftpflicht tragen, um dem Kreis der Arbeitnehmer/innen Leistun-
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gen ausbezahlen zu können, wenn es zu einem Unfall kommt. Inva­
liditätspensionsansprüche erwachsen aus dem Sozialversicherungs­
recht, deren Beiträge durch die Dienstnehmer und die Dienstgeber 
fmanziert werden und stellen einen Einkommensersatz dar. 

4.1.1.3.2 Freiwillige Weiterversicherung in der Pensions­
versorgung der Beamten 

Die VA wurde im Zuge einer Beschwerde mit der Problematik be­
fasst, dass es, anders als für die nach dem ASVG Versicherten, für 
Beamte nicht die Möglichkeit gibt, freiwillig Pensionsbeiträge für 
Zeiten eines Karenzurlaubes wegen der Pflege naher Angehöriger zu 
entrichten und so zu einer Anrechnung der Pflegejahre auf die Be­
messung des Ruhegenusses zu kommen. 

Nach den für Beamte bestehenden Regelungen, gelten in diesem 
Zusammenhang bei Beamten nur die Zeiten des Karenzurlaubes zur 
Pflege eines behinderten Kindes bis zum 30. Lebensjahr des Kindes 
als ruhegenussfähige Bundesdienstzeiten. 

Im Bereich der ASVG-Versicherten besteht hier allgemein die Mög­
lichkeit zu einer Weiterversicherung in der Pensionsversicherung 
und wird in bestimmten Fällen bei der Pflege naher Angehöriger ein 
Teil der zu entrichtenden Beiträge vom Bund getragen (§ 17 iVm 
§ 77 Abs. 6 ASVG). 

Die Beschwerdeftihrerin, eine Beamtin, die wegen der Pflege dreier 
naher Angehöriger in Karenzurlaub gegen Entfall der Bezüge ist, 
begründete ihre Kritik an einer diesbezüglich fehlenden Möglichkeit 
im Beamtendienstrecht damit, dass sie - auch als Beamtin - durch 
ihre Pflegetätigkeit der öffentlichen Hand erhebliche Kosten, etwa 
im Zusainmenhang mit einer Heimunterbringung ihrer Angehörigen, 
erspare. 

Die VA ersuchte den Bundesminister für Finanzen um Stellungnah­
me, ob eine Angleichung an diese ASVG-Regelungen ins Auge ge­
fasst wird. 

Der Bundesminister für Finanzen vertrat in seiner Stellungnahme die 
Ansicht, dass die Beamtenpensionsversorgung andere Aufgaben 
habe als die österreichische Sozialversicherung. Wörtlich führte er 
aus: 

"Sie dient ausschließlich der Existenzsicherung eines von politischen 
Zielsetzungen unabhängigen, ausschließlich dem Recht und dem 
Gemeinwohl verpflichteten Berufsbeamtentums, das diese Existenz­
sicherung benötigt, um seine Sicherungs- und Ausgleichsjunktion im 
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demokratischen Rechtsstaat erjiillen zu können. Diese Funktion er­
follen jedoch nur Beamtinnen und Beamte, die tatsächlich im öffent­
lichen Dienst tätig sind. " 

Eine Erweiterung der Berücksichtigung von Zeiten einer Tätigkeit 
außerhalb des öffe,ntlichen Dienstes für zeitabhängige Rechte würde 
zudem der Zielsetzung der Einsparung des Pensionsaufwandes des 
Bundes widersprechen. 

Letztlich bestehe "keine sozialpolitische Notwendigkeit, Elemente 
des sozialversicherungsrechtlichen Risikoschutzes in das Beamten­
pensionsrecht zu übernehmen". Beamten stehe es ''jederzeit frei, die 
Vorteile des Sozialversicherungsrechts durch Austritt aus dem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und Aufnahme eines privat­
rechtlichen Dienstverhältnisses zum Bund auch for sich in Anspruch 
zu nehmen oder aber die eingesparten Pensionsbeiträge in eine pri­
vate Pensionsvorsorge zu investieren". 

Eine Übernahme der Regelungen des Sozialversicherungsrechts über 
die Selbstversicherung für Zeiten der Pflege von nahen Angehörigen 
in das Beamtenpensionsrecht sei daher nicht möglich". 

Die VA stimmt nun der Auffassung des Bundesministers zu, dass es 
sicb bei der genannten Versorgung um unterschiedliche Systeme 
handelt und im Pensionssystem der Beamten sicher (auch) Vorteile 
gegenüber dem ASVG-System bestehen. 

Allerdings drückt sich in den Bestimmungen des ASVG die Absicht Keine Absicherung für 
des Gesetzgebers aus, Pflegepersonen im Hinblick auf ihre Pflegetä- Pflegepersonen ? 

tigkeit besser abzusichern und auch zu honorieren, dass der öffentli-
chen Hand durch die private Übernahme der Pflege naher Angehöri-
ger Kosten erspart werden. 

Für die VA stellt sich daher die Frage, ob es im Sinne dieser Zielset­
zung und aus Sicht der Pflegepersonen sowie vor allem auch der 
Pflegebedürftigen einen Unterschied machen sollte, ob die Pflege­
person ein privatrechtliches oder öffentlich-rechtliches Dienstver­
hältnis zum Bund aufweist. 

4.1.1.3.3 Abzugsfähigkeit von Krankenversicherungs­
beiträgen 

VA 201-FI/99 

Herr N.N. wandte sich an die VA und kritisierte, dass das Finanzamt 
Götzis von ihm geleistete Krankenversichemngsbeiträge nicht als 
Werbungskosten berücksichtige, da die Krankenversicherung nicht 
bei der Gebietskrankenkasse, sondern bei einem Privatversicherer 
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abgeschlossen wurde. Hen N.N. war in der Schweiz als Grenzgän­
ger unselbstständig beschäftigt und habe sich aus Kostengriinden für 
die Privatversicherung entschieden, zumal diese die billigere 
Variante dargestellt habe. Das Finanzamt habe seine Vorgangsweise 
damit begründet, dass die private Versichemng dem Privatbereich 
zuzuordnen sei . Hen N.N. vertritt die Ansicht, dass auch die 
Versicherung der Gebietskrankenkasse Privatbereiche abdecke und 
daher ebenfalls dem Privatbereich zugeordnet werden könne. 

Die VA hat auf Grund der Bestimmung des § 16 Abs. lZ 4f EStG 
kein Prüfverfahren eingeleitet und Helm N.N. dargelegt, dass auf 
Grund dieser Bestimmung, die die gesetzliche Grundlage für die 
Ablehnung des Werbungskostenabzuges der Krankenversicherungs­
beiträge an private Versichemngsanstalten bildet, die Vorgangswei­
se des Finanzamtes Götzis nicht zu beanstanden ist. 

Festzuhalten ist, dass die VA diese Problematik: bereits im Bericht 
an den Nationalrat rur das Jahr 1993 aufgezeigt hat, insbesondere 
als von der Regelung betroffene Grenzgänger erhebliche fmanzielle 
Nachteile zu tragen haben. 

Da bislang eine gesetzliche Änderung nicht in Angriff genommen 
wurde, regt die VA neuerlich an, eine Gleichstellung dadurch her­
beizuführen, dass auch Beiträge an eine private Versicherungsanstalt 
als Werbungskosten anzuerkennen sind. 

4.1.1.3.4 Neuregelung der Familienbesteuerung 

N.N. fUhrt bei der VA Beschwerde darüber, dass der Gesetzgeber 
mit seinem mit 1. Jänner 1999 in Kraft getretenen "Familienpaket" 
das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 17. Oktober 1997 
(G 168/96 und G 285/96) nicht in ausreichendem Umfang umgesetzt 
habe. Der Bf brachte vor, dass zwar der Kinderabsetzbetrag angeho­
ben worden sei, nicht jedoch der Unterhaltsabsetzbetrag. 

Dieser steht gern. § 33 Abs. 4 Z. 3 lit b EStG dem Beschwerdeführer 
als Steuerpflichtigen zu, da er für seine Kinder, die nicht seinem 
Haushalt angehören und für die er keine Familienbeihilfe erhält, den 
gesetzlichen Unterhalt zu leisten hat. 

Mit dem angesprochenen "Familienbesteuerungserkenntnis" des 
Verfassungsgerichtshofes bat dieser seine bereits seinerzeit geäußer­
te Meinung grundsätzlich bekräftigt und dahingehend näher konkre­
tisiert, dass es verfassungswidrig sei, wenn der größere Teil des Un­
terhaltsaufwandes der Einkommensteuer untelwOlfen wird. Zumin­
dest die Hälfte der Einkommensteile, die zur Bestreitung des Unter­
halts des Kindes erforderlich sind, müssen im Endeffekt steuelfrei 
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bleiben. Dabei sei es aber prinzipiell nötig, diese SteuerfreisteIlung 
des halben Unterhalts auch durch Absetzbeträge oder durch andere 
Transferleistungen sicherzustellen. 

Der Kinderabsetzbetrag wurde daraufhin für 1999 um S 125,-- mo­
natlich erhöht, ab dem Jahr 2000 beträgt er einheitlich S 700,-- mo­
natlich .. Der Unterhaltsabsetzbetrag wurde dagegen nicht erhöht. 
Begründet wird dies in den Gesetzesmaterialien unter anderem da­
mit, dass "der Umstand, dass die zur Abdeckung der Unterhaltslas­
ten ausreichend vorgesehenen Transferleistungen nur deshalb nicht 
wirken, weil ein Elternteil außerhalb des Kindeshaushaltes lebt, 
letztlich eine Frage der privaten Lebensgestaltung sei ". 

Da (auch nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofes) aber Unter­
haltsleistungen an Kinder eben nicht bloß "Sache privater Lebens­
gestaltung" sind, ist die oben angeführte Differenzierung ftir ge­
trennt lebende Unterhaltspflichtige wohl kaum nachvollziehbar. So 
wird letztlich nicht nur zwischen unterhaltspflichtigen und nicht 
unterhaltspflichtigen Einkommensbeziehern unterschieden, sondern 
wird der (sozial gestaffelte) Zuschuss zur Tragung des Aufwandes 
für Kinder in seiner gewährten Höhe davon abhängig gemacht, ob 
die Elternteile im Kindeshaushalt oder außerhalb desselben leben. 
Eine Gleichstellung (auch) jener Elternteile, die außerhalb des Kin­
deshaushaltes leben, schiene hier wünschenswert. 

4.1.1.3.5 Grunderwerbsteuergesetz 

VA 216-F1/99 

Als gesetzliche Härte empfand N.N. einen ihm am 13. August 1999 
zugegangenen Bescheid des Finanzamtes für Gebühren und Ver­
kehrsteuern Wien. Mit diesem wurde ihm Grunderwerbsteuer von 
einer Bemessungsgrundlage in der Höhe von S 691 .785,97 vorge­
schrieben. In Beschwerde gezogen wurde, dass der gegenständliche 
Kaufvertrag grundbücherlich nie durchgeftihrt wurde. 

Dem Beschwerdeftihrer war auseinander zu setzen, dass gemäß § 1 
Abs. 1 Z 1 GrEStG die Steuerschuld für den Erwerb eines Grundstü­
ckes mit Abschluss des Kaufvertrages, entsteht. Nicht erst als Erftil­
lungsgeschäft, sohin der Erwerb des Eigentums durch Eintragung 
des Erwerbers in das Grundbuch, sondern bereits das Verpflich­
tungsgeschäft verwirklicht den steuerpflichtigen Tatbestand. Abga­
benrechtlich ist es daher ohne Bedeutung, dass die DurchItihrung 
des Erwerbsvorganges unterblieb. 

Soweit in diesem Zusammenhang auch auf die einschlägige Recht­
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes (z.B. 15.1.1963, 305/62, 
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andere Erk. bei Arnoldl Amold, Kommentar zum Grundelwerbsteu­
ergesetz 1987, § 1 Tz 129a) zu velweisen war, wonach die Steuer­
schuld schon mit der mündlichen Einigung über den Kaufgegens­
tand und Kaufpreis entsteht und es für das Entstehen der Abgaben­
schuld ohne Belang ist, ob das Rechtsgeschäft auch erfüllt wird oder 
rückgängig gemacht wird, wurde dies vom Beschwerdeführer als 
unbillig empfunden. Inwiefern diese Meinung von der Finanzver­
waltung geteilt wurde, vermag nicht gesagt zu werden. Doch bleibt 
anzumerken, dass in einem obiter dictum der Berufungsentschei­
dung der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland vom 9. März 1999, ausdlücklich auf die Möglichkeit 
eines Nachsichtsansuchens im Sinne § 236 BAO hingewiesen wur­
de. 

4.1.1.3.6 Spesen bei der Einzahlung von Steuern 

VA 188-FI/98 und 232-FII98, V-AP 16/99 

Zwei Beschwerdeführer wandten sich unabhängig voneinander in 
derselben Angelegenheit an die VA und brachten vor, dass sie bei 
der Einzahlung der vorgeschriebenen Steuerschuld mittels dem vom 
Finanzamt übermittelten Zahl schein der PSK zu einer zusätzlichen 
Zahlung eines Betrages von S 5,-- ihrer Ansicht nach zu Unrecht 
verpflichtet worden seien. Dies insbesondere deshalb, da ihnen keine 
Möglichkeit bekannt sei, die von ihnen abverlangte Steuerschuld in 
anderer Form und damit ohne Nebenspesen einzuzahlen. 

Das BMF teilte der VA über eine entsprechende Anfrage mit, dass 
es sich bei dem Betrag von S 5,-- um eine Gebühr handle, die nicht 
von der Bundesfinanzverwaltung, sondern anlässlich von Bareinzah­
lungen von den befassten Geldinstituten als Abgeltung für diesbe­
züglich anfallende Kosten eingehoben würde, sodass die Bundesfi­
nanzverwaltung auf diese Vorgangsweise der Geldinstitute keinen 
Einfluss habe. 

Mit Ausnahme von der in Form von Stempelmarken zu entrichten­
den Abgaben schreibt das Gesetz keine bestimmte Form der Abga­
benentrichtung vor. 

Vielmehr sind die zulässigen Entrichtungsarten in § 211 Abs. 1 
Bundesabgabenordnung taxa ti v aufgezählt. Gemäß dieser Bestim­
mung besteht die Möglichkeit, Abgabenschulden bar, mit Erlag­
schein, durch Postanweisung, mit Scheck oder Umbuchung oder 
Überrechnung zu entrichten. Der Steuerpflichtige kann die Art und 
Weise der Entrichtung seiner Abgabenschuldigkeit somit frei wäh­
len. Nach Ansicht des BMF besteht daher keine Verpflichtung, Ab­
gaben ausschließlich unter Verwendung zugesendeter Erlagscheine 
der Österreichischen PSK durch Bareinzahlung zu entrichten. 
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Zu der von der VA an den Bundesminister für Finanzen in diesem 
Zusammenhang herangetragenen Kritik über mangelnde Möglich­
keiten einer gebühren- bzw. nebenspesenfreien Abgabenentrichtung 
ftihIt das BMF aus, dass als Entrichtungsmöglichkeit ohne die ge­
nannten Spesen die Überweisung des Abgabenbetrages von einem 
Girokonto des Steuerzahlers auf das Postsparkassen- oder das 
OeNB-Konto des Finanzamtes zur Verfügung stehe. 

Dem war seitens der VA entgegenzuhalten, dass mit der Überwei­
sung des Abgabenbetrages von einem Girokonto auf ein PSK- oder 
OeNB-Konto des Finanzamtes jedenfalls KontofUhrungsgebühren 
und - je nach Bankvereinbarung - allfällige zusätzliche Buchungs­
gebühren verbunden seien, sodass auch diese Art der Abgabenent­
richtung bei genauerer Betrachtung nicht als gebühren- und 
nebenspesenfrei angesehen werden kann. 

Zur Möglichkeit einer Barzahlung der Abgabe in der Einbringungs­
stelle des zuständigen Finanzamtes hielt der Bundesminister für 
Finanzen fest, dass diese Art der Abgabenentrichtung zwar nicht mit 
Spesen, Kontoftihrungs- oder Buchungsgebühren verbunden wäre, 
doch andererseits Kosten für den Weg zum Finanzamt sowie der 
damit und mit einer allfälligen Wartezeit verbundene Zeitaufwand 
zu berücksichtigen wären. Den Beschwerden war daher Berechti­
gung zuzuerkennen. Bedauerlicherweise ist der Bundesminister für 
Finanzen den Bemühungen der VA, eine Möglichkeit, eine von 
sämtlichen Nebengebühren und sonstigen Aufwendungen tatsäch­
lich befreite Abgabenentrichtung zu schaffen, nicht näher getreten. 

4.1.1.4 Verfahrensverzögerungen 

VA 153-FII99, 154-FII98, 189-FII98, 200-FII98, 206-FI/98, 
222-FI/98, 236-FI/98, 21 -FII99, 56-FII99, 66-FI/99, 80-FII99, 
92-FII99, 98-FI/99, 132-FII99,213-FII99 

Wiederholt wird die VA auch mit Beschwerden über Verfahrensver­
zögerungen in der Finanzverwaltung befasst. In diesem Zusammen­
hang muss die V A das Bundesministerium darauf hinweisen, dass 
personelle Engpässe und organisatorische Umstrukturierungen nach 
der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes keine ausrei­
chenden Rechtfertigungsgründe sind. 

Die V A regt daher an, dass, wenn eine gesetzwidrige Verfahrensver­
zögerung absehbar eintreten wird, an die Betroffenen zumindest ein 
Entschuldigungsschreiben ergeht, worin auch zum Ausdruck ge­
bracht wird, weshalb es zu der Verzögerung kommt, und wann mit 
der Erledigung zu rechnen ist. 
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4.1.1.4.1 Einzell~ille 

4.1.1.4.1.1 Beseitigung des Rechtsschutzdefizit bei FeststeUung 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit (§ 35 EStG) 

VA 62-FII96, V-AP 75/99 

Die VA hat bereits in ihrem 15. (Seite 100 bis 102) 17. (Seite 192 
bis 193) und 19. Bericht (Seite 111) auf die Problematik der man­
gelnden Bekämpfbarkeit amtsärztlicher Bescheinigungen zur Fest­
stellung des Grades der Behinderung gemäß § 35 EStG hingewiesen 
hat. 

Die Verhandlungen zwischen dem Bundesministerium für Finanzen 
und dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
führten nunmehr zum Erlass des Bundesministeriums für Finanzen 
vom 30. Juli 1999, GZ. 07 0806/2-IV/7/99, verlautbart im AÖFV. 
Danach ist gemäß § 35 Abs. 2 Z 2 vierter Teilstrich EStG das Ge­
sundheitsamt (im Bereich der Stadt Wien der Amtsarzt des jeweili­
gen Bezirkspolizeikommissariates) oder das örtlich zuständige Bun­
dessozialamt durch Ausstellung eines Behindertenpasses (§ 40 
Abs.2 des Bundes-Behindertengesetzes) in allen übrigen Fällen 
sowie bei Zusammentreffen von Behinderungen verschiedener Art 
für die Feststellung des Grades der Behinderung zuständig. 

Das örtlich zuständige Bundessozialamt ist somit subsidiär zur Fest­
stellung des Grades der Behinderung berufen. Dessen Bescheini­
gung erfolgt im Wege der Ausstellung eines Behindertenpasses ge­
mäß § 40 Abs. 2 des Bundesbehindertengesetzes. In den Behinder­
tenpass ist der festgestellte Grad der Behinderung einzutragen; ge­
gen die Höhe des Grades der Behinderung steht dem behinderten 
Menschen der Rechtszug an den Landeshauptmann zu. 

Bei bescheidmäßiger Abweisung von Anträgen auf Ausstellung ei- Lösung erreicht 

nes Behindertenpasses mangels eines ausreichenden Grades der Be-
hinderung ist neuerdings auch ein festgestellter Grad der Behinde-
rung von weniger als 50 % in den Spruch des Bescheides aufzuneh-
men. Damit wird dem behinderten Menschen unabhängig von der 
Ausstellung eines Passes die gesondelte Bekämpfung der Höhe des 
Grades der Behinderung für den Zweck der Inanspruchnahme des 
Freibetrages gemäß § 35 ermöglicht. 

Mit dieser Lösung wurde dem jahrelangen Anliegen der VA Rech­
nung getragen. 
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4.1.1.4.1.2 Fehlende Anrede im Schreiben des 
Bundesministeriums ltir Finanzen 

VA 257-FI/99 

Unter abschriftlicher Vorlage eines Schreibens der Abteilung VIl O 
wandte sich N.N. an die VA und führte Beschwerde darüber, dass 
das Bundesministerium für Finanzen in seiner Funktion als Versi­
cherungsaufsichtsbehörde eine Beschwerde nicht wunschgemäß 
erledigt habe. 

Auch wenn in der Sache selbst nichts zu veranlassen war, so griff 
die VA doch auf, dass Schreiben des Bundesministeriums für Finan­
zen nicht ohne Anrede ergehen sollten. Nach Ansicht der VA ist die 
Einleitung eines Schreibens mit: "Sehr geehrte Frau, sehr geehrter 
Herr", unter Hinzufügung des Familiennamens oder eines akademi­
schen Grades oder Berufstitels nicht nur üblich, sondern entspricht 
einem aus Sicht des Bürgers erwartbaren Mindestmaß an Höflich­
keit. 

In diesem Sinne wurde daher die Anregung, dass Schreiben des 
Bundesministeriums für Finanzen nicht ohne Anrede ergehen soll­
ten, an den Herrn Bundesminister für Finanzen herangetragen. 

4.1.1.4.1.3 Ennsnahe Trasse - Rechtskräftige Klagsabweisung 
von Baubehinderungskosten - aussichtslose Klags­
ltihrungen des Bundes - Finanzprokuratur 

VA 66-FI/96, BMF V-AP 56/99, Finanzprokuratur 621-Präs1l999 

Am 22. Mai 1996 ftihrte N.N. - stellvertretend auch für acht andere 
Betroffene - bei der V A Beschwerde darüber, dass ihm nunmehr, 
annähernd drei Jahre nachdem er an einer nicht untersagten Ver­
sammlung teilgenommen habe, von der Finanzprokuratur 
S 200.290,70 für die (angebliche) Verursachung von Baubehinde­
rungskosten durch Abstellen von landwirtschaftlichen Zugmaschi­
nen (Traktoren) auf einem Zufahrtsweg zu einer Baustelle in Stai­
nach in Rechnung gestellt werden. 

Im Zuge des hieraufhin eingeleiteten Plüfverfahrens musste die V A VA warnte vor K1ags­

ihre bereits eingangs der Finanzprokuratur gegenüber geäußerten führung 

Bedenken gegen eine Klagsführung insofern bestätigt sehen, als das 
Klagebegehren in allen drei Instanzen - wenn auch mit unterschied-
licher BeglÜlldung - abgewiesen wurde. Alle drei Instanzen wichen 
dabei in ihrer rechtlichen Beurteilung von jener Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofes (25.5.1994, 3 Ob 501194 = JBI 1995, 658) 
ab, auf die die Finanzprokuratur die "offene Forderung der Republik 
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Östeneich aus Behindenmg einer Baustellenzufahrt an der B 146 
Ennstal-Straße, Wanne Stainach" zu stützen meinte. 

Während das Landesgelicht Leoben zu 5 Cg 61196a und das Ober­
landesgericht Graz als Berufungsgericht zu 6 R 249/97b das Klage­
begehren schon dem Grunde nach verneinte, bejahte der Oberste 
Gerichtshof in dem am 25.3.1999 zu 6 Ob 201198 ergangenen Teil­
urteil zwar grundsätzlich "die Haftung der Demonstranten, die mit 
ihren Traktoren die Zufahrtsstraße zum Gnmdstück der Klägerin 
versperrten" (US 30), hielt aber im Übrigen auf den US 55 ffest: 

"Aufgrund des jahrelangen Stillstands des Bauprojekts und der noch 
nicht absehbaren Möglichkeit seiner rechtlichen Durchsetzbarkeit 
steht die Realisierung nicht fest, sodass sich der vorliegende Fall 
von demjenigen, der mit der Entscheidung SZ 67/92 entschieden 
wurde, unterscheidet. Dort waren zwar ebenfalls durch eine Blocka­
de von Baumaschinen verursachte Stehzeiten zu beurteilen, zu deren 
Ersatz die Demonstranten verurteilt wurden. Nach den dort getrof­
fenen Feststellungen waren die unterbrochenen Bauarbeiten aller­
dings wieder aufgenommen worden. Der erkennende Senat vertritt 
hier aus den dargelegten Gründen die Auffassung, dass schon man­
gels einer in absehbarer Zeit möglichen Fertigstellung des Baupro­
jekts im Vermögen der Klägerin derzeit noch kein der Höhe nach 
ermittelbarer und damit ersatzjähiger Schaden eingetreten ist, was 
begrifflich die Stattgebung des Leistungsbegehrens verhindert. Die­
ses wurde velfrüht gestellt. 

Dem Grunde nach kann allerdings ein künftig entstehender und 
auch messbarer Vermögensschaden noch nicht abschließend bejaht 
oder verneint werden. Das Feststellungsbegehren wäre dann be­
rechtigt (wenn die Täterschaft der Beklagten feststeht) , wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass das Bauprojekt endgültig gescheitert ist. 
Zu dieser Frage ist das Veifahren im Tatsachenbereich auf jeden 
Fall noch ergänzungsbedürjiig ... . " 

Im Hinblick auf diese Ausftihrungen sowie die seit Ergang der Ent­
scheidung im Raum stehenden Überlegungen, nunmehr das gesamte 
Projekt einer Umweltvelträglichkeitsprüfung nach der Richtlinie 
97111 /EG (Abi. Nr. L vom 14. 3. 1997) zu unterziehen, war der Fi­
nanzprokuratur abschließend anzuraten, die Sinnhaftigkeit eines 
Festhaltens am Feststellungsbegehren mit der Frau Landeshaupt­
mann von Steiermark als Bundesstraßenverwaltung einer eingehen­
den Erörtenmg zuzuführen. 

Diesem Ersuchen leistete die Finanzprokuratur binnen Kürze Folge. Prozess beendet 

Als Ergebnis der Gespräche mit der Frau Landeshauptmann von 
Steiermark teilte die Finanzprokuratur mit, ermächtigt worden zu 
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sein, mit der Beklagtenseite "ewiges Ruhen" unter pauschaliertem 
Prozesskostenersatz zu vereinbaren. 

4.1.1.4.1.4 Werbungskosten f"tir doppelte Haushaltsf"tihrung bei 
Verlegung des Familienwohnsitzes an den neuen 
Beschäftigungsort des Ehegatten 

VA 142-FII99, V-AP 80/99 

N.N. verlegte 1995 ihren und ihres Gatten gemeinsamen Familien­
wohnsitz von Wien, wo N.N. berufstätig war, auf Grund der berufli­
chen Versetzung ihres Gatten nach Tirol. 

Da es ihr nicht gelungen war, in Tirol eine angemessene Beschäfti­
gung zu fmden, war N.N. gezwungen, zur weiteren Ausübung ihres 
Berufes den bisherigen Familienwohnsitz in Wien als Nebenwohn­
sitz beizubehalten. 

Die ihr aus der Erhaltung dieses Wohnsitzes am Beschäftigungsort 
und aus den wöchentlichen Heimfahrten zum Familienwohnsitz 
erwachsenden Kosten, die N.N. im Rahmen der 
Arbeitnehmerveranlagung für 1996 als Werbungskosten geltend 
gemacht hatte, wurden jedoch im Berufungsbescheid der 
Finanzlandesdirektion für Wien, NÖ und Burgenland nicht 
anerkannt. Dieser Bescheid wurde im Wesentlichen mit der 
(vorwiegend) privaten Veranlassung der Verlegung des 
Familienwohnsitzes begründet, welche sich schon daraus ergebe, 
dass N.N.s. Gatte gebürtiger Tiroler sei und schon vor seiner 
beruflichen Versetzung die Absicht bestanden habe, den Familien­
wohnsitz in Tirol zu begründen, zumal auch schon mit der Errich­
tung eines Einfamilienwohnhauses begonnen worden sei. Lediglich 
der Zeitpunkt der beruflichen Versetzung falle mit der Verlegung 
des Familienwohnsitzes zusammen. 
Unter Verzicht auf die Erhebung einer Beschwerde an den Verwal­
tungsgerichtshofwandte sich N.N. an die VA. 

In dem einleitenden Schreiben hielt die VA dem Bundesminister ftir 
Finanzen folgende Rechtsansicht zur Stellungnahme vor: 

Gemäß LStR 1999 RZ 344 sind Aufwendungen für eine doppelte 
Haushaltsführung als Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn der 
Familienwohnsitz außerhalb des Beschäftigungsortes des Steuer­
pflichtigen beibehalten wird, weil der (Ehe-)Partner des Steuer­
pflichtigen am Familienwohnsitz steuerlich relevante Einkünfte in 
der Höhe von mehr als S 30.000,-- jährlich erzielt. In Übereinstim­
mung mit der Meinung von QuantschniggiSchuch (Einkommen­
steuerhandbuch, Seite 665), auf die N.N. im Verfahren vor den Fi-
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nanzbehörden ausdrücklich hingewiesen hatte, vertrat die VA den 
Standpunkt, dass dem in LStR 1999 RZ 344 geschilderten Fall 
gleichstehen muss, wenn der Ehegatte (Partner) an einem anderen 
Ort eine Erwerbstätigkeit aufnimmt, der Familienwohnsitz dorthin 
verlegt wird und der steuerpflichtige andere Ehegatte (Partner) den 
bisherigen Familienwohnsitz, an dem er weiter erwerbstätig ist, 
nunmehr als Nebenwohnsitz beibehält, da ein relevanter Unterschied 
zwischen der Beibehaltung und der Verlegung des Familienwohnsit­
zes nicht ersichtlich ist. 

Weiters ging die VA davon aus, dass es sich bei der Beibehaltung 
oder der Verlegung des Familienwohnsitzes an jenem/jenen Ort, an 
dem der (Ehe-)Partner steuerlich relevante Einkünfte erzielt, um 
eine hinreichende Bedingung für die Berücksichtigung der dem 
Steuerpflichtigen aus einer doppelten Haushaltsführung erwachsen­
den Kosten als Werbungskosten handelt. Sollten daneben noch Mo­
tive, die in RZ 344 LStR 1999 als Beispiele für eine private Veran­
lassung aufgezählt werden, für die Beibehaltung bzw. Verlegung 
bestehen, darf dies der Anerkennung dieser Aufwendungen als Wer­
bungskosten keinen Abbruch tun. 

In seiner Stellungnahme teilte der Bundesminister für Finanzen mit, 
dass auch das Bundesministerium für Finanzen von der Rechtsan­
sicht ausgeht, dass Werbungskosten für doppelte Haushaltsftihrung 
unter anderem dann zustehen, wenn ein (Ehe-)Partner eine Beschäf­
tigung an einem anderen als dem bisherigen Wohnort aufnimmt, der 
Familienwohnsitz an diesen Ort verlegt wird und der andere Ehe­
partner den bisherigen Arbeitsort und die bisherige Wohnung an 
diesem beibehält. 

Da N.N. auf Grund dieser Rechtsmeinung Werbungskosten zustan­
den, stellte das Bundesministerium für Finanzen in Aussicht, den 
Bescheid der Finanzlandesdirektion für Wien, NÖ und Burgenland 
gemäß § 299 BAO aufzuheben und eine entsprechende Berufungser­
ledigung zu veranlassen. 

Der Beschwerde von N.N . gegen die Entscheidung der Finanzlan­
desdirektion für Wien, NÖ und Burgenland war daher Berechtigung 
zuzuerkennen, doch konnte durch die Richtigstellung durch das 
Bundesministerium für Finanzen rasch Abhilfe geschaffen werden. 
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4.1.1.4.1.5 Falsche Berechnung des Zoll werts einer aus Ungarn 
eingeführten Platte aus HerendporzeUan 

VA 157-FII99, V-AP 84/99 

N.N. führte bei der VA darüber Beschwerde, dass das Zollamt Klin­
genbach den Zoll für eine aus Ungarn eingeführte Platte aus Her­
endporzellan vom Bruttobetrag des in Ungarn bezahlten Kaufpreises 
(darin enthalten 25% Ust) berechnet habe, obwohl er die Refundie­
rung der in Ungarn entrichteten USt durch eine entsprechende 
Bestätigung habe nachweisen können. Der Beamte habe die 
österreichische Abgabe hingegen unter Berufung auf eine 
Dienstanweisung über die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
vom Bruttobetrag berechnet. 

Die von N.N. eingebrachte Beschwerde erwies sich in der Tat als 
berechtigt, weil das Zollamt entgegen Art. 29 Abs. 1 ZK iVm 
Art. 146 ZK-DVO den Zollwert der aus Ungarn eingeführten Platte 
trotz Vorlage einer Bestätigung über die Rückerstattung der ungari­
schen USt vom Bruttobetrag des Kaufpreises berechnet hat. 

Seit dem Beitritt Österreichs zur EU ist der Umsatz bei der Einfuhr 
stets nach dem Zollwert der eingeführten Ware zu bemessen. Dies 
ist gemäß Art. 29 Abs. 1 ZK der Transaktionswert, d.h. der für die 
Waren bei einem Verkauf zur Ausfuhr in das Zollgebiet der Ge­
meinschaft tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preis. Ist in dem 
tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden Preis der Betrag einer auf 
die betreffenden Waren im Ursprungs- oder Ausfuhrland anwendba­
ren inländischen Abgabe enthalten, so wird dieser Betrag gemäß 
Art. 146 ZK-DVO nicht in den Zollwert einbezogen, sofern den 
Zollbehörden nachgewiesen werden kann, dass die Waren von dieser 
Abgabe befreit worden sind oder befreit werden und dem Käufer 
diese Befreiung zu Gute kommt. 

Da das BMF der VA in seiner Stellungnahme vom 2. September 
1999 mitteilte, die Rückerstattung des zu viel erhobenen Abgaben­
betrages in die Wege geleitet zu haben, war der Beschwerdegrund 
als behoben anzusehen. Da die Dienstanweisung an die Zollämter 
und die Reisendenbroschüre "Zoll-Tips für die Einreise nach Öster­
reich" keine Hinweise auf die Zollwertennittlung bei Rückerstattung 
der im Ausland entrichteten Steuer enthielten, ersuchte die V A den 
Herrn Bundesminister, die Zollämter und die Reisenden darauf auf­
merksam zu machen, dass der österreichische Zoll diesfalls von dem 
im Ausland entrichteten Nettobetrag zu berechnen ist. 

In einem bei der VA am 17. Dezember 1999 eingelangten Schreiben 
teilte der Herr Bundesminister mit, dass in die für Anfang 2000 vor-
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gesehene Neuauflage der Reisendenbroschüre ein kurzer Hinweis 
auf die Zollweltermittlung unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Reiseverkehrs aufgenommen werden wird. 

4.1.1.4.1.6 Abhilfe für überhöhte Rückzahlung 
eines Übergenusses 

VA 143-FII99, V-AP 87/99 

N.N., Beamtin der Bundespolizeidirektion Linz, stellte am 22. Au­
gust 1997 bei der Dienstbehörde einen Antrag auf Karenzurlaub. 
Infolge verspäteter Bearbeitung durch die Dienstbehörde wurden die 
regulären Bezüge der Beschwerdeführerin trotz bereits begonnenen 
Bezuges von Karenzgeld nicht rechtzeitig eingestellt, sodass die 
Beschwerdeftihrerin von Oktober 1997 bis Februar 1998 einen Ü­
bergenuss bezog. 

Im Jahr 1998 wurde N.N. zur Rückzahlung des bezogenen Überge­
nusses aufgefordert. Dabei wurden der Übergenuss für Jänner und 
Februar 1998 zwar abzüglich der davon entrichteten Einkommens­
teuer, der Übergenuss für Oktober bis Dezember 1997 jedoch ein­
schließlich der davon entrichteten Einkommensteuer eingefordert. 

Auf den Einwand der Beschwerdeftihrerin, dass sie damit um den 
Betrag in der Höhe der für Oktober bis Dezember 1997 von dem 
Übergenuss entrichteten Einkommensteuer mehr rückzuzahlen habe, 
als sie netto empfangen habe, wurde der Beschwerdeführerin mitge­
teilt, dass sie diesen Betrag im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung 
für 1998 geltend machen könne, worauf die Beschwerdeftihrerin den 
eingeforderten Betrag prompt zurückzahlte. 

Auf Grund der Erfolglosigkeit diverser Bemühungen, den genannten 
Betrag rückerstattet zu erhalten, wandte sich die Beschwerdeführe­
rin schließlich an die VA. 

Da gemäß § 19 Abs. 1 EStG Einnahmen in jenem KalendeIjahr be­
zogen werden, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind 
und gemäß § 19 Abs. 2 EStG Ausgaben für das Kalenderjahr abzu­
setzen sind, in dem sie geleistet worden sind, erschien die Rücker­
langung des von N.N. eingeforderten Betrages im Wege der Arbeit­
nehmerveraniagung für 1998 nicht möglich, da der Übergenuss für 
die Monate Oktober bis Dezember 1997 als 1997 zugeflossen anzu­
sehen und zu versteuern waren, während die im Jahr 1998 geleistete 
Rückzahlung dieses Übergenusses als im Jahr 1998 anfallende Wer­
bungskosten zu welten waren. Mangels steuerpflichtiger Bezüge im 
Jahr 1998 konnten diese Werbungskosten jedoch weder zu einer 
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VelTingerung der Einkommensteuerschuld noch zu einer Gutschrift 
führen. 

Das mit diesem Problem konfrontierte Bundesministerium für Fi­
nanzen stellte im Rahmen von in der Folge durchgeführten Erhe­
bungen die versp~tete Bearbeitung des Antrages auf Karenzurlaub 
und die daraus resultierende verspätete Einstellung der regulären 
Bezüge von N.N. durch die Dienstbehörde fest. 

Auf Grund der bei diesen Erhebungen neu hervorgekommenen Um­
stände vertrat das Bundesministerium für Finanzen die Rechtsmei­
nung, dass die N.N. aus Verschulden der Dienstbehörde gegen ihren 
Willen zu Unrecht ausgezahlten Bezüge als im steuelTechtlichen 
Sinne nicht zugeflossen zu qualifizieren sind. 

Zur Sanierung des Beschwerdefalles seitens der Finanzverwaltung 
wurde die Ausstellung eines in diesem Sinne berichtigten Lohnzet­
tels für das Jahr 1997 und auf dessen Basis die Wiederaufnahme des 
Veranlagungsvelfahrens für 1997 zur Rückerstattung der einbehal­
tenen Steuerbeträge in Aussicht gestellt. Ebenso war die Lohnver­
rechnung für 1998 dahingehend richtig zu stellen, dass auch die in 
diesem Jahr zu Unrecht überwiesenen Bezüge als von vornherein im 
steuelTechtlichen Sinne nicht zugeflossen behandelt und nicht mehr 
ausgewiesen wurden. 

Durch diese Maßnahmen sollte die Beschwerdeführerin so gestellt 
werden, als wenn ihre Aktivbezüge rechtzeitig eingestellt worden 
wären. 

Die V A hat das Bemühen des Bundesministeriums für Finanzen, den 
N.N. erwachsenen Nachteil, für den Versäumnisse im Bereich der 
Dienstbehörde verantwortlich waren, auf steuerrechtlichem Wege zu 
bereinigen, positiv zur Kenntnis genommen und das Bundesministe­
rium für Finanzen ersucht, sämtliche in Aussicht gestellten Schritte 
zur Schadloshaltung der Beschwerdefiihrerin von Amts wegen 
durchführen zu lassen. 

Mit Schreiben des Bundesministers für Finanzen wurde mitgeteilt, 
dass im Dezember 1999 ein neuer Einkommensteuerbescheid für 
1997 erlassen und die dabei sich ergebende Gutschrift bereits auf 
das Konto von N.N. überwiesen wurde. 
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5 

5.1 

5.1.1 

Bundesminister für Inneres 

Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Horst Sehender 

Allgemeines 

Auch in diesem Berichtsjahr liegt die Zahl der dem Verwaltungsbe­
reich des Bundesnllnisters für Inneres zugeordneten Beschwerden 
mit 255 im Bereich des langjährigen Durchschnittes. Ebenso gab es 
bei der Aufteilung auf die betroffenen Verwaltungsbereiche keine 
signifIkanten Unterschiede zu früheren Berichtsjahren. 

Administrativrecht, 
Sonstiges 

37% 

6% 

Zivildienst 
6% 

Fremden- und 
Asylwesen 

18% 

Handlungen von 
Exekutivorganen 

33% 

Säumigkeit und unzumutbare Verzögerungen bei Bundesminister für Inneres 

behindern und erschweren die Prüftätigkeit. 

Neuerlich musste die VA im Berichtszeitraum in einer steigenden 
Anzahl von Fällen viele Monate hindurch auf Stellungnahmen des 
Bundesministers für Inneres warten, wobei ein Grund rur derartig 
extreme Verzögerungen in den Beantwortungen rur die V A in den 
meisten Fällen nicht erkennbar waren und auch vorn Bundesminister 
fUr Inneres nicht bekannt gegeben worden sind. Im Berichtszeitraum 
wurden beispielsweise zwei "Sammelurgenzen" zu VA 53-V98 und 

Antwortdauer unzu­
mutbar 
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38-1199 elforderIich, die insgesamt acht Prüfvertahren betroffen ha­
ben. 

Wie schon in den Jahren zuvor erinnert die VA an die ertorderliche Neuregelung des Fund­

Neuregelung des Fundrechts. Ebenso wie die VA hat auch der 
Rechnungshof in seinem Tätigkeitsbericht für das Verwaltungsjahr 
1997 auf Seite 113 diese Angelegenheit wiederum ertolglos in Erin­
nerung gerufen 01 A 187-1/94). 

5.1.2 Legistik 

Im vorangegangenen 22. Bericht hat die VA unter Pkt. 4.2.2 ihre 
Bedenken zum Entwurt der Sicherheitspolizeigesetznovelle darge­
legt. Zu diesem Berichtsteil hat der Bundesminister für Inneres der 
VA eine Stellungnahme übermittelt, die auf die vorgebrachten Be­
denken der VA nicht näher eingeht. Durch den inzwischen ertolgten 
Oesetzesbeschluss (BOBl. 1 146/1999) muss die im seinerzeitigen 
Bericht in der Randglosse enthaltene Frage "Personen ohne Haupt­
wohnsitz vom Erwerb des Ausweises ausgeschlossen ?" nun bejaht 
werden. Die VA wird allfälligen Beschwerdeftihrem, die keinen 
ordentlichen Wohnsitz aufweisen und gerade deswegen erhöhten 
Bedarf nach einem Ausweisdokument haben, die Sinnhaftigkeit die­
ser Regelung nicht erläutern können. 

5.1.3 Grundrechtseingriffe 

Eine von Organen der Bundespolizeidirektion Wien vorgenommene 
Hausdurchsuchung war nach den Feststellungen der VA entgegen 
der Auffassungen sowohl des Bundesministers für Inneres als auch 
derjenigen de~ Bundesministers für Justiz rechtswidrig. Sowohl die 
Durchsuchung selbst als auch die nicht rechtskonforme Haltung der 
bei den genannten Minister wurden als Missstand in der Verwaltung 
festgestellt (VA 147-I197, BMI Zl. 50.701l4-Pr3/1998 und 258-J/98, 
BMJ Zl. JMZ 76.270/9-IV 2/99). 

Die näheren Ausführungen fmden sich unter Pkt. 5.1.8.2, und Pkt. 
6.1.8.1. 

Ein im vorangegangen 22. Bericht im Ressort Land- und Forstwirt­
schaft unter Pkt. 3.3.2.3 dargestellter Einzelfall führte zu fortgesetz­
ten Prüf maßnahmen im Ressort Inneres. Das Anlegen von Handfes­
seln bei dem deutschen Urlaubsgast, dem das Befahren eines Jung­
waldes mit Skiem vorgeworten worden war, erwies sich als unzuläs­
sig, da keinerlei Widerstand gegen die Festnahme erkennbar gewe­
sen ist (VA 9 I199, BMl Zl. 6506/770-1l/4/99). 
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Die bei Grenzübertritten durchgeführten Leibesvisitationen in teil­
weise intensivem Ausmaß führten zu Beschwerden an die VA, wo­
bei im Prüfverfahren die Notwendigkeit entstand, die den jeweiligen 
Beschwerdeführer betreffenden, im so genannten "EKIS" (Elektroni­
schen Kriminalpolizeilichen InfOlmationssystem) gespeicherten 
Daten zu erfahren. 

Der Bundesminister für Inneres zweifelte die Zu lässigkeit einer der­
artigen Datenübermittlung an und trat von sich aus an die mit Daten­
schutzangelegenheiten befasste Fachabteilung des Bundeskanzler­
amtes heran. Diese Fachabteilung verneinte nicht nur die Zulässig­
keit dieser Datenübermittlung, sondern sprach sogar von der Unzu­
ständigkeit der V A zur Prüfung derartiger Angelegenheiten. Der 
Bundesminister hat sich dieser Auffassung angeschlossen. 

Inzwischen konnte jedoch mit dem Verfassungsdienst des Bundes­
kanzleramtes abgeklärt werden, dass der VA die Auskünfte zu geben 
sind und die VA dabei der Verschwiegenheit in gleichem Umfange 
unterliegt wie die von ihr geprüfte Behörde. Die Plüfzuständigkeit 
war ursprünglich mit dem Argument verneint worden, mit der Da­
tenschutzkommission bestehe ohnehin eine Prüfmstitution mit 
gleichartigen Zuständigkeiten wie sie die VA habe. Die gesetzlich 
verankerten Aufgaben der Datenschutzkommission sind jedoch mit 
der Aufgabe der VA, Missstände in der VelWaltung zu prüfen, kei­
neswegs ident (VA 229 I198, VA 181 I199). 

5.1.4 

5.1.4.1 

Fremdenrecht 

Rechtmäßig aufbältiger Ausländer verliert 
alles 

Ein Fall schwer wiegender behördlicher Fehlleistungen gleich zwei­
er Behörden ist im Berichtszeitraum an die VA herangetragen wor­
den. Der Beschwerdeführer war auf Grund einer erteilten Aufent­
haltsbewilligung in Österreich rechtmäßig aufhältig. Das Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung nahm nach zwei Jahren das 
Verfahren wieder auf und wies den ursprünglich positiv erledigten 
Antrag auf Erteilung einer Bewilligung nach dem Aufenthaltsgesetz 
ab. Das Bundesministerium für Inneres bestätigte diese Entschei­
dung. Der türkische Staatsbürger erhob gegen diese Entscheidung 
erfolgreich Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof, der fest­
stellte, dass die Annahme des Bundesrninisteriums für Inneres der 
Erschleichung des Bescheides durch falsche Angaben über die be­
stehenden familiären Verhältnisse (Ehe mit einer Österreicherin) 
eindeutig aktenwidrig sei. 

Gerahrdet Prüfung der 
VA den Datenschutz? 

Zuständigkeitskonflikt 
behoben 

VwGH bezeichnet be­
hördliche Entscheidun­
gen als eindeutig ak­
tenwidrig 
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Diese Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes führte allerdings 
keineswegs dazu, dass der Betroffene wieder in den Besitz einer 
Aufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilligung und damit einer Be­
rechtigung zum Aufenthalt in Östen-eich gelangte. Auf Grund der 
langen Dauer der Rechtsmittelverfahren war nämlich in der Zwi­
schenzeit sowohl die ursprünglich erteilte Aufenthaltsbewilligung, 
als auch die arbeitsrechtliche Bewilligung abgelaufen. Dem Be­
schwerdeführer kann sicherlich nicht der Vorwurf gemacht werden, 
den Zeitpunkt für Verlängerungsanträge versäumt zu haben. Immer­
hin waren zu dieser Zeit die angefüluten Rechtsmittelverfahren im 
Gange, deren Ausgang für den Betroffenen völlig ungewiss waren. 

Die VA ist nunmehr an den Bundesminister für Inneres herangetre­
ten, um die Gründe für derartige behördliche Fehlleistungen (in zwei 
Instanzen !) zu erfahren. Aber bereits jetzt kann festgestellt werden, 
dass die Fehlentscheidungen der beteiligten Behörden dazu geführt 
haben, dass der betroffene Türke sämtliche Bewilligungen verloren 
hat und der nunmehr eingebrachte Antrag auf Erteilung einer Nie­
derlassungsbewilligung ftir ihn nahezu aussichtslos ist. Abgesehen 
davon, dass der Beschwerdeführer womöglich jahrelang auf das 
Freiwerden eines Quotenplatzes warten muss, ist er auch nicht mehr 
im Besitz einer (ursprünglich vorhandenen) Bewilligung nach dem 
Ausläriderbeschäftigungsgesetz (VA 214-I199). 

5.1.4.2 Versäumung von Rechtsmitteln infolge 
Nachlässigkeit der Behörde 

In einem weiteren Fall konnte die VA feststellen, dass die Bezirks­
hauptmannschaft Innsbruck in einem Verfahren zur Erteilung einer 
Aufenthaltsbewilligung ihrer Verpflichtung zur Ausforschung einer 
Abgabestelle der Aufenthaltswerberin im Sinne des Zustellgesetzes 
nicht nachgekommen ist. Dies führte zur Versäumung von Rechts­
mitteln. 

Der Ehegatte der Beschwerdeführerin teilte der Behörde einen 
mehn-nonatigen Auslandsaufenthalt seiner Frau mit. Im Zuge dessen 
verwies er auch auf seine Mutter, die bei alWilligen Zustellungen 
kontaktiert werden könnte. Auch wenn die betroffene Beschwerde­
führerin mit dieser Mitteilung der gesetzlichen Verpflichtung zur 
Bekanntgabe einer neuen Abgabestelle nicht vollständig nachge­
kommen ist, so hätte die Behörde doch in der Folge Schritte zur 
Ausforschung der Abgabestelle im Ausland setzen müssen. 

Das Zustellgesetz verlangt zwar kein diesbezügliches aufwändiges 
Ennittlungsverfahren, die Schwiegermutter der Beschwerdeführerin 
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hätte jedoch ohne großen Aufwand nach der aktuellen Adresse be­
fragt und ein Zustellversuch vorgenommen werden können. 

Die VA konnte den Ausftihrungen des Bundesministers für Inneres 
insoferne nicht beipflichten, als eine Kontaktierung der Schwieger­
mutter der Beschwerdeftihrerin keinesfalls über die Verpflichtungen 
der Behörde nach dem Zustellgesetz hinausgegangen wäre, sondern 
einen zumutbaren und ohne Schwierigkeiten zu bewältigenden Ver­
such zur Feststellung der Abgabestelle dargestellt hätte. Der Be­
schwerde der Beschwerdeführerin wurde Berechtigung zuerkannt 
und dies dem Bundesminister für Inneres mitgeteilt (VA 39-1/98, 
BMI Zl. 70.0111249-111/11/98). 

5.1.4.3 Verfahrensdauer - Niederlassungsbewilligung 

Im Fall einer pakistanischen Staatsbürgerin ftihrte deren Ehemann 
darüber Beschwerde, dass das Verfahren zur Erteilung einer Nieder­
lassungsbewilligung unzumutbar lange dauere. Nach Aufhebung 
einer zunächst negativen Ent~cheidung durch das Bundesministeri­
um für Inneres seien bis zur positiven Erledigung eineinhalb Jahre 
verstrichen. 

Der Bundesminister fur Inneres räumte zwar ein, dass die Österrei­
chische Botschaft Islamabad und die Bundespolizeidirektion Wien 
trotz eindeutiger Feststellungen im Berufungsbescheid über das 
Nichtvorliegen einer Scheinehe überflüssige und das Verfahren ver­
zögernde Ermittlungen durchgeftihrt hätten. Diese Ermittlungen 
seien jedoch nicht von der zuständigen Fachabteilung des Bundes­
ministeriums fur Inneres angeordnet worden. 

Die Ausführungen der Innenministers vermittelten den Eindruck, als 
bestehe zwischen den fur die Verzögerung verantwortlichen Behör­
den und ihm (bzw. dem Bundesministerium für Inneres) keinerlei 
Beziehung. Seitens der VA war daher festzuhalten, dass die unzu­
mutbar lange Verfahrensdauer dem Innenminister zuzurechnen ist, 
da die Bundespolizeidirektion Wien letztlich Teil des Innenressorts 
ist und auch die Botschaft vor Ort nur als ausführendes Organ im 
Verfahren tätig war. Es besteht daher eine VerantwOltlichkeit des 
Bundesministers für Inneres, weshalb ihm auch eine Beschwerdebe­
rechtigung zur Kenntnis gebracht wurde (VA 57-1/99, BMI Zl. 
70.0111292-III/11199). 

1 VI Jahre Wartezeit 
nach positiver Ent­
scheidung des BMI 

Botschaft Islamabad 
und BPD Wien verzö­
gern das Verfahren 
durch überflüssige 
Ermittlungen 

BMI ist für "seine" 
Behörden verantwort­
lich 
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5.1.4.4 Verständigung über Fehlen eines 
Quotenplatzes 

Die VA ist seit Jahren mit Beschwerden über die lange Dauer von 
Verfahren zur Erteilung von Niederlassungsbewilligungen (flÜher: 
Aufenthaltsbewilligungen) konfrontiert. Als Grund fur die von den 
Betroffenen angenommenen VelfahrensverzögelUngen hat sich oft 
herausgestellt, dass Anträge mangels eines Quotenplatzes auf 
das( die) folgende(n) Jahr( e) verschoben wurden. Aus gesetzlichen 
Gründen ist ohne eine Entscheidung zu fällen die nächstjährige Quo­
tenverordnung abzuwarten. 

Eine Anfrage an den Innenminister, ob eine (formlose) Verständi­
gung der Betroffenen dalÜber erfolge, wurde für eine aus Sicht der 
VA nicht befriedigende Weise beantwortet. Eine solche Verständi­
gung fmde nämlich deshalb nicht statt, da sie im Fremdengesetz 
nicht vorgesehen sei und außerdem von rechtlich ungeklärter Quali­
tät auch bezüglich etwaiger Rechtsfolgen sei. 

Die VA vertritt die Ansicht, dass der Rückzug auf das bloße Nicht­
vorliegen gesetzlicher Bestimmungen als administrativ unbeweg­
lich, ideenlos, absolut nicht serviceorientiert und überaus bÜfge­
runfreundlich zu bewerten ist. Eine entsprechende Aufklärung wür­
de beschwerdevermeidend wirken und nicht zuletzt auch dem Gebot 
der Menschlichkeit entsprechen. Eine rechtlich unbedenkliche 
Formulierung eines solchen Informationsschreibens dürfte 
angesichts der im Innenministerium vorhandenen Fachleute kein 
unüberwindliches Problem darstellen. Dieser Meinung hat sich der 
Bundesminister fUr Inneres letztlich angeschlossen und mitgeteilt, 
dass ein entsprechendes Rundschreiben zur Sicherung einer 
einheitlichen Vorgangsweise ausgearbeitet werde. (VA 37-V99, 
BMI Zl. 70.0111316-111111199, VA 7-1100). 

5.1.5 Dienstrecht 

Weiterbildung von Bediensteten wird nicht gefördert. 

Lange Verfahrensdauer 
liegt oft an ausge­
schöpfter Quote 

V erstä ndigung über 
Aufschieben des Antra­
ges ist ein Gebot der 
Bürgerfreundlichkeit 
und Menschlichkeit 

• Aufnahme in den Polizeidienst Ablehnungsgründe werden dem Bewerber 

nicht genannt und wurden überdies unvollständig der VA bekannt gegeben. 

• Gleichzeitige Dienstzuteilung von Eheleuten auf Kosten der Steuerzahler 
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Der Bundesminister für Inneres hat zur Frage der Aus- bzw. Weiter­
bildung von Beamten seines Ressolts eine kritikwürdige Haltung 
eingenommen, die als Einzelfall unter Pkt. 5.1.8.5, S. 74 beschrieben 
wird VA 91-1199, BMI Z1. 51. 193/1286-Il/2/99). 

Das erfolglose Gesuch um Aufnahme in den Polizeidienst war Ge­
genstand eines weiteren Prüfverfahrens. Ein Beschwerdeftihrer gab 
an, trotz überdurchschnittlicher Ergebnisse beim Aufnahmetest den­
noch abgelehnt worden zu sein. AblehnungsgrüDde seien ihm nicht 
genannt worden. 

Das Prüfverfahren ergab als Ursache der Ablehnung eine polizeiin­
terne Vormerkung betreffend den Verdacht der versuchten Entwen­
dung. Diese Vormerkung ist mit 23. Dezember 1992 datiert; eine 
strafgerichtliche Verurteilung ist nicht erfolgt. 

Anders als die Bundespolizeidirektion Wien hielt die VA den Leu­
mund des Bewerbers dadurch nicht beeinträchtigt. Sie trat daher an 
den Bundesminister für Inneres heran, wo nach nochmaliger Erhe­
bung plötzlich noch zwei weitere sicherheitsbehördliche Vormer­
kungen bekannt wurden, die den Verdacht der fahrlässigen Körper­
verletzung (Datum der Anzeige 12. Februar 1993) und den Verdacht 
des Besitzes verbotener Waffen (Datum der Anzeige 10. März 1997) 
betroffen haben. Auch hier war eine strafgerichtliche Verfolgung 
bzw. Verurteilung unterblieben. 

Die zunächst erheblich unvollständige Behördenauskunft gegenüber 
der V A, vor allem aber auch das unterbliebene Erforschen der Hin­
tergründe der jeweils genannten Strafanzeigen (erst dann würde die 
Wertung des Persönlichkeitsbildes ermöglicht) führte dazu, dass die 
V A das Beschwerdevorbringen als berechtigt angesehen hat (VA 
141-1199, BMI Z1. 51.1 93/ 1289-ll/2/99). 

Bewerbung um Auf­
nahme in den Polizei­
dienst - Ablehnung 
ohne Begründung 

Wie aus einer "nach­
teiligen" Vormerkung 
plötzlich drei Vormer­
kungen werden 

In den letzten Berichten hat die VA mehrfach auf die unzutreffende Rechtlich zweifelhafte 

Handhabung der Bestimmungen über Dienstzuteilungen hingewie- Dienstzuteilung 

sen, wenn Beamte nicht versetzt, sondern gegen ihren Willen einer 
anderen Dienststelle zugeteilt worden sind. 

Durch eine anonyme Eingabe erhielt die VA nun Kenntnis von einer 
Dienstzuteilung, die zwar alle unmittelbar beteiligten Personen zu­
frieden stellt, aber dennoch nicht rechtskonform ist und eine nicht 
unbeträchtliche Kostenbelastung der öffentlichen Hand verursacht. 

Die schwere Erkrankung eines Offiziers im Bereiche der Bundespo- Dienstzuteilung eines 
lizeidirektion Klagenfurt erforderte dessen sofortige Veltretung, weiblichen Polizeioffi­
weshalb ein Oberleutnant von der über 300 km entfernten Bundes- ziers bewirkt gleichzei­

tige Dienstzuteilung 
polizeidirektion Wien dienstzugeteilt wurde. Zufällig war auch der 
Ehegatte Polizeibeamter, der ebenso "zufällig" zum gleichen Zeit­
punkt dringend in dieser anderen Dienststelle benötigt wurde. Kol-

des Ehegatten, eines 
Sicherheitswache-
beamten 
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legen, die schon längere Zeit Versetzungsgesuche nach Kärnten 
abgegeben hatten, erfuhren, dass das Ehepaar sofort die im bisheri­
gen Dienstort befindliche Wohnung aufgegeben haben soll, was auf 
eine bevorstehende Versetzung schließen ließ. Sie fühlen sich über­
gangen, bleiben aber aus Angst vor Repressalien auch der VA ge­
genüber anonym. 

Die VA gibt dem Nationalrat bekannt, dass die beschriebene Situati­
on bereits Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage vom 
26.l1.1998, Nr. 5257/J und der unter 4939/AB XX.GP erfolgten 
Beantwortung war. Die Dienstzuteilung beider Beamter ist nach den 
letzten aktuellen Informationen weiterhin aufrecht und soll voraus­
sichtlich bis August 2000 andauern. Eine rechtlich korrekte Lösung, 
nämlich eine Versetzung, scheitert bis dahin mangels Freiwerdens 
der entsprechenden Planstellen. Es werden daher für beide Beamte 
weiterhin nicht unbeträchtliche Beträge für Zuteilungsgebühren 
nach der Reisegebührenvorschrift aufzuwenden sein 01 A 76-1199, 
BMI Z1. 51.193/1305-II/2/99). 

5.1.6 Zivildienst 

Der Grundsatz der möglichsten Gleichbehandlung (Gleichbelastung) 
von Präsenz- und Zivildienstleistenden führte zu einer nicht mehr als 
sachgerecht zu bezeichnenden Situation, die jedoch nur auf legisti­
scher Ebene bereinigt werden kann. 

Personen, die Zivil- oder Präsenzdienst leisten, erhalten für die Bei­
behaltung der notwendigen Wohnung während dieser Dienstleistung 
Wohnkostenbeihilfe nach den Bestimmungen des Heeresgebühren­
gesetzes. 

Die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes lautet nach eini­
gen Beschwerden von Präsenzdienstleistenden nun ganz allgemein, 
dass Wohnkostenbeihilfe dann nicht zu gewähren ist, wenn sich die 
Wohnung im Rahmen einer Wohngemeinschaft befindet und Merk­
male einer selbstständigen Haushaltsführung fehlen. 

Die VA stieß beim Bundesminister für Inneres mit ihrer Argumenta­
tion auf Verständnis, dass die Wohnsituation von Zivildienstleisten­
den schon allein deswegen anders geartet sei als die Wohnsituation 
von Präsenzdienstleistenden, weil Zivildiensteinrichtungen nur in 
Ausnahmefällen Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stellen können 
und der Zivildienstleistende im Gegensatz zum Präsenzdienstleis­
tenden nach § 27 Abs. 2 des Zivildienstgesetzes zur Benützung der 
eigenen Wohnung verpflichtet wird. 
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Versetzung mangels 
Planstellen dzt. nicht 
möglich 

Gemeinsame "Heim­
fUhrung" von Eheleu­
ten im Polizeidienst 
auf Kosten der Steuer­
zahler 

Keine Wohnkosten­
beihilfe bei Wohnge­
meinschaft für Grund­
wehrdiener 

Zivildiener zur Benüt­
zung der eigenen 
Wohnung verpflichtet 
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Der Bundesminister ftir Inneres sagte der VA in seinem Schreiben Legistische Vorschläge 

vom 7. Juli J 999 zu, gemeinsam mit dem Bundesminister ftir Lan- in Ausarbeitung 

desverteidigung einen legistischen Lösungsvorschlag auszuarbeiten, 
wobei allerdings ein großes Maß an Missbrauchssicherheit erforder-
lich sei. 

Die VA wird die einschlägige Entwicklung weiterhin beobachten 
01 A 93-I199, BMl Zl. 93.241/132-IV/14/99). 

5.1.7 Sonstiges 

Eine relativ neue Bestimmung im Sicherheitspolizei gesetz zeigt 
infolge extrem bürokratischer Anwendung Folgen in einer Art, die 
ftir den Gesetzgeber nicht vorhersehbar sein konnten. 

Die - kriminalpolizeilich erwünschte und geforderte - sachgemäße 
Installation einer Alarmanlage in einem Einfamilienhaus in Wien 
verursachte einen Aufwand sowohl bei Behörden als auch bei der 
Hausbesitzerin, der ein vernünftiges Ausmaß um ein vielfaches ü-
berschritt. 

Das von der Beschwerdeftihrerin nur zeitweise bewohnte Haus war 
von einem befugten Unternehmen mit einer Alarmanlage ausgestat­
tet worden, die am 28. Oktober 1996 aus nicht näher bekannter Ur­
sache ausgelöst wurde. Die Besatzung eines Polizeistreifenwagens 
sorgte ftir die Abstellung der Alarmanlage und stellte keine Spuren 
eines gewaltsamen Eindringens in das Haus fest. 

Nach § 92a Abs. 1 des Sicherheitspolizeigesetzes wurde die Hausbe­
sitzerin zunächst fonnlos und sodann mit Bescheid aufgefordert, die 
Kosten des Einsatzes der Exekutivbeamten mit pauschal S 1000,- zu 
ersetzen. Nicht nur durch notwendige Ermittlungen, sondern auch 
durch erhebliche Fehlleistungen sowohl der Bundespolizeidirektion 
Wien und der Sicherheitsdirektion ftir Wien als Berufungsbehörde 
kam es zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand. 

Die VA hält diesen Verwaltungsvorgang aus zwei Gründen für be­
sonders berichtenswert. Zunächst stellte die VA fest, dass das Fehlen 
konkreter Spuren eines Einbruchsversuches bei bei den Verwaltungs­
instanzen und auch beim Bundesminister ftir Inneres zum zwingen­
den Schluss geführt hat, es liege eine Fehlauslösung der Alarmanla­
ge vor, die zur Kostenersatzpflicht führe. Die denkbare Möglichkeit, 
ein Einbruchsversuch sei durch Auslösen der Alarmanlage bereits in 
einem Stadium vereitelt worden, in dem noch keine sichtbaren Spu­
ren entstanden wären, wurde unbeachtet gelassen. 

Alarmanlage für Ein­
familienhaus - ein 
unberechenbarer Kos­
tenfaktor 

Pauschalierter Kosten­
ersatz nur bei Fehl­
alarm 

Fehlende Einbruchs­
spuren gehen zu Las­
ten des Hausbesitzers 
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Eine weit wichtigere, weil in derartigen Fällen allgemein auftretende 
Besonderheit blieb behördlicherseits überhaupt unbeachtet. Mit dem 
Pauschalkostenersatz soll der Aufwand der Sicherheitsexekutive 
(Zufahrt eines Exekutivbeamten zum 011 der Alarmauslösung, um 
die Abschaltung zu erwirken und notwendige Daten festzuhalten) 
gedeckt sein. Im Verfahren zur Vorschreibung dieses Kostenersatzes 
sind jedoch zahlreiche Verwaltungsbeamte befasst gewesen und 
haben zum Teil nicht unbeträchtliche Zeit aufgewendet. 

Die VA kann zumindest im vorliegenden Fall mit Sicherheit davon 
ausgehen, dass Verfahrenskosten im Ausmaß eines Vielfachen des 
eigentlichen geforderten Betrages entstanden sind, die jedoch amts­
wegig getragen werden müssen. Auch die dem BeschwerdefUhrer 
erwachsenden Aufwendungen stehen in keinem vernünftigen Ver­
hältnis zum geforderten Betrag. Eine Gesamtbetrachtung ergibt da­
her, dass die Bestimmung des § 92a des Sicherheitspolizeigesetzes 
weder der Behörde noch den betroffenen Bürgern zum Vorteil ge­
reicht und lediglich die Bürokratie zu weiterem Wildwuchs anregt 
(VA 256-1198, BMI Zl. 51. 19311264-Il/2/99). 

5.1.8 Einzeliälle 

5.1.8.1 Polizei einsatz oder Raubüberfall ? 

VA 116-1195, BMI Zl. 51.193/1299-II/3/99 

Die VA hat bereits in mehreren vorangegangenen Berichten auf die 
Problematik hingewiesen, wenn Sicherheitsorgane Amtshandlungen 
nicht in Uniform, sondern in Zivilkleidung durchfUhren. So wurde 
im 17. Bericht der VA auch die Frage der Uniformierung bei Fahr­
ten mit Zivilstreifenfahrzeugen erörtert und im 20. Bericht die in 
Österreich herrschende Uniformvielfalt geschildert, wodurch das 
Erkennen von Exekutivorganen erschwert sei. 

Im nachstehend beschriebenen Fall hatte die Nichterkennbarkeit 
dieser Funktion lebensbedrohliche Folgen für zufällig vorbeikom­
mende Bürger. 

Verfahrensgegenstand 
S 1000, Verfahrenskos­
ten ein Vielfaches 

Gesetz fördert büro­
kratischen Wildwuchs 

Dienst in Uniform oder 
Zivil? UniformvielfaIt 

Die ursprünglich in Medienberichten sehr ausführlich dargestellte Räuber oder Gendarm 
"Wildwest-Schießerei auf der steirischen Pack" wurde von der VA - kein Kinderspiel 

zum Anlass genommen, eine amtswegige Prüfung im Bereich des 
Innenressorts durchzuführen. 

Der nachstehende Sachverhalt ergibt sich aus der zusammenfassen­
den Betrachtung der Ergebnisse der strafgerichtlichen Velfahren 
gegen die Polizeibeamten, des Amtshaftungsverfahrens gegen die 
Republik Österreich und des Maßnahmenbeschwerdevelfahrens 
beim Unabhängigen Verwaltungssenat für die Steiermark: 
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Beamte der Bundespolizeidirektion Wien, die für diesen Einsatz 
dem Bundesminister für Inneres dienstzugeteilt waren, hatten die 
Absicht, in der Nacht des 12. Mai 1995 die bevorstehende Übergabe 
eines Geldbetrages im Rahmen einer Erpressung zu beobachten und 
einzuschreiten. Das Dienstfahrzeug war nicht als Polizeifahrzeug 
erkennbar, mit einem Deckkennzeichen aus dem Bundesland Nie­
derösterreich ausgestattet und auch die beiden Polizeibeamten waren 
weder uniformielt noch verfügten sie sonst über einen nach außen 
erkennbaren Hinweis auf ihre amtliche Funktion. 

Die beiden Beamten versuchten ein herannahendes Fahrzeug, das sie 
als verdächtig vermuteten, anzuhalten. Die Fahrzeuginsassen vermu­
teten einen Überfall und flüchteten, worauf die Polizisten diesem 
Fahrzeug mit ihren Dienstwaffen nachschossen. In gleicher Weise 
verfuhren die Beamten mit einem kurz darauf herannahenden zwei­
ten Fahrzeug. Der Schusswaffengebrauch führte glücklicheIweise zu 
keinen besonders schweren Verletzungen. 

Der Schusswaffengebrauch wurde vom Unabhängigen Verwaltungs­
senat für die Steiermark bescheidmäßig als rechtswidrig festgestellt, 
die beiden Polizeibeamten wegen Körperverletzung und Gefährdung 
der körperlichen Sicherheit strafgerichtlieh verurteilt und die Repu­
blik Österreich im Amtshaftungswege zur Zahlung von Entschädi­
gungen an die betroffenen Personen verurteilt. 

Bei Betrachtung der Medienberichte entstand der Eindruck, seitens 
des Bundesministeriums für Inneres werde die Auffassung vertreten, 
die Gefährdung unbeteiligter Privatpersonen sei im Rahmen der 
Verbrechensbekämpfung ein notwendiges Übel, das hinzunehmen 
sei. Dieser Eindruck blieb auch bei Durchsicht der erwähnten Ver­
fahrensunterlagen (gerichtliche Strafakten, Bescheid des Unabhän­
gigen Verwaltungssenats, Amtshaftungsurteil) bestehen. 

Ein im Zuge des Amtshaftungsverfahrens und des Maßnahmenbe­
schwerdeverfahrens festgestellter eklatanter organisatorischer Man­
gel war für die VA Anlass zu genaueren Prüfmaßnahmen. Außer 
einer mittels Batteriebetrieb beleuchtbaren Winkerkelle mit der Auf­
schrift "Polizei" hatten die Polizeibeamten - sieht man von dem hier 
nicht bedeutsamen Dienstausweis ab - offenkundig gar keine Mittel 
zur Verftigung, um sich im Zuge eines Anhaltevorgangs als Sicher­
heitsorgane zu erkennen zu geben. Es war daher objektiv vorherseh­
bar, dass ein deraltiger Anhalteversuch zur Nachtzeit in einer relativ 
einsamen Gegend bei den Fahrzeuglenkem und -insassen keinerlei 
Vermutung eines Polizeieinsatzes entstehen ließ, sondern die sofor­
tige Assoziation zu einem Raubüberfall erzeugt hat. 

Polizeibeamte in Zivil 
zur Nachtzeit mit ge­
zogener Schusswaffe 
werden als Räuber 
vermutet 

Rechtswidriger 
Schusswaffengebrauch 
und fahrlässige Kör­
perverletzung 

Winkerkelle als einzi­
ges Erkennungsmerk­
mal - für den vorher­
sehbaren Ablauf der 
Amtshandlung unzu­
reichend 
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Somit war außer dem im strafgerichtlichen Verfahren festgestellten 
persönlichen Verschulden der beiden Polizeibeamten auch die Ver­
antwortlichkeit für die aufgetretenen Organisationsmängel zu beur­
teilen. 

In allen Ebenen der Sicherheitsverwaltung ist nach den Feststellun­
gen der VA eine Betrachtung nur aus dem Blickwinkel der Exekuti­
ve, aber nicht oder nur unzureichend aus der Position der betroffe­
nen Bürger erfolgt. Aus diesem Grunde setzte die VA ihr Prüfver­
fahren fort, um zumindest in Zukunft die deutliche Sichtbarmachung 
der Funktion als Sicherheitsorgan zu gewährleisten. 

Eine der Verbesserungsmaßnahmen war, dass nun alle Fahrzeuge 
des Kriminaldienstes mit Folgetonhom und Magnethaft­
Blaulichtleuchten ausgestattet worden sind. Weiters erfolgt eine 
sukzessive Ausstattung der Zivilfahrzeuge der Exekutive mit Anhal­
tedisplays, Heckscheibenrollos mit Aufschriften etc. 

Exekutivorgane, die in Zivilkleidung einschreiten, haben ein Etui 
erhalten, in welchem Dienstausweis und Dienstabzeichen gemein­
sam sichtbar an der Kleidung befestigt werden können. Die Über­
ziehjacken mit der Aufschrift "Polizei" bzw. "Gendarmerie" sind 
flächendeckend verteilt worden und es werden hier noch weitere 
Verbesserungsmaßnahmen an Hand der Praxiserfahrungen erwogen. 
Die VA konnte daher die amtswegigen Ptüfmaßnahmen beenden. 

5.1.8.2 Vermutung der persönlichen Bekanntschaft 

Keine alleinige Ver­
antwortlichkeit der 
verurteiltenPolizeibe­
amten 

Betrachtung aus dem 
Blickwinkel betroffe­
ner Bürger unterblieb 

Verbesserungsmaß­
nahmen haben einge­
setzt 

mit verdächtiger Person soll Hausdurchsuchung 
rechtfertigen können 

VA 147-1197, BMI Zl. 51.193/1220-11/2/98 

Die VA prüfte eine Beschwerde über eine am 30. Juli 1997 in einer 
Wiener Wohnung vorgenommene Hausdurchsuchung. Der Woh­
nungsinhaber brachte sinngemäß zum Ausdruck, weder gegen ihn 
selbst habe eine strafrechtlich bedeutsame Verdachtslage bestanden 
noch sei dies hinsichtlich des Inhaltes seiner Wohnräumlichkeiten 
der Fall gewesen. 

Dieser Vorwurf einer ungerechtfertigten Hausdurchsuchung fand 
nach Durchfiihrung des Prüfverfahrens, in dessen Rahmen Einsicht 
in das diesbezügliche Tagebuch der Staatsanwaltschaft Wien ge­
nommen wurde und mehrere Stellungnahmen der Bundesminister 
für Inneres und fur Justiz eingeholt wurden, seine Bestätigung. 

Diese rechtswidrige Hausdurchsuchung wurde von der VA als Miss­
stand in der Verwaltung festgestellt. Die unzutreffende strafrechtli-
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ehe Bewteilung dieser Amtshandlung im Hinblick auf § 303 StGB 
(fahrlässige Verletzung des Hausrechts), die ebenfalls zu einer Miss­
standsfeststellung gefühJt hat, wird beim Ressolt Justiz gesondert 
unter Pkt. 6.1.8.1 , S. 86 dargestellt. 

Die VA ging von nachstehendem Sachverhalt aus: 

Am 25. Juli 1997 nahmen Organe der Bundespolizeidirektion Wien 
über richterlichen Auftrag vom 6. Juli 1997 eine Durchsuchung in 
der Wohnung der A.H. in Wien 9 vor und konnten dort Suchtgift 
(7,2 g Haschisch, ein Säckchen mit Hanfsamen) auffmden und si­
cherstellen. Die Wohnungsinhaberin war bei dieser Durchsuchung 
nicht anwesend. Es wurde deshalb in der Wohnung eine Benachrich­
tigung hinterlassen, wonach ~ie sich zur Einvernahme bei einer be­
stimmten Polizeidienststelle einfmden solle. Diese Ladung enthielt 
keine Androhung bestimmter Rechtsfolgen im Falle der Nichtbeach­
tung. 

Nach fruchtlosem Verstreichen des Ladungstermines führten die 
Kriminalbeamten neuerlich Erhebungen an dieser Adresse in Wien 9 
durch und erfuhren von Familienmitgliedern, dass sich A.H. mögli­
cherweise bei einem Freund namens "G." aufhalte. Daraufhin wurde 
eine neuerliche Ladung für den 28. Juli 1997 in der Wohnung der 
A.H. in Wien 9 hinterlassen. 

Am 28 . Juli 1997 forschten die Beamten den nunmehrigen Be­
schwerdeftihrer als möglichen Bekannten von A.H. aus und begaben 
sich am 30. Juli 1997 um 8.00 Uhr zu dessen Wohnung in Wien 22. 
Zu diesem Zeitpunkt bestand bei den Beamten ausschließlich die 
Absicht, die vermutete Bekanntschaft zwischen G.N. und A.H. zu 
verifizieren und allenfalls A.H. aufzufmden und sie zu den gegen sie 
bestehenden Verdachtsmomenten betreffend den Suchtgiftfund in 
ihrer Wohnung zu befragen. Gegen G.N., dessen persönliches Nahe­
verhältnis zu A.H. damals nur vermutet werden konnte, bestanden 
keine wie immer gearteten Verdachtsmomente in strafrechtlicher 
Sicht. 

Nachdem die Beamten die Klingel an der Wohnung des G.N. betä­
tigt hatten und die Tür nicht geöffnet worden war, entschlossen sich 
die Beamten zum Eindringen in die Wohnung durch die unver­
schlossene Terrassentür. Als Begründung dafür wurde im Prüfungs­
verfahren der VA angegeben, dass plötzlich die Gefahr entstanden 
sei, es könne Beweismaterial vernichtet werden. 

Bei ihrem Eindringen trafen die Beamten auf den (schlafenden) 
G.N. und auf die (ebenfalls schlafende) A.H. Obwohl damit der 
Zweck der Amtshandlung, nämlich A.H. aufzufmden und sie befra­
gen zu können, erfüllt war, wurde die Wohnung des G.N. weiter 

Verdacht von Sucht­
giftdelikten bei ande­
rer Person 

Der Vorname eines 
möglichen Bekannten 
kommt ins Spiel 

Bekanntschaftsver­
hältnis zufällig richtig 
vermutet 

Behauptung der 
"plötzlich entstande­
nen Gefahrenlage" 

Harmlose Medikamen­
te sichergestellt 
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durchsucht. Dabei wurden einerseits Medikamente aufgefunden, die 
eindeutig A.H. zugeordnet werden konnten und die legal in ihrem 
Besitz waren und andererseits wurden dem G.N. gehörende Arznei­
mittel in Pillen- und Kapselform beschlagnahmt, deren spätere Un­
tersuchung ergeben hat, dass darin kein verbotenes Suchtgift enthal­
ten war. 

In seiner ersten an die VA gerichteten Stellungnahme vom 20. Ok­
tober 1997 wies der Bundesminister für Inneres bereits darauf hin, 
dass die Amtshandlung von den Sicherheitsorganen irrigerweise auf 
Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes gestützt worden war. 
Nach (zutreffender) Auffassung des Bundesministers für Inneres lag 
jedoch bei dem vorstehend beschriebenen Sachverhalt kein gefährli­
cher Angriff im Sinne dieses Gesetzes vor. Damit bot das Sicher­
heitspolizeigesetz keine ausreichende Rechtsgrundlage für eine 
Hausdurchsuchung. 

Bundesminister für 
Inneres vermisst aus­
reichende Rechts­
grundlage 

Der Bundesminister für Inneres hat daher der Staatsanwaltschaft Strafrechtliche Wür-

Wien eine Sachverhaltsdarstellung zur strafrechtlichen Würdigung 
gemäß § 303 StGB (fahrlässige Verletzung der Freiheit der Person 
oder des Hausrechts) vorgelegt und gegenüber der VA ausgeführt, 
allf<illige dienst- bzw. disziplinarrechtliche Maßnahmen gegen die 
einschreitenden Beamten würden sich am Ergebnis dieser strafrecht­
lichen Würdigung zu orientieren haben. 

Nach Bekanntwerden der Zurücklegung der Anzeige durch die 
Staatsanwaltschaft Wien hat der Bundesminister für Inneres weitere 
dienst- oder disziplinarrechtliche Maßnahmen für nicht geboten er­
achtet. 

Bei diesem Sachverhalt war fUr die V A erwiesen, dass die Voraus­
setzungen zu einer Hausdurchsuchung in der beschriebenen Art we­
der nach dem Sicherheitspolizeigesetz noch nach der Strafprozess­
ordnung vorgelegen sind. Somit entbehrte die Amtshandlung jeder 
gesetzlichen Grundlage und verletzte überdies das verfassungsge­
setzlich gewährleistete Hausrecht. Diese Amtshandlung wurde mit 
Beschluss der VA als Missstand in der Verwaltung festgestellt. 

Weitere Maßnahmen der VA, wie eine Empfehlung auf disziplinäre 
Verfolgung der die Amtshandlung ausführenden Beamten, unter­
blieben, wofür nicht nur Verjährungsgründe maßgebend waren. 
Nach Auffassung der VA wäre es überdies unbillig, einzelne Beamte 
disziplinären Maßnahmen auszusetzen, wenn alle Organe der Straf­
rechtspflege bis hinauf zum Bundesminister für Justiz (siehe die 
Darstellungen zu diesem Beschwerdefall im Ressort Justiz) die 
Amtshandlung in strafrechtlicher Sicht als zulässig bewerten. 
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digung veranlasst 

Rechtswidrige Amts­
handlung bleibt wegen 
Fehlentscheidung der 
Staatsanwaltschaft 
ohne Konsequenzen 

Keine Empfehlung auf 
disziplinäre Verfol­
gung, weil sogar obers­
te Organe Rechtsvor­
schriften unrichtig 
auslegen 
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5.1.8.3 Problematischer Schutz von Unterbringungs­
daten 

In früheren Berichten hat die VA mehrfach den sorglosen Umgang 
mit Daten von Personen, die wegen Selbst- oder Fremdgefahrdung 
durch Geisteskrankheit in geschlossene Abteilungen von psychiatri­
schen Krankenhäusern eingewiesen worden waren, aufgezeigt 
(Stichwort "Ges-Kartei). Dadurch konnte eine Diffamierung dieser 
Personen entstehen. 

Der Gesetzgeber hat mit BGBl. I 12/1997 Bestimmungen über den 
Schutz von Unterbringungsdaten geschaffen. Diese wurden in einem 
an die VA herangetragenen Beschwerdefall rticht beachtet. 

Ein nach den Bestimmungen des Unterbringungsgesetzes eingelie­
ferter Patient musste sich einige Zeit später über Veranlassung der 
Bundespolizeidirektion Wien ärztlichen Untersuchungen unterzie­
hen, um die Voraussetzungen fUr den weiteren Besitz seines Führer­
scheines nachzuweisen. 

Dieses Verfahren beim Verkehrsamt der Bundespolizeidirektion 
Wien wurde durch eine Meldung des Wiener Bezirkspolizeikommis­
sariates Simmering über die zwangsweise Einlieferung des Betref­
fenden in eine psychiatrische Krankenanstalt ausgelöst. Diese Mel­
dung erfolgte unter Missachtung der oben erwähnten Vertraulich­
keitsbestimmungen des Unterbringungsgesetzes. 

Das behördliche Vorgehen nach dem Führerscheingesetz konnte von 
der V A nicht beanstandet werden, weil dem Velwaltungsverfahren 
ein Beweisverwertungsverbot fremd ist und die Behörde beispiels­
weise auch anonymen Hinweisen über mangelnde Verkehrstaug­
lichkeit von Führerscheinbesitzern nachzugehen hat. 

Die VA vermutete, dass diese Missachtung spezieller Datenschutz­
vorschriften nicht nur eine vereinzelt bleibende Fehlleistung darstel­
len könne und hat daraufhin den Bundesminister für Inneres im 
Rahmen eines anschließenden amtswegigen Prufverfahrens um 
Stellungnahme ersucht. 

Weitergabe von Un­
terbringungsdaten nun 
rigoros beschränkt 

Wiener Bezirkspoli­
zeikommissariat als 
"Datenlieferant" rur 
Verkehrsamt 

Kein Beweisverwer­
tungsverbot für Füh­
rerscheinbehörde nach 
Datenschutzverletzung 

Der Bundesminister für Inneres hat mittels Erlass die besondere Unterschiedliche 
Schutzwürdigkeit der im Zusammenhang mit Amtshandlungen nach Rechtsauslegung be-

hoben dem Unterbringungsgesetz anfallenden persönlichen Daten betont 
und diese Auffassung den Sicherheitsbehörden in Erinnerung geru-
fen. Weiters wird an einer umfassenden Darstellung fUr Schulungs-
und Vollziehungszwecke im Bereich der Bundespolizei und Bun­
desgendarmerie gearbeitet. 
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Keine Stellung bezog der Bundesminister für Inneres allerdings zu 
der von der VA aufgewOlfenen Frage, ob die extrem eingeschränkte 
Zulässigkeit von Datenübermittlungen in diesem Bereich Unzu­
kömmlichkeiten in der VelWaltungspraxis bewirke. 

Die VA hat auch nach Inkrafttreten der erwähnten Datenschutzbe- Datenweitergabe in 

stimmungen Zugang zu diesen Daten, weil nach § 39a Abs. 2 des bestimmten Fällen 
Unterbringungsgesetzes die Daten für die Überprüfung der Recht- wünschenswert, aber 

unzulässig 
mäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Amtshandlung geoffenbart 
oder verwertet werden dürfen. Aus diesem Grunde ist die VA in der 
Lage festzustellen, dass in bestimmten Fällen der Anwendung des 
Unterbringungsgesetzes (wenngleich nicht generell) sehr deutliche 
Hinweise auf eine massive Beeinträchtigung der Verkehrszuverläs-
sigkeit oder der gesundheitlichen · Eignung im Sinne des Führer­
scheingesetzes gegeben sind, die ein entsprechendes Verwaltungs-
verfahren auslösen sollten. 

Der Gesetzgeber hat jedoch offenbar die Verkehrssicherheitsinteres­
sen in derartigen Fällen für geringwertiger betrachtet als die persön­
lichen Datenschutzinteressen des Patienten. Eine Begründung für 
diese Haltung ist für die VA umso schwerer erkennbar, als dieser 
besondere Datenschutz beispielsweise für die Vollziehung des Waf­
fengesetzes keine Geltung hat. Eine wegen Geisteskrankheit gefähr­
liche Person sollte jedoch nach Auffassung der VA weder eine Be­
fugnis nach dem Waffen gesetz , noch eine Befugnis nach dem Füh­
rerscheingesetz besitzen dürfen. 

Derzeit keine Abwä­
gung zwischen Interes­
sen des Datenschutzes 
und der Verkehrssi­
cherheit 

Der Gesetzgeber wird daher auf diese, letztlich die Verkehrssicher- Hinweis der VA an den 

heit gefährdende Situation besonders aufmerksam gemacht. Gesetzgeber 

5.1.8.4 Willkürliche Änderung der Schreibweise des 
Familiennamens im Reisepass 

VA 25-I199, BMI Zl. 9 572 087/2-III/12/99 

Ähnlich wie im vorangehenden 22. Bericht der VA an den Natio­
nalrat unter Pkt. 4.2.6 aufgezeigt, war auch in diesem Berichtszeit­
raum ein aufsichts behördliches Tätigwerden betreffend Reisepass­
angelegenheiten als mangelhaft zu beanstanden. 

Nachdem die Bundespolizeidirektion Wien einer Wienerin in den 
vergangenen Jahrzehnten zwei Mal einen Reisepass ausgestellt hat­
te, in denen ihr Familienname mit der Zeichenfolge "hs" geendet 
hat, wurde ihr am 7. Dezember 1998 ein neuer Reisepass, diesmal 
mit der Endung ihres Familiennamens auf "ss" übergeben. Dem 
Hinweis auf den vermeintlichen Fehler wurde mit der Erklärung 

72 

Passbehörde ändert 
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schreibweise 
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begegnet, die Passinhaberin könne eine Änderung ihres Familien­
namens in die Wege leiten, um die bisherige Schreibweise beibehal­
ten zu können. 

Der von der VA mit dieser Beschwerde befasste Bundesminister flir Aufsichtsbehörde geht 

Inneres, der sowohl für die Vollziehung des Passgesetzes als auch mangelhaft vor 

für die Vollziehung personenstandsrechtlicher Vorschriften und des 
Namensänderungsgesetzes als oberstes Verwaltungsorgan zuständig 
ist, hat der VA eine aus vielerlei Gründen unbrauchbare und höchst 
unvollständige Stellungnahme übelmittelt. 

Er verwies zunächst (zutreffend) auf den Inhalt der Geburtsurkunde 
der Beschwerdeführerin, worin der in Maschinschrift eingetragene 
Familienname an vorletzter Stelle ein handschriftlich eingefügtes 
Zeichen aufweist, das dem Anschein nach als Buchstabe "h" der 
deutschen Schreibschrift (Kurrentschrift) vermutet werden könnte. 

Ohne allerdings nähere Ausführungen zur Bedeutung dieses Zei­
chens in der im Jahre 1961 ausgestellten Geburtsurkunde zu ma­
chen, erläuterte der Bundesminister für Inneres, dies sei eine "seit 
nunmehr fast 1 00 Jahren" nicht mehr gebräuchliche Schreibform, 
weshalb Transliterationsregeln geschaffen worden seien. Diese Re­
geln seien bereits im Jahre 1954 in einem Erlass zusammengefasst 
und im Jahre 1979 erneuert worden. Entgegen sonstiger Gepflogen­
heiten wurde dieser Erlass nicht mit genauem Datum und Geschäfts­
zahl zitiert. In der kommentierten Ausgabe des österreichischen Per­
sonenstandsrechts von Zeyringer (Verlag Manz), ist ein einschlägi­
ger Erlass mit der Beifligung erwähnt, dieser sei mit 1.1.1984 außer 
Kraft getreten. Wegen der Übereinstimmung der jeweiligen Jahres­
zahlen und der inhaltlichen Thematik war der Schluss zu ziehen, 
dass der Bundesminister für Inneres der V A gegenüber mit einem 
bereits nicht mehr in Kraft stehenden Erlass argumentiert hat. 

Im Übrigen blieb auch offen, weshalb die Bundespolizeidirektion 
Wien diesen "Transliterationserlass" gegenüber der nunmehrigen 
BeschwerdefUhrerin bei den seinerzeitigen Passausstellungen in den 
Jahren 1979 und 1989 nicht angewendet hat. 

Vor Klärung dieser Fragen stieß die VA jedoch auf einen einschlä­
gigen Fachaufsatz. Dort wird schlüssig dargelegt, das eingangs be­
schriebene Sonderzeichen sei nicht der Kunentbuchstabe "h", son­
dern stamme aus der veralteten lateinischen Schreibschrift und stelle 
das so genannte "Schlingen-s" dar. 

Bundesminister stützt 
sich auf ungültigen 
Erlass 

Polizei Wien hat sei­
nerzeit geltenden Er­
lass nicht angewendet 

Folgt man dieser - nach Auffassung der VA plausiblen - Erklärung, ReisepassaussteUung 

ist das Ergebnis gleichartig wie bei Anwendung des fraglichen "zufallig" richtig 

Transliterationserlasses, weshalb die nunmehr erfolgte Reisepass-
ausstellung nicht grundsätzlich zu beanstanden ist. 
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Die VA weist jedoch kritisch darauf hin, dass die Passausstellung 
mit einer anderen Namensschreibweise eine vorherige Kontaktauf­
nahme mit der Antragstellerin elfordert hätte. Diese Unterlassung 
bewirkte den begreiflichen Unmut bei der Antragstellerin. 

Weiters wurde der Vorschlag beider genannten Behörden auf Bean­
tragung einer Namensänderung von der VA als unzweckmäßig an­
gesehen. Ein deraltiges Verfahren ist - wie auch dem Bundesminis­
ter für Inneres bekannt sein muss - aufwändig und kostenintensiv. 

Wenn die Schreibweise eines Namens "gebräuchlich" geworden ist, 
sieht das Personenstandsgesetz in dessen § 11 Abs. 3 die Möglich­
keit der Ausstellung von Personenstandsurkunden mit der geänder­
ten Schreibweise vor. Dieses kostengÜllstigere und einfachere Vor­
gehen ist der Beschwerdeführerin daher von der V A angeraten wor­
den. 

Notwendiger Kontakt 
mit Antragstellerin 
unterblieb 

Ungeeigneter Vor­
schlag zur Problemlö­
sung 

VA findet einfachere 
Möglichkeit zur Prob­
lemlösung 

Kein professionelles 
behördliches Ver hal-

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Vorgehen der Bundes­
polizeidirektion Wien als Passbehörde nicht als professionell be­
zeichnet werden kann. Insbesondere ist jedoch die aufsichtsbehörd- ten 

liche Tätigkeit des Bundesministers fUr Inneres in diesem Falle als 
überaus unzureichend aufgefallen. 

5.1.8.5 Ist dienstliche Ausbildung Privatvergnügen ? 

VA 91-1199, BMl Zl. 5 1. 19211286-Il/2/99 

Die Beamtin einer Bundespolizeidirektion wandte sich beschwerde­
führend an die VA, weil sie sich dienstlich benachteiligt fühlte. 

Die Beamtin mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden Dienstliche Ausbildung 
wurde schon seit einiger Zeit auf einem höherwertigen Dienstposten bei Halbtagsbeschäfti­

verwendet. Die Überstellung von der Verwendungsgruppe A4 (D) in gung 

die Verwendungsgruppe A3 (C) war an die erfolgreiche Ablegung 
der dafür vorgesehenen Dienstprüfung geknüpft. Diese Dienstprü-
fung wurde nach Absolvierung des Vorbereitungskurses bei der 
Verwaltungsakadernie des Bundes erfolgreich abgelegt. 

Die Beamtin trat zunächst an ihre Dienstbehörde heran, um die von 
ihr im Rahmen der Grundausbildung aufgewendete zusätzliche Zeit 
(über 20 Wochenstunden hinausgehend) besoldungsrechtlich abge­
golten zu erhalten. 

Abgeltung zeitlicher 
Mehrleistungen infolge 
Grundausbildung 

Die Dienstbehörde hielt die Kursteilnahme als ausschließlich im Ausbildung als Privat­

persönlichen Interesse der Beamtin gelegen und führte aus, es sei vergnügen? 

keine Dienstleistung im unmittelbaren Bereich der Dienstbehörde 
erbracht worden. Der Bundesministers für Inneres bestätigte gegen-
über der VA diese Rechtsauslegung der Bundespolizeidirektion. 
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Erst nach neuerlicher Korrespondenz der VA, in der auf die missver­
standene Bedeutung des Wortes "Freistellung" hlngewiesen wurde, 
konnte eine Änderung des (verfehlten) Rechtsstandpunktes dieser 
beiden Behörden erwirkt werden. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat nämlich bereits in seinem Erkennt­
nis vom 31. März 1989 klargestellt, dass die von der Dienstbehörde 
bei der Grundausbildung erforderliche Bestätigung mit dem Inhalt, 
dass dem Beamten die hlerftir allenfalls erforderliche Freistellung 
gewähtt werde, keinesfalls die vollständige Dienstbefreiung bedeu­
tet. Vielmehr ist mit dieser Freistellung nur die Befreiung des Beam­
ten von der Wahtnehmung der Aufgaben des in der Geschäftseintei­
lung seiner Dienststelle vorgesehenen Arbeitsplatzes gemeint. 

Bedenklich ist die Situation, dass sowohl die Personalabteilung einer 
Bundespolizeidirektion als auch die Fachabteilung des Bundesminis­
teriums ftir Inneres einen Gesetzesbegriff eigenmächtig und ohne 
Bedachtnahme auf die bestehende Rechtsprechung falsch und 
einseitig zum Nachteil der Bediensteten auslegt. Diese Haltung steht 
im auffälligen Widerspruch zur allgemeinen Ankündigungspolitik, 
der Aus- und Weiterbildung besonderes Augenmerk schenken zu 
wollen und auch im Widerspruch zu der dem Dienstgeber 
obliegenden allgemeinen Fürsorgepflicht. 

V A erinnert an ein­
schlägige Rechtspre­
chung 

"Freistellung für 
Grundausbildung" ist 
nicht völlige Dienstbe­
freiung 

Förderung der Aus­
und Weiterbildung nur 
bedeutungslose Phra­
sen? 
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6.1 

6.1.1 

Bundesminister für Justiz 

Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Horst Sehender 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden dem Ressort des Bundesministers ftir 
Justiz 398 Beschwerden und sonstige Eingaben zugeordnet. Diese 
Zahl bedeutet zwar gegenüber dem VOljahr eine Verringerung um 
14 %, liegt jedoch nicht auffällig außerhalb des langjährigen Durch­
schnitts. In dieser Anfallszahl sind auch viele Ersuchen um Rechts­
auskunft in privat- und strafrechtlichen Angelegenheiten sowie Be­
schwerden über richterliche Entscheidungen und Ersuchen um Un­
terstützung in anhängigen Gerichtsverfahren enthalten. In allen Fäl­
len, in welchen sich die VA ftir unzuständig erklären muss, versucht 
sie, durch verfahrensorientierte Rechtsaufklärungen weiterzuhelfen 
oder an die zuständigen Stellen und Einrichtungen zu verweisen. 

Exekution. 
Gerichtsgebütren. 

FOfTTlulalv.esen, 
Sonstiges 

17% 

Beschwerdeaufkom­
men gegenüber' dem 
Vorjahr leicht gesun­
ken aber im langjähri­
gen Durchschnitt 

VA unzuständig 
42% 

Häftlingsbeschwerden 
12% 

17% Staatsanwaltschaft 
12% 

Die Wahrnehmungen zur Vollziehung des Unterhaltsvorschussge­
setzes und die daraus sich ergebende legistische Anregung sind im 
Abschnitt das Bundesministerium ftir Umwelt, Jugend und Familie 
betreffend (Bereich Familie) unter Pkt. 9.1.7.2.3, S. 143, dargestellt. 
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6.1.2 Verfahrensdauer 

Ein großer Teil jener Beschwerden, für deren Behandlung die VA 
zuständig ist, betraf wieder die lange Dauer von Gerichtsvelfahren 
sowie Verzögerungen bei der Ausfertigung und Zustellung von Ge­
richtsentscheidungen. Als Ursache dafür sind regelmäßig die verzö­
gerte Erstellung von Sachverständigengutachten, Überlastung und 
Überforderung einzelner Richter, Richterwechsel während des Ver­
fahrens, Aktenirrläufe, in Verstoß geratene Gerichtsakten oder per­
sonelle Engpässe festzustellen. 

Sachverständigengutachten, deren Erstellung einen Zeitraum von bis 
zu sechs Monaten und darüber hinaus in Anspruch nehmen, sind 
keine Seltenheit. Wenn dazu auch noch vom Gericht keine oder nur 
unzureichende Betreibungsschritte gesetzt werden, kommt es insbe­
sondere dann, wenn in einem Verfahren die Erstattung mehrerer 
Sachverständigengutachten notwendig ist, zu ftir die Prozessparteien 
unzumutbaren Verzögerungen. Als Ergebnis der jeweiligen Prü­
fungsverfahren der V A wurden dienstaufsichtsbehördliche Maß­
nahmen gesetzt. Unter anderem auch gegen eine zuständige Richte­
rin und gegen einen Sachverständigen, der in mehreren Fällen mit 
der Gutachtenserstattung trotz Urgenzen im Rückstand war (VA 5-
J/99, 105-J/99, 131-J/99, 183-J/99). 

Verzögerungen durch 
Sachverständigengut­
achten, Überlastung 
und Überforderung 
von Richtern, Rich­
terwechsel, Aktenirr­
lauf sowie personelle 
Engpässe 

Erstellung von Sachver­
ständigengutachten; 
Unzureichende Betrei­
bungsschritte durch das 
Gericht 

Dienstaufsichtsbehörd­
liche Maßnahmen 
gegen Richterin und 
Sachverständigen 

Immer wieder muss die VA in Ansehung einzelner Verfahrensver- Verzögerung durch 
läufe faktische Verfahrensstillstände in der Dauer von bis zu acht Zusammentreffen 

Monaten feststellen, für deren Auftreten keine befriedigende Erklä­
rung gegeben werden kann. Kommt dazu noch die Notwendigkeit 
der Einholung von Sachverständigengutachten oder tritt - was nicht 
selten vorkommt - ein Richterwechsel ein, sieht sich die VA schon 
bei Aufnahme des Prüfungsverfahrens mit einer bisherigen Verfah­
rensdauer von mehreren Jahren konfrontiert (VA 375-J/98, 133-J/99, 
188-J/99). 

mebrerer Komponen­
ten: Verfahrensstill­
stände ohne befriedi­
gende Begründung, 
Einholung von Sach­
verständigengutachten 
und Richterwechsel 

Bereits im 17. Bericht an den Nationalrat - auf S. 311 - und im Lange Dauer von zwei 
19. Bericht - auf S. 156 - wurde der Fall von zwei damals bereits Umwelt- und Betrugs-

vier Jahre bzw. sechs Jahre dauernden Strafverfahren wegen des 
Vergehens der vorsätzlichen Beeinträchtigung der Umwelt und des 
Verbrechens des schweren gewerbsmäßigen Betruges betreffend die 
Sondermülldeponie Bachmanning bzw. die Neurnarkter Lederfabrik 
Wurm erwähnt, in welchen durch überdurchschnittlich lange Kran­
kenstände von zwei Untersuchungsrichtern und die jahrelange Dauer 
der Erstellung von Sachverständigengutachten Verzögerungen ein­
getreten sind. Seither sind wieder vier Jahre vergangen und beide 
seit nunmehr 10 Jahren anhängige Verfahren wegen der vorsätzli­
chen Beeinträchtigung der Umwelt sind beim Landesgericht Wels 
immer noch anhängig. In einem Fall sind lediglich hinsichtlich des 

verfahren 

Lange Krankenstände 
von zwei Untersu­
chungsrichtern 

Jahrelange Dauer der 
Erstellung von Sach­
verständigengutachten 

Verfabrensdauer be­
trägt in beiden FälJen 
nunmehr 10 Jahre 
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BetrugsvolWUrf s in erster Instanz noch nicht rechtskräftige Urteile 
ergangen. Der Bundesminister für Justiz teilte zuletzt mit, dass das 
Verfahren wegen des Umweltdeliktes ausgeschieden und voraus­
sichtlich nach Rechtskraft der Schuldsplüche wegen Betruges wei­
tergeftihrt wird. Zur Aufklärung über die daftir maßgeblichen Glün­
de fülut die VA derzeit das Prüfungsverfahren durch. Im anderen 
Fall ist die Hauptverhandlung seit dem 4. März 1997 anhängig, 
konnte aber wegen der Einholung umfangreicher und verzögert er­
statteter Sachverständigengutachten immer noch nicht geschlossen 
werden. Die VA, die eine Velfahrensdauer in zwei Umweltverfahren 
von nunmehr jeweils 10 Jahren für alle Beteiligten für unzumutbar 
hält - auch wenn der Sachverhalt über den zu urteilen ist, noch so 
kompliziert erscheint -, hält die Angelegenheit weiter in Evidenz 
(VA 5-J/98). 

Der Umstand, dass nach Schluss der Verhandlung die Ausfertigung 
bzw. Zustellung der Gerichtsentscheidung einen unzumutbaren Zeit­
raum in Anspruch nimmt, gibt ebenfalls immer wieder Anlass für 
Beschwerden. Trotz der zwingenden Bestimmungen des § 415 Zi­
vilprozessordnung (ZPO) bzw. des § 270 Abs. 1 Strafprozessord­
nung (StPO), wonach jedes Urteil binnen vier Wochen nach Schluss 
der Verhandlung bzw. vom Tage der Verkündung schriftlich abzu­
fassen bzw. auszufertigen ist, kommt es sowohl in Zivil- als auch in 
Strafrechtsverfahren zu erheblichen Überschreitungen dieser Frist 
(VA 34-J/99, 85-J/99, 143-J/99). 

In einem Verfahren des Landesgerichtes Steyr trafen mehrere der 
oben genannten Gründe für eine Verzögerung aufeinander. Vom 
Einlangen der Klage am 26. Mai 1995 bis zum Schluss der Verhand­
lung am 24. September 1997 kam es wegen der langen Dauer von 
sechs Monaten ftir die Erstattung eines Sachverständigengutachtens 
und wegen eines verzögerten Verfahrensfortganges im Jahr 1997 

Hauptverhandlung seit 
2 Jahren anhängig; 
auch hier Verzögerung 
durch verspätet er­
stellte Sachverständi­
gengutachten 

Insgesamt ftir alle 
Beteiligten unzumut­
bare Verfahrensdauer 

VA hält beide Fälle in 
Evidenz 

Verzögerungen bei 
Urteilsausfertigungen 
sowohl in Zivil- als 
auch in Strafverfahren 

Komprimiertes Auf­
treten verschiedener 
Verzögerungsgründe 

a) Lange Dauer der 
Erstattung eines 
SV -Gutachtens 

- so fand nach einer Tagsatzung vom 5. Feber 1997 die nächste ohne b) Verzögerter Ver-
besondere Begründung dafür erst am 24. September 1997 statt - zu fahrensfortgang 
unzumutbaren Verzögerungen, zu welchen auch noch eine zusätzli-
che Verzögerung bei der Dauer der Urteilsausfertigung von ftinf c) Verzögerung bei 
Monaten kam, sodass das Ersturteil - gegen welches in der Folge Urteilsausfertigung 

Berufung eingebracht wurde - erst am 23. Feber 1998 erging. Der 
Beschwerde über die lange Dauer des Verfahrens von fast drei Jah-
ren wurde von der VA Berechtigung zuerkannt (V A 30-J/99). 
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6.1.3 Mangelnde Sorgfalt der Gerichte 

Diese Beschwerdegruppe hat die mangelnde Sorgfalt bei der Be­
handlung von Akten bzw. im Umgang mit dem Bürger zum Gegens­
tand. Auf Grund von Beschwerden müssen von der VA Irrtümer bei 
der Einverleibung von Pfandrechten, bei der Bestimmung und Ein­
hebung von Pauschalgebühren, bei der Unterlassung der Ladung des 
Privatbeteiligten zur Hauptverhandlung in einem Strafverfahren 
sowie das versehentliehe Unterbleiben der Abfertigung eines Ge­
richtsbeschlusses festgestellt werden, wobei es sich jeweils um Fehl­
leistungen der betreffenden Bediensteten handelt. Die unfreundliche 
Behandlung von Bürgern durch eine Bedienstete eines Wiener Be­
zirksgerichtes sowie durch einen Richter eines Oberösterreichischen 
Gerichtes gab ebenfalls Anlass zu Beschwerden 01 A 366-J/98, 401-
J/98, 10-J/99, 16-J/99, 121-J/99, 246-J/99). 

Soweit in den obigen Fällen Fehlleistungen einzelner Gerichtsbe­
diensteter feststellbar waren, wurden - wie der V A mitgeteilt wur­

de - entsprechende dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen gesetzt. 

Mangelnde Sorgfalt 
bei Behandlung von 
Akten bzw. Umgang 
mit dem Bürger 

Irrtümer bei Bestim­
mung und Einhebung 
von Gebühren, 

bei Abfertigung von 
Beschlüssen, 

Irrtümer bei Unterlas­
sung der Ladung von 
Privatbeteiligten; 
unfreundliche Behand­
lung von Bürgern 

Setzung dienstauf­
sichtsbehördlicher 
Maßnahmen 

Schon im 20. Bericht an den Nationalrat hat die VA auf der Seite Diskriminierende Be-
192 den Fall der diskriminierenden Bezeichnung "derzeit ohne Be- zeichnung aufVorla­

schäftigung" auf einer Vorladung des Arbeits- und Sozialgerichtes dung zu Gericht 

Steyr geschildelt. Damals trat der Bundesminister für Justiz der Setzung dienstauf­
Meinung der VA bei, wonach die Beiftigung eines solchen Venner- sichtsbehördlicher 

kes völlig unnotwendig und auch nicht geeignet ist - etwa bei einem Maßnahmen 

Zustellanstand -, eine nähere Aufklärung über die Identität des Ad-
ressaten zu geben. Aus diesem Anlass wurden auch entsprechende 
dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen gesetzt. 

Nunmehr stellt sich der Bundesminister für Justiz in seiner Stellung­
nahme zu einem ähnlichen Fall - in einer Benachrichtigung der 
Staatsanwaltschaft St. Pölten, die mittels eines Klarsichtkuverts ver­
sendet wurde, scheint im Adressfeld des Empfängers die Bezeich­
nung "arbeitslos" auf - auf einen modifizierten Standpunkt. Danach 
wurde die Erledigung im gegenständlichen Fall automationsunter­
stützt im Rahmen der ftir das Bundesministerium für Justiz vom 
Bundesrechenzentrum (BRZ) entwickelten Applikation ADV -St 
erstellt und über die Poststraße des BRZ ausgefertigt. Bei diesem 
Vorgang ist es technisch nicht mehr notwendig, die Anschriftsdaten 
der erfassten Personen neuerlich einzugeben, sondern es werden ftir 
jede Ausfertigung die im elektronischen Register bereits gespeicher­
ten Daten abgerufen. 

Auf Grund neuerlichen 
Anlassfalles (Bezeich­
nung "arbeitslos") mo­
difizierter Standpunkt 
desBMJ 

Automationsunterstütz­
te Erledigung im Rah­
men von Applikation 
ADV-St 

Speicherung und Ab­
ruf aller personenbe­
zogenen Daten in e­
lektronischen Regis­
tern 
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Wie in allen anderen automatisierten Verfahrensarten werden auch 
im staatsanwaltschaftlichen Bereich im Rahmen der Applikation 
ADV -St bei der Datenerfassung seitens der Kanzleien in der ersten 
und zweiten Zeile der jeweiligen Bildschirmmaske der Name der 
betroffenen Person und ihrer Beschäftigung eingegeben. Diese Ein­
gabe erfolgt schon im Zeitpunkt der Anlegung des Aktes. Die so 
gespeicherten Daten scheinen dann auch im Adressfeld und in allen 
Ausdrucken von Erledigungen auf. 

Die in Rede stehenden Daten werden unterschiedslos in der Daten­
bank gespeichert, weshalb eine Unterdrückung der im Register ein­
gegebenen Beschäftigung im Adressfeld derzeit technisch nicht 
möglich ist. Der Bundesminister für Justiz teilt aber mit, dass im 
Rahmen des derzeit schon weit fortgeschrittenen Projektes Redesign 
- Erneuerung der Verfahrensautomation Justiz - auf die im vorlie­
genden Fall aufgezeigte Problematik eingegangen werden wird. Für 
das Redesign der Verfahrensautomation Justiz ist vorgesehen, dass 
die einzelnen Informationen zu Verfahrensbeteiligten (Name, Vor­
name, Beschäftigung usw.) in jeweils eigenen Datenfeldem gespei­
chert werden sollen, womit diese Informationen künftig auch selek­
tiv behandelt werden könnten. 

Abgesehen von diesen technischen Erwägungen verwies der Bun­
desminister für Justiz aber auf geltende Verfahrensvorschriften - so 
etwa auf § 75 Z 1 Zivilprozessordnung (ZPO) - wonach "in jedem 
Schriftsatz die Parteien nicht nur nach ihren Namen, sondern auch 
nach ihrer Beschäftigung zu bezeichnen sind". Die Angabe der Be­
schäftigung (und damit auch der "Nichtbeschäftigung") dient als 
weiteres Unterscheidungs- und Identifizierungsmerkmal von Perso­
nen. Die Anführung der Alt der Beschäftigung auch im Adressfeld 
amtlicher Briefsendungen ist nach Meinung des Bundesministers für 
Justiz daher zweckmäßig und soll gewährleisten, dass die Zustellung 
an die "richtige Partei" erfolgt. Dies sei gerade bei gerichtlichen 
Verfahren wichtig, durch die in die Rechte einer Person bedeutende 
Eingriffe erfolgen können. Insbesondere im Exekutionsverfahren 
seien Fälle bekannt, in denen Verwechslungen in der Person des 
Verpflichteten unterliefen. Aus diesem Grund würden große An­
strengungen unternommen, eine eindeutige Unterscheidung von 
Personen zu gewährleisten (Vermeidung so genannter Doppelgän­
gerfalle). Dies treffe auch auf andere Verfahrensarten zu, die aber 
weniger allgemeine Aufmerksamkeit erwecken, weil die Folgen von 
Verwechslungen dort nicht so spektakulär sind. 

Nach Meinung des Bundesministers für Justiz stehen auch die Be­
stimmungen des Datenschutzgesetzes der derzeit gehandhabten Pra­
xis nicht entgegen. "Der vorliegende Fall sei ähnlich gelagert wie 
die Angabe eines Geburtsdatums auf amtlichen Briefsendungen. In 
diesem Fall habe die Datenschutzkommission keinen Verstoß gegen 
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das Datenschutzgesetz gesehen. Eine Abwägung zwischen dem Inte­
resse an der Geheimhaltung des Geburtsdatums und dem Interesse, 
den Inhalt der Briefsendung nicht unberechtigten Dritten zukommen 
zu lassen, fohre unter Berücksichtigung der allgemeinen Lebenser­
fahrung, dass solche Postsendungen wesentlich sensiblere Daten 
enthalten als das Geburtsdatum des Adressaten, zur Verneinung der 
Schutzwürdigkeit bei der Geheimhaltung des Geburtsdatums ". 

Die VA wird den weiteren Fortgang des Projektes Redesign beo- VA hält Fortgang des 
bachten (VA 370-1/98). Projektes "Redesign" 

in Evidenz 

6.1.4 Exekutionsverfahren 

Anlässlich von Beschwerden über die lange Dauer von Exekutions­
vollzügen wurde die VA auf die angespannte personelle Situation 
für Exekutionssachen sowohl beim Bezirksgericht Bad !schl als 
auch beim Bezirksgericht Komeuburg aufmerksam. In beiden Fällen 
wurden nach der Durchführung von Regelrevisionen entsprechende 
dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen gesetzt (VA 383-1/98, 160-
1/99). 

In einem Beschwerdefall wurde von der VA eine Lücke in der gel­
tenden Rechtslage aufgezeigt, weshalb der Bundesminister für Justiz 
im Plüfungsverfahren der VA ein Überdenken der gesetzlichen Re­
gelung zusicherte. 

Ein Beschwerdeführer hatte auf Grund eines rechtskräftigen und 
vollstreckbaren Zahlungsbefehls zur Hereinbringung seiner Forde­
rung Exekution beantragt und bewilligt erhalten. Da in der Zwi­
schenzeit der Schuldner eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
erwirkt hatte, wurde dem Beschwerdeführer der Ersatz der bisheri­
gen Kosten aberkannt. Ausschlaggebend war, dass nach den Be­
stimmungen der Zivilprozessordnung (ZPQ) fUr die Wiedereinset­
zung in den vorigen Stand und jenen der Exekutionsordnung (EO) 
hinsichtlich einer Exekutionsbewilligung das jeweils zuständige 
Gericht auch ohne mündliche Verhandlung und ohne Anhörung des 
Antragsgegners bzw. Schuldners entscheiden kann. Bisher wurden 
bei Bewilligung der Wiedereinsetzung der Exekutionstitel aufgeho­
ben, das Exekutionsverfahren gemäß § 39 EQ eingestellt und dem 
Gläubiger gemäß § 75 EQ die Kosten aberkannt. 

Nunmehr liegt der Entwurf der Exekutionsordnungs-Novelle 2000 
vor, der sich derzeit in der Begutachtung befindet. Demnach wird 
dem § 75 EQ (bezüglich der bis zur Einstellung der Exekution auf­
gelaufenen Kosten) folgender Satz angefügt: "Dies gilt nicht, wenn 
die Exekution auf Grund eines Wiedereinsetzungsantrages des Ver-
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zwei Bezirksgerichten 

Abhilfe nach RegeIre­
vision 
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die Exekution auf Grund eines Wiedereinsetzungsantrages des Ver­
pflichteten eingestelft wird". Mit dieser neuen Gesetzesbestimmung 
wird sichergestellt, dass dann, wenn auf Grund einer Wiedereinset­
zung die Exekutionsbewilligung aufgehoben und das Exekutionsver­
fahren eingestellt wird, die bisher aufgelaufenen Kosten vom Wie­
dereinsetzungswerber - also vom Schuldner - und nicht mehr wie 
bisher vom Gläubiger zu tragen sind. 

Durch diesen legistischen Erfolg der VA konnte also eine Gesetzes­
lücke geschlossen und damit auch eine Benachteiligung von Gläubi­
gem, die zur Durchsetzung ihrer berechtigten Ansprüche den Exeku­
tionsweg beschreiten, beseitigt werden 01 A 416-J/98). 

6.1.5 Notariatsaktsgesetz 

Aus Anlass eines Prüfungsverfahrens erwirkte die VA auch die Be­
seitigung der fmanziellen Benachteiligung blinder Personen bei Ver­
tragsabschlüssen. 

Nach der Bestimmung des § 1 Abs. 1 lit.e Notariatsaktsgesetz ist zur 
Gültigkeit aller Urkunden über Rechtsgeschäfte unter Lebenden, die 
unter anderem von Blinden errichtet werden, die Aufnahme eines 
Notariatsakts erforderlich, sofern der Blinde das Rechtsgeschäft in 
eigener Person abschließt. Die zusätzlichen Kosten hieffu entfallen 
nun. 

Der eigentliche Zweck dieser Regelung ist, dass jenen Personen, die 
auf Grund ihrer Behinderung den Inhalt der von ihnen errichteten 
Urkunden nicht überprüfen können, Schutz vor Übervorteilung, ins­
besondere durch unparteiische Beurkundung des Inhalts, aber auch 
durch fachmännische Belehrung über die Rechtswirkungen des Ge­
schäfts geboten wird. 

Allerdings stand dem Notar dafür auch eine tarifmäßige Gebühr 
nach dem Notariatstarifgesetz zu. Im PfÜfungsverfahren stellte die 
V A zunächst fest, dass nach der geltenden Rechtslage unter be­
stimmten Voraussetzungen eine Ermäßigung der Gebühr vorgesehen 
war. Die VA gab sich damit jedoch nicht zufrieden, ging darüber 
hinaus der Frage nach, welche Gründe überhaupt einer generellen 
Gebührenbefreiung entgegenstehen und richtete eine entsprechende 
Anregung an den Bundesminister für Justiz. 

In der Folge wurde in Gesprächen zwischen der Österreichischen 
Notariatskammer unter anderem mit Vertretern der Arbeitsgemein­
schaft für Rehabilitation und dem Präsidenten des Blindenverbandes 
zum Thema der Gleichbehandlung von Behinderten Gespräche ge-
führt. Dabei wurde Übereinkunft dahingehend erzielt, dass der 
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a J 
Schutzzweck der Bestimmung des § 1 Abs. 1 lit.e Notariatsaktsge- Übereinkunft, dass 
setz unbestritten ist und dass behinderten Personen aus der Tatsache keine Mehrkosten aus 

ihrer Behinderung allein keine Mehrkosten erwachsen sollen. 

Im Zuge der Neufassung der Richtlinien der Österreichischen Nota­
riatskammer für das Verhalten und die Berufsausübung der Stan­
desmitglieder (Standesrichtlinien - STR 2000) wurde in Punkt 55 
der Richtlinien eine entsprechende Regelung aufgenommen. Wenn 
sich bei sonst gleichen Voraussetzungen für die Etfüllung eines Auf­
trages aus der Behinderung eines Rechtsuchenden ein zusätzliches 
oder strengeres Beurkundungserfordernis ergibt, ist dieser Umstand 
bei Berechnung des Honorars nunmehr außer Acht zu lassen. 

Tatsache der Behinde-
rung erwachsen dürfen 

Neufassung der Richt­
linien der Notariats­
kammer (Standesricht­
linien -STR 2000) 

Beseitigung der finan­
ziellen Benachteiligung 

Im Sinne der Anregung der VA konnte also die finanzielle Benach- Erfolg nach Anregung 

teiligung behinderter Personen beseitigt werden (VA 44-J/99). der VA 

6.1.6 Betrauung von Rechtsanwälten mit 
Sachwalterschaft 

Der V A wurde eine parlamentarische Anfrage an den Bundesminis­
ter für Justiz betreffend Regelung der Sachwalterschaft bekannt. Die 
gängige Regelung der Sachwalterschaft sieht vor, dass auch Rechts­
anwälte zu Sachwaltern bestellt werden können, da der Verein für 
Sachwalterschaft nicht genügend Personen hat, die eine solche über­
nehmen können. Die Anfrage erfolgte auf Grund von Informationen, 
wonach es Rechtsanwälte gebe, die über 100 Sachwalterschaften 
übernommen und anhängig hätten. 

Im Zuge des von der VA eingeleiteten amtswegigen Prüfungsver­
fahrens übermittelte der Bundesminister für Justiz seine Beantwor­
tung der parlamentarischen Anfrage zur Zl. 6659/J-NR/1999. 

Im Wesentlichen geht aus dieser Anfragebeantwortung hervor, dass 
nicht festgestellt werden könne, wie viele Betroffene von einem 
Sachwalter betreut werden. Dies wäre nur durch eine Durchsicht der 
Namenslisten möglich, wovon auf Grund des hohen Aufwandes 
Abstand genommen wurde. Aus den zur Verftigung stehenden Daten 
könne jedoch abgeleitet werden, dass der weitaus überwiegende Teil 
der rund 35.000 besachwalteten Personen, nämlich rund 63 %, von 
einer nahe stehenden Person betreut wird, nur 19 % der Sachwalter­
sc haften wurden von Angehörigen von Rechtsberufen, also Rechts­
anwälten (Rechtsanwaltsanwärtern) und Notaren (Notariats­
kandidaten) geführt; 18 % der Betroffenen werden von Vereins­
sachwaltern betreut. 
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Die Bestellung eines Angehörigen der obgenannten Rechtsberufe 
zum Sachwalter hat nach § 281 Abs. 3 ABGB dann zu erfolgen, 
wenn die Besorgung der Angelegenheiten der behinderten Person 
vorwiegend Rechtskenntnisse erfordert. 

Dem Bundesministerium ftir Justiz ist zwar bekannt, dass vereinzelt 
auch Rechtsanwälte gleichzeitig in einer größeren Anzahl von Ver­
fahren zum Sachwalter bestellt sind. Welche Motive dahinter stehen 
und welche Belohnungen an bemfsmäßige Parteienvertreter als 
Sachwalter gewährt werden, ist dem Bundesministeriurn ftir Justiz 
jedoch nicht bekannt. Einer Erhebung dieser Umstände stünden da­
tenschutzrechtliche Erwägungen, aber auch ein unverhältnismäßiger 
Erhebungsaufwand entgegen. 

Der Bundesminister ftir Justiz kündigt aber eine Novelle auf dem 
Gebiet des Sachwalterschaftsrechts an, in der generell dem Anliegen 
einer verlässlichen Sicherstellung der Personensorge von unter 
Sachwalterschaft stehenden Menschen verstärktes Augenmerk ge­
widmet wird. Im Rahmen dieses Vorhabens werden auch Überle-
gungen angekündigt, wie der in der Anfrage aufgezeigten Praxis 
entgegengewirkt werden kann. 

Das Belohnungsrecht in Sachwalterangelegenheiten richtet sich 
nach den Regelungen für die Belohnung des Vormundes in § 266 
ABGB. Auch zu diesem Fragenkreis beabsichtigt das Justizministe­
rium in der kommenden Gesetzgebungsperiode Vorschläge ftir eine 
Neuregelung vorzulegen (VA 283-J/99). 

6.1.7 Tätigkeit der Staatsanwaltschaften 

Gegenstand ständiger Beschwerden bei der VA über die Tätigkeit 
der Staatsanwaltschaften ist die Zurücklegung von Strafanzeigen 
sowie der Umstand, dass Verständigungen darüber verspätet ergehen 
oder überhaupt unterlassen werden. Meist im Zuge des Prüfungsver­
fahrens der V A werden die Verständigungen der Beschwerdeftihrer 
nachgeholt. In den Prüfungsverfahren der VA hinsichtlich der Zu­
rücklegung von Strafanzeigen muss mitunter festgestellt werden, 
dass die Zurücklegung ohne die gebotenen Sachverhaltsermittlungen 
erfolgt ist bzw. dass die Einstellungsbegründung einer näheren Ü­
berprüfung nicht standhält. Regelmäßig kommt es infolge des Ein­
schreitens der VA zur formJosen Fortsetzung bzw. zur Wiederauf­
nahme des Verfahrens. In a11 diesen Fällen wurde der jeweiligen 
Beschwerde von der V A Berechtigung zuerkannt (V A 395-J/98, 
438-J/98, 53-J/99, 118-J/99, 135-J/99). 
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In einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau war 
sämtlichen befragten Personen vom die Erhebungen durchführenden 
Gendalmelieposten die Vertraulichkeit ihrer Angaben zugesichert 
und dies im Bericht an die Staatsanwaltschaft auch ausdrücklich 
vermerkt worden. Trotzdem wurde von der Staatsanwaltschaft 
Krems auf Grund eines Ersuchens des Angezeigten die Übersendung 
einer Aktenkopie an ihn veranlasst; der Umstand, dass den vom 
Gendarmerieposten befragten Personen die Veltraulichkeit ihrer 
Angaben bzw. die Ausnahme von der Akteneinsicht durch den An­
gezeigten zugesichert worden war, fand dabei keine Beachtung. 

Die V A hat in der dargelegten Vorgangsweise der Staatsanwalt­
schaft Krems eine Beanstandung ausgesprochen. Entsprechende 
dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen wurden gesetzt (VA 150-
J/99). 

Zusicherung der Ver­
traulichkeit von Anga­
ben vor Erhebungsbe­
hörde 

Ungefilterte Weiterga­
be der Angaben durch 
Staatsanwaltschaft 

VA spricht Beanstan­
dung aus 

Ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Wien auf Grund von mehreren Verfahren bei Staats-

im Zeitraum März 1995 bis Mai 1996 erstatteten Strafanzeigen dau­
erte bis zur schließlichen Anklageerhebung am 8. September 1999 
über drei Jahre. Den vom Bundesminister für Justiz erstatteten Stel­
lungnahmen war zu entnehmen, dass nach nicht näher bezeichneten 
umfangreichen Erhebungen, unter anderem der Einholung eines 
waffentechnischen Sachverständigengutachtens, im Jahr 1997 ledig­
lich ein Bericht des Anzeigers entgegengenommen wurde und so­
dann erst am 22. Juli 1998 vom Untersuchungsrichter zwei zeugen­
schaftliche Vernehmungen und danach die ergänzende Beschuldig­
tenvemehmung durchgeführt wurden. Den Stellungnahmen war 
auch zu entnehmen, dass der Strafakt nicht durchgehend bearbeitet 
wurde. In der langen Dauer des Verfahrens der Staatsanwaltschaft 
Wien sprach die VA daher eine Beanstandung aus (VA 50-J/99). 

Der Fall der Zurücklegung der Anzeige gegen die amtshandelnden 
Sicherheitsorgane nach einer rechtswidrigen Hausdurchsuchung 
durch die Staatsanwaltschaft Wien sowie der mangelhaft gebliebe­
nen aufsichtsbehördlichen Überprüfung der staatsanwaltschaftlichen 
Tätigkeit durch das Bundesministerium für Justiz bewirkte die Fest­
stellung eines Missstandes im Bereich der Verwaltung und wird 
im Folgenden als Einzelfall unter Pkt. 6.1.8.1 (VA 258-J/98) behan­
delt. 

anwaltschaft dauert 
bis zur Anklageerhe­
bung über 3 Jahre 

Verfahrensstillstände 
bzw. nicht durchge­
hende Bearbeitung des 
Strafaktes 

VA spricht Beanstan­
dung aus 
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6.1.8 

6.1.8.1 

Einzelfälle 

Ungerechtfertigte ZurückJegung einer Strafanzeige 
durch Staatsanwaltschaft 

VA 258-J/98, BMJ Zl. JMZ 50.701l5-Pr.3/98 

Im Kapitel "Bundesminister für Inneres" wird als Einzelfall (VA 
147-V97) eine rechtswidrig von Sicherheitsorganen der Bundespoli­
zeidirektion Wien vorgenommene Hausdurchsuchung sowie die den 
Verantwortungsbereich des Bundesministers für Inneres betreffen­
den Erwägungen der V A dargestellt, die zur Feststellung eines Miss­
standes in der Verwaltung fiihrten. Zu dem erwiesenen Verlauf der 
fraglichen Amtshandlung wird auf die Falldarstellung im Einzelfall 
Pkt. 5.1.8.2, S 68 verwiesen. 

Die VA hat im Verantwortungsbereich des Bundesministers für Jus­
tiz erwogen: 

Die Staatsanwaltschaft Wien, die zu Beginn des volksanwaltschaft­
lichen PfÜfverfahrens vom Bundesminister für Inneres eine Sach­
verhaltsdarstellung zur strafrechtlichen Würdigung gemäß § 303 
Strafgesetzbuch(StGB) - fahrlässige Verletzung der Freiheit der 
Person oder des Hausrechts - erhalten hatte, legte die Anzeige unter 
Hinweis auf die Bestimmung des § 141 Abs. 1 Strafprozessordnung 
(StPO) zurück. 

Gemäß § 141 Abs. 1 StPO kann zum Zwecke der Strafgerichtspflege 
bei Gefahr im Verzug auch ohne richterlichen Befehl eine Haus­
durchsuchung von Gerichtsbeamten oder Beamten der Sicherheits­
behörden angeordnet werden. Der zur Vornahme Abgeordnete ist 
mit einer schriftlichen Ermächtigung zu versehen, die er dem Betei­
ligten vorzuweisen hat. 

Die Staatsanwaltschaft sah die "Gefahr im Verzug" darin, dass nach 
dem Anläuten und Unterbleiben der Wohnungsöffnung "allenfalls 
noch vorhandene Suchtgifte oder anderes Beweismaterial vernichtet 
werden könnten. Die Einholung eines richterlichen Hausdurchsu­
chungsbefehls in den Morgenstunden des 30. Juli 1997 hätte zu er­
heblichen Verzögerungen geftihrt, sodass die Kriminalbeamten zu 
Recht bei einer Gefahrensituation im Verzuge eingeschritten seien". 

Nach Feststellung der VA war diese Beurteilung der Staatsanwalt­
schaft Wien rechtlich völlig verfehlt. Gegen A.H., zur Auffmdung 
deren Person die Amtshandlung eigentlich vorgenommen wurde, 
war nie ein Haftbefehl beantragt und sie war auch nicht zur Fahn­
dung ausgeschrieben. Hinweise auf eine allfällige Dringlichkeit im 
vorliegenden Fall fehlen gänzlich. Die (erste) Hausdurchsuchung in 
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der Wohnung der A.H. wurde erst am 25. Juli 1997 vorgenommen, 
obwohl der gerichtliche Durchsuchungsbefehl bereits vom 6. Juli 
1997 stammte. Die nicht sehr bedeutende Menge und Art des si­
chergestellten Suchtgifts sprechen nach Meinung der V A ebenfalls 
gegen das Vorliegen eines "überaus bedeutsamen Kriminalfalles", 
der ein Amtshandeln unverzüglich notwendig gemacht hätte. 
Schließlich lässt auch der mit der zweiten Ladung verbundene La­
dungstermin für den 28. Juli 1997 keine Dringlichkeit in dieser An­
gelegenheit erkennen. Eine Anordnung zur Hausdurchsuchung bei 
G.N., bei dem sich A.H. aufhalten sollte, an Beamte der Sicherheits­
behörde ist nie erfolgt bzw. bieten die Aktenunterlagen für die An­
nahme einer derartigen Anordnung keinerlei Grundlage. 

Die V A hat den Bundesminister für Justiz um aufsichtsbehördliche 
Stellungnahme ersucht und dabei nicht nur auf den völlig unzutref­
fenden Hinweis einer "Gefahr im Verzug" (§ 141 Abs. 1) StPO auf­
merksam gemacht, sondern auch die Tatsache in den Vordergrund 
gestellt, dass zum Zeitpunkt des Einschreitens der Sicherheitsorgane 
weder bezüglich der Person des G.N. noch bezüglich dessen Wohn­
räumlichkeiten auch nur der geringste Verdacht in strafrechtlicher 
Hinsicht bestanden hat, weshalb Durchsuchungshandlungen jeder 
nur denkbaren Rechtsgrundlage entbehrt hätten. Insbesondere konn­
te die V A der Staatsanwaltschaft Wien hinsichtlich der befürchteten 
"besonderen Gefahr" nicht folgen, gab es doch keine konkreten Ver­
dachtsmomente im Zusammenhang mit den Wohnräumlichkeiten 
oder der Person des G.N. Selbst wenn man das Auffmden von zwei 
angeblichen Hanfstauden auf der Terrasse im Zuge der Hausdurch­
suchung berücksichtigt - die im Übrigen in weiterer Folge in den 
Unterlagen keine Erwähnung mehr fmden - vermag dieser Umstand 
an der originären Rechtswidrigkeit der Vornahme der Hausdurchsu­
chung selbst nichts zu ändern. 

Trotz umfangreicher Darlegung der rechtlichen Erwägungen durch 
die V A hat der Bundesminister für Justiz in seiner Stellungnahme 
vom 2. November 1998 lediglich in knapper Form mitgeteilt, die 
Beamten hätten "von einem konkreten Verdacht ausgehen" können, 
der sie zur Durchsuchungshandlung berechtigt habe. Erörternswert 
schien dem Bundesminister für Justiz lediglich, ob ein richterlicher 
Durchsuchungsbefehl einzuholen gewesen wäre. Seiner Meinung 
nach könne davon ausgegangen werden, dass die Verdachtslage ftir 
einen richterlichen Hausdurchsuchungsbefehl ausgereicht hätte. 
Deswegen sei die Bestimmung der fahrlässigen Verletzung der Frei­
heit der Person oder des Hausrechts nach § 303 StGB im vorliegen­
den Fall nicht anwendbar. 

Der Bundesminister für Justiz hat die präzise formulierten Fragen 
der VA insbesondere zur Anwendung falscher Gesetzesstellen durch 

Der Bundesminister 
für Justiz deckt ver­
fehlte Rechtsmeinung 
der Staatsanwalt­
schaft: "Verdachtslage 
hätte für einen richter­
lichen Hausdurchsu­
chungsbefehl ausge­
reicht" 
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die Staatsanwaltschaft Wien und zur nicht vorhandenen Verdachts­
lage unbeantwortet gelassen. Dieses Vorgehen ist der Bedeutung der 
Rechtssache nicht adäquat und führt dazu, dass nicht nur das Vorge­
hen der Staatsanwaltschaft, sondern insbesondere auch die mangel­
hafte aufsichtsbehördliche Tätigkeit als Verwaltungsmissstand zu 
bezeichnen ist. 

In Würdigung des Inhalts der eingesehenen staatsanwaltschaftlichen 
Unterlagen und der Konespondenz mit den Bundesministern für 
Inneres und Justiz konnte die VA keine Fakten feststellen, die hin­
sichtlich der Person des G.N. oder hjnsichtlich der von ihm benütz­
ten Wohnung den Verdacht einer strafgesetzwidrigen Handlung 
aufkommen ließen. Der zum Zeitpunkt der Amtshandlung vorhan­
dene Wissensstand bei den Sicherheitsorganen war nachweislich 
darauf beschränkt, dass eine wegen einer sicherheitsbehördlichen 
Einvernahme gesuchte Person, gegen die kein Haftgrund bestanden 
hat, möglicherweise mit einer anderen Person bekannt sei und sich 
bei dieser aufhalten könne. 

Selbst unter der (im vorliegenden Fall rucht zutreffenden) Annahme, 
dass die Anwesenheit der A.H. in der Wohnung des G.N. als gesi­
chert anzunehmen gewesen wäre, hätte dies ebenfalls noch zu keiner 
konkreten strafrechtlichen Verdachtslage geführt. 

Das völlige Fehlen eines strafrechtlich bedeutsamen Verdachts im 
Zusammenhang mÜ der durchsuchten Räumlichkeit führt dazu, dass 
nicht nur die einschlägigen Bestimmungen der StPO über die Haus­
und Personendurchsuchung unanwendbar sind, sondern es wird da­
mÜ auch das Gesetz zum Schutze des Hausrechtes verletzt, welches 
nach Art. 149 B-VG im Verfassungsrang steht. 

Die Vorgangsweise der Staatsanwaltschaft Wien, die das Fehlen Feststellung des Miss­
jedweder Verdachtslage rucht erkannt hat und überdies bei ihren standes im Bereich der 

Überlegungen völlig unzutreffende Bestimmungen der Strafprozess- Justizverwaltung 

ordnung herangezogen hat, wird von der V A ebenso als Missstand 
im Bereich der Justizverwaltung festgestellt, wie die mangelhafte 
Ausübung der Aufsichtsfunktion des Bundesministers für Justiz im 
dargelegten Umfang. 

Von einer Empfehlung zur Behebung des Verwaltungsmissstandes 
im Bereich des Bundesministers für Justiz sah die VA deshalb ab, 
weil eine Fortsetzung der Strafverfolgung wegen § 303 StGB wegen 
Verjährungseintritt nicht mehr in Frage kommt. 

Die V A hält es für wichtig zu betonen, dass bei der vorliegenden 
Entscheidung auch die Überlegung Berücksichtigung gefunden hat, 
sicherheitsbehördliche Ennittlungstätigkeiten keinesfalls durch bü­
rokratische Vorgänge oder engherzige Gesetzesauslegungen zu be-
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hindern. Bei einem Eingriff in eine grundrechtlich geschützte Sphäre 
muss aber die Beachtung grundlegender Voraussetzungen gefordert 
werden, die im vorliegenden Fall bis auf höchste Verwaltungsebe­
nen hinauf äußerst oberflächlich und unzureichend Berücksichtigung 
gefunden haben. 

Der Bundesminister für Justiz hat nach Erhalt der Missstandsfest- Bundesminister für 
stellung nochmals - diesmal ausführlich - seinen Standpunkt darge- Justiz beharrt auf 
legt und vor allem auf die insgesamt schwierige Situation bei Be- seinem Standpunkt 

kämpfung der Suchtgiftkriminalität hingewiesen. 

Wie schon im vorangegangenen Plüfverfahren nahm er jedoch auch 
in der neuerlichen Stellungnahme nicht ausreichend Bedacht darauf, 
dass der einzige Bezug zur Wohnung, in der die rechtswidrige Haus­
durchsuchung erfolgt ist, darin bestanden hat, dass eine dem 
Rauschgiftmilieu zuzurechnende Person (A.H.) möglicherweise mit 
einer Person mit dem Vornamen G. befreundet bzw. bekannt sei . 

Würde ein derart unbestimmter Hinweis grundsätzlich als ausrei­
chende Rechtfertigung ftir Hausdurchsuchungen gelten, ließe sich 
praktisch jede Wohnung durchsuchen, weil dann die Nennung eines 
Namens (Vornamens) aus der Suchtgiftszene ausreichen würde, um 
bei allen Trägern derartiger Namen Durchsuchungshandlungen vor­
zunehmen. 

Dem Gesetz zum Schutz des Hausrechts kann ein derartiger Sinnge­
halt keinesfalls unterstellt werden. Da auch der Inhalt des § 303 
StGB verfassungskonform auszulegen ist, kann die VA von der er­
folgten Beurteilung, wonach das Vorgehen sowohl der Strafverfol­
gungs- als auch der Aufsichtsbehörde im vorliegenden Fall emen 
Missstand in der Verwaltung bildet, nicht abrücken. 

6.1.8.2 Belästigung von Anrainern durch Häftlinge 

VA 117-J/99, BMJ Zl. 51.36114-Pr311999 

Eine Bürgerin aus Stockerau führte beim sachlich zuständigen 
Volksanwalt Beschwerde betreffend die Belästigung durch Strafge­
fangene der Außenstelle Stockerau der Justizanstalt Korneuburg. 
Die Beschwerdeführerin bewohnt ein Haus unmittelbar neben dieser 
Justizanstalt. Dem Beschwerdevorbringen zufolge haben Insassen 
von den Zellenfenstern aus in den Spazierhof hinuntergerufen und 
sich von Zellenfenster zu Zellenfenster unterhalten. Weiters wurde 
in Beschwerde gezogen, dass Angehörige der Insassen vom gegenü­
berliegenden Gehsteig aus lärmend Kontakt mit den Insassen aufzu­
nehmen versuchten. Derartige Lärmbelästigungen begannen in den 
frühen Morgenstunden und dauerten oftmals bis nach Mitternacht. 

VA hält auch neuerli­
che Argumentation des 
Ministers nicht für 
stichhaltig 

Erhebliche Lärmbeläs­
tigungen und Störun­
gen durch die 
Anstaltsinsassen 
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rO) 
LQl J 
Darüber hinaus wurde vorgebracht, dass aus den Zellenfenstern im­
mer wieder unflätige Beschimpfungen zum Anwesen der Beschwer­
deführerin herausgerufen wurden. 

Die Beschwerdeftihrerin hatte bereits im Frühjahr 1998 Gespräche 
mit dem Anstaltsleiter der Justizanstalt Komeuburg geführt, der 
Abhilfe zugesagt hat. Eine Besserung der Situation trat jedoch nicht 
eIn. 

Das Beschwerdevorbringen entsprach - wie aus einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Justiz hervorgeht - den Tatsachen. Die sei­
tens des Anstaltsleiters der Justizanstalt Komeuburg seit dem Früh­
jahr 1998 gesetzten Maßnahmen (verstärkte Kontrollen, Abmahnun­
gen, Verlegung einzelner Insassen) blieben offenkundig weitgehend 
wirkungslos. 

Die zugesagte Abhilfe 
blieb aus. Von der 
Anstaltsleitung getrof­
fene Maßnahmen er­
wiesen sich als wir­
kungslos 

Auf Grund des Einschreitens der V A wurden nunmehr vor den Zel- Die VA drängt auf 

lenfenstem der gegenständlichen Justizanstalt Sichtverblendungen 
angebracht. Wie die Beschwerdeftihrerin gegenüber der V A aus­
drücklich bestätigte, konnten die Belästigungen durch diese Maß­
nahme beseitigt werden. 

Es ist jedoch grundsätzlich festzustellen, dass der Anstaltsleiter der 
Justizanstalt Komeuburg die letztendlich zielftihrenden Maßnahmen 
bereits anlässlich des Hinweises der Beschwerdeftihrerin im Früh­
jahr 1998 hätte initiieren können. Außerdem sollten derartige Sicht­
verblendungen bzw. ähnliche bauliche Vorrichtungen - auch ohne 
eine konkrete Veranlassung - grundsätzlich zur baulichen Ausstat­
tung von Justizanstalten gehören. 

Der vorliegenden Beschwerde wurde seitens der VA Berechtigung 
zuerkannt, weil Maßnahmen zur Vermeidung von Anrainerbelästi­
gungen in zu geringem Ausmaß bzw. erst nach langem Zeitablauf 
ergriffen wurden. 

90 

rasche Durchführung 
baulicher Maßnah­
men. Dadurch erfolgte 
eine Problembeseiti-
gung 

Das behördliche Vor­
geben war schleppend. 
Vorrichtungen zum 
Anrainerschutz sollten 
zur selbstverständli­
eben baulichen Aus­
stattung von Vollzugs­
anstalten gehören 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)92 von 232

www.parlament.gv.at



7 Bundesminister für Landesverteidigung 

7.1 Geschäftsbereich von 
. Volksanwalt Horst Sehender 

7.1.1 Allgemeines 

Das Beschwerdeaufkommen betreffend den Ressortbereich des 
Bundesministers für Landesverteidigung ist - wie im Jahre 1997-
gegenüber dem VOIjahr zurückgegangen, nämJich von 75 auf 51 
Fälle. Bemerkenswert ist, dass im Berichtszeitraum keine einzige 
Beschwerde über ein schikanöses Verhalten militärischer Vorgesetz­
ter gegenüber Wehrpflichtigen eingebracht wurde. 

Die behandelten Beschwerden umfassen eine Vielzahl von Prob­
lembereichen: 

Naturalwohnungs­
belange 

8% 

Einberufungen! 
Wehrpflicht 

22% 

Besoldung! 
Verpflegung! 
Bekleidung 

10% 

Sonstiges 
34% 

Anrainerbelange 
6% 

Während des Berichtszeitraumes wurden die Informationsvorträge 
des für die Landesverteidigungsbelange zuständigen Volksanwaltes 
bei Ausbildungs- und Fortbildungskursen des Bundesheeres (There­
sianische MilitärakademielWr. Neustadt, Heeresunteroffiziersaka­
demie/Enns) fortgesetzt . Auch die bereits seit dem Jahre 1990 übli­
chen Truppen- und Kasemenbesuche des zuständigen Volksanwaltes 
wurden weiter durchgeführt. Im Verlaufe dieser Besuche wurden 
Anregungen entgegengenommen, Probleme mit den zuständigen 
Kommandanten vor Ort geklärt und Auskünfte erteilt. 

Rückgang des Be­
schwerdeaufkom mens 

Keine Beschwerden 
über Schikanen 

Informationsvorträge 
und Kasernenbesuche 
bringen die Institution 
"VA" Soldaten und 
Heeresbediensteten 
näher 
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Im 18., 20. und 22. Bericht an den Nationalrat hat die VA darauf 
hingewiesen, dass die Auswahlkriterien bei der Beurteilung der 
Tauglichkeit als zu streng anzusehen sind. Personen, die zwar in 
vollem Umfang erwerbsfcihig, jedoch aus gesundheitlichen Gründen 
nicht feldverwendungsfcihig sind, sollten - aus Gründen der Wehrge­
rechtigkeit - zu Systemdiensten (Territorialverwaltung, Küchenbe­
trieb, Kasinos, Messen, Soldatenheime, Lager auf Heeresebene, etc.) 
herangezogen oder aber zum Zivildienst einberufen werden. Mit 
Schreiben vom 3.6.1997 informierte der Bundesminister für Lan­
desverteidigung die VA über die Bildung einer ressortintemen Ar­
beitsgruppe zur Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen in diesem 
Zusammenhang. Am 16.11.1999 - also nach nahezu zweieinhalb 
Jahren - ging der VA die Nachricht des Ressortministers zu, wonach 
eine Heranziehung von "mindertauglichen Wehrpflichtigen sowohl 
aus rechtlichen und auch militärischen Gründen nicht in Betracht 
gezogen werden kann", ohne diesbezügliche Gründe nachvollzieh­
bar darzulegen. Die V A nimmt die dadurch gegebene Prolongierung 
der bestehenden Wehrungerechtigkeit mit Unverständnis zur Kennt­
nis (VA 7-LV/98, BMLV Zl. 12.070/31-1.6/99). 

7.1.2 Neuerliche Möglichkeit für "Zeugen 
Jehovas" zur Zivildiensterklärung 

Wehrungerechtigkeit 
nach 21

/ 2 jähriger Be­
ratung im BML V ohne 
Angabe von Gründen 
weiter prolongiert 

Wie bereits im 13. und 18. Bericht der VA an den Nationalrat aus- VA beanstandete ehe-

geführt, wurden "Zeugen Jehovas" bis zum Jahre 1994 auch ohne 
entsprechende Zivildiensterklärung nicht zum Wehrdienst einberu­
fen. Dieses Vorgehen wurde von der V A für unbillig erachtet, weil 
alle Bürger vor dem Gesetz gleich sind. Seither wird seitens des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung nicht mehr von der 
Einberufung wehrpflichtiger Angehöriger der Glaubensgemeinschaft 
"Zeugen Jehovas" Abstand genommen. Diese werden - sofeme sie 
keine fristgerechte Zivildiensterklärung abgeben - zum ordentlichen 
Präsenzdienst einberufen. Die Haltung der V A zu diesem Thema ist 
unverändert. 

Im Zivildienstgesetz (§ 2 Abs. 2) wird normiert, dass Wehrpflichti­
gen das Recht auf Abgabe einer Zivildiensterklärung mindestens 
sechs Monate nach Abschluss jenes Stellungsverfahrens, bei dem die 
Betroffenen erstmals für den Wehrdienst tauglich befunden wurden, 
gewährleistet ist. Dieses Recht ruht vom zweiten Tag vor einer Ein­
berufung zum Präsenzdienst bis zur Entlassung aus diesem oder bis 
zur Behebung des Einberufungsbefehls. Diese zeitliche Befristung 
für die Zivildiensterklärung besteht erst seit der letzten Novelle des 
Zivildienstgesetzes (BGBI.Nr. 679/1986 zuletzt geändert durch 
BGBI.Nr. 788/ 1996). 

92 

mals Begünstigungen 
für "Zeugen Jehovas" 

Das BML V trug der 
Kritik Rechnung 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)94 von 232

www.parlament.gv.at



- ----------------------

In mehreren Fällen wurden "Zeugen Jehovas" allerdings bereits vor 
Jahren - also bei völlig anderer Gesetzeslage - der Stellung unterzo­
gen, in weiterer Folge jedoch nicht einberufen. Die Betroffenen 
wurden daher auf Grund der geänderten Praxis des BML V plötzlich 
mit einem Einberufungsbefehl konfrontiert ohne die Möglichkeit zu 
einer fristgerechten Zivildiensterklärung zu haben. Der Einberu­
fungsbefehl wurde in diesen Fällen zwar befolgt, doch wurden in 
weiterer Folge die Befehle militärischer Vorgesetzter - insbesondere 
betreffend den Empfang von Bekleidung und Ausrüstung - verwei­
gert, was zu disziplinären und strafrechtlichen Konsequenzen ftilute. 

Die VA vertritt den Standpunkt, dass das Vorgehen der Militärbe­
hörden im gegenständlichen Zusammenhang korrekt ist. Deshalb 
wurde auch keiner der diesbezüglich erhobenen Individualbe­
schwerden Berechtigung zuerkannt. Der sachlich zuständige Volks­
anwalt hielt es aber für geboten, angesichts der besonderen Umstän­
de (Verlust der Zivildienstmöglichkeit wegen lange zurückliegender 
Stellung) den Betroffenen eine erneute Möglichkeit zur Abgabe 
einer Zivildiensterklärung einzuräumen. Aus diesem Grunde wurde 
gegenüber dem Bundesminister für Landesverteidigung angeregt, 
ausschließlich in den Anlassfallen den Einberufungsbefehl amtswe­
gig zu beheben. Dann könnte der betroffene "Zeuge Jehovas" man­
gels Vorliegens eines Einberufungsbefehles eine rechtswirksame 
Zivildiensterklärung abgeben. So könnte den religiösen Intentionen 
bereits einberufener "Zeugen Jehovas" entsprochen werden. Gleich­
zeitig wären auch die Belastungen für die Truppe mit den Folgen 
von Befehlsverweigerungen zu vermeiden. Dies wäre eine rechts­
konforme und den Geboten der Billigkeit entsprechende Lösung. 
Das BML V hat dem Vorschlag der VA - bezogen auf die Anlassfäl­
le - entsprochen (VA 71-LV/98, BMLV Zl. 12.070/82-1.6/98). 

In Einzelfallen wurde 
die Zivildiensterklä­
rung versäumt. 
Es kam in weiterer 
Folge zu gerichtlichen 
Verurteilungen der 
Betroffenen 

Die VA regt eine er­
neute Möglichkeit zur 
Zivildiensterklärung 
an, um den religiösen 
Intentionen der Be­
troffenen entgegenzu­
kommen 

Das BML V entspricht 
der Anregung der VA 

7.1.3 Säumnis bei der Entscheidung über einen Antrag 

Viereinhalbjähriges (!) Verfahren in einer einfachen Dienstrechtsangelegenheit. 

Einzelfall: 

VA 58-LV/98, BMLV ZI. 12.070/79-1.6/98 

Ein Bediensteter des Heeres-Materialamtes ftilute Beschwerde über 
die exorbitant lange Dauer eines Verfahrens betreffend die Zuerken­
nung einer Belohnung. 

93 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 95 von 232

www.parlament.gv.at



Am 23.12.1994 wurde dem Leiter des Heeres-Materialamtes seitens Der Leiter des Heeres­
des Leiters der Führungsabteilung ein Antrag betreffend eine Beloh- Materialamtes trifft 
nung für einen Bediensteten dieses Amtes vorgelegt. Da bis Ende vorerst überhaupt 

keine Entscheidung. 
Juli 1995 keine diesbezügliche Reaktion erfolgte, beantragte der 
betroffene Bedienstete am 2.8.1995 eine bescheidmäßige Erledigung 
der Angelegenheit. Mit Bescheid des Leiters des Heeres- In weiterer Folge wird 

die Entscheidung vom 
Materialamtes vom 30.1.1996 wurde festgestellt, dass dem Antrag BM für Landesvertei-
auf Belohnung nicht stattgegeben wird. Gegen diese Entscheidung digung aufgehoben 
legte der Betroffene Berufung ein. Mit Bescheid des Bundesministe- und zurückverwiesen 
riums fur Landesverteidigung vom 26.9.1997 wurde der bekämpfte 
Bescheid behoben und die Angelegenheit zur Ergänzung der Sach-
verhaltsdarstellung und neuerlichen Entscheidung zurückverwiesen. 

Der Leiter des Heeres-Materialamtes hat aber in weiterer Folge kei­
ne Entscheidung getroffen, weshalb der Bedienstete am 16. April 
1998 einen Devolutionsantrag an das Bundesministerium für Lan­
desverteidigung richtete. Über diesen Devolutionsantrag wurde erst 
nach dem Einschreiten der VA am 25. November 1998 mit Bescheid 
vom 10. Juni 1999 entschieden und dem Antragsteller eine Beloh­
nung zuerkannt. 

Gemäß § 73 Abs. 1 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgeset­
zes haben Behörden über Eingaben von Parteien ohne unnötigen 
Aufschub - längstens jedoch innerhalb von sechs Monaten - zu ent­
scheiden. Im Gegenstande erfolgte eine Entscheidung jedoch erst 
nach mehr als dreizehn Monaten. Die Verfahrensverzögerung wird 
behördlicherseits mit einer "vorübergehenden Überlastung" der zu­
ständigen Abteilung des Bundesministeriums für Landesverteidi­
gung gerechtfertigt. 

Der Leiter des Beeres­
Materialamtes wird 
erneut säumig. Auch 
das BML V reagiert 
auf einen Devolution­
santrag nicht. Erst das 
Einschreiten der VA 
bewirkt eine Entschei­
dung 

Trotzdem ist die lange Verfahrensdauer ausschließlich dem Bun- Der Beschwerde wurde 
desministerium für Landesverteidigung zuzuordnen. Die Ursachen Berechtigung zuer-

für die Nichteinhaltung der gesetzlich normierten Entscheidungsfrist kannt, da die lange 
Verfahrensdauer ein­

liegen alleine in dessen Bereich. Der vorliegenden Beschwerde wur- deutig der Behörde 
de daher seitens der V A Berechtigung zuerkannt. Angesichts der zuzuordnen ist 
zwischenzeitlich getroffenen Entscheidung war der Beschwerde-
grund jedoch als behoben anzusehen. 

Der Bundesminister fur Landesverteidigung wurde von der Ent­
scheidung der VA in der vorliegenden Beschwerdeangelegenheit in 
Kenntnis gesetzt. 
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8 Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 

8.1 Geschäftsbereich von 
Volks anwältin Ingrid Korosec 

8.1.1 Allgemeines 

Die im Jahr 1998 abgeschlossenen und neu eingeleiteten (142) Prü­
fungsverfahren betrafen schwerpunktmäßig die Vollziehung des 
Wasserrechtes. Insgesamt lässt aber das Ergebnis der abgeschlosse­
nen Prüfungsvelfahren keine Rückschlüsse auf Systemfehler im 
Vollzug oder gravierende Härtefälle in Anwendung gesetzlicher 
Bestimmungen zu. 

8.1.2 

8.1.2.1 

Wasserrecht 

Verzögerungen in einem wasserrechtlichen 
Verfahren - BH Gmünd 

VA 36-LF/98, BMLF 0801 2/34-Pr.B 1a/98 

Auf Grund einer Beschwerde war von der VA eine Verletzung der 
Entscheidungspflicht durch die BH Gmünd sowie den Landes­
hauptmann von Niederösterreich als Wasserrechtsbehörden festzu­
stellen. 

Mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 23. Mai 1995 VwGH 1995 

wurde der Landeshauptmann von Niederösterreich bzw. in der Folge 
die BH Gmünd zur Weiterflihrung eines wasserrechtlichen Verfah-
rens verpflichtet. Nachdem innerhalb der in § 73 Abs. 1 A VG vorge-
sehenen Entscheidungsfrist von 6 Monaten weder durch die BH 
GmÜlld noch den Landeshauptmann von Niederösterreich eine be­
scheidmäßige Erledigung erfolgte, wurde auf Grund eines Devoluti-
onsantrages des Beschwerdeftihrers der Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft als oberste Wasserrechtsbehörde zuständig zur 
Durchführung des gegenständlichen Verfahrens. 

Dieser befasste am 26. November 1997 den Landeshauptmann von 
Niederösterreich mit weiteren Ermittlungen. 

95 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 97 von 232

www.parlament.gv.at



Das gegenständliche Vetfahren wurde allerdings erst mit Bescheid Ersatzbescheid 1998 

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft vom 14. Oktober 
1998 somit nach einem Zeitraum von annähernd 3 V2 Jahren nach 
Vorliegen des Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes abge-
schlossen. Für diesen langen Zeitraum und insbesondere auch für die 
mehr als 1 V2-jährige Verfahrensdauer im Bereich des Bundesminis-
ters für Land- und Forstwirtschaft wurde gegenüber der VA keine 
nachvollziehbare Begründung vorgebracht. 

So konnte die in der Stellungnahme des Bundesministers für Land­
und Forstwirtschaft angeführte Komplexität der gegenständlichen 
Angelegenheit allein bzw. die Säumnis des Landeshauptmannes von 
Niederösterreich bei der DurchItihrung weiterer Erhebungen, die 
gegenständliche Verfahrensdauer nicht begründen. Festgehalten 
wurde von der VA auch, dass es der für die Entscheidungsfmdung 
zuständigen Behörde obliegt, die um weitere Ermittlungen ersuchte 
Behörde zu einem raschen Abschluss solcher Ermittlungen anzuhal­
ten. Die gegenständliche Beschwerde wegen der überlangen Verfah­
rensdauer erwies sich daher als berechtigt. 

8.1.2.2 Berufungsverfahren - mehrjährige 
Verfahrensverzögerung -
Amt der Tiroler Landesregierung 

VA 136-LF/98, BMLF Zl. 08012/14-Pr.B1a199 

Im Dezember 1998 führte N.N. bei der VA Beschwerde darüber, Bescheid 1991 

dass über seine form- und fristgerecht erhobene Berufung gegen den 
Bescheid des Landeshauptmannes von Tirol vom 12. August 1991 , 
Z1. illa1-3604/97, bis dato nicht erkannt wurde. 

In dem hieraufuin beim Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft eingeleiteten Prüfverfahren hat die VA die Berufungsbehörde 
mehrfach aufgefordert, ihr die Gründe der Verfahrensverzögerung 
offen zu legen. Von dieser Einladung wurde nicht Gebrauch ge­
macht. Die VA hatte sich in der Beurteilung der Angelegenheit da­
her auf die vorliegenden Informationen zu beschränken. Diese er­
schöpfen sich - mit Ausnahme von Zwischeninformationen, in de­
nen jeweils eine raschestmögliche Absprache über die unerledigte 
Berufung in Aussicht gestellt wurde - in dem mit Begleitnote vom 
8. Juni 1999 und mit 7. Juni 1999 datierten Berufungsbescheid des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Z1. 411.205102-1 
4/99. 

Der Beschwerde kommt Berechtigung zu. Nicht verkannt wird da­
bei, dass sich die Berufungswerberin selbst im Verfahren "eine ab­
schließende Stellungnahme bis zum Vorliegen genauerer Messdaten 
und Berechnungen vorbehalten" hat. 
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Schon der Umstand, dass über die im September 1991 eingebrachte 
Berufung erst am 1. Dezember 1994 eine Berufungsverhandlung 
anberaumt wurde, sowie die Tatsache, dass erst das Schreiben der 
VA vom 7. April 1997 zum Anlass genommen wurde, der Bewilli­
gungswerberin aufzutragen, die zur Beurteilung des Berufungsvor­
bringens noch erforderlichen Unterlagen zu übermitteln (vgl. einer­
seits das Schreiben des BMLF vom 2. Juli 1997, ohne Zahl, anderer­
seits den 5. Absatz auf Seite 6 des zitielten Bescheides) lassen aber 
erkennen, dass ein zumindest nicht unmaßgeblicher Teil der Dauer 
des gegenständlichen Berufungsverfahrens auf Verzögerungen zu­
rückzuführen ist, die sich die Behörde zurechnen lassen muss. 

Berufungsverhandlung 
1994 

Aus den vorstehenden Gründen war daher der Beschwerde Berech­
tigung zuzuerkennen. 

8.1.2.3 Sechsjährige Säumigkeit-
Amt der Salzburger Landesregierung 

VA 53-LF/99, Amt der Salzburger LReg, 1101-33.050/27-1999 

N.N. wandte sich an die VA und beschwerte sich darüber, dass die Berufung 1992 

Wasserrechtsbehörde zweiter Instanz über die vom Beschwerdefüh-
rer gegen einen abweisenden wasserrechtlichen Bewilligungsbe-
scheid rechtzeitig erhobene Berufung im Jahr 1992 über mehr als 
sechs Jahre hinweg nicht entschieden habe. Nach Einholung einer 
behördlichen Stellungnahme stellte die VA Nachstehendes fest: 

Mit Bescheid vom 19. Juni 1992 hat die Bezirkshauptmannschaft 
Zell am See als Wasserrechtsbehörde erster Instanz das Ansuchen 
des N.N . um Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung betref­
fend die Verrohrung eines namenlosen Gerinnes auf zwei Grundstü­
cken, beide KG Walchen, abgewiesen und dem Beschwerdeführer 
gleichzeitig aufgetragen, die konsenslos en·ichtete Verrohrung zu 
beseitigen. 

Gegen diesen Bescheid hat der Beschwerdeführer rechtzeitig Beru­
fung erhoben. 

Mit Berufungsbescheid vom 5. Oktober 1998 hat die Wasserrechts- Bescheid 1998 

behörde zweiter Instanz den bekämpften Bescheid behoben und die 
Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines 
neuen Bescheides an die Wasserrechtsbehörde erster Instanz verwie-
sen. 

Gemäß § 73 Abs. 1 A VG ist die Behörde verpflichtet, wenn in den 
Verwaltungsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, über Anträge 
von Parteien und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens 
aber sechs Monate nach deren Einlangen, den Bescheid zu erlassen. 
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Mit Erlassung des obgenannten Berufungsbescheides nach mehr als 
6 (l) Jahren nach Einbringung des Rechtsmittels hat die Berufungs­
behörde die gesetzlich normierte höchstzulässige Entscheidungsfrist 
von sechs Monaten gemäß § 73 AVG bei Weitem überschritten. 

Als Rechtfertigungsgrunde für ihre Säumnis fUhrte die Berufungs­
behörde in ihrer Stellungnahme aus, dass sie wiederholt und in en­
gem Einvernehmen mit der Bezirkshauptmannschaft Zell am See 
Versuchungen angestellt habe, das schwierige und komplexe Prob­
lem der Oberflächenentwässerung in diesem Gebiet einer Gesamtlö­
sung zuzuführen, welche jedoch infolge einer Weigerung der Ge­
meinde Piesendorf als Rechtsträgerin der Oberflächenwasserkanali­
sation zur konstruktiven Zusammenarbeit gescheitert sei. 

Darüber hinaus hätte eine Formalentscheidung der Berufungsbehör­
de zu keiner zielfiihrenden, für alle Beteiligten befriedigenden Lö­
sung geführt. 

Der Aufforderung der VA, ihr sämtliche Aktenunterlagen des ge­
genständlichen Berufungsverfahrens zu übermitteln, ist die Behörde 
nicht gefolgt. 

Grundsätzlich ist gegen das Bemühen einer Behörde, in einer Ange­
legenheit eine Gesamtlösung zu erzielen, nichts einzuwenden, so­
lange einem derartigen Vorgehen keine gesetzlichen Hindernisse, 
insbesondere die Verletzung der Entscheidungspflicht gemäß 
§ 73 Abs. 1 AVG entgegenstehen. 

Vor allem erscheint ein knapp sechsjähriges Bemühen um die Her­
stellung einer Gesamtlösung im Einvernehmen mit allen Beteiligten 
dann fraglich, wenn - wie aus dem Bescheid der Berufungsbehörde 
vom 5. Oktober 1998 einerseits eindeutig hervorgeht - die Wasser­
rechtsbehörde der Gemeinde Piesendorf als Bewilligungsträgerin auf 
Grund der offenbar konsenswidrigen Benützung ihres Tagwasserka­
nals durch Überschreitung der seinerzeit konsentierten Wassermen­
ge von 750 l/sec entsprechende Maßnahmen zur Herstellung des 
gesetzmäßigen Zustandes gemäß § 138 WRG vorzuschreiben haben 
würde. 

Andererseits stellte die Berufungsbehörde in ihrer Entscheidung fest, 
dass bei der bestehenden Verrohrung der Grundstücke des Be­
schwerdeführers eine grundsätzliche Bewilligungsfähigkeit gegeben 
seI. 

Die von der Behörde angeführten Gründe vermögen daher die vor­
liegende Säumnis nicht rechtzufertigen, sodass das beträchtliche 
Überschreiten der sechsmonatigen Frist im gegenständlichen Beru­
fungsverfahren ausschließlich dem Landeshauptmann von Salzburg 
als Wasserrechtsbehörde zweiter Instanz zuzurechnen ist. 
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Der Beschwerde war daher Berechtigung zuzuerkennen 

Da jedoch die beschwerdegegenständliche Entscheidung zwischen­
zeitig ergangen und der Beschwerdegrund behoben ist, erscheinen 
keine weiteren Veranlassungen der VA notwendig. 

8.1.2.4 Mangelhafte Durchsetzung von Auflagen 

VA 126-LF/98, Amt d. NÖ Landesregierung WA 1-28.580/24-99 

N.N. wandte sich an die VA und brachte vor, dass mit Bescheid des Erteilung von Aufla­

Landeshauptmannes von Niederösterreich vom 3. März 1989 die gen 1989 

Marktgemeinde Sieghartskirchen im Zuge der Bewilligung der Er-
richtung einer Abwasserbeseitigungsanlage dazu verpflichtet wor-
den sei, bei Querungen von Drainagesträngen die Drainage im Que-
rungsbereich wieder funktionstüchtig herzustellen und die ord-
nungsgemäße Übernahme durch die Eigentümer zu bestätigen. 

Im Zuge der Errichtung der gegenständlichen Abwasserbeseiti­
gungsanlage seien Beschädi~ungen der Drainagierungsanlage der 
Wassergenossenschaft, dessen Mitglied der Beschwerdeführer ist, 
erfolgt, die von der Marktgemeinde entgegen der genannten Be­
scheidauflage nicht behoben worden seien. 

Mit Schreiben der BH Tulln vom 18. Mai 1992 wurde die Marktge- 1992 bescheidmäßiger 

meinde Sieghartskirchen aufgefordert, die Beschädigungen der Mängelbeseitigungs­

Drainagierungsanlage zu beseitigen und die bescheidmäßige Vor- auftrag 

schreibung der Mängelbeseitigung angedroht, sollte diese nicht bis 
spätestens Ende August 1992 durch die Marktgemeinde erfolgt sein. 
Weiters wurde angekündigt, andernfalls einen negativen Überprü-
fungsbescheid für die Abwasserbeseitigungsanlage zu erlassen. 

Der Beschwerdeführer gab nun an, dass die gegenständlichen Schä­
den auch nach annähernd sechs Jahren noch nicht behoben seien und 
ihm auch keine Veranlassungen der BH Tulln bekannt worden seien, 
wie sie in den zitierten Schreiben angekündigt wurden. 

Das Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Wasser, Abteilung Was­
serrecht und Schifffahrt, bestätigte gegenüber der VA, dass im Zuge 
einer Überprüfungsverhandlung am 3. Februar 1993 vom Beschwer­
deführer mitgeteilt wurde, dass durch die Bauarbeiten einzelne 
Stränge der Drainage beschädigt und nicht wieder instandgesetzt 
wurden. 

Vom Projektanten sei in der Folge mitgeteilt worden, dass die Män­
gel besichtigt und durch die bauausführende Firma behoben werden. 
Daraufhin sei der Akt von der mit der Durchführung des Prüfungs­
verfahrens betrauten BH Tulln mit Schreiben vom 10. Februar 1993 
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der WassetTechtsbehörde des Landes Niederösten'eich vorgelegt 
worden. 

Am 13. November 1997 wurden durch den Projektanten Unterlagen 1997 Überprüfungs­

vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass in zwei Bereichen neue Ent- verhandlung 

wässerungsleitungen errichtet worden seien, um die anfallenden 
Drainagewässer bis zum nächsten Vorfluter ableiten zu können. Die 
Behörde habe daher angenommen, dass nunmehr sämtliche Draina-
geleitungen wieder hergestellt worden seien und wurde die Durch-
führung der Überprüfungsverhandlung "als nicht vordringlich erach-
tet". Diese werde nunmehr abgehalten werden. 

Die VA hielt dazu fest, dass aus der vorliegenden Stellungnahme 
des Amtes der NÖ Landesregierung nicht nachvollziehbar war, aus 
welchen Gründen die bescheidmäßige Vorschreibung der Mängelbe­
settlgung zwar angedroht wurde, letztendlich die lIll 

Genehrnigungsbescheid vom 3. März 1989 vorgeschriebenen 
Auflagen über den sehr langen, vom Beschwerdeftihrer kritisierten, 
Zeitraum nicht durchgesetzt wurden. Der gegenständlichen 
Beschwerde war daher Berechtigung zuzuerkennen. 

Im weiteren Verlauf des Prüfverfahrens wurde der V A vom Amt der 
NÖ Landesregierung mitgeteilt, dass die angekündigte Überprü­
fungsverhandlung ergeben habe, dass die von der Marktgemeinde 
Sieghartskirchen gesetzten Maßnahmen eine ordentliche Ableitung 
der Drainagewässer gewährleisten. Die ordnungsgemäße Übernah­
me der Drainagestränge durch die Wassergenossenschaft und damit 
der Abschluss des wasserrechtlichen Überprüfungsverfahrens, ver­
zögere sich allerdings, da für die Wassergenossenschaft ein Sach­
walter bestellt werden musste. Da nach satzungsgemäßer Neuwahl 
der Genossenschaftsorgane der rasche Abschluss des Verfahrens in 
Aussicht gestellt wurde, waren weitere Veranlassungen durch die 
VA rucht erforderlich. 

8.1.3 

8.1.3.1 

Forstrecht 

Rechtswidr ige Verhängung des Betretungs­
verbotes eines Bannwaldes 

VA 136-LF/96, BMLF 08012/12-Pr.Bla/99 
BH Feldkirch I -' 137/7/1993 

Mit Bescheid der BH Feldkirch vom 6. Dezember 1995 wurde ein in 
der KG Götzis gelegenes Waldstück im Ausmaß von 14 ha bis 
31. Dezember 20 18 gemäß § 27 ff Forstgesetz in Bann gelegt. 
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Die Behörde begriindete ihre Entscheidung im Wesentlichen damit, Bannwald zur "inten­

dass in diesem Bereich ein flächenwirtschaftliches Projekt abzielend siven Bejagung" ? 

auf die Verjüngung bzw. Umwaldung des stark geschädigten Wald-
bestandes durchgeführt werde und diese Verjüngungsmaßnahmen 
nur dann erfolgreich abgeschlossen werden könnten, wenn durch 
eine intensive Bejagung der Wildverbiss in einem vertretbaren 
Ausmaß gehalten werden könne. Um die "intensive Bejagung" 
sicherstellen zu können, hätte auch die Notwendigkeit bestanden, 
gemäß § 28 Abs. 3. lit.d ein allgemeines, gemäß § 34 Abs. 10 Forst-
gesetz ersichtlich zu machendes Verbot des Betretens des Bannwal-
des durch Unbefugte zu erlassen. 

N.N. wandte sich an die VA und beschwerte sich darüber, dass die 
Sperre der durch das gegenständliche Waldstück führenden Wander­
route "Kapfweg" durch die bescheidmäßige Bannlegung und Ver­
hängung des Betretungsverbotes des Waldstückes zu Unrecht erfolgt 
seI. 

Die vom Beschwerdeführer gegen die Rechtrnäßigkeit des Beschei­
des geäußerten Bedenken wurden sowohl an den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft als oberste Forstbehörde als auch an die 
BH Feldkirch als bescheiderIassende Behörde herangetragen. 

Nach Einholung mehrerer Stellungnahmen und Einsicht in die Ori­
ginalakten hat die VA angeregt, aus nachstehenden Gründen ein 
Verfahren nach § 30 Abs. 6 Forstgesetz durchzuführen. 

Zum einen stützte die V A ihre Zweifel an der Rechtrnäßigkeit des 
genannten Bescheides auf den Umstand, dass der Schutz eines Wal­
des vor Wildverbiss keinen in den forstrechtlichen Bestimmungen 
vorgesehenen Bannzweck darstellt, solche Schäden vielmehr gemäß 
§ 16 Abs. 5 Forstgesetz durch den von der Jagdbehörde zu setzenden 
Maßnahmen verhindert werden sollen. 

Zum anderen vertritt die VA die Ansicht, dass materienfremde As­
pekte im Bescheid vom 6. Dezember 1995, der BH Feldkireh, wie 
dessen Begriindung deutlich zeigt, Eingang gefunden haben. So 
heißt es auf Seite 3 der genannten Entscheidung wörtlich: ''Aus 
forstfachlicher Sicht wird festgestellt, dass die intensive Bejagung 
im Ha/denwa/d Voraussetzung für die Umsetzung des im Projekt 
definierten Proje/"''tzie/es ist. Ein Betretungsverbot ist für die Umset­
zung der forstlichen Maßnahmen notwendig und wird daher aus 
forstfachlicher Sicht befürwortet". 

Demgegenüber steht das Reglement des § 28 Abs. 2 und 3 ForstG, 
das dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entsprechend, gleichsam in 
einem Stufenverhältnis aufbauend, sukzessiv eine Steigerung der zur 
verfügenden Maßnahmen vorsieht (arg: "erforderlich", Abs. 2; "fer-
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ner elforderlichenfalls", Abs. 3). (Lediglich) Als ultima ratio kommt 
das in § 28 Abs.3 lit d) ForstG vorgesehene Betretungsverbot in 
Betracht. Es greift - wie § 33 Abs. 2 lit a ForstG zu entnehmen - in 
das allgemeine Betretungsrecht ein. 

Inwiefern ein solcher Eingriff im gegenständlichen Fall gerechtfer­
tigt erschien, war nicht ersichtlich. 

Die Anregung der VA, vor weiteren Veranlassungen ein Velfahren Überprüfung angeregt 

nach § 30 Abs. 6 ForstG zu eröffnen, erfolgte insbesondere zum 
Zweck, jedenfalls das Vorliegen der Voraussetzungen für das gegen-
ständlich verfugte Betretungsverbot (erneut) zu prüfen. 

Die AusfühIungen der BH Feldkirch zu den Bedenken der VA stütz­
ten sich im Wesentlichen darauf, dass eine intensive Bejagung des 
Haldenwaldes - wie dies einem Gutachten der dortigen Forstabtei­
lung vom 24.9.1998 zu entnehmen sei - (nach wie vor) eine wesent­
liche Voraussetzung für die Erreichung des Zieles des flächenwirt­
schaftlichen Projektes Haldenwald sei. 

Nach Rechtsauffassung der BH Feldkirch komme die Anwendung 
des § 30 Abs. 6 ForstG nicht in Betracht, da die Voraussetzungen für 
die Bannlegung nicht weggefallen seien. Die Errichtung eines Wild­
zaunes habe sich darüber hinaus als nicht zielführend erwiesen und 
§ 33 Vorarlberger Jagdgesetz sehe zwar jagdrechtliche Sperrgebiete 
vor, derartige Gebiete dürften jedoch auf Wanderwegen betreten 
werden, sodass seitens der Behörde keine Alternative zur elfolgten 
Bannlegung bzw. zum verhängten Betretungsverbot gesehen werde. 

Aus einer Stellungnahme des Bundesministers für Land- und Forst­
wirtschaft ging hervor, dass die oberste Forstbehörde die von der 
V A geäußerten Bedenken zwar grundsätzlich teile, wonach "der 
Wildverbiss kein in den forstrechtlichen Bestimmungen vorgesehe­
nen Bannzweck ist und auch veifassungsrechtliche Aspekte zu be­
achten sind, da der Schutz des Waldes eine jagdrechtliche Angele­
genheit ist, die nicht zum Gegenstand einer Bannlegung gemacht 
werden kann". Wie aus einer vom Amt der V orarlberger Landesre­
gierung eingeholten Stellungnahme jedoch zu entnehmen sei, be­
stünde die Notwendigkeit des mit der Bannlegung verhängten Ver­
botes des Betretens des Bannwaldes durch Unbefugte, um den Er­
folg des sehr aufwändigen flächenwirtschaftlichen Projektes zur 
Sanierung des Schutzwaldes zu sichern. Wenngleich der Haupt­
zweck des Betretungsverbotes die Reduktion des Wildverbisses sei, 
so lägen die forstrechtlichen Voraussetzungen für die Bannlegung 
dennoch vor. 

Die von der (bescheiderIassenden) Behörde für gegeben erachteten 
Bannzwecke - nämlich "Schutz vor Steinschlag" nach § 27 Abs. 2 
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lit.a ForstG und "Sicherung der Benützbarkeit von Verkehrsanlagen" 
nach § 27 Abs. 2 lit.e - seien im letzten Satz der BegJündung des 
gegenständlichen Bescheides auch angegeben. Das Betretungsverbot 
diene also (auch) den angefüluten Bannzwecken, da im Velfahren 
zur Erlassung des Bescheides festgestellt worden sei, dass durch das 
Betreten der steilen Haldenschutthalde des Haldenwaldes abseits des 
Weges unweigerlich Steinschlag ausgelöst würde. Dies komme auch 
in der BegJündung des eingangs bezeichneten Bescheides zum Aus­
druck. 

Festgehalten sei auch, dass das öffentliche Interesse des Schutzes 
vor Steinschlag bzw. die Sicherung der Benützbarkeit von Verkehrs­
anlagen durch eine Bannlegung schon deshalb nicht geschützt wer­
den kann, da Jagdberechtigte viel mehr als Wanderer abseits des 
gesperrten Kapfweges im Waldbereich authältig sind und daher 
Steinschlag auslösen bzw. insbesondere Verkehrsteilnehmer an der 
unterhalb des Waldes gelegenen Straße gefährden, sodass die Bann­
legung aus diesen Gründen den von der BH Feldkirch angeftihrten 
Projektinteressen jedenfalls zuwiderlaufen würde. 

Darüber hinaus ergibt sich aus den von der BH Feldkirch sowie aus 
den Stellungnahmen des Bundesministers für Land- und Forstwirt­
schaft, dass sich die Motive, auf Grund derer die Bannlegung erfolgt 
ist, im Laufe des Prüfverfahrens offenkundig geändert haben. 

Weder die von der BH Feldkirch noch vom Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft dargelegten Argumente vermochten daher 
die Bedenken der VA hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des gegen­
ständlichen Bescheides zu entkräften, sodass der Beschwerde Be­
rechtigung zuzuerkennen war. 

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kündigte gegen- Neuerliche Prüfung 
über der VA an, eine neuerliche Prüfung, inwiefern eine Wildfrei- zugesagt 

haltung im Hinblick auf den Waldzustand weiterhin notwendig sei, 
durchzuführen. Dem Ergebnis dieser Überprüfung sieht die V A mit 
Spannung entgegen. 

8.1.4 Bereich Umwelt 

Im Berichtszeitraum wurden 10 Plüfungsvelfahren betreffend das 
Umweltministerium eingeleitet. 5 Prüfungsverfahren sind im Zeit­
punkt der Berichtserstellung (Jänner 2000) bereits abgeschlossen, 
wobei sich die vorgebrachten Beschwerden als nicht berechtigt er­
wiesen. Sie bezogen sich auf die behauptete Säumnis des Umwelt­
senates, der Umweltverträglichkeitspflicht von Anlagen und der 
Entsorgung von gebrauchten Kühlgeräten. 
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9 Bundesministerin für soziale Sicherheit 
und Generationen 

9.1 

9.1.1 

Geschäftsbereich von 
Volksanwältin Dr. Christa Krammer 

Allgemeines 

Gesamtzahl der Fälle im Bereich Arbeit und Soziales: 801 (1998: 749). 

Gesamtzahl der Fälle im Bereich Gesundheit: 24 (1998: 12) 

9.1.2 Krankenversicherung 

9.1.2.1 Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden folgende Neuregelungen umgesetzt, fUr 
die die VA eingetreten ist: 

• Die VA hat in ihrem 22. Tätigkeitsbericht, S 67 f, die Probleme 
des Antragsprinzips beim Karenzurlaubsgeld dargestellt. So wur­
den an Hand konkreter Beispiele Nachteile fur die Betroffenen 
aufgezeigt, die sich auf Grund einer verspäteten Antragstellung 
ergeben, weil das Karenzurlaubsgeld rückwirkend nur bis zu ei­
nem Höchstausmaß von einem Monat gebührte. 

Diese Rechtslage wurde im Interesse der jungen Mütter zumin­
dest insofern verbessert, als im Zuge einer Novelle zum Karenz­
geldgesetz (BGBl. I 153/1999) vorgesehen wurde, dass Karenz­
geld auch bei einer verspäteten Antragseinbringung rückwirkend 
bis zum Höchstausmaß von drei Monaten gebührt. Aus der Sicht 
der VA wäre es allerdings wünschenswert, diesen Zeitraum wei­
ter auszudehnen. 

• Die VA ist in ihrem 22. Tätigkeitsbericht, S 30 f, dafUr eingetre­
ten, dass die Kosten einer künstlichen Befruchtung bei bestimm­
ten Indikationen von den Krankenversicherungsträgern zu über­
nehmen sind. Hiebei wurde auch eine zumindest teilweise Finan­
zierung solcher Maßnahmen außerhalb der gesetzlichen Kran­
kenversicherung angeregt. 
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Durch das ln-Vitro-Fertilisations-Fonds-Gesetz, BGBl. I Kostenübernahme für 
180/ 1999 wurde mittlerweile hiefür ein Fonds eingerichtet, des- künstliche Befruchtung 

sen Mittel zu je 50 % aus dem Ausgleichsfonds für Familienbei-
hilfen und von den Krankenversicherungsträgern aufzubringen 
sind. Anspruch auf Kostentragung besteht unter bestimmten Vor-
aussetzungen fLir höchstens vier Versuche einer ln-Vitro-
Fertilisation, wobei 70 % der Kosten zu tragen sind. 

• Im Zuge der 26. Novelle zum B-KUVG wurde in § 19 Abs. 6 
B-KUVG eine monatliche Mindestbeitragsgrundlage in der 
Krankenversicherung (15 % der Höchstbeitragsgrundlage) ab 
1. Jänner 1999 vorgesehen. Dies war auch der Grund dafür, dass 
der Krankenversicherungsbeitrag ftir eine Beschwerdeftihrerin 
auf Grund ihrer geringen Witwenpension ab diesem Zeitpunkt 
überpropOltional erhöht wurde (VA 118-SV/99). 

Die V A hat daher gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales darauf hingewiesen, dass durch die ge­
genständliche Mindestbeitragsgrundlage Pensionisten nicht be­
troffen sein sollten. 

Daraufhin wurde im Zuge der 27. Novelle zum B-KUVG, BGBl. 
I 17411999, die Wiedereinführung der so genannten "Differenz­
regelung" vorgesehen. Danach hat der Dienstgeber den Bei­
tragsteil zur Gänze zu tragen, der auf den Unterschiedsbetrag 
zwischen Bezug und Mindestbeitragsgrundlage entfallt, wobei 
ein rückwirkendes Inkrafttreten dieser Regelung ab 1. Jänner 
1999 normiert wurde. 

Keine Belastung durch 
Mindestbeitragsgrund­
lage fUr Pensionisten 
mit geringer Leistung 

9.1.2.2 Kostenübernahme für alternative Heilmethoden 

Die Krankenversicherungsträger sollten erforderlichenfalls die Versicherten ü­

ber die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme für alternative Heilmetho­

den aufklären. 

Einzelfälle: 

VA 229-SV/99, 512-SV/99 

Nach der hiefür maßgeblichen Judikatur kommt eine Kostenüber- Judikatur 

nahme für alternative Behandlungsmethoden grundsätzlich auch 
dann in Betracht, wenn es sich um eine wissenschaftlich nicht aner-
kannte Methode handelt. Demnach ist es zwar grundsätzlich nicht 
Sache des Krankenversicherungsträgers, die Kosten ftir medizini-
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sche Experimente zu tragen, den Patienten muss jedoch der Beweis 
offen stehen, dass im Einzelfall eine wissenschaftlich noch nicht 
allgemein gesicherte Methode erforderlich und zweckmäßig war. 
Die Kosten der von der Wissenschaft noch nicht anerkannten Be­
handlungsmethode (Außenseitermethode) sind daher zu ersetzen, 
wenn zunächst eine - kostengÜllstigere - zumutbare Behandlung 
nach wissenschaftlich anerkannten Regeln versucht wurde und die 
Außenseitermethode beim Versicherten erfolgreich war oder doch 
nach den bisherigen Erfahrungen (prognostisch) ein Erfolg erwartet 
werden durfte. 

Unter Bedachtnahme auf diese Grundsätze ist nach Auffassung des 
Obersten Gerichtshofes eine erfolgreiche Therapie selbst dann nicht 
von vornherein abzulehnen, wenn ein Arzneimittel in Österreich 
nicht zugelassen bzw. erlassmäßig im Inland untersagt ist. 

Trotz dieser Judikatur musste in den einschlägigen Prüfungsverfah- Praxis der Kranken­
ren der VA festgestellt werden, dass Ersuchen um Kostenübernahme versicherungsträger 

nach Inanspruchnahme einer alternativen Heilmethode von vornher-
ein generell abgelehnt werden, ohne sich näher mit den Umständen 
im Einzelfall zu beschäftigen. Die VA ist daher im Bereich der al-
ternativen Heilmethoden bemüht, die Aufklärung der Krankenversi-
cherungsträger über die Voraussetzungen einer Kostenerstattung zu 
verbessern und in Einzelfcillen doch noch Zahlungen zu erreichen. 
So hat sich beispielsweise die Wiener Gebietskrankenkasse nach 
nochmaliger Prüfung im Fall VA 229-SV/99 dazu entschlossen, dem 
Betroffenen nachträglich eine Zuwendung aus den Mitteln des Un-
terstützungsfonds in Höhe von S 50.000,-- zu den angefallenen Be-
handlungskosten zu erbringen. 

Unabhängig davon wäre es aus der Sicht der VA auch wünschens­
wert, dass die Krankenversicherungsträger im Falle des Scheitems 
einer gütlichen Lösung die Versicherten darauf hinweisen, dass im 
Falle der Ablehnung eines Kostenersatzes eine Bescheiderteilung 
auf Antrag möglich ist, was den Betroffenen oft nicht bewusst ist. 
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9.1.2.3 Kostenübernahme der Inkontinenzversorgung für 
Bewohner von Alten- und Pflegeheimen 

Durch Vereinbarungen zwischen den Krankenversicherungsträgern und den 

Sozialhilfeträgern sollte sichergestellt werden, dass durch eine notwendige In­

kontinenzversorgung den Pflegeheimbewohnern keine zusätzlichen Kosten ent­

stehen. 

Einzelfall : 

VA 130-SV/99 

Die VA hat bereits in ihrem 22. Tätigkeitsbericht, S 35 f, ausführ- Problem 

lich dargelegt, dass im Bereich der Inkontinenzversorgung schwieri-
ge Abgrenzungsfragen auftreten. Die hiefür abgeschlossenen Pau­
schalvereinbarungen zwischen den Krankenversicherungsträgem 
und den Sozialhilfeträgem sollen aber nicht dazu führen, dass allen-
falls verbleibende Restkosten durch Zuzahlungen der Heimbewoh-
ner abgedeckt werden. 

So konnte festgestellt werden, dass in Tirol nach kontinuierlicher 
Reduktion der Pauschalvergütung für inkontinente Patienten durch 
die Tiroler Gebietskrankenkasse der Sozialhilfeträger von den Pati­
enten Zuzahlungen zur Inkontinenzversorgung verlangt. Zu diesem 
Zweck wurden die Heimbewohner zur Unterfertigung von "freiwil­
ligen" Abtretungserklärungen zwecks Bedeckung dieser Kosten aus 
dem Pensionstaschengeld "veranlasst", die aus der Sicht der VA 
rechtswidrig sind. 

Angesichts des engen Zusammenwirkens von sozialversicherungs- Länderumfrage 

rechtlichen und sozialhilferechtlichen Fragestellungen hat daher die 
V A mittlerweile unter Einschaltung der Verbindungsstelle der öster-
reichischen Bundesländer eine Umfrage durchgeführt, um zu klären, 
ob auch in anderen Bundesländern die von der VA kritisierte Kos­
tenübelwälzung auf Pfleglinge erfolgt. 

Auf Gmnd der eingelangten Äußerungen ergab sich folgendes wi­
dersprüchliches Bild: 

Während die Burgenländische Landesregierung darauf Bezug Burgenland 

nimmt, dass die gegenständlichen Probleme nicht aufgetreten sind, 
da die Kosten für Inkontinenzaltikel in Heimen nach wie vor vom 
jeweils zuständigen Krankenversicherungsträger zur Gänze über- Wien 

nommen werden, führt die Wiener Landesregierung aus, dass die 
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Kosten der lnkontinenzversorgung zweifellos "Sozialrulfekosten" 
selen. 

In Salzburg sind der Landesregierung keine Fälle einer Verpflich- Salzburg 

tung der Pfleglinge zum Kostenersatz flir Inkontinenzprodukte be-
kannt, wie wohl in 62 der 83 im Land Salzburg befmdlichen Heime 
durch eine Vereinbarung zwischen den Heimträgem und der Salz-
burger Gebietskrankenkasse sichergestellt wurde, dass vom Kran­
kenversicherungsträger pro inkontinentem Bewohner S 50,-- täglich 
zur Verfügung gestellt werden. In den übrigen Heimen sollen nach 
Auskunft der Salzburger Gebietskrankenkasse weiterhin die Auf­
wendungen fur Inkontinenzartikel mit Ausnahme des Selbstbehaltes 
durch die jeweiligen Kassen erstattet werden. 

Die Steiermärkische Landesregierung nimmt darauf Bezug, dass Steiermark 

keine vertraglichen Vereinbarungen mit Krankenversicherungsträ-
gern über eine Pauschalabgeltung der Inkontinenzversorgung in 
Heimen bestehen. Auch die Steiermärkische Landesregierung ist 
aber damit konfrontiert, dass neben den bestehenden Heimverträgen 
mit den Bewohnern Vereinbarungen getroffen werden, in denen sich 
diese dazu verpflichten, über die in der Tagsatzobergrenzenverord-
nung festgelegten Höchstbeträge hinaus Geldleistungen aus ihrem 
Pensionstaschengeld zu erbringen. Dass diese die Heimbewohner 
belastenden Zusatzvereinbarungen an sich nichtig sind, wird auch 
von der Steiermärkischen Landesregierung zugestanden. 

Die Vorarlberger Landesregierung weist darauf hin, dass Pauschal- Vorarlberg 

vereinbarungen mit der Vorarlberger Gebietskrankenkasse geschlos-
sen wurden, wobei die nicht vom Krankenversicherungsträger ge-
deckten Kosten nicht direkt den einzelnen Patienten in Rechnung 
gesteHt, sondern bei der Ausgestaltung der Verpflegskosten insge-
samt eingerechnet werden. 

Sowohl die Kärntner als auch die Niederösten·eichische Landesre- Kärnten und 

gierung velweisen darauf, dass das Einbehalten eines Teils des Ta­
schengeldes für Zwecke der Inkontinenzversorgung von pflegebe­
dürftigen Heimbewohnern den einschlägigen Rechtsvorschriften des 
ASVG und den Bestimmungen des jeweiligen Sozialhilfegesetzes 
widerspricht, weshalb keine Einverständniserklärungen verlangt 
oder von Heimbewohnern abgegeben worden sein sollen. 

Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat 
daraufhin mit Schreiben vom 18. August 1999, GZ 21.11 1/52-5/99, 
zugesichert, dass im Zusammenwirken mit den Krankenversiche­
rungsträgem und dem Hauptverband der österreichischen Sozialver­
sicherungsträger weiterhin durch den Abschluss entsprechender 
Vereinbarungen eine adäquate Lösung des gegenständlichen Prob­
lems angestrebt wird. 
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9.1.2.4 Mangelnde Wahlmöglichkeit für Geldleistungsberechtigte 

Geldleistungsberechtigten in der gewerblichen Krankenversicherung sollte der 

Wechsel zur Inanspruchnahme von Sachleistungen ermöglicht werden. 

Einzelfall: 

VA 64-SV/99 

In der gewerblichen Krankenversicherung hängt es von den 
Einkünften der Versicherten ab, ob diese Sach- oder 
Geldleistungsberechtigt sind. Bei Pensionisten ist die Höhe der 
Pensionsleistung ausschlaggebend. 

Geldleistungsberechtigte müssen beispielsweise gegenüber Ärzten 
als Privatpatienten auftreten und haben danach lediglich einen An­
spruch auf Kostenersatz nach einem Vergütungstarif. Hiertir können 
sich auch Sachleistungsberechtigte entscheiden, sofern sie eine Hö­
herreihung beantragen, die mit einer zusätzlichen Beitragsleistung 
verbunden ist. 

Die VA hat bereits in ihrem 12. Tätigkeitsbericht, S 40 f, und in 
ihrem 17. Tätigkeitsbericht, S 71 f, dargelegt, dass diese Geldleis­
tungsberechtigung tatsächlich von einer nicht unbeträchtlichen An­
zahl von Versicherten als positiv angesehen wird. Gleichzeitig darf 
aber nicht übersehen werden, dass auch viele Geldleistungsberech­
tigte ein Wahlrecht in Richtung zur Sachleistungsberechtigung an­
streben, um sich beispielsweise die Vorfmanzierung ihrer medizini­
schen Leistungen zu ersparen. 

Einkommenshöhe 
entscheidet über 
Leistungsart 

Aus der Sicht der VA wäre es daher nach wie vor wünschenswert, VA tritt fUr Wahlmög-

den Betroffenen diese Wahlmöglichkeit einzuräumen. lichkeit ein 

9.1.2.5 Unterschiedliche Zuzahlungen für Zahnprothesen 

Die in den Satzungen der Krankenversicherungsträger vorgesehene unter­

schiedliche Kostenbeteiligung für Kunststoffprothesen und Metaligerüstprothe­

sen sollten angeglichen werden. 

Einzelfall: 

VA 421-SV/99 
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Der unentbehrliche Zahnersatz kann unter Kostenbeteiligung des Rechtslage 

Versicherten erbracht werden, wobei das Nähere durch die Satzung 
zu regeln ist. Für solche satzungsmäßige Leistungen gilt der allge-
meine Gmndsatz, dass diese unter Bedachtnahme auf die flnanzielle 
Leistungsfarugkeit des Krankenversicherungsträgers und das wirt-
schaftliche Bedürfnis der Versicherten (Gemeinschaft) festzulegen 
sind. 

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und der Hauptver­
band der österreichischen Sozialversicherungsträger haben unter 
Hinweis auf diese Bestimmungen in einem Prüfungsvelfahren ge­
genüber der VA ausgeführt, dass die in den Satzungen vorgesehenen 
unterschiedlichen Zuzahlungshöhen für Kunststoffprothesen und 
Metallgerüstprothesen insbesondere auf Grund wirtschaftlicher ü­
berlegungen getroffen wurden. 

Ergänzend hiezu hat der Hauptverband der österreichischen Sozial- Historische Entwick­

versicherungsträger darauf hingewiesen, dass sich im Zeitpunkt der lung 

Aufnahme der gegenständlichen Leistungen in den Leistungskatalog 
der sozialen Krankenversicherung als Sachleistungen die flnanzielle 
Situation der Krankenversicherung jeweils unterschiedlich darge-
stellt hat und die Höhe der Zuzahlung für die Versicherten entspre-
chend festgelegt wurde. Die unterschiedliche Höhe der Zuzahlung 
fur Kunststoffprothesen und Metallgerüstprothesen ist demnach 
auch durch die unterschiedlichen Zeitpunkte der Aufnahme als 
Sachleistung historisch erklärbar. 

Zudem hat der Hauptverband der österreichischen Sozialversiche- Sonderstellung der 

rungsträger zur gegenständlichen Problematik aus grundsätzlicher Zahnbehandlung 

Sicht angemerkt, dass die Sozialversicherungsträger unter Bedacht-
nahme auf die rechtlichen Gegebenheiten und die fmanziellen Mög-
lichkeiten ständig bemüht sind, den gesetzlichen Sachleistungsauf-
trag zu erfullen, um den Versicherten neue medizinische Leistungen 
zur Verfugung zu stellen. Gerade hinsichtlich der Zahnbehandlung 
sei es aber auf Grund der Honorarforderungen der Zahnärzte beson-
ders problematisch, diesem Auftrag nachzukommen. Hiebei ist auch 
zu beachten, dass im Bereich der Zahnbehandlung und des Zahner-
satzes der so genannte kassenfreie Raum, also jener Bereich, in dem 
die Zahnbehandler Leistungen nicht auf Kosten der Krankenversi-
cherungsträger erbringen, besonders ausgeprägt ist. Die Krankenver-
sicherungsträger versuchen deshalb im Wege einer Kompromisslö-
sung einen Vertragstarif auszuhandeln, der unter Berücksichtigung 
einer Kostenbeteiligung der Versicherten für beide Seiten fmanziell 
leistbar ist. Dies ist auch für die Versicherten insofern vorteilhaft, als 
die Zahnärzte in ihrer Tarifgestaltung nicht mehr frei sind und der 
Versicherte nicht ungebührlich belastet wird. 
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Der Hauptverband der östeneichischen Sozialversicherungsträger 
hat all erdings eingeräumt, dass das Leistungsrecht der sozialen 
Krankenversicherung nachvollziehbar gestaltet werden sollte, wobei 
nicht verständliche Unterschiede im Sinne einer weit gehenden An­
näherung zu beseitigen sind, wobei allerdings auch die finanzie llen 
Auswirkungen solcher Maßnahmen einer kurzfristigen Umsetzung 
entgegenstünden. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist es zwar gerechtfertigt, 
dass das bestehende Kostenbeteiligungssystem in der gesetzlichen 
Krankenversicherung in seiner Gesamtheit eine ausreichende Leis­
tungsversorgung der Versicherten sicherstellen sollte. Demgegen­
über ist es aber aus der Sicht der VA im Interesse der Versicherten 
ebenso erstrebenswert, dass die Zuzahlungsbeiträge nach Inan­
spruchnahme vergleichbarer Leistungen möglichst gleich hoch sein 
sollten. 

9.1.2.6 

9.1.2.6.1 

Sonstige Wahrnehmungen und Einzelfälle 

Rückerstattung der Beitragszahlung nach 
Doppelversicherung in der Krankenversicherung 

VA 123-SV/99 

Gleiche Zuzahlungsbe­
träge für vergleichbare 
Leistungen erstre­
benswert 

Die Ehe der Beschwerdeführerin wurde im Februar 1990 einver- Zunächst keine Ange-
nehmlich, ohne Schuldausspruch, geschieden. hörigeneigenschaft 

nach Scheidung 

Auf Grund der zu diesem Zeitpunkt maßgeblichen Fassung des § 56 
Abs. 7 Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B-
KUVG) musste als Voraussetzung ftir eine Zuerkennung der Ange­
hörigeneigenschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung aller-
dings im Scheidungsbeschluss eine eindeutige Zuordnung der 
Schuldlosigkeit an die geschiedene Gattin bzw. des Alleinverschul-
dens an den Versicherten erkennbar sein. Die Voraussetzungen für 
eine beitragsfreie Mitversicherung nach Scheidung in der Beamten­
Krankenversicherung waren somit ftir die Beschwerdeführerin vor-
erst nicht gegeben. 

In weiterer Folge wurde die genannte Bestimmung des B-KUVG mit 
Wirksamkeit vom 1. Juli 1990 dahingehend geändert, dass Anknüp­
fungspunkt für eine Angehörigeneigenschaft nicht mehr der Aus­
spruch der Schuldlosigkeit bzw. des Alleinverschuldens ist, sondern 
vielmehr der Bestand eines Unterhaltsanspruches des vorigen Ehe­
gatten gegenüber dem Versicherten. 

In Unkenntnis der Änderung dieser Rechtslage setzte die Beschwer­
deführerin die von ihr mittlerweile eingegangene Selbstversicherung 
in der Krankenversicherung bei der Salzburger Gebietskrankenkasse 

Trotz Gesetzesände­
rung Fortsetzung der 
Selbstversicherung 
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fOJt. Diese Selbstversicherung beendete sie erst am 31 . Oktober 
1998 und wandte sich daraufhin an die VA, weil sie verständlicher­
weise die von ihr geleistete unnötige Beitragsentrichtung vom 1. Juli 
1990 bis 31. Oktober 1998 als Härte empfand. 

Im Zuge des hiezu eingeleiteten Prüfungsverfahrens der VA konnte BV A erstattet Beiträge 

letztlich erreicht werden, dass sich die Versicherungsanstalt öffent- im Kulanzwege 

lich Bediensteter dazu bereit erklärte, die eingezahlten Beiträge in 
Höhe von S 87.770,40 an die Beschwerdeführerin zu erstatten. 

Wie dieser Beschwerdefall zeigt, sollte allerdings die Erstattung von Bereinigung der 
Beiträgen jedenfalls auf eine eindeutige gesetzliche Grundlage ge- Rechtslage notwendig 

stellt werden, sofern die überhöhte Beitragszahlung ihren Grund in 
der Unkenntnis der Rechtslage hat, wofür die V A bereits in ihrem 
20. Tätigkeitsbericht, S 39 f, eingetreten ist. 

9.1.2.6.2 Bemessung des Wochengeldes 

VA 494-SV /99 

Die Beschwerdeführerin nahm nach der Geburt ihres ersten Sohnes Beschwerdefall 

am 29. Juni 1997 1 Y2 Jahre bezahlt und ein halbes Jahr unbezahlte 
Karenz in Anspruch und ließ sich für dieses halbe Jahr gemäß § 43 
Abs. 2 Karenzgeldgesetz weiter krankenversichern. Noch während 
der Karenzzeit wurde sie erneut schwanger und musste wegen gynä-
kologischer Probleme in der Zeit vom 10. bis 18. Juni und vom 20. 
bis 28. Juni in einem Spital betreut werden. Vom 29. Juni 1999 bis 
19. Juli 1999 befand sie sich im Krankenstand. Am 20. Juli 1999 
wurde für sie amtsärztlich ein Beschäftigungsverbot festgestellt. 
Erster Arbeitstag nach Beendigung der zweijährigen Karenzzeit 
wäre der 29. Juni 1999 gewesen. 

Daraufhin erhielt sie von der Wiener Gebietskrankenkasse die Aus- Falsche Auskunftser-

kunft, dass sie keinen Anspruch aufWochengeld hätte. 

Im Zuge des durchgeführten Prüfungsverfahrens teilte die Wiener 
Gebietskrankenkasse der VA hiezu mit, dass diese falsche Auskunft 
ihren GlUnd vermutlich darin hatte, dass die Versicherungsdaten der 
Beschwerdeführerin zunächst nicht vollständig gespeichert worden 
waren. 

Das Wochengeld gebührt grundsätzlich in der Höhe des auf den 
Kalendertag entfallenden Teiles des durchschnittlichen in den letz­
ten drei Kalendermonaten vor dem Eintritt des Versicherungsfalles 
der Mutterschaft gebührenden Arbeitsverdienstes, vermindert um 
die gesetzlichen Abzüge. 
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Diese Rechtslage hätte für die Beschwerdeführerin zu einem sehr 
geringen Wochengeldanspruch geführt. Das Bundesministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales hat jedoch in einem Erlass vom 
27. Mai 1999, GZ: 21.11 1/2-5/99, festgehalten, dass in den Fällen, 
in denen eine Teilversicherung nach § 43 Abs. 2 Karenzgeldgesetz 
in den Bemessungszeitraum reicht, diese Zeit der Teilversicherung 
außer Betracht zu bleiben hat. Durch diese Auslegung, die der Ab­
sicht des Gesetzgebers Rechnung tragen soll, ist daher auch der letz­
te Karenzgeldbezug als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. 

Die Wiener Gebietskrankenkasse erbrachte daher der Beschwerde­
fUhrerin letztlich ein Wochengeld in der Höhe von S 342,60 täglich. 
Im genannten Erlass wird allerdings auch auf Grund der unzurei­
chenden Deutlichkeit des Gesetzestextes eine legistische Maßnahme 
zur Klarstellung im gegebenen Zusammenhang in Aussicht gestellt, 
die aus der Sicht der VA im Interesse der Rechtssicherheit rasch 
umgesetzt werden sollte. 

9.1.2.6.3 Kostenerstattung nach Inanspruchnahme einer 
ärztlichen Behandlung 

VA 367-SV/99 

Eine Wienerin wandte sich an die VA, weil die Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter im Kostenerstattungsverfahren nach Inan­
spruchnahme einer ärztlichen Behandlung Belege aus dem Selbstbe­
dienungs-Zahlungsverkehr ihrer Bank nicht als Zablungsbestätigung 
anerkannte. Für sie war diese Vorgangsweise insbesondere deshalb 
unverständlich, weil ihr bislang Arztkosten nach Vorlage von Zahl-
scheinen ersetzt wurden und auch ihren Kontoauszügen nicht zu 
entnehmen ist, an wen die gegenständlichen Überweisungen getätigt 
wurden. Zudem wäre es aus der Sicht der Beschwerdeführerin zu-
mindest zu erwarten gewesen, dass die Versicherungsanstalt öffent-
lich Bediensteter in einem Rundschreiben an ihre Versicherten dar-
auf hinweist, dass Belege aus dem Selbstbedienungs-
Zahlungsverkehr nicht belücksichtigt werden. 

Wochengeldbemes­
sung bei unkla r er 
Rechtslage 

Legistische Bereini­
gung notwendig 

Bankbelege reichen 
f"U r Kostener stattung 
nicht aus 

Im Zuge des daraufhin eingeleiteten Prüfungsverfahrens der V A Lösung durch Ände­
führte die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter zu dieser rung der Krankenord­

Problematik aus, dass es auf Grund von Anregungen der Versieh er- nung 

ten bekannt sei, dass diese zunehmend die Möglichkeit des moder-
nen Zahlungsverkehrs nutzen. Durch eine Ändelung der Kranken-
ordnung der Versichelungsanstalt öffentlich Bediensteter wurde es 
daher ermöglicht, dass im Kostenerstattungsverfahren unter anderem 
auch Belege mit Selbstbedienungsstempel anerkannt werden kön-
nen. In diesem Sinne wurden auch rückwirkend die von der Be-
schwerdeführerin vorgelegten Zahlungsbestätigungen aus dem 
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Selbstbedienungs-Zahlungsverkehr von der Versichemngsanstalt 
öffentlich Bediensteter anerkannt. 

9.1.2.6.4 Ausstellung von EU-Formularen 

VA 280-SV /99 

Ein Oberösterreicher wandte sich an die VA, weil die Oberösterrei­
chische Gebietskrankenkasse in Anwendung der europarechtlichen 
Bestimmungen das Formular E 119 zum Nachweis der Anspmchs­
berechtigung der Arbeitslosen und ihrer Familienangehörigen auf 
Leistungen der Krankenversicherung nur zentral in Linz ausstellte. 

Auf Grund dieser Beschwerde traf die Oberösterreichische Gebiets- Verbesserung durch 
krankenkasse Veranlassungen dafür, dass die Versicherten auch dezentrale Formular-

diese Formulare in allen Dienststellen erhalten können. abgabe 

9.1.2.6.5 Eintreibung rückständiger Beiträge 

VA 253-SV/99 

Ein Versicherter der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft wandte sich an die VA, weil ihm gegenüber Beitragsfor­
derungen wegen seiner früheren selbstständigen Erwerbstätigkeit 
geltend gemacht wurden und er mit der Vorschreibung dieser Bei­
träge nicht mehr gerechnet hatte. 

Im Zuge des daraufhin eingeleiteten Prüfungsverfahrens der VA 
räumte die Sozial versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
ein, dass das vom Beschwerdeführer vorgelegte Verständigungs­
formblatt, aus dem das Ende der Pflichtversicherung entnommen 
werden kann, tatsächlich keinen Hinweis darauf enthält, dass sich 
die Beiträge noch in einem "vorläufigem Stadium" befinden und 
unter Umständen mit Nachforderungen auch nach dem Ende der 
Pflichtversicherung gerechnet werden muss. 

Dieses Formblatt wurde deshalb entsprechend adaptiert. 

Überdies veranlasste die Sozialversicherungsanstalt der gewerbli­
chen Wirtschaft, dass im Beschwerdefall sämtliche angelasteten 
Mehrkosten, wie Verzugszinsen und Mahngebühren, rücküberwie­
sen wurden. 
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9.1.3 Pensionsversicherung 

9.1.3.1 Allgemeines 

1m vorliegenden Berichtszeitraum betrafen 331 Beschwerdefälle den 
Bereich der gesetzlichen Pensionsversicherung. Im Vergleich zum 
Jahr 1998, in welchem 328 Beschwerdefälle zu verzeichnen waren, 
bedeutet das einen geringfügigen Anstieg der volksanwaltschaftli­
chen Prüfverfahren. In rund 10% der Fälle waren die vorgebrachten 
Beschwerden als berechtigt zu beurteilen. In diesen Fällen zeigten 
sich die Pensionsversicherungsträger durchwegs kooperativ. Soweit 
dies möglich war, wurde der Grund der Beschwerden auf Anregung 
der VA behoben. 

1m Berichtsjahr konnte im Zuge der 57. ASVG-Novelle, BGBI I 
1999/173, auch eine legistische Anregung der VA im Zusammen­
hang mit der Problematik der Selbstversicherung in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege eines behinderten Kin­
des umgesetzt werden. 

Personen (in der Praxis sind es vor allem Mütter), die ein schwer 
behindertes Kind betreuen, können sich unter bestimmten Voraus­
setzungen gemäß § 18a ASVG bis zum 30. Lebensjahr des Kindes 
begünstigt in der gesetzlichen Pensionsversicherung freiwillig versi­
chern. Die Begünstigung besteht in diesem Zusammenhang darin, 
dass die Pensionsbeiträge vom Familienlastenausgleichsfonds 
(FLAF) übernommen werden und daher den pflegenden Eltern keine 
Kosten erwachsen. Bis zur 57. ASVG-Novelle war die Selbstversi­
cherung nach § 18a Abs. 2 Z. 3 ASVG nur möglich, wenn nicht oh­
nehin Ersatzzeiten für Kindererziehung - etwa auf Grund der Geburt 
eines zweiten Kindes - gebührten. 

Anlässlich eines an die V A herangetragenen Beschwerdefalls (VA 
135-SV/99) zeigte sich, dass diese Rechtslage zu Nachteilen für die 
betroffenen Mütter fUhren konnte, wenn nach der Geburt eines be­
hinderten Kindes ein gesundes Kind geboren wird und für das ge­
sunde Kind die Ersatzzeiten für die Kindererziehung nach § 227a 
ASVG zum Tragen kommen. Normale Kindererziehungszeiten zäh­
len für die Pensionshöhe auf Grund einer niedrigeren Bemessungs­
grundlage nämlich weniger als die Zeiten der Selbstversicherung. 

Auf Grund der 57. ASVG-Novelle wurde es nunmehr durch die Be­
stimmung des § 581 Abs. 2 ASVG ermöglicht, dass betroffene Per­
sonen (pflegende Mütter 1 Väter) für ihre Pensionsberechnung die 
höhere Bemessungsgrundlage für Selbstversicherte wählen können, 
wenn das auf Grund der besonderen Konstellation im Einzelfall 
günstiger ist. 

Beschwerdeaufkom­
men und Prüfverfah­
ren 

Ergebnisse von Anre­
gungen aus früheren 
Berichten 

Nachteile für Mütter 
behinderter Kinder 
behoben 
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9.1.3.2 Probleme des Antragsprinzips in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung 

Die VA tritt dafür ein, die Verpflichtung der Sozialversicherungsträger zur Aus­

kunft und Beratung gesetzlich zu verankern. 

Unterbleibt die einzelfallbezogene Information oder wird diese unvollständig oder 

fehlerhaft erteilt, so sollte ein Ausgleich des daraus resultierenden Schadens 

durch einen sozialversicherungsrechtlichen Herstellungsanspruch gewährleistet 

werden. 

Einzelfälle: 

VA 560-SV/98; 239-SV/99; 548-SV/99; 582-SV/99; 749-SV/99 

Im vorliegenden Zusammenhang geht es darum, dass Leistungen aus Problemstellung 

der gesetzlichen Pensionsversicherung nur auf Antrag gebühren und 
im Fall einer verspäteten Antragstellung Pensionsleistungen erst von 
einem späteren Zeitpunkt an zuerkannt werden können als dies bei 
rechtzeitiger Antragstellung möglich gewesen wäre. Die Ursache der 
verspäteten Antragstellung liegt vielfach in einem Informationsdefi-
zit der betroffenen Versicherten begründet, teilweise spielt auch eine 
fehlerhafte oder unvollständige Beratung des/ der Versicherten 
durch den Sozialversicherungsträger eine Rolle. 

Die Problematik des Antragsprinzips ist daher eng mit der Frage der 
gesetzlichen Verankerung einer Auskunfts- und Beratungspflicht der 
Pensionsversicherungsträger sowie mit der Forderung der. EinIlih­
rung eines verschuldensunabhängigen sozialversicherungsrechtli­
chen Herstellungsanspruchs verbunden. Die V A hat auf diese The­
menbereiche bereits mehrfach hingewiesen (vgl. insbesondere 
20. Tätigkeitsbericht, Pkt. 3.3.1.1 ; 21. Tätigkeitsbericht, Pkt. 
3.2.5.1; 22. Tätigkeitsbericht, Pkt. 2.2.5.1). 

Im vorliegenden Berichtszeitraum haben sich erneut Menschen an Aktuelle Prüferfah­

die VA gewandt, die durch verspätete Antragstellung leistungsrecht- rungen 

liche Nachteile (verspäteter Pensionsbeginn) hinnehmen mussten. 
Vielfach wurde in diesem Zusammenhang vorgebracht, dass sie 
mangelhaft beraten bzw. falsche Auskünfte seitens der jeweils zu-
ständigen Pensionsversicherungsanstalt erteilt worden wären. 

Auf Grund der fehlenden gesetzlichen Verankerung einer 
Auskunfts- und Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger ei-
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nerseits und der schwierigen Beweislage für die Versicherten ande­
rerseits konnte nur in Einzelfällen eine positive Lösung für die be­
troffenen Menschen gefunden werden. So etwa in den Fällen VA 
560-SV/98 und 548-SV/99. flier konnte eine fehlerhafte Beratung 
der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt nachgewiesen und 
eine "Vorverlegung" des Pensionsbeginns um sieben bzw. sechs 
Monate erreicht werden. 

Die VA 'hält ihre Forderungen nach einer Lockerung des Antrags- Legistische Maßnah­

prinzips, der gesetzlichen Verankerung einer Auskunfts- und Bera- men notwendig 

tungspflicht sowie nach der Einführung eines sozialversicherungs-
rechtlichen Herstellungsanspruchs ausdrücklich aufrecht. 

9.1.3.3 Pensionswirksame Anrechnung einer Lehrlingsausbildung im 
Jugendheim 

Auf Anregung der VA konnte erreicht werden, dass Zeiten einer Lehrlingsaus­

bildung in Jugendheimen, die ursprünglich zu keinen Versicherungszeiten in der 

gesetzlichen Pensionsversicherung führten , nachgekauft werden können. 

Einzelfälle: 

VA 580-SV/94; 448-SV/97; 625-SV/98; 369-SV/98; 698-SV/98 

Die gegenständliche Problematik betrifft Zeiten einer Lehrlingsaus- Problemstellung 

bildung, die Ende der 50er Jahre bis Anfang der 60er Jahre in einem 
Jugendheim absolviert wurde. Diese Lehrlingszeiten führten - im 
Gegensatz zu "regulären" Lehrverhältnissen - nicht zum Erwerb von 
Beitrags- oder Ersatzzeiten in der gesetzlichen Pensionsversiche-
rung. Darin erblickten die betroffenen Menschen, die nunmehr lang-
sam ins Pensionsalter kommen eine nicht nachvollziehbare Un­
gleichbehandlung. 

Anlässlich von Prüfvelfahren zu VA 369-SV /98 und 698-SV /98 
beschloss die VA auch weiter zurückliegende Beschwerdefälle in 
diesem Bereich nochmals aufzurollen und einer einheitlichen Lö­
sung zuzuführen. 

Der vorliegende Problembereich soll nachfolgend anhand des Falls 
VA 369-SV /99 (BMAGS Zl. 120.862/3-7/99) veranschaulicht wer­
den: 

Hen· N.N. holte im Hinblick auf eine von ihm beabsichtigte Pensi- Beispielsfall 

onsbeantragung eine vorläufige Aufstellung seiner Versicherungs-
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zeiten von der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ein. Aus 
dieser Aufstellung der Versicherungszeiten ergab sich, dass für die 
Zeit von März 1959 bis einschließlich August 1961 keine Versiche­
rungszeit in der gesetzlichen Pensionsversicherung evident war. 
Dagegen führte Herr N.N. Beschwerde bei der VA. 

Die Erhebungen der VA ergaben, dass sich Herr N.N. im gegen­
ständlichen Zeitraum vom März 1959 bis August 1961 auf Grund 
einer Verfügung des Jugendgerichtshofes als Zögling im Erzie­
hungsheim der Stadt Wien in Eggenburg befand, wo Herr N.N. eine 
Lehre als Maurer absolvierte und auch erfolgreich abschloss. Wäh­
rend seiner Maurerlehre bei der genannten Erziehungsanstalt erhielt 
Herr N.N. keine reguläre Lehrlingsentschädigung, es wurden ihm 
aber freie Unterkunft und Verpflegung sowie ein Taschengeld be­
reitgestellt. 

Die VA hatte im gegenständlichen Zusammenhang zwar anzuerken­
nen, dass Zöglingen einer Erziehungsanstalt, welche eine Lehrlings­
ausbildung absolvieren, nach Rechtsansicht des Verwaltungsge­
richtshofs nicht als sozialversicherungspflichtig beschäftigte Lehr­
linge anzusehen wären (VwGH vom 3.7.1959, Zl. 771/55 = VwSlg 
4390). 

Der VA wurde aber von der NÖ Gebietskrankenkasse und der Ma­
gistratsdirektion der Stadt Wien mitgeteilt, dass Zöglinge der ge­
nannten Erziehungsanstalt in Eggenburg mit Wirkung ab 1. Juli 
1971 als der Pflichtversicherung nach § 4 Abs. I Z 2 ASVG unter­
liegend behandelt würden und auf Basis der arbeitsrechtlich gebüh­
renden Lehrlingsentschädigung Beiträge entrichtet würden. Diesfalls 
besteht ein besonderes Abkommen zwischen der NÖ Gebietskran­
kenkasse einerseits und der Stadt Wien andererseits. Bereits ab 
1. Jänner 1964 wurden derartige Ausbildungsverhältnisse von der 
NÖ Gebietskrankenkasse als Lehrverhältnisse mit fester Beitrags­
grundlage nach § 44 Abs. 6 ASVG behandelt. Die V A bewertete 
diese - von der Judikatur des VwGH abweichende - Vollzugspraxis 
der NÖ Gebietskrankenkasse als positiv, weil aus Sicht der VA kein 
sachlich gerechtfertigter Grund dafür ersichtlich ist, warum Zöglin­
ge einer Erziehungsanstalt, die eine Lehrlingsausbildung absolvie­
ren, anders beurteilt und behandelt werden sollten, als Lehrlinge im 
Rahmen eines regulären Lehrverhältnisses. 

Die VA warf daher gegenüber der Bundesministerin die Frage auf, Anregung der VA 

ob nicht aus Gründen der Gleichbehandlung Zeiten einer Lehrlings-
ausbildung als Zögling auch für die Zeit vor dem 1. Jänner 1964 als 
sozialversicherungspflichtige Lehrverhältnisse anerkannt werden 
könnten und auf dieser Grundlage gegebenenfalls eine nachträgliche 
Anerkennung einer Beitragsentrichtung gemäß § 225 Abs. 3 ASVG 
möglich wäre. 
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Die Bundesministerin griff die Anregung der VA auf und leitete bei 
den Sozialversicherungsträgem einen Diskussionsprozess in die 
Wege. Es konnte Einvemehmen dahingehend erzielt werden, dass 
im Wege einer extensiven Auslegung bzw. Handhabung des § 225 
Abs. 3 ASVG fur die betroffenen Ex-Zöglinge eine nachträgliche 
Beitragsentrichtung ermöglicht und damit der Erwerb von Versiche­
rungszeiten für die gegenständlichen Lehrlingszeiten sichergestellt 
wird. Für die konkrete Abwicklung dieser Fälle wurde bei der Pen­
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter eine Servicestelle eingerich­
tet, wofür der Anstalt auf diesem Wege gedankt werden soll. 

Bundesministerin und 
Sozialversicherungs­
träger lenken ein: 

Nachkauf von Zeiten 
möglich 

9.1.3.4 Ungleichbehandlung von Frauen bei der Berechnung von 
Überweisungsbeträgen 

Die für Frauen und Männer unterschiedliche Höhe von Überweisungsbeträgen, 

die von Sozialversicherungsträgern an Dienstgeber im Bereich des öffentlichen 

Dienstes zu leisten sind , führt zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Diskrimi­

nierung von Dienstnehmerinnen/Beamtinnen. 

Daher wäre durch eine Gesetzesänderung für eine Gleichstellung weiblicher 

Bediensteter bei der Bemessung des Überweisungsbetrags Sorge zu tragen. 

Einzelfall: 

VA 526-SV /99 

Die Bestimmung des § 308 Abs. 1 ASVG normiert im Wesentli- Rechtliche Grundlagen 

ehen, dass der zuständige Sozialversicherungsträger bei Aufnahme 
eines/einer ASVG-Versicherten in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis und bei Anrechnung von Beitragsmonaten für den 
Ruhegenussanspruch einen Überweisungsbetrag zu leisten hat (7% 
der Bemessungsgrundlage für jeden in der Pensionsversorgung an-
gerechneten Beitragsmonat). Gleiches gilt gemäß § 308 Abs.4 
ASVG, wenn ein in einem pensionsversicherungsfreien Dienstver-
hältnis stehende(r) Dienstnehmerln gegen Entfall der Bezüge beur-
laubt wurde und dieses Dienstverhältnis auch nach dem Ende der 
Karenzierung aufrecht bleibt. 

Für die Berechnung des Überweisungsbetrages ist in beiden Fällen 
§ 308 Abs. 6 ASVG maßgebend. Wurde während des Karenzurlau­
bes eine Angestelltentätigkeit ausgeübt, ist bei Frauen der Prozent-
satz von 40 %, bei Männem hingegen der Prozentsatz von 55 % der 

Benachteiligung von 
Frauen 
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am Stichtag geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung heranzuziehen. Diese Regelung hat daher zur 
Folge, dass der Übelweisungsbetrag bei weiblichen Angestellten 
zwangsläufig immer niedriger ist als bei Männem in vergleichbaren 
Positionen und mit einem identen Einkommen. Bei der Aufnahme in 
ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis wirkt sich dieser Umstand 
ttir Beamtinnen mcht merkbar aus, weil die für die Pensionsversor­
gung anrechenbaren Beitragsmonate - ohne dass ein gesonderter 
Pensionsbeitrag geleistet werden müsste - zu Ruhegenussvordienst­
zeiten werden und die Höhe des Überweisungsbetrages dabei un­
maßgeblich ist. Anderes gilt aber, wenn Beamte, wegen einer im 
öffentlichen Interesse bewilligten Beschäftigung in der Karenzzeit 
Sozialversicherungsbeiträge entrichten müssen und die tatsächlich 
geleisteten Überweisungsbeträge auf den noch zusätzlich anfallen­
den Pensionsbeitrag angerechnet werden. Im Ergebms haben Beam­
tinnen in diesem Zusammenhang einen höheren zusätzlichen Pensi­
onsbeitrag aus eigener Tasche zu leisten. 

Die VA wurde auf diese Problematik durch den Fall einer Lehrerin Anlassfall 

aufmerksam, die seit Ende der 70er Jahre Beamtin ist und sich von 
1991 bis 1995 karenzieren ließ, um in dieser Zeit als Entwicklungs-
helferin in Afrika (Burkina Faso) tätig zu sein. Als Entwicklungshel-
ferin war sie nach ASVG pflichtversichert. Als sie 1995 wieder ihr 
Beamtendienstverhältrus als Lehrerin antrat, leistete die Pensions­
versicherungsanstalt nur einen Überweisungsbetrag von rund S. 
50.000. Aus eigener Tasche musste die Beamtin ca. S 200.000 an 
zusätzlichen Pensionsbeträgen leisten. Bei einem männlichen Beam-
ten in der gleichen Situation wäre der Pensionsbeitrag um ca. 
S 20.000 medriger gewesen, weil der Überweisungsbetrag der Pen­
sionsversicherungsanstalt entsprechend höher gewesen wäre. 

Die VA wandte sich in dieser Angelegenheit an die Bundesministe­
rin ftir Arbeit, Gesundheit und Soziales. Es wurde seitens der VA 
darauf hingewiesen, dass der geringere Überweisungsbetrag für 
Frauen seinerzeit damit begründet wurde, dass das Einkommensm­
veau der Frauen durchschtllttlich niedriger sei, als jenes der Männer. 
Vor diesem Hintergrund wurde zugleich ausgeführt, dass es sachlich 
mcht zu rechtfertigen ist, wenn nunmehr eine bestehende Diskrimi­
merung als Rechtfertigung für eine weitere Diskriminierung heran­
gezogen wird. 

Die Bundesministerin zeigte Kooperationsbereitschaft und sicherte 
zu, eine Änderung der Rechtslage zu prüfen. 
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9.1.3.5 Sonstige Wahrnehmungen und Einzelfalle 

Im Zuge der volksanwaltschaftlichen Pruftätigkeit waren Fehler und 
Unzulänglichkeiten, wie eine wenig kundenfreundliche Bescheidbe­
gründung im Zusammenhang mit der Absprache über eine Berufsun­
fähigkeitspension und hinsichtlich der Beurteilung der Zweck­
mäßigkeit von Rehabilitationsmaßnahmen (VA 224-SV/98), die 
irrtümliche Nichtberücksichtigung von Versicherungszeiten auf 
Grund einer Anfang der 50er Jahre ausgeübten Erwerbstätigkeit (V A 
520-SV/98), die irrtümliche Nichtberucksichtigung australischer 
Wohnsitzzeiten für die pensionsrechtliche Wartezeit (VA 580-
SV/98), die ungerechtfertigte Verfügung des Wegfalls einer vorzei­
tigen Alterspension bei Ausübung einer bäuerlichen Nebentätigkeit 
(VA 669-SV 198; BMAGS Zl. 21.113/6-2/99), eine unrichtige Bera­
tung im Zuge der Durchführung einer Pensionsvorausberechnung 
(VA 719-SV 198), die ungerechtfertigte Zuruckforderung einer Aus­
gleichszulage (VA 340-SV/99), Verzögerungen bei der Auszahlung 
von Übergangsgeld (VA 358-SV/99), die überhöhte Anrechnung 
einer Schweizer Rente auf die Ausgleichszulage (VA 408-SV 199), 
die zwischen den einzelnen Sozialversicherungsträgem differierende 
Auslegung der Kindeseigenschaft bei der Beurteilung der An­
spruchsberechtigung auf Waisenpension (VA 460-SV/99; BMAGS 
Zl. 122.693/1-2/99) sowie zeitliche Verzögerungen bei der Zuerken­
nung einer Berufsunfähigkeitspension (VA 495-SV/99; VA 549-
SV/99). 

Im Fall VA 574-SV/99 konnte einer Versicherten über Vermittlung 
der VA unter Anwendung der Übergangsbestimmung des § 575 
Abs. 13 ASVG zu einer höheren Alterspension verholfen werden. 

9.1.4 Unfallversicherung 

Berechtigte Beschwer­
den 

9.1.4.1 Neuregelung der Abfindung von Versehrtenrenten aus der 
Unfallversicherung 

Durch die Neuerlassung der Verordnung über die Abfindung von Versehrtenren­

ten aus der Unfallversicherung wurde einer langjährigen Forderung der VA im In­

teresse der Versicherten Rechnung getragen. 

Einzelfall: 

VA 538-SV/94 (BM GZ 121 .720/1-8/99) 
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Die VA hat bereits in ihrem 19. Bericht, S 72 f, und in ihrem 
20. Bericht an den Nationalrat, S. 55, aufgezeigt, dass die Verord­
nung über die Abfindung von Unfallrenten nicht dem Gesetz ent­
spricht. Dies deshalb, weil die Abfindungssummen entgegen § 184 
Abs. 5 ASVG nicht nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 
festzustellen waren. 

Im November 1998 hat schließlich das vom Bundesministerium fiir Neuregelung nach 

Arbeit, Gesundheit und Soziales beauftragte versicherungsmathema­
tische Büro die fUr eine Neufassung dieser Verordnung notwendigen 
Berechnungen abgeschlossen. Nach Befassung der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt und der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern konnte diese Neuregelung im Jahr 1999, BGBl. II 245/99 
kundgemacht werden. Dadurch ist sichergestellt, dass alle künftigen 
Anträge auf Abfmdung einer Unfallrente mit den neuberechneten 
Faktoren ermittelt werden. 

9.1.4.2 Sonstige Wahrnehmungen und Einzelfälle 

Anspruch auf Unfallheilbehandlung aus der gesetzlichen Unfallver­
sicherung besteht grundsätzlich nur dann, wenn der Versehrte nicht 
auf die entsprechenden Leistungen aus einer gesetzlichen Kranken­
versicherung Anspruch hat. Diese Vorleistungspflicht des Kranken­
versicherungsträgers fiihrte im Fall VA 199-SV /99 nach einem 
Schülerunfall dazu, dass nach Inanspruchnahme einer ärztlichen 
Behandlung ein Kostenbeitrag gegenüber der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter zu entrichten war. Durch das Einschreiten 
der VA konnte allerdings erreicht werden, dass dieser Behandlungs­
beitrag von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt im Wege 
einer Unterstützung gemäß § 196 ASVG übernommen wurde. 

Im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA zum Fall VA 757-SV/98 
musste festgestellt werden, dass die Allgemeine Unfallversiche­
rungsanstalt nach einem Urteil des Arbeits- und Sozialgerichtes zu 
Gunsten des Versehrten nicht umgehend der Verpflichtung zu einer 
angemessenen Vorschusszahlung nachgekommen ist, um eine fman­
zieHe Überbrückung bis zum Abschluss der Berechnung der konkre­
ten Höhe der zustehenden Versehrtenrente sicherzustellen, was auch 
von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt gegenüber der VA 
ausdrücklich zugestanden und bedauert wurde. 
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9.1.5 Pflegegeld und Behindertenangelegenheiten 

9.1.5.1 Bundespflegegeldgesetz 

9.1.5.1.1 Pflegegeldanspruch im Sterbemonat 

VA 522-SV/99, 503-SV/99 und 759-SV/98 

Im Plüfungsverfahren VA 522-SV/99 wurde seitens des Beschwer­
deführers vorgebracht, dass sein Schwiegervater, welcher am 
28.6.1999 verstarb, seitens der Sozialversicherungsanstalt der Bau­
ern ein Pflegegeld der Stufe 2 bezogen habe. Seit 1.1.1997 elfolgte 
die Leistungsgewährung in Form eines monatlichen Vorschusses im 
Sinne des § 47 Abs. 4 BPGG. Diese Bevorschussung erfolgt generell 
seit 1.1.1997 aus dem Grunde, da gleichzeitig mit der Umstellung 
der Auszahlung von Pensionen und Renten und den damit verbun­
denen Vorschusszahlungen im Rahmen des Strukturanpassungsge­
setzes 1996, BGBl.Nr. 20111996, auch der Auszahlungsmodus tür 
das Pflegegeld insofern geändert wurde, als dieses ebenso im Nach­
hinein auszuzahlen ist. Durch die erwähnte Bevorschussung soll im 
Interesse des betroffenen Personenkreises eine Unterbrechung des 
Pflegegeldbezuges vermieden werden. Dieser Vorschuss an Pflege­
geld gebührt an Stelle des verhältnismäßigen Teiles des im Todes­
monat gebührenden Pflegegeldes. Im gegenständlichen Fall wurde 
ursprünglich ein Pflegegeld der Stufe 2 bezogen, welches jedoch 
später auf Stufe 5 erhöht wurde. Der Beschwerdettihrer vertrat nun 
die Ansicht, dass ihm die Differenz zwischen der Vorschussleistung 
in Höhe der Stufe 2 und der Stufe 5 im Todesmonat nachzuzahlen 
wäre. 

Neuregelung des Aus­
zahlungsmodus des 
Bundespflegegeldes 
durch Strukturanpas­
sungsgesetz 1996 

Die VA holte zum Beschwerdevorbringen eine Stellungnahme des VA holt Stellungnah­

Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (BMAGS) me des BMAGS ein 

em. 

Das BMAGS verwies darauf, dass der Vorschuss gemäß § 47 Abs. 4 
BPGG an Pflegegeld an Stelle des verhältnismäßigen Teiles des im 
Todesmonat gebührenden Pflegegeldes gebührt, sodass nachfolgen­
de Änderungen nicht zu berücksichtigen sind. Weiters vertrat das 
BMAGS die Ansicht, dass durch die gegenständliche Regelung nicht 
nur Erhöhungen, sondern auch MindeJUngen des Pflegegeldes unbe­
rücksichtigt zu bleiben haben und es auch in der Praxis ebenso zahl­
reiche Fälle gibt, in denen der Vorschuss höher ist als der im To­
desmonat aliquot gebührende Teil des Pflegegeldes. 

Weiters wies das BMAGS darauf hin, dass mit der in § 47 Abs.4 
BPGG getroffenen Regelung dem Gedanken einer pauschalierten 

BMAGS vertr itt An­
sicht, dass Vorschuss­
leistung an Stelle des 
aliquoten Teils des 
Pflegegeldes zu treten 
hat 
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Leistungsgewährung Rechnung getragen werde. Diesem dem öster­
reichischen Pflegevorsorgesystem immanenten Grundsatz einer Pau­
schalielUng folgend, sollen daher - auch aus Gründen der Verwal­
tungsökonomie - in Fällen einer Vorschusszahlung weder Rückfor­
delUngen noch Nachzahlungen erfolgen. 

Die VA kritisierte den Rechtsstandpunkt des BMAGS und wies in 
diesem Zusammenhang auf die Entscheidungen des Obersten Ge­
richtshofes vom 31. März 1998, 10 Ob S 108/98z, hin. Der OGH hat 
in dieser Entscheidung nämlich ausgesprochen, dass dann eine Dif­
ferenzzahlung zu leisten ist, wenn sich nach einer solchen Vor­
schusszahlung das Pflegegeld erhöht und die sich daraus ergebende 
anteilige Pflegegeldleistung im Sterbemonat die erbrachte Vor­
schusszahlung übersteigt. Ebenso kritisierte die VA die an den 
Hauptverband der östeneichischen Sozialversicherungsträger 
gerichtete Empfehlung des BMAGS vom 4. August 1998, in welcher 
diesem empfohlen wurde, dieses Urteil als Einzelentscheidung zu 
betrachten. Aus Sicht der V A erscheint es hingegen doch gerechtfer­
tigt, dass unter Bedachtnahme auf die erwähnte höchstgerichtliche 
Entscheidung in begründeten Einzelfällen eine Differenzzahlung in 
der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen einer erbrachten V Of­

schusszahlung im Dezember 1996 und der erhöhten anteiligen Pfle­
gegeldleistung im Sterbemonat geleistet wird. 

Aus Gründen der Ver­
waltungsökonomie pau­
schalierte Leistungsge­
währung 

VA spricht sich gegen 
Rechtsansicht des 
BMAGSaus 

Das BMAGS hat in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass die Prü- BMAGS sichert Ie­
fung einer legistischen Klarstellung im Zuge einer nächsten Novel- gistische KlarsteIlung 

lierung des Bundespflegegeldgesetzes in Vonnerkung genommen zu 
wird. 

Mit Urteil vom 5.10. 1999 hielt der OGH seine in der Entscheidung 
SSV-NF 12/46 geäußerte Rechtsansicht nicht mehr aufrecht und 
sprach aus, dass es der erklärte Wille des Gesetzgebers sei, dass 
auch hinsichtlich der Bezieher von Pflegegeld die spätestens am 
1.1.1997 in der Höhe des für Dezember 1996 ausgezahlten Pflege­
geldes zur Auszahlung zu bringende Vorschusszahlung den An­
splUch auf den aliquoten Teil der Leistung im Sterbemonat pauscha­
liert abgelten soll. Demzufolge soll somit im Sterbemonat keine 
Leistung mehr gebühren. Der OGH vertritt zwar die Ansicht, dass es 
dem Gesetzgeber gestattet sein muss, eine an einer durchschnittli­
chen Betrachtung orientierte und leicht handhabbare Regelung zu 
treffen. Gleichzeitig wird aber eingestanden, dass durch die vorge­
sehene Pauschalierung auch Härtefälle entstehen können. Die VA 
hält in diesem Zusammenhang ihren ursprünglichen Standpunkt 
aufrecht, wonach in begründeten Einzelfällen zur Vermeidung von 
Härten eine Differenzzahlung gerechtfertigt erscheint. 
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9.1.5.1.2 Irrtümliche Annahme eines Anspruchsüberganges nach 
§ 13 Abs. 1 Bundespflegegeldgesetz 

Ein Anspruchsübergang findet nicht statt, wenn die pflegebedürftige Person 

zwar im Heim untergebracht ist, die Pflege jedoch durch den Familienverband 

organisiert wird. 

Einzelfall: 

VA 587-SV/98 

Im gegenständlichen Prüfverfahren brachte der Beschwerdeführer 
vor, dass sein Schwiegervater, welchem ein Bundespflegegeld in 
Höhe der Stufe 3 zuerkannt wurde, im Pensionistentrakt eines Pfle­
geheimes, jedoch unter der gleichen Adresse wie das Pflegeheim, 
untergebracht wurde. Die Pflege des Schwiegervaters wurde nicht 
vom Pflegeheim bereitgestellt, sondern vielmehr im Familienver­
band organisiert. Seitens der Pensionsversicherungsanstalt der An­
gestellten wurde allein auf Grund der geänderten Anschrift des 
Schwiegervaters des Beschwerdeführers vermutet, dass der Pflege­
bedürftige stationäre Pflege im Sinne des § 13 BPGG auf Kosten 
oder unter Kostenbeteiligung des Trägers der Sozialhilfe in An­
spruch nehmen würde. Seitens der PV A der Angestellten wurde 
ohne Vorliegen einer entsprechenden Meldung, ob der Pflegebedürf­
tige tatsächlich auf Kosten oder unter Kostenbeteiligung des Sozial­
hilfeträgers betreut wird, sofort die Legalzession durchgeführt. 

Die VA hat diesbezüglich die PV A der Angestellten kontaktiert und 
darauf hingewiesen, dass der Pflegebedürftige zwar im Pensionisten­
trakt des Pflegeheimes untergebracht wurde, die Pflege jedoch im 
Familienverband organisiert wird. Auf Grund des gegenständlichen 
Vorgehens der PV A der Angestellten vertritt die V A die Ansicht, 
dass es zur Vermeidung gleich lautender Beschwerden geboten ist, 
im Rahmen einer Dienstanweisung sicherzustellen, dass es nicht zu 
Verkürzungen der Ansprüche der Pflegegeldbezieher kommen kann. 
Im Übrigen soll bis zum Wirksamwerden einer Verständigung im 
Sinne des § 13 Abs. 2 BPGG das gesamte Pflegegeld mit schuldbe­
freiender Wirkung ausschließlich an den Pflegebedürftigen zur Aus­
zahlung gelangen. 

Die VA konnte mit ihrem Einschreiten erwirken, dass seitens der 
PV A der Angestellten eine entsprechende Dienstanweisung an alle 
Sachbearbeiter ergangen ist, um deraltige Fehlleistungen künftig 
ausschließen zu können. Die Dienstanweisung sieht vor, dass 
- sofern sich Anhaltspunkte für eine stationäre Pflege in einem Pfle-

Irrtümliche Annahme 
seitens der PV Ang, 
dass Pflegeleistungen 
vom Heim erbracht 
werden. Durchführung 
der Legalzession 

V A kontaktiert PV Ang 
und weist darauf hin, 
dass Bf im Pensionis­
tentrakt des Pflege­
heimes im Familien­
verband gepflegt wird 

PV A der Angestellten 
erlässt Dienstanwei­
sung im Hinblick auf 
ergänzende Erhebun­
gen 
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geheim oder einer sonstigen in § 13 Abs. 1 genannten Einrichtung 
(z.B. durch Adressänderung) ergeben - zu erheben ist, ob der Pfle­
gebedürttige auf Kosten oder unter Kostenbeteiligung eines Landes, 
einer Gemeinde oder eines Sozialhilfeträgers untergebracht ist. 

9.1.5.1.3 Die VA tritt für bundesweit einheitliche ausgestaltete und "konsumen­
tenfreundliche" Heimverträge ein 

Die Gewährung stationärer Versorgung in einem Alten- oder Pflegeheim kann 

auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen beruhen. Zumeist handelt es sich a­

ber um privatrechtliche Vereinbarungen zwischen dem einzelnen Bewohner 

bzw. der stationär versorgten Person und dem jeweiligen Heimträger, wenn­

gleich die Einweisung in Einrichtungen sowie die Kostentragung als Maßnah­

me des jeweiligen Landessozialhilfegesetzes bescheidmäßig verfügt wird. 

Gerade weil aber die Beziehungen zwischen Heimträgern und Heimbewoh­

nern nicht immer konfl i ktfrei ausgestaltet werden können und landesrechtliche 

Regelungen in Bezug auf den Abschluss und die Ausgestaltung von Heimver­

trägen sehr unterschiedlich sind, erachtet es die VA als unumgänglich, für eine 

bundesweite, einheitliche Verankerung dieser Heimverträge einzutreten. 

Die Möglichkeiten reichen von einem (einheitlichen) Bundesgesetz über koor­

dinierte Landesvorschriften bis hin zu einer gemeinsamen politischen Punkta­

tion, welche die Länder für ihre Bereiche ausführen könnten. Überlegenswert 

erscheint es ferner, den Heimvertrag als spezielle Ausformung des Verbrau­

cherschutzes in das KonsumentenSChutzgesetz aufzunehmen und dort eigens 

zu regeln. 

Einzelfälle: 

VA OÖ 24-S0Z/99, VA S 6-S0Z/99 
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Der Verbraucherschutz in Österreich ist sehr einseitig auf Konsum­
geschäfte hin ausgerichtet, während andere wichtige Lebensbereiche 
- wie im gegebenen Zusammenhang Unterkunft, Pflege und Betreu­
ung alter und behinderter Menschen - nicht in den Normenbereich 
integrielt wurden. Dies mag unter anderem damit zusammenhängen, 
dass der Velfassungsgerichtshof im Erkenntnis VfSlg 13.237 bereits 
1992 festgestellt hat, dass der Bereich der Alten- und Ptlegebetreu­
ung grundsätzlich in die Zuständigkeit der Länder fallt. Dies hat 
dazu geftihrt, dass einzelne Bundesländer für die Rechtsbeziehung 
zwischen Heimbewohnern und Heimträgem keine eigens abzu­
schließenden privatrechtlichen Verträge vorsehen. Andere Bundes­
länder - wie etwa Oberösterreich im Rahmen der OÖ Alten- und 
Ptlegeheimverordnung, LGBI.Nr. 2911996 - determinieren zwar 
bestimmte Inhalte schriftlicher Verträge, ohne dass aber alle in der 
Praxis relevanten Rechte und Pflichten der Heimbewohner und der 
Heimträger taxativ in einem Heimvertrag angeführt werden. 

So führte beispielsweise im Prüfungsverfahren VA OÖ 24-S0Z/99 
der Sohn einer Beschwerdeführerin aus, dass seine Mutter im April 
1997 als Selbstzahlerin in ein Bezirksaltenheim eingewiesen wurde. 
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war auch die Heimleitung 
der Meinung, dass mit dem festgelegten Heimentgelt von S 438,-­
täglich das Auslangen gefunden wird, ohne dass ein Ptlegezuschlag 
zur Verrechnung gelangen muss. Obwohl Frau N.N. und ihr Sohn 
der Meinung waren, dass sich ein Betreuungsaufwand seit der Ein­
weisung in das Bezirksaltenheim nicht verändert hätte, kam es ein 
Jahr später zu Divergenzen mit der Heirnleitung. 

Im Dezember 1998 wurden ohne vorhergehende Verständigung der 
Heimbewohnerin neben dem falligen Heimentgelt noch S 4.591 ,90 
vom Konto der Pensionisten abgebucht. Auch im Jänner und Febru­
ar 1999 sah sich die Heirnleitung veranlasst, ohne schriftliche Vora­
binformation zusätzlich unterschiedlich hohe Geldbeträge einzuhe­
ben, was von Frau N.N. als entwürdigend erachtet wurde. 

Im Zuge des Prufungsverfahrens stellte sich heraus, dass die Frau ab 
Jänner 1999 die Voraussetzungen zum Bezug des Pflegegeldes der 
Stufe I erfüllt. Der Sozialhilfeverband hat ihr letztlich den Diffe­
renzbetrag zwischen dem Pflegezuschlag der Stufe 1 und dem ftktiv 
verrechneten Pflegezuschlag der Pflegegeldstufe 3 erstattet. Wäre 
im Heimvertrag ein Hinweis auf § 25 Abs. 4 OÖ Pflegeheimverord­
nung enthalten gewesen, hätte Frau N.N. nachvollziehen können, 
welche fmanziellen Folgen unter Umständen eine verspätete Antrag­
steIlung auf Pflegegeld haben kann. 

Da die stationäre Unterbringung die Grundlage eines beachtlichen 
entgeltlichen Leistungsaustausches fur längere Zeit darstellt, sollten 

Alten- und Pflege­
betreuung ist Länder­
sache, weshalb es der­
zeit keine einheitlichen 
Regelungen in Bezug 
auf Heimverträge gibt 

Auseinandersetzungen 
mit den Heimträgern 
können aus verschie­
densten Gründen ge­
führt werden 

Schriftliche Verständi­
gung über Abbuchung 
fiktiver Pflegezuschlä­
ge vom Konto der 
Heimbewohnerin un­
terblieb 
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in bundeseinheitlichen Heimvelträgen auch zivilrechtliche Aspekte 
von Leistungsstömngen verbindlich geregelt werden. 

Die V A hat im Rahmen des Prüfungsverfahrens zu VA S 6-S0Z/99 
darauf hingewiesen, dass es unverständlich erscheint, weshalb sei­
tens einer Heimleitung festgehalten wird, dass zwar die Verpfle­
gungskosten von je S 40,-- pro Tag bei einem Krankenhaus- oder 
Kuraufenthalt rückverrechnet werden können, während der Pflegeta­
rif hingegen erst ab dem sechsten Tag der Abwesenheit nicht mehr 
zur Verrechnung gelangen soll. Letztlich stellte sich heraus, dass 
von salzburgischen Heimträgem diesbezüglich keinerlei landes­
rechtliche Vorgaben zu beachten sind. Rechtliche Grenzen bei der 
Festsetzung der Tarife ergeben sich lediglich aus § 879 Abs.3 
ABGB (gröbliche Benachteiligung des Vertragspartners) UfId § 879 
Abs. 1 ABGB (Verstoß gegen die guten Sitten). 

Die Salzburger LandesregierurJg musste daher zugestehen, dass un­
zureichende und landesweit unterschiedliche Abwesenheitsvergü­
tungen angesichts des gesetzlichen Ruhens des Pflegegeldes ab dem 
zweiten Tag eines Krankenhausaufenthaltes UfId der Verrechnung 
des Krankenhausverpflegsbeitrages eine Härte für die Betroffenen 
darstellen. Geändert hat sich seither nichts; wer nicht UfIbillig er­
scheinende Mehrzahlungen leisten will, muss den Zivilrechtsweg 
beschreiten. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Einführung der Pfle­
geversicherung mit dem Inkrafttreten eines Heimgesetzes, in dem 
einzelne, sozialpolitisch dringend gebotene Schutzmaßnahmen ge­
troffen wurden, gekoppelt. Dies führte dazu, dass praktisch in allen 
Heimen neue Heimverträge abgeschlossen werden mussten. In die­
sen Verträgen sind auch die Leistungen zwischen Heimbewohnern 
UfId Heimträgem, die teilweise aus der PflegeversicherurJg getragen 
werden, genau festgelegt. Im Gegensatz zu Österreich liegt in der 
Bundesrepublik Deutschland schon jetzt eine beträchtliche Anzahl 
gerichtlicher Entscheidungen vor, die überwiegend den Bereich der 
Entgelterhöhung UfId damit zusammenhängender Vertragsklauseln 
betreffen. Dies ist neben der expliziten gesetzlichen RegelUflg des 
Heimvertrages vor allem darauf zurückzuftihren, dass in Deutsch­
land Verbraucherschutzverbänden die Möglichkeit der abstrakten 
Vertragskontrollklage eingeräumt wurde, weil in der Praxis der Ab­
schluss dieser Heimverträge auf der GrurJdlage von Vertragsmustern 
oder Mustervertragsbestandteilen, die im Modulsystem den indivi­
duellen Bedürfnissen der Veltragspartner entsprechend zusammen­
gestellt werden können, erfolgen. 

Aus der Sicht der VA erscheint dieser Weg auch in Österreich gang­
bar zu sein. 
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9.1.5.1.4 Anspruch auf Pflegegeld für Mitglieder der 
Ingenieurkammer 

VA W 249-S0Z/99 und W 250-S0Z/99 

Mit 1.1.199? ist die Novelle des Bundespflegegeldgesetzes, BGBL I 
Nr. 11111998, in Kraft getreten. Dies hat zur Folge, dass sich eine 
Änderung des Personenkreises, der Anspruch auf Pflegegeld nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes hat, ergibt. 

So ist in § 3 Abs. 3 BPGG die Ermächtigung des Bundesministers 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales vorgesehen, mit Zustimmung 
des Bundesministers für Finanzen nach Anhörung der flir das Bun­
desgebiet jeweils in Betracht kommenden gesetzlichen beruflichen 
Vertretung mit Verordnung weitere Personengruppen in den an­
spruchsberechtigten Personenkreis einzubeziehen, wenn sie keinen 
Anspruch auf eine Pension oder eine gleichartige Leistung nach 
bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften haben. Gemäß Z. 3 
können auch Bezieher von wiederkehrenden Leistungen gemäß § 29 
des Ziviltechnikerkammergesetzes 1993, BGBl.Nr. 15711994, ein­
bezogen werden. 

Im gegenständlichen Beschwerdefall wandte sich der Beschwerde­
ftihter in Vertretung seiner Frau an die VA und teilte mit, dass sich 
diese im Jahr 1983 aus gesundheitlichen Gründen aus dem aktiven 
Berufsleben zurückziehen musste. Seitens der Ingenieur- und Archi­
tektenkammer sei eine Berufsunfähigkeitszuwendung in Höhe von 
ca. S 7.000,-- im Monat zuerkannt worden. Seit einigen Jahren be­
zog seine Frau zusätzlich Pflegegeldleistungen nach dem Wiener 
Pflegegeldgesetz, zuletzt in Höhe der Stufe 4. 

Mit Schreiben vom 16.7.1991 wurde vom Magistrat der Stadt Wien! 
MA 12 mitgeteilt, dass ab l.9.1999 die Pflegegeldauszahlungen 
eingestellten werden. In dem Zusammenhang verwies die MA 12 
auf die Novelle zum Bundespflegegeldgesetz, BGBL I Nr. 11111998, 
welche mit 1.1.1999 in Kraft getreten ist. Im weiteren teilte die 
MA 12 mit, dass die gemäß § 3 Abs.3 Z.3 BPGG geschaffene 
Möglichkeit der Einbeziehung der Bezieher von wiederkehrenden 
Leistungen gemäß § 29 Ziviltechnikerkammergesetz 1993, BGBL 
Nr. 15711 994, bedeute, dass eben jene Personen, welche bis dato 
eine Landespflegegeldleistung erhielten, nicht mehr zum anspruchs­
berechtigten Personenkreis nach dem Wiener Pflegegeldgesetz ge­
hören. Da Verhandlungen der entsprechenden gesetzlichen berufli­
chen Vertretung mit Vertretern des Bundesministeriums fur Arbeit, 
Gesundheit und Soziales über die Einbeziehung im Gange seien, und 
ein positiver Abschluss dieser Verhandlungen sowie eine Erlassung 
einer Einbeziehungsverordnung durch das BMAGS zu erwarten sei, 

Änderung des nach 
dem BPGG anspruchs­
berechtigten Per so­
nenkreises 

Möglichkeit der Ein­
beziehung von weite­
ren Per sonengruppen 
durch Verordnung des 
BMAGS 

Urspr ünglich Pflege­
geldleistung des Lan­
des 

Einstellung der Pflege­
geldleistungen des 
Landes durch bloße 
Mitteilung 
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gebühre in Zukunft keine Pflegegeldleistung nach dem Wiener Lan­
despflegegeldgesetz. 

Im Weiteren teilte die MA 12 mit, dass das Land Wien in seiner am 
24.6.1999 im Landtag beschlossenen Novelle zum Wiener Pflege­
geldgesetz vorgesehen habe, dass das rechtskräftig zuerkannte Lan­
despflegegeld im Wege der PrivatwirtschaftsvelWaltung über den 
1.1.1999 hinaus bis längstens 31.8.1999 weitergewährt werden kann, 
wenn dies unter Bedachtnahme auf die persönlichen, familiären oder 
wirtschaftlichen Verhältnisse zur Vermeidung besonderer sozialer 
Härten erforderlich ist. Somit sollte die Pflegegeldauszahlung bis 
einschließlich 31.8.1999 erfolgen und ab September 1999 folglich 
keine Pflegegeldauszahlung seitens der MA 12 vorgenommen wer­
den. 

Die VA vertrat in diesem Zusammenhang die Rechtsansicht, dass 
durch eine bloße Mitteilung der MA 12 es niemals zur Entziehung 
des rechtskräftig zuerkannten Pflegegeldes kommen kann. Da sei­
tens des Pflegegeldreferates der MA 12 auf eine am 24. Juni 1999 
im Landtag beschlossene Novelle zum Wiener Pflegegeldgesetz 
Bezug genommen wurde, hängt es vom genauen Wortlaut dieser 
Neuregelungen ab, ob das bislang gewährte Pflegegeld Kraft aus­
drücklicher Anordnung als rechtskräftig eingestellt gilt oder geson­
derte Bescheide, mit denen das bislang gewährte Pflegegeld entzo­
gen wird, erlassen werden müssen. Eine Leistung, deren Auszahlung 
auf Grundlage eines unabänderlichen Bescheides basiert, kann aber 
bei unveränderter Bedarfslage nicht rückwirkend als bloße fmanziel­
le Unterstützung in Härtefalle umgedeutet werden. Der Entwurf zu 
§ 35 Wiener Pflegegeldgesetz bringt zwar zum Ausdruck, dass nicht 
die Absicht besteht, zuerkannte Geldleistungen in alle Zukunft wei­
ter zu gewähren. Dass aber auf diese Neuregelung gestützter Entzie­
hungsbescheide entbehrlich werden, ergibt sich daraus nicht 
zwangsläufig. 

Im Verfahren der VA hat die MA 12 schließlich verfugt, bis Jahres­
ende 1999 die Landespflegegelder weiter auszuzahlen, dies im Hin­
blick darauf, dass beginnend mit 1.1.2000 entsprechende Einbezie­
hungsverordnungen des Bundes vorliegen müssen. 

Seitens des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
wurde im Laufe des Monats Dezember 1999 schließlich mitgeteilt, 
dass die entsprechende Einbeziehungsverordnung ab 1.1.2000 in 
Kraft tritt (Einbeziehungsverordnung 1999, BGBL II Nr. 466/1999). 
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9.1.5.1.5 Verweigerung der Auszahlung eines Pflegegeldgut­
habens, wenn die Verlassenschaft an Zahlungsstatt 
überlassen wurde 

VA 240-SV /99 

Der Beschwerdeführer teilte der VA mit, dass ihm der Nachlass 
seines am 15. April 1995 verstorbenen Vaters mit Beschluss des 
Bezirksgerichtes Döbling vom 7. Dezember 1995 gemäß § 73 Au­
ßerstreitgesetz an Zahlungsstatt überlassen wurde, weil die von ihm 
getragenen Begräbniskosten die Aktiva überschritten haben. Im 
Rahmen dieses Beschlusses wurde der Beschwerdeführer auch er­
mächtigt, über ein bei der PV A der Angestellten erliegendes Gutha­
ben, ungeachtet einer Klausel oder Spene, frei zu verfügen. Unge­
achtet dieses in Rechtskraft erwachsenen Beschlusses hat sich die 
PV A der Angestellten geweigert, dem in Rechtskraft erwachsenen 
Gerichtsbeschluss Rechnung zu tragen und das Pflegegeldguthaben 
von S 24.342,10 zu überweisen. Dies wurde damit begründet, dass 
der Beschwerdeführer gemäß § 19 BPGG die Voraussetzungen zur 
Fortsetzung des Verfahrens nicht erftillt habe. Die PV A der Ange­
stellten vertrat in weiterer Folge die Ansicht, dass sich der Be­
schwerdeführer vom zuständigen Gericht zum Verlassenschaftskura­
tor bestellen lassen müsste, was zur Konsequenz hätte, dass er erst 
nach Vorlage eines entsprechenden Beschlusses als Vertreter des 
Nachlasses diese Geldleistung an sich selber auszahlen kann. 

In der gegenständlichen Verlassenschaftssache hat das Verlassen­
schaftsgericht mit Beschluss vom 7.12.1995 festgestellt, dass ein 
Nachlass in Höhe von S 45.480,79 vorhanden ist und dieser dem 
Beschwerdeführer zur Gänze auf Abschlag seiner Forderung an be­
zahlten Begräbniskosten per S 47.963,-- an Zahlungsstatt überlassen 
wird. Diese Überlassung bezieht sich auf alle bestehenden Aktiva 
und bewirkt eine Singularsukzession. 

Die VA vertrat in dem Zusammenhang die Rechtsansicht, dass es 
zwar möglich und denkbar ist, dass auch nach Beendigung eines 
Abhandlungsverfahrens gemäß § 72 Abs. 2 oder § 73 Außerstreitge­
setz eine spätere Bestellung eines Verlassenschaftskurators in Be­
tracht kommt. Dies ist jedoch nur in jenen Fällen sinnvoll, wo sich 
das Nachlassvermögen durch Tätigwerden des Kurators namens der 
Verlassenschaft in Zukunft noch erhöhen könnte. Die Bestellung 
eines Verlassenschaftskurators ist nicht zuletzt deswegen entbehr­
lich, weil auch im Rahmen des § 19 Abs. 2 BPGG ein Antrag auf 
Auszahlung durch den ruhenden Nachlass rechtlich gar nicht vorge­
sehen ist. In dem Zusammenhang verwies die VA auch auf die Ent­
scheidung des Obersten Gerichtshofes vom 14.3.1972, 8 Ob 32/72 
und die Entscheidung vom 24.3. 1982, 1 Nd 506/82, demgemäß es an 

PV A der Angestellten 
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der Gmndlage für die Einleitung einer Verlassenschaftsabhandlung 
und der Bestellung eines Kurators zur Verwaltung der Verlassen­
schaft mangelt, wenn das vorhandene (nicht mehr vermehrbare) 
Nachlassvermögen zulässigerweise kridamäßig oder an Zahlungs­
statt überlassen wurde. Die VA wies nochmals darauf hin, dass der 
Gesetzgeber mit § 19 BPGG eine lex specialis zu den erbrechtlichen 
Vorschriften statuieren wollte, indem dem in Abs. 1 genannten be­
günstigten Personenkreis die Auszahlung von Pflegegeldguthaben 
auch ohne entsprechende Verfügung des Nachlassgerichtes auf An­
trag beim zuständigen Sozialversicherungsträger zugestanden wird. 
Sofern keine antragsberechtigten Personen vorhanden sind oder von 
diesen die fristgerechte AntragsteIlung verabsäumt wird, kommen 
die allgemeinen erbrechtlichen Vorschriften wieder zum Tragen und 
allfällige Pflege geld guthaben fallen gemäß § 19 Abs. 2 BPGG in 
den Nachlass (vgl. Fink, Soziale Sicherheit 1993, S 360, Pfeil, Neu­
ordnung der Pflegevorsorge, S 299). 

Durch die Intervention der V A konnte erreicht werden, dass die 
PV A der Angestellten schließlich das in Rede stehende Pflegegeld­
guthaben in Höhe von S 24.341,10 auf das Konto des Beschwerde­
ftihrers angewiesen hat und der Rechtsansicht der VA entsprochen 
wurde. 

PV A der Angestellten 
schließt sich Rechts­
meinung der VA an 
und überweist Pflege­
geldguthaben 

9.1.5.1.6 Probleme bei der Ermittlung des Pflegebedarfes schwerstbehinderter 
Kinder - Forderung nach einem kindergerechten Einstufungsschema 

Die Ermittlung des Pflegebedarfes schwerstbehinderter minderjähriger Kinder 

stellt noch immer eine Schwachstelle im System der Pflegevorsorge dar, die nicht 

bereinigt wurde. Das bloße Abstellen darauf, dass nur jenes Ausmaß an Pflege 

zu berücksichtigen ist, welches über das erforderliche Ausmaß an Betreuung 

gleichaltriger nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher hinausgeht, führt zwangs­

läufig dazu, dass sich die Höhe des Pflegegeldes nicht an den Auswirkungen 

gravierender körperlicher und geistiger Defizite, sondern primär nach dem Le­

bensalter der Pflegegeldwerber orientiert. 

Einzelfall: 

VA 689-SV /99 
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Die Eltem eines schwer behindelten Kindes, welches unter dem 
Treacher-Collins-Syndrom leidet, haben sich in dieser Angelegen­
heit an die VA gewendet und mitgeteilt, dass ihrem behindelten 
Kind ein Landespflegegeld lediglich der Stufe 2 zuerkannt wurde. 

Das Kind wurde im Mai 1999 unter größten Schwierigkeiten gebo­
ren. Das Treacher-Collins-Syndrom äußerst sich in dem Sinne, als 
das Kind kein ausgebildetes Gesicht, keinen ausgebildeten Magen 
und nur teilweise ausgebildete Lungen aufweist. Das Kind muss acht 
bis neun Stunden täglich mit einer Sonde emährt werden. Der Ge­
samtpflegeaufwand beträgt insgesamt 18 bis 20 Stunden täglich. Das 
Kind ist auf eine Dauermagensonde und einen Dauerlungenkatheder 
angewiesen. Die Kosten für Rezepte, Zusatznahrung und die ent­
sprechenden Einwegschläuche belaufen sich monatlich auf rund 
S 18.000,--. 

Außerordentlicher 
Pflegeaufwand eines 
schwerstbehinderten 
Kindes 

Aus Risikogründen hat sich das Landeskrankenhaus geweigert, die Krankenhaus verwei-
Pflege des Kindes sowie die Nachtaufsicht zu übernehmen. gert stationäre Auf­

nahme 

Seitens des Amtes der Tiroler Landesregierung wurde für den Pfle­
geaufwand des Kindes lediglich ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 2 
zugesprochen, was einem ermittelten Pflegebedarf von lediglich 75 
Stunden monatlich entspricht. Diese Entscheidung wurde im We­
sentlichen damit begründet, dass bei Kindern nur jener Pflegeauf­
wand für die Ermittlung der Pflegestufe in Ansatz gebracht werden 
kann, der bei einem gesunden Kind gleichen Alters nicht im selben 
Umfang anfällt. Im gegenständlichen Fall wurde insbesondere Be­
schwerde gegen diese Entscheidung gefillut. Den Eltern geht es aber 
im Weiteren auch generell um Hilfestellungen, die es ihnen ermög­
lichen, ihr Kind zu versorgen. Ebenso soll es möglich sein, alle the­
rapeutischen Maßnahmen, die notwendig sind, um noch schwerere 
Defizite hintanzuhalten (Iogopädische Übungen, tägliches Gehör­
training, physikalische Therapien etc.) wahrzunehmen. Dem Kind 
stehen in den nächsten Jahren unzählige Operationen bevor, wobei 
die fmanziellen Belastungen, welche auf die Familie zukommen, 
extrem hoch sind. Allein die anfallenden Rezeptgebühren betragen 
pro Monat etwa S 3.000,--, dazu kommen Aufwendungen für die 
beinahe täglichen Fahrten von und zu Ärzten bzw. Therapeuten. 

Seitens der Tiroler Landesregierung wurde dem Kindesvater ledig­
lich der Vorschlag unterbreitet, das Kind in ein Pflegeheim zu ge­
ben, sofern die Kindesrnutter psychisch oder physisch nicht mehr in 
der Lage ist, die Betreuung zu übernehmen. 

Bereits im Rahmen des Begutachtungsverfahrens zur Novelle des 
Bundespflegegeldgesetzes (BGBl. I Nr. 11111998), welche mit 
l.l.1999 in Kraft getreten ist, sah sich die VA veranlasst, in ihrer 
Stellungnahme nochmals zu betonen, dass die Ermittlung des Pfle-

Zuerkennung von 
Lan-despflegegeld 
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Stufe 2, da nur jener 
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Stellungnahme nochmals zu betonen, dass die Ermittlung des Pfle­
gebedmfs schwerstbehindelter minderjähriger Kinder eine Schwach­
stelle darstellt, die durch diese Novelle nicht bereinigt wurde. Das 
bloße Abstellen darauf, dass nur jenes Ausmaß an Pflege zu berück­
sichtigen ist, welches über das erforderliche Ausmaß an Betreuung 
gleichaltriger nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher hinausgeht, 
fUhrt zwangsläufig dazu, dass sich die Höhe des Pflegegeldes nicht 
an den Auswirkungen gravierender körperlicher und geistiger Defi­
zite, sondern primär nach dem Lebensalter der Pflegegeldwerber 
orientiert. Anlässlich des vorliegenden Falles bekräftigt die VA 
nochmals, dass sie nicht billigen kann, wenn im Rahmen der rechtli­
chen Beurteilung des Pflegeaufwandes lediglich festgehalten wird, 
die Pflege jeden Kindes bedinge neben der Wahrung seines körper­
lichen Wohls und seiner Gesundheit auch die unmittelbare Aufsicht. 

Die diesbezügliche Unzufriedenheit der Betreuungspersonen auf 
Grund des von ihnen als zu gering angesehenen pauschalierten Pfle­
gegeldes für Kinder ist durchaus verständlich, wird aber zusätzlich 
durch die geltende Rechtslage herbeigefUhrt. Die VA fordert somit 
nochmals die Konzipierung eines kirJdergerechten Einstufungs­
schemas zur Beurteilung des Pflegebedarfs. 

Ermittlung des Pflege­
bedarfs schwerstbe­
hinderter minderjäh­
riger Kinder stellt 
nach wie vor eine 
Schwachstelle dar 

VA fordert nachdrück­
lich Konzipierung eines 
kindergerechten Ein­
stufungsschemas 

9.1.5.1.7 Landespflegegeld - Bundespflegegeld - Nachteile nach Übergang der 
Zuständigkeit 

Durch Maßnahmen der VA konnte erreicht werden, dass das BMAGS die Be­

stimmung des § 47 Abs. 1 letzter Satz BPGG dahingehend interpretierte, dass 

das Pflegegeld zumindest zu leisten ist, wenn ursprünglich ein Landespflegegeld 

in Höhe von S 2.635,-- oder jenes einer höheren Stufe zuerkannt war und in de­

nen ein späterer Kompetenzwechsel von Land auf den Bund erfolgte. 

Einzelfall: 

VA 627-SV/99 

Die Beschwerdeführerin bezog ursprünglich ein Landespflegegeld 
der Stufe 1, welches monatlich S 2.635,-- betrug. Auf Glund der 
Verschlechterung des Gesundheitszustandes wurde dem Erhöhungs­
antrag seitens des Amtes der Kärntner Landesregierung stattgegeben 
und per 1. Feber 1999 ein Pflegegeld der Stufe 3 gewährt. 
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Infolge des Ablebens des Ehegatten der Pflegegeldbezieherin ging 
mit dem Bezug der Witwenpension die Zuständigkeit zur Gewäh­
rung von Pflegegeld auf die PV A der Angestellten über. In weiterer 
Folge kam der ärztliche Sachverständige der PVA der Angestellten 
in seinem Gutachten vom 10. Juli 1999 zum Ergebnis, dass lediglich 
die Voraussetzungen für ein Bundespflegegeld der Stufe I vorlie­
gen. 

Da durch die Novelle zum Bundespflegegeldgesetz, BGBl.Nr. 2011 
1996, die Stufe 1 des Bundespflegegeldes von S 2.635,-- auf 
S 2.000,-- reduziert wurde, wurde der Beschwerdeftihrerin ein Bun­
despflegegeld der Stufe 1 in Höhe von S 2.000,-- monatlich zuer­
kannt. 

Die VA wandte sich an das Bundesministerium für Arbeit, Gesund­
heit und Soziales und wies auf die grundsätzliche Problematik in 
solch gelagerten Fällen hin. In dem Zusammenhang vertrat die VA 
die Ansicht, dass unter anderem legistische Überlegungen dahinge­
hend angestellt werden sollen, dass jenen Personen, welche ur­
sprünglich ein Landespflegeg~ld der Stufe 1 in Höhe von S 2.635,-­
oder einer höheren Stufe gebührte und bei denen ein Zuständig­
keitswechsel zum Bund stattgefunden hat, zumindest weiter em 
Bundespflegegeld in Höhe von S 2.635,-- gebühren solle. 

Das BMAGS teilte in seiner Stellungnahme vom 16.12.1999 die 
Ansicht der VA, wonach die durch den Zuständigkeitswechsel vom 
Land auf den Bund erfolgte Schlechterstellung gegenüber den Fällen 
ohne Kompetenzübergang eine beträchtliche Härte ftir die Betroffe­
nen darstellt. 

Das BMAGS vertrat jedoch die Ansicht, dass eine legistische Lö­
sung dieser Problematik nicht erforderlich erscheint, sondern wies 
darauf hin, dass die Fachsektion aus Anlass des vorliegenden Falles 
einen Erlass ausgearbeitet hat, in dem die Auffassung vertreten wird, 
dass die Bestimmung des § 47 Abs. 1 letzter Satz BPGG im Wege 
der Interpretation auch in jenen Fällen anwendbar ist, in denen ur-
sprünglich ein Landespflegegeld in Höhe von S 2.635,-- oder das 
einer höheren Stufe zuerkannt war und in denen ein späterer Kompe-
tenzwechsel vom Land auf den Bund erfolgte. Eine gegenteilige 
Interpretation würde nämlich zu einer sachlich nicht zu rechtferti-
genden Ungleichbehandlung gegenüber den Fällen führen, in denen 
kein Zuständigkeitswechsel stattgefunden hat. 

Übergang der Zustän­
digkeit auf PV Ang 
durch Bezug von Wit­
wenpension 

Zuerkennung von 
Bundespflegegeld der 
Stufe 1 in Höhe von 
S 2.000,-lMonat 

V A weist BMAGS auf 
Problematik hin 

BMAGS teilt Ansicht 
der VA 

Anwendung des § 47 
Abs. 1 letzter Satz 
BPGG; Ausarbeitung 
eines Erlasses 

Der Erlass wurde allen Entscheidungsträgern nach dem Bundespfle- Übermittlung des Er­
gegeldgesetz mit dem Ersuchen übermittelt, sich dieser Rechtsan- lasses an alle Entschei­
sicht anzuschließen. dungsträger nach dem 

BPGG 
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Die Pensionsversicherungsanstalt hat in Entsprechung dieses Erlas­
ses einen Bescheid erlassen, mit dem der Beschwerdeführerin lÜck­
wirkend ab 1. Mai 1999 ein Ptlegegeld in Höhe der Stufe 1 im Be­
trag von S 2.635,-- monatlich gebührt. Ebenso wurde die aus dem 
Bescheid resultierende Nachzahlung an Ptlegegeld veranlasst. 

9.1.5.2 Bundesbehindertengesetz 

Bescheiderlassung 
durch PV Ang; Rück­
zahlung des Differenz­
betrages 

9.1.5.2.1 Bezug der Gratisvignette für behinderte Menschen -
Erfordernis der Zusatzeintragung im Behinderten­
pass gemäß § 40 Bundesbehindertengesetz 

VA 274-SV/99 

Ein behinderter Beschwerdeftihrer teilte mit, dass er vom zuständi­
gen Bundessozialamt mit Schreiben vom 14.l.1999 die Nachricht 
erhalten habe, dass zum Bezug der Gratisvignette 1999 eine entspre­
chende Zusatzeintragung im Bundesbehindertenpass erforderlich sei. 
Aus der Zusatz eintragung müsse hervorgehen, dass die Benützung 
eines öffentlichen Verkehrsmittels unzumutbar sei. Der vom Be­
schwerdeftihrer übermittelte Ausweis gemäß § 29b Straßenver­
kehrsordnung wurde als Nachweis nicht anerkannt. Da der Be­
schwerdeführer aus gesundheitlichen Gründen einer Vorladung des 
Bundessozialamtes zur Untersuchung nicht Folge leisten konnte, 
wurde auf Grund des Einschreitens der VA die Beurteilung durch 
den Chefarzt anband der eingesandten Unterlagen vorgenommen. 
Durch die Intervention der VA konnte somit erreicht werden, dass 
das Verfahren beschleunigt wurde und dem Beschwerdeftihrer die 
Gratisvignette übermittelt werden konnte. 
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9.1.6 

9.1.6.1 

Insolvenzentgeltsicherungsgesetz 

Lange Verfahrensdauer infolge Aussetzung des Verfahrens 
gemäß § 38 AVG bis zur rechtskräftigen gerichtlichen Ent­
scheidung 

Ein beim seinerzeit zuständigen Arbeitsamt "Versicherungsdienste" anhängiges 

Verfahren auf Gewährung von Insolvenz-Ausfallgeld nach dem Insolvenz­

Entgeltsicherungsgesetz wurde von der Behörde gemäß § 38 AVG ausgesetzt, 

da die gerichtliche Entscheidung eine wesentliche Vorfrage für die Entschei­

dung über das Ausmaß von Insolvenz-Ausfallgeld war. Zwischen der Antrag­

steIlung beim damals zuständigen Arbeitsamt "Versicherungsdienste" (nunmehr 

zuständig: Bundessozialamt) und der Bescheiderlassung ist ein unvertretbar 

langer Zeitraum von nahezu sieben Jahren verstrichen. 

Einzelfall: 

VA 344-SV/99 

Im gegenständlichen Beschwerdefall wurde über das Vennögen des 
Dienstgebers des Beschwerdeführers im Jahr 1992 das Ausgleichs­
verfahren eröffnet und im Jahr 1993 wieder eingestellt. In der Folge 
wurde ein Konkursantrag über das Vennögen der Finna mangels 
kostendeckendem Vennögen abgewiesen. Der Beschwerdeführer 
stellte nun einen Antrag auf Insolvenz-Ausfallgeld für Gehälter, 
anteilige Sonderzahlungen, Kündigungsentschädigung, Abfertigung 
für zwei Monate und Urlaubsentschädigung sowie Kilometergeld, 
welche sich im Wesentlichen auf Zeiträume bezogen, die in den 
Jahren 1992 und 1993 lagen. Infolge von Bestreitung und Einwen­
dung von Gegenforderungen durch den Dienstgeber wurde vom 
Beschwerdeführer im Jahr 1993 eine Klage gegen den Dienstgeber 
eingebracht, woraufhin das Velfahren auf Gewährung von Insol­
venz-Ausfallgeld vom damals noch zuständigen Arbeitsamt Versi­
cherungsdienste gemäß § 38 A VG wegen der Notwendigkeit der 
Klärung einer wesentlichen Vorfrage ausgesetzt wurde. Das gericht­
liche Verfahren konnte infolge von Berufungen und Revisionen erst 
am 19.8. 1998 durch den Obersten Gerichtshof beendet werden. Dem 
nunmehr zuständigen Bundessozialamt für die Gewährung von In­
solvenz-Ausfall geld wurde vom Beschwerdeführer das Urteil des 

Antrag auf Insolvenz­
Ausfallgeld; Ausset­
zung des Verfahrens 
gemäß § 38 AVG 
durch das seinerzeit 
zuständige Arbeitsamt 
Versicherungsdienste 
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Arbeits- und Sozial gerichtes im Jahr 1998 übermittelt. Da sämtliche 
Forderungen im Gerichtsverfahren brutto eingeklagt wurden, wurde 
der Beschwerdeführer aufgefordert, die entsprechenden Nettobeträ­
ge bekannt zu geben sowie ergänzende Unterlagen vorzulegen. In 
weiterer Folge hatten noch zusätzliche Ermittlungen durch das Bun­
dessozialamt zu erfolgen. Die Bescheiderstellung konnte jedoch erst 
am 14.6.l999 erfolgen, womit zwischen der Erstantragstellung und 
der Bescheiderlassung ein Zeitraum von nahezu sieben Jahren liegt. 

Die VA hat sich mit Schreiben vom 18. Juni 1999 zur Frage der 
langen Verfahrensdauer schriftlich an das Bundesministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales gewendet und ersucht, dafür Sorge 
zu tragen, dass ein rascher Verfahrensabschluss gewährleistet wird. 
Es ist zu bemerken, dass nach Intervention durch die VA der Be­
scheid rasch erlassen wurde. Gleichzeitig wurde vom Bundesminis­
terium für Arbeit, Gesundheit und Soziales zugesichert, dass der 
gegenständliche Fall zum Anlass genommen wird, die bishelige 
Praxis der Aussetzung von Entscheidungen gemäß § 38 AVG bei 
gerichtlichen Vorfragenentscheidungen im Sinne einer rascheren 
Entscheidung durch das Bundessozialamt abzustellen. Dies soll dazu 
fUhren, dass in Zukunft eine raschere Zuerkennung von Insolvenz­
Ausfallgeld möglich sein wird. 

9.1.7 Bereich Familie 

9.1.7.1 Allgemeines 

Gesamtzahl der Fälle: 34 (1998: 34). 

Offene Anregungen: 

VA hinterfragt Praxis 
der Aussetzung des 
Verfahrens; BMAGS 
sichert raschere Ent­
scheidungen zu; Ver­
fahrensaussetzungen 
sollen restriktiver 
gehandhabt werden; 

Seit dem 20. Bericht an den Nationalrat weist die VA darauf hin, Heimfahrtbeihilfe 

dass immer wieder Beschwerden einlangen, die die Streichung der 
Heimfahrtbeihilfe durch das Strukturanpassungsgesetz 1995 betref-
fen. Dazu wurde vom Bundesminister für Umwelt, Jugend und Fa-
milie wiederholt mitgeteilt, dass Überlegungen darüber, ob und in 
welchem Ausmaß die Wiedereinführung der Heimfahrtbeihilfe für 
Schüler und Lehrlinge möglich ist, im Gange sind. Eine Lösung für 
die betroffenen Familien liegt jedoch bisher noch nicht vor. Die VA 
weist daher abermals darauf hin, dass die Kosten für Familien, deren 
Kinder als Schüler oder Lehrlinge am Schulort in einem Internat 
oder an einem sonstigen Zweitwohnsitz wohnen müssen, weil ein 
tägliches Pendeln zwischen Schulort und Hauptwohnsitz nicht zu-
mutbar ist, beträchtlich sind. Es scheint daher der VA dringend ge-
boten, die erforderlichen Schritte zur Umsetzung der bereits beste-
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henden Überlegungen, einschließlich der Fragen der Finanzierun­
gen, ehestmöglich zum Abschluss zu bringen. 

Offen ist weiterhin auch das Problem des Zusammentreffens von 
Schülerfreifahrt und Lehrlingsfreifahrt bei unterschiedlichen Stre­
cken zwischen Wohnung und Lehrstelle. 

Zusammentreffen 
Schüler-lLehrlingsfrei­
fahrt 

9.1.7.2 Einzelfälle 

9.1.7.2.1 Verfahrensverzögerungen im Bereiche der Familienbeihilfe 

Die VA stellt fest, dass in Verfahren betreffend Familienbeihilfe und andere Leis­

tungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz erhebliche Verzögerungen 

auftreten. Die VA erachtet es als dringend geboten, dass der Bundesminister für 

Umwelt, Jugend und Familie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fi­

nanzen Maßnahmen zur Abkürzung der Dauer der diesbezüglichen Verfahren 

setzt. 

Einzelfälle: 

VA 18-JF/98, 34-JF/98, 1-JF/99 und 11-JF/99 

Im Zuge von Prüfungsverfahren stellte die VA fest, dass zwischen 
der Einbringung von Berufungen bis zu deren Erledigung oft Zeit­
räume von mehr als einem Jahr festzustellen waren. Insbesondere im 
Bereich der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland (VA 18-JF/98, 34-JF/98), aber auch im Bereich der Fi­
nanzlandesdirektionen für Salzburg (11-JF /99) sowie Steiermark (1 -
JF/99) waren erhebliche Verfahrensverzögerungen feststellbar. Aus 
Anlass der festgestellten Verzögerungen hat die V A mit den im Zu­
sammenhang im Bereich der Finanzlandesdirektion flir Wien, Nie­
derösterreich und Burgenland aufgetretenen Verzögerungen Infor­
mationen eingeholt. Dabei war festzustellen, dass in den Jahren seit 
1997 die Anzahl der Erledigungen im Verhältnis zur Zahl der einge­
brachten Berufungen geringer war. Im Weiteren war festzusteHen, 
dass von insgesamt 200 Berufungen, die zum Stichtag 1. September Besondere Verfahrens-
1999 unerledigt waren, 73 länger als vor sechs Monaten der Beru- verzögerungen bei 
fungsbehörde vorgelegt wurden. Auch wenn in der eingeholten Stel- erhöhter Familienbei­

lungnabme ausgeführt ist, dass die Anzahl der in Farnilienbeihilfen- hilfe 

angelegenheiten eingebrachten Berufungen bis 1993 als njcht sehr 
hoch anzusehen war und ein Ansteigen ab dem Jahr 1994 insbeson-
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dere deswegen zu verzeichnen war, weil im Berufungsverfahren 
betreffend Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe ein Gutachten 
des nach dem Wohnsitz zuständigen Bundesamtes für Soziales und 
Behindertenwesen einzuholen ist. 

Die VA hat im Einzelfall VA I-JF/99 festgestellt, dass der Antrag 
auf Vorlage der Berufung an die Berufungsbehörde am 3. November 
1997 beim Finanzamt eingetroffen war, erst 3 Y2 Monate später der 
Berufungsbehörde vorgelegt worden ist. Die Berufungsbehörde hat 
sodann erst ein halbes Jahr später, nämlich am 12. August 1998, das 
Bundessozialamt um Erstellung eines Gutachtens ersucht. 

Im Fall VA 18-JF/98 hat die VA für die Durchführung der Verfah­
ren eine erhebliche Dauer (1 Y2 Jahre und länger) für die stattgeben­
den Berufungsentscheidungen festgestellt. 

Allein dieser Fall zeigt neben anderen bei der VA vorgebrachten 
Beschwerden, dass sowohl die Finanzämter als auch die Finanzlan­
desdirektionen nicht in der gemäß § 311 Bundesabgabenordnung 
vorgesehenen Weise, nämlich ohne unnötigen Aufschub, vorgehen. 
Wie der Verwaltungsgerichtshof schon mehrfach entschieden hat, 
kann weder der ins Treffen geführte Personalmangel noch können 
organisatorische Probleme die Behörde von der ihr obliegenden Ent­
scheidungspflicht entbinden. 

Gleiches gilt auch für die Verfahren der VA. Nach Ansicht der VA 
kann es, entgegen der Meinung des Ressorts (Schreiben vom 
29. Oktober 1999, GZ B 1817/1/3-V/l/99), nicht angehen, dass fur 
die Stellungnahmen eine Frist von drei Monaten bis zur Beantwor­
tung einer Anfrage der VA in Aussicht genommen werden muss. 
Sowohl die Erfahrungen bei den Sozial versicherungsträgern als auch 
bei anderen Dienststellen des Bundes zeigen, dass eine maximale 
Erledigungsfrist für Ersuchen der VA von zwei Monaten ausreichen 
muss. Zumeist wird von anderen Dienststellen, sofern weitere Erhe­
bungen erforderlich sind, längstens nach einem Monat der VA mit­
geteilt, aus welchen Gründen eine umgehende Stellungnahme nicht 
möglich ist. Die VA stellt daher fest, dass die dreimonatige Dauer 
von Erledigungen durch das Bundesministerium für Umwelt, Jugend 
und Familie in Prüfungsverfahren der VA (bei besonders berück­
sichtigungswürdigen Fällen wurde eine rasche Erledigung zugesagt) 
nicht akzeptiert werden kann. 
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9.1.7.2.2 Anspruch auf Familienbeihilfe nach 
Studienwechsel 

VA 15-JF/99, BMUJF GZ P 1841/1/3-V/ 1199 

Frau N.N. brachte bei der VA vor, dass ihr beim Finanzamt Linz­
Urfahr die Auskunft erteilt wurde, dass ihre Tochter zwar grundsätz­
lich nach der Neuregelung des Studienförderungsgesetzes bzw. des 
Familienlastenausgleichsgesetzes trotz eines vorgenommenen Stu­
dienwechsels nach erfolgreicher Ablegung des ersten Studienab­
schnittes des neuen Studiums wieder Familienbeihilfe beziehen kön­
ne (§ 17 Abs. 4 StudFG) - dies gelte allerdings nicht für die von der 
Tochter der Beschwerdeführerin gewählte Ausbildung, nämlich das 
Studium an der Pädagogischen Akademie, da dieses nicht in Stu­
dienabschnitte gegliedert wäre. 

Gemäß § 17 Abs. 1 Z. 2 StudFG 1992 liegt ein günstiger Studiener­
folg nicht vor, wenn der Studierende das Studium nach dem jeweils 
dritten inskribierten Semester wechselt. Nach Abs. 4 leg.cit. ist die­
ser Wechsel jedoch nicht beachtlich, wenn der Studierende den ers­
ten Abschnitt jenes Studiums, das er nach dem Studienwechsel be­
trieben hat, innerhalb der bestimmten Anspruchsdauer (§ 18 
StudFG) absolviert hat. 

Aus einer Broschüre der Pädagogischen Akademie geht hervor, dass 
das Studium in sechs Semester gegliedert ist und aus zwei Studien­
abschnitten besteht. In der Folge ersuchte die VA daher den Bun­
desminister für Umwelt, Jugend und Familie um eine diesbezügliche 
Stellungnahme, wobei auch zu Bedenken gegeben wurde, ob die 
sich aus dem Gesetzeswortlaut ergebende Differenzierung zwischen 
Studien mit und solchen ohne Studienabschnitten sachlich gerecht­
fertigt erscheint. 

Studium an Pädagogi­
scher Akademie -
Gliederung in Studien­
abschnitte 

Der Bundesminister informierte die VA, dass die von ihm befassten Änderung der Rechts­

und für die Pädagogischen Akademien zuständigen Bundesministe- ansicht 

rien für Wissenschaft und Verkehr bzw. fur Unterricht und kulturelle 
Angelegenheiten ihre Rechtsansicht in Bezug auf die Bestimmung 
des § 17 Abs. 4 StudFG geändert haben. Es werden nunmehr auch 
Gliederungen in Studienabschnitte berücksichtigt, die in Studienvor-
schriften der Pädagogischen Akademie, in Lehrplänen für das Studi-
um an Berufspädagogischen Akademien und in den akademieauto-
nomen Studienplänen für das Studium an Akademien fur Sozialar-
beit vorgesehen sind. 

Diese neue Rechtsansicht hat auch Auswirkungen in Bezug auf den 
Anspruch auf Familienbeihilfe. Wird in einer der genannten Einrich­
tungen, in denen nun die Gliederung in Studienabschnitte anerkannt 
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wird, der erste Studienabschnitt in der vorgegebenen Zeit absolviert, 
so ist auch die Bedingung des § 17 Abs. 4 StudFG erfüllt, sodass 
- bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen - ab Beginn des zwei­
ten Studienabschnittes die Familienbeihilfe wieder zu gewähren ist. 

Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie teilte weiters 
mit, alle nachgeordneten Dienststellen sowohl grundsätzlich als 
auch betreffend den konkreten Fall der Beschwerdefiihrerin von 
dieser geänderten Rechtsansicht in Kenntnis gesetzt zu haben, so­
dass keine weiteren Veranlassungen der VA erforderlich waren. 

Die VA verweist zu dieser Problematik auch auf die Ausführungen 
im Berichtsabschnitt betreffend den Vollziehungsbereich des 
BMWV (Bereich Wissenschaft). 
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9.1.7.2.3 Unterhaltsvorschuss - Idee und Wirklichkeit 

Probleme bei der Hereinbringung des Unterhalts minderjähriger Kinder haben 

den Gesetzgeber bewogen, mit 1.11.1976 das Unterhaltsvorschussgesetz in 

Kraft zu setzen. Den Zielvorstellungen nach soll der Staat in bestimmten Fällen 

das durch einen Höchstbetrag begrenzte Gläubigerrisiko übernehmen, indem er 

einen nicht, schwer oder unregelmäßig durchsetzbaren Unterhaltsanspruch ei­

nes Kindes durch ein rasches Verfahren erfüllt und die auf ihn übergegangene 

Unterhaltsforderung sodann vom Unterhaltsschuldner eintreibt. 

Im Hinblick auf den Zusammenhang mit der Unterhaltsbemessung und der exe­

kutiven Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen wurde das Unterhaltsvor­

schussverfahren bei den Pflegschaftsgerichten konzentriert. Weit reichende Be­

fugnisse im Verfahrensablauf liegen daneben noch bei den Jugendwohlfahrts­

trägern (§ 9 Abs. 2, §§ 26 f) und bei den Präsidenten der Oberlandesgerichte 

(§§ 17, 23, 28 ff) , welche die Vorschüsse auszuzahlen und - neben den Ju­

gendwohlfahrtsträgern - auch einzubringen haben. 

Doppelgleisigkeiten und Leerläufe, vor allem ein umständlicher Informations­

fluss und die mangelnde Transparenz der vielfach langwierigen Verfahren bie­

ten immer wieder Grund zur Beschwerde bei der VA. 

Einzelfälle: 

VA NÖ 53-S0Zl99 , NÖ 157-S0Zl99, OÖ 130-S0Zl99, S 50-S0Zl99, S 110-S0Zl99, 
W 21 9-S0Zl99, W 267-S0Zl99, W 398-S0Zl99, W 414-S0Zl99 u.a.m. 

Mit Besorgnis registriert die VA eine jährlich ansteigende Zahl an 
Beschwerden jener Eltemteile, bei denen uneheliche Kinder oder 
Kinder aus geschiedenen Ehen aufwachsen, die wegen der Verlet­
zung der gesetzlichen Unterhaltspflicht des Unterhaltsschuldners auf 
öffentliche Hilfe existentiell angewiesen sind. Wer in einer derarti­
gen Situation hofft, in einem möglichst straff geführten Verfahren 
rasch und ohne viel Förmlichkeit den Unterhaltsbedarf ftir mj. Kin­
der dmch Unterhaltsvorschüsse bedecken zu können, wird fast im­
mer enttäuscht. 

Verletzung der gesetz­
lichen Unterhalts­
pflicht löst Notlagen 
aus 

Auch wenn Jugendwohlfalutsträger als Unterhaltssachwalter min­
detjähriger Kinder einschreiten, um durch gerichtliche Hilfe eine 
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betragliche Unterhaltsfestsetzung zu elwirken, kann es infolge der 
Ausschöpfung von Rechtsmittelmöglichkeiten oder anderer der 
Sphäre des Unterhaltsverpflichteten zurechenbarer Umstände Jahre 
dauern, bis ein im Inland vollstreckbarer Exekutionstitel vorliegt. 

Unterhaltsvorschü~se können im Regelfall nur dann gewährt wer­
den, wenn das Kind zuvor erfolglos versucht hat, den laufenden Un­
terhalt durch eine Exekution auf die künftig fallig werdenden lau­
fenden Bezüge des Unterhaltsschuldners hereinzubringen. Ist der 
Unterhaltsschuldner ein Selbständiger, muss der Versuch unter­
nommen werden, den Unterhalt im Wege einer üblicherweise lang­
wierigen Exekution nach § 372 EO sicherzustellen. Dabei obliegt es 
dem mindeIjährigen Kind bzw. seinem Vertreter, die fUr die Exeku­
tionsbewilligung erforderlichen Angaben zu machen und entspre­
chende Anträge im Exekutionsverfahren zu stellen, was in der Praxis 
Probleme verursacht. 

Im Unterhaltsvorschussverfahren erfolgt dann oft nochmals ein ei­
genes, zeitraubendes Verfahren betreffend die Leistungsfähigkeit 
des Unterhaltsverpflichteten oder den Bedarf der Unterhaltsberech­
tigten, welches oft zu weit rückwirkend geltenden Entscheidungen 
führt, die der Unterhaltstitellage nicht entsprechen. Vice versa 
kommt es bei langwierigen Unterhaltsbemessungsverfahren eben­
falls zu weit rückwirkenden Entscheidungen, die rein administrativ 
bei Unterhaltsvorschussgewährungen kaum mehr zu verkraften sind 
und zu weiterem Personaleinsatz und arbeitsintensiven Rückersatz­
verfahren führen. 

Selbst wenn - wie im Prüfungsverfahren VA S 110-S0Z/99 - nach 
Abweisung eines Antrages auf Herabsetzung des zuvor festgesetzten 
Unterhaltsanspruches ein Unterhaltsvorschuss in Höhe des Unter­
haltstitels gewährt wird, ist für den Elternteil, der das Kind betreut, 
noch lange nichts gewonnen, wenn gleichzeitig auf Grund eines 
inzwischen eingeleiteten Konkurses über das Vermögen des Unter­
haltsverpflichteten die gänzliche Innehaltung der Auszahlung ange­
ordnet wird. 

Mehrfache Novellen des UVG haben bislang Problemstellungen, die 
sich in der praktischen Anwendung des Gesetzes laufend ergeben, 
nicht lösen können. Der Rechnungshof regte bereits im Rahmen des 
Tätigkeitsberichtes 1991 (S. 124 ff) eine Änderung der Vorschussbe­
träge durch Einführung von Mindestpauschalsätzen an. Diese Emp­
fehlung, welche sich auch in den Tätigkeitsberichten der folgenden 
Jahre fmdet, wurde bislang vom Gesetzgeber negiert. Ebenso die 
vom Verein der Amtsvormünder Österreichs - Berufsvereinigung für 
Jugendwohlfahrt - vorgeschlagen Erlassung eines "Unterhaltssiche­
rungsgesetzes für MindeIjährige" (vg1. ÖA, Heft 5/1991 , S. 129 f). 
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gen zu bescheinigen 

Auszahlungsstopp 
oder Herabsetzung 
von bewiJJigten Vor­
schüssen schon bei 
"begründeten Beden­
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Zielvorstellungen des 
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bestehenden Gesetz 
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Da dem obsorgeberechtigten Elternteil mit hohen Nachzahlungsbe­
trägen infolge langer Dauer von Titelverfahren nicht gedient ist, 
wenn in der Zwischenzeit keinerlei finanzielle Unterstützung erfolgt 
oder diese auf Gmnd der landesweit unterschiedlichen Sozialhilfe­
richtsätze sehr niedrig ist, weist die VA mit Nachdmck darauf hin, 
dass Anregungen, die den Zielvorstellungen des UVG besser ent­
sprechen würden, ernst zu nehmen sind. 

Die Vorschläge dahingehend, fixe Unterhaltssicherungsbeiträge 
- gestaffelt nach Altersstufen - durch den Jugendwohlfahrtsträger zu 
bewilligen, zu ändern und entziehen zu lassen, hätte eine enorme 
Entlastung der Pflegschaftsgerichte und der RechtsmitteIgelichte zur 
Folge. Diese bräuchten nur mehr im Fall der Nichtgewährung von 
Unterhaltssicherungsbeiträgen tätig zu werden bzw. hätten mehr 
Möglichkeiten, sich auf die Titelverfahren zu konzentrieren. 

Die V A schließt sich auf Grund der gewonnenen Erfahrungen diesen 
Vorschlägen an. 

9.1.7.2.4 Andere Einzellalle 

Der Rechnungshof und 
der Verein der Amts­
vormünder Öster­
reichs treten für eine 
Loslösung der Ver­
knüpfung von Unter­
haltsvorschüssen mit 
Unterhaltstiteln ein 

Zu VA 4-JF/99 führt der Vater eines mindeIjährigen Kindes darüber VA bewirkt Richtig­

Beschwerde, dass ihm das zuständige Finanzamt die Familienbeihil- stellungen 

fe ab der Zeit der Haushaltszugehörigkeit zu ihm erst zur Auszah-
lung bringen wollte, wenn diese von der nicht mehr im Haushalt 
lebenden Kindesmutter bezahlt würden. Der Beschwerdeführer 
wandte sich deshalb zu Recht an die V A, weil ihn das Risiko ftir die 
Uneinbringlichkeit der Rückforderung der von der Kindesmutter zu 
Unrecht bezogenen Familienbeihilfe treffen sollte. Die VA konnte 
erreichen, dass dem Kindesvater die Familienbeihilfe für seine 
Tochter ab dem Zeitpunkt der Haushaltszugehörigkeit ausbezahlt 
wurde. 

Im Fall VA 3-JF/99 erlitt der Sohn der Familie einen schweren Un­
fall, der den Volljährigen hinderte, seine Bemfsausbildung zu absol­
vieren. Erst im Jänner 1999 konnte er einen zweijährigen Lehrgang 
besuchen, der mit einer Lehrabschlussprüfung endet. Die VA konnte 
erreichen, dass ab dieser Zeit wieder die Familienbeihilfe gewährt 
wurde, nachdem der abweisende Bescheid des Finanzamtes auf­
sichtsbehördlich aufgehoben worden ist. 

Die Beschwerdeführerin zu VA 5-JF/99 wandte sich Hilfe suchend 
an die V A, weil für ihre Kinder die erhöhte Familienbeihilfe nicht 
gewählt worden ist. Eine Auszahlung der erhöhten Familienbeihil­
fenbeträge wurde auf Grund des Einschreitens der V A rückwirkend 
ab dem Monat der Antragstellung vorgenommen. Die von der Be­
schwerdeführerin gegenüber der V A vorgebrachte Beschwerde über 

145 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 147 von 232

www.parlament.gv.at



eine unfreundliche Behandlung wurde vom Finanzamt in Abrede 
gestellt. 

Im Fall VA NÖ 198-S0Z11998 teilte die Beschwerdeführerin, eine 
österreicrusche Staatsangehörige, mit, dass sie in den Jahren 1985 
bis 1996 in Deutschland gewohnt und gearbeitet habe. Ihr Sohn 
wurde im November 1996 in der Schweiz geboren. Die Beschwerde­
ftihrerin, welche seit 1997 aus Mitteln der Sozialhilfe unterstützt 
wird, hat im Jänner bzw. Februar 1997 beim zuständigen Finanzamt 
Anträge auf Gebwtenbeihilfe, Kleinkind- und Familienbeihilfe ein­
gebracht. Diese Anträge wurden im Bescheidwege mit der Begrün­
dung abgewiesen, dass die Beschwerdefiihrerin nach wie vor einen 
ausländischen Wohnsitz hat und sich zumindest einige Zeit nicht 
ununterbrochen im Bundesgebiet aufgehalten hat. 

Durch das Verfahren der V A konnte beim Bundesrninisterium ftir 
Umwelt, Jugend und Familie eine nochmalige Überprüfung des 
Sachverhalts erwirkt und letztlich erreicht werden. Die Auszahlung 
der Familienbeihilfe für den Sohn der Beschwerdeftihrerin wurde 
riickwirkend ab 1. September 1997 vorgenommen. Überdies wurde 
die Kleinkindbeihilfe für die Monate September bis November 1997 
in Höhe von S 1.000,-- ausbezahlt. Darüber hinaus wurde der erste 
Teil der Geburtenbeihilfe in Höhe von S 2.000,-- ausbezahlt. 

9.1.8 Bereich Gesundheit 

9.1.8.1 Einzelfalle 

Antrag auf Geburten-, 
Kleinkind- und Fami­
Iienbeibilfe; lange 
Verfahrensdauer 

VA regt nochmalige 
Überprüfung des 
Sachverhalts an; teil­
weise Stattgebung der 
Rechtsmittel 

9.1.8.1.1 Nachteile durch das Ärztegesetz 1998 für Zahnärzte mit Ausbildung 
im Ausland 

Durch eine Änderung der Übergangsbestimmungen zum Ärztegesetz 1998 sollte 

der Zugang zur unbeschränkten Berufsausübung für Zahnärzte, die ihre Ausbil­

dung im Ausland absolviert haben, erleichtert werden . . 

Einzelfall: 

VA 12-GU/99, BMAGS GZ 240. 162/3-VIII/D/5/99 

Dem Beschwerdeführer, der seine zahnärztliche Ausbildung in Kro- Bewilligung nicht 
atien absolvierte, wurde mit Bescheid des Gesundheitsministeriums rechtzeitig erlangt 

vom 30. August 1993 gemäß § 16a Ärztegesetz 1984 die Bewilli-
gung zur selbstständigen Ausübung des zahnärztlichen Berufes im 
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Rahmen eines Dienstverhältnisses als Facharzt für Zahn-, Mund­
und Kieferheilkunde im Zahnambulatorium Eisenstadt der Burgen­
ländischen Gebietskrankenkasse ab 1. August 1992 elteilt. 

Nach Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft wäre für ihn 
eine entsprechende Genehmigung gemäß § 16b Ärztegesetz 1984 in 
Betracht gekommen, die er allerdings nach Rückziehung seines An­
trages vorerst nicht erhielt. 

Dies hatte zur Folge, dass für ihn nicht die Übergangsregelung des 
§ 211 Ärztegesetz 1998 angewendet werden kann, die für Personen 
gilt, die im Zeitpunkt des Außerkrafttretens des Ärztegesetzes 1984 
auf Grund einer Bewilligung gemäß § 16b Ärztegesetz 1984 zur 
selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt ftir 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde im Rahmen eines Dienstverhält­
nisses in Krankenanstalten berechtigt sind. Diese Regelung ist näm­
lich ftir die Betroffenen insofern vorteilhaft, als sie dadurch auch 
ohne Nostrifizierung ihres akademischen Grades zur selbstständigen 
Berufsausübung als Zahnarzt ohne Beschränkung berechtigt sind. 
Nach Außerkrafttreten des Ärztegesetzes 1984 war allerdings natur­
gemäß die vom Beschwerdeftihrer angestrebte nachträgliche Ertei­
lung einer Bewilligung gemäß § 16b Ärztegesetz 1984 nicht mehr 
möglich. 

Übergangsbestimmun­
gen lassen Ausnahme 
nicht zu 

Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilte Legistische Bereini­

der VA hiezu mit, dass diese Problematik in mehreren Fällen aufge- gung notwendig 

treten ist und deshalb beabsichtigt ist, im Rahmen eines Begutach-
tungsverfahrens eine Gesetzesänderung zu Gunsten der Betroffenen 
anzuregen. 

9.1.8.1.2 Verfahrensfehler bei Behandlung eines Antrages 
auf Einfuhrbewilligung für ein Medikament 

VA St 45-GES/99 

Der Antrag einer Apotheke beim Steiermärkischen Landeshaupt­
mann auf Einfuhrbewilligung fur das Medikament "Melatonin" wur­
de mit Bescheid vom 30. September 1996 abgelehnt. Daraufhin hat 
der Beschwerdeführer in Vertretung dieser Apotheke entsprechend 
dessen Rechtsmittelbelehrung beim Amt der Steiermärkischen Lan­
desregierung fristgerecht Berufung erhoben. Das Amt der Steier­
märkischen Landesregierung hat diese Berufung samt Originalakt 
mit Schreiben vom 23. Jänner 1997 an das Gesundheitsministeriurn 
zur Entscheidung weitergeleitet. 

Die Rechtsbelehrung im genannten Bescheid des Steiermärkischen Verfehlte Rechtsmittel­

Landeshauptmannes war allerdings aus folgenden Gründen verfehlt: belehrung durch Lan­
deshauptmann 
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Zur Entscheidung über Anträge auf Erteilung einer Einfulu-bewilli­
gung nach dem Arzneiwareneinfuhrgesetz ist gemäß § 4 Abs. 1 Arz­
neiwareneinfuhrgesetz der Gesundheitsminister zuständig. Dieser 
kann aber gemäß § 4 Abs. 2 Arzneiwareneinfuhrgesetz die Landes­
hauptmänner ermächtigen, Einfuhrbewilligungen an Antragsteller zu 
erteilen, die ihren Sitz in dem betreffenden Bundesland haben, wenn 
dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenerspamis liegt. So wurde auch der Steiermärkische Landes­
hauptmann durch Verordnung ermächtigt, Unbedenklichkeitsbe­
scheinigungen nach dem Arzneiwareneinfuhrgesetz an Antragsteller, 
die ihren Sitz bzw. Wohnsitz in der Steiermark haben, zu erteilen. 

Im gegenständlichen Bescheid wird daher zutreffend ausgeführt, 
dass auf Grund dieser Regelung eine Delegation der Befugnisertei­
lung von Einfuhrbewilligungen nach dem Arzneiwareneinfuhrgesetz 
an den Steiermärkischen Landeshauptmann anzunehmen ist. Im Fall 
einer solchen Delegation ist aber davon auszugehen, dass dadurch 
kein Instanzenzug entstehen soll, der vorher nicht bestanden hat. 
Demnach tritt die delegierte Behörde an die Stelle der delegieren­
den. So ist es auch nicht Zweck der gegenständlichen Übertragungs­
regelung, die eine möglichst ökonomische Vollziehung sicherstellen 
soll, dass gegen einen Bescheid des delegierten Landeshauptmannes 
die Berufung an den delegierenden Gesundheitsminister zulässig 
wäre, worauf dieser erst wieder entscheiden müsste. 

Vor dem Hintergrund dieser Erwägungen, denen sich letztlich im 
Prüfungsverfahren der V A auch das Amt der Steiermärkischen Lan­
desregierung anschloss, wäre es zu erwarten gewesen, dass das Ge­
sundheitsministerium die gegenständliche Berufung umgehend zu­
rückweist, was allerdings unterblieb. Dies hatte seinen Grund darin, 
dass in den Kanzleiaufzeichnungen der zuständigen Sektion des 
Gesundheitsrninisteriums die gegenständliche Berufung nicht auf­
scheint und samt Original akt in Verstoß geriet. Zudem wurde in der 
EDV lediglich ein Bescheidentwurf aufgefunden, der mit einer Ge­
schäftszahl versehen ist. Unter dieser Geschäftszahl wurde zwar 
auch tatsächlich eine Erledigung abgefertigt, die allerdings einen 
anderen Geschäftsfall betraf. Das Bundesministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales hat daher erst aus Anlass der Beschwerde 
bei der VA die gegenständliche Berufung mit Bescheid vom 13. 
August 1999 zurückgewiesen. 

Es ist daher zusammenfassend festzustellen, dass der Beschwerde 
sowohl hinsichtlich der dargestellten falschen Rechtsmittelbelehrung 
im Bescheid des Steiermärkischen Landeshauptmannes vom 
30. September 1996 als auch hinsichtlich der danach aufgetretenen 
erheblichen Verzögerung der Berufungsentscheidung durch das Ge­
sundheitsministerium Berechtigung zukonu-nt. 
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9.1.8.1.3 Rechtliche Probleme beim Einkauf und der 
Abgabe von Tierarzneimitteln 

VA 22-GU/99 

Bei der VA wurde gegen die Veterinärabteilung der Bezirkshaupt­
mannschaft Dombim Beschwerde geführt und der Vorwurf erhoben, 
dass die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn in gesetzwidriger Art 
und Weise verschiedenste Tierarzneimittel einkaufe und diese zu 
stark verbilligten Preisen (Einkaufspreis) dem Tierheim Dombirn 
überlasse, wo diese Arzneimittel sodann durch Tierärzte, die in ei­
nem Dienstverhältnis zum Heim stünden, zur Behandlung der dort 
untergebrachten Tiere verwendet würden. Die Abwicklung jener 
Arzneimittelbestellungen werde federführend durch den Amtstier­
arzt der Bezirkshauptmannschaft Dombirn vorgenommen. Dieser 
habe die beim Tierheim Dombirn beschäftigten Tierärzte angewie­
sen, sämtliche Arzneimittelbestellungen über die Bezirkshaupt­
mannschaft Dombirn laufen zu lassen und Pharmafmnen, die gegen 
eine derartige Vorgangsweise rechtliche Bedenken äußern, mitzutei­
len, dass die betreffenden Medikamente für eine "Seuchenapotheke" 
der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn bestimmt wären. 

Ausgehend von den Angaben des Beschwerdeführers vertrat die VA 
gegenüber dem Vorarlberger Landeshauptmann die Auffassung, 
dass eine Rechtfertigung der Vorgangsweise der Bezirkshauptmann­
schaft unter Bezugnahme auf den Tatbestand der "Impfprophylaxe" 
im Sinne des § 57 Abs. I Z 5 AMG ausscheidet und die gegenständ­
lichen Arzneimittelbestellungen auch weit über den Zweck der in 
§ 57 Abs. 1 Z 5 AMG genannten "Seuchenbekämpfung" hinausge­
hen. Ergänzend wurde noch darauf hingewiesen, dass auch § 57 
Abs. 1 Z 1 AMG iVm § 13 TierärzteG, § 34 sowie § 35 ApothekenG 
nicht zur Rechtfertigung der gegenständlichen Arzneimittelbestel­
lungen herangezogen werden kann, zumal bei der ' Bezirkshaupt­
mannschaft Dombim wohl weder die Voraussetzungen für eine tier­
ärztliche Hausapotheke noch für eine Anstaltsapotheke vorliegen. 

Der Vorarlberger Landeshauptmann schloss sich der Argumentation 
der VA an. Im Zuge eines neuen tierärztlichen Betreuungskonzepts 
für das Tierheim in Dombim wurde folgende aus Sicht der VA 
rechtlich unbedenkliche Vorgangsweise umgesetzt. Die fur das Tier­
heim notwendigen Medikamente werden über die Hausapotheke der 
die Tiere im Heim betreuenden Tierärzte bezogen. Die verwendeten 
Medikamente werden sodann als Sachaufwand über die Be­
zirkshauptmannschaft Dombirn mit Fördermitteln des Landes Vor­
arlberg abgerechnet. 

Beschwerdevorbringen 

Argumente der VA 

Landeshauptmann 
lenkt ein 
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10 

10.1 

10.1.1 

Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie 

Geschäftsbereich von 
Volksanwältin Dr. Christa Krammer 

Allgemeines 

Gesamtzahl der Fälle: 226 (1998: 234) 

Maßgeblichen Anteil am Beschwerdeaufkommen hatte - wie in den 
Vorjahren - auch heuer wieder der Bereich des Kraftfahrwesens. 
Einen weiteren Schwerpunkt bildete im Fernmeldewesen die Auf­
stellung von Sendemasten durch Mobilfunkbetreiber. Beschwerden 
das Eisenbahnwesen betreffend richteten sich neuerlich gegen Bahn­
lärm und gegen Planung bzw. Errichtung von Hochleistungsstre­
cken. 

10.1.2 Kraftfahrwesen 

Hauptbeschwerdegrund im Bereich Kraftfahrwesen ist nach wie vor 
die Erteilung, Entziehung bzw. Befristung von Lenkberechtigungen. 

10.1.2.1 Führerscheinkosten für Behinderte 

Inhaber von Lenkberechtigungen, deren Gültigkeit auf Gmnd eines Befristete Lenkerbe­

Gebrechens immer nur zeitlich befristet werden, führen bei der VA rechtigungen 

darüber Beschwerde, dass sie auf Grund des neuen Führerscheinge-
setzes mit erheblichen fmanziellen Belastungen rechnen müssen. 

Waren die bisherigen Verlängerungen der Gültigkeit nach den Be- Kostensteigerung 

stimmungen des KFG 1967 durch die Absolvierung einer Nachun-
tersuchung und der Eintragung der Verlängerung der Gültigkeit in 
den Führerschein noch mit relativ geringen Kosten verbunden, so 
kassiert die Behörde jetzt Gebühren für den Amtsarzt und die Neu-
ausstellung des Führerscheins. Für die amtsärztliche Untersuchung 
ist gemäß § 23 Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung ein Be-
trag von S 650,-- zu entrichten. 

Für die VA ist es nicht einzusehen, dass Personen, die bereits durch 
ihr körperliches Leiden (z.B. Diabetes) einen zusätzlichen Aufwand 
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für die Beibehaltung ihrer Lenkberechtigung auf sich nehmen müs­
sen, auch noch deralt zur Kassa gebeten werden. 

Zurückzuführen ist dieser Umstand auf das seit dem 1.11.1997 gel- Neue Rechtslage 

tende Führerscheingesetz bzw. die darauf basierende Gesundheits-
verordnung. Notwendig wurden diese Neuregelungen durch die 
2. EU-Führerscheinrichtlinie. Entsprechend diesen Vorgaben wurde 
ein neues Führerscheingesetz geschaffen. 

Die kritisierten Kosten entstehen dadurch, dass von der Behörde nur 
mehr die neuen EU-Führerscheine ausgestellt werden dürfen. Bei 
jeder jetzt fälligen Verlängerung sind daher die Kosten für die Neu­
ausstellung zu bezahlen. Da in den neuen EU-Führerschein keine 
weiteren Verlängerungen eingetragen werden können, ist bei jeder 
Verlängerung ein neuer Führerschein auszustellen und zu bezahlen. 

Wie bereits erwähnt, wurden in der Führerscheingesetz-Gesund- Gebühr für Amtssach­
heitsverordnung auch Gebühren für die Begutachtung durch den verständigen 

amtsärztlichen Sachverständigen eingefUhrt. So beträgt die Gebühr 
fur eine Nachuntersuchung, wie sie für die Verlängerung einer be-
fristeten Lenkberechtigung meistens notwendig ist, S 650,--. Von 
diesen S 650.- erhält die Gebietskörperschaft, die den Aufwand zu 
tragen hat 75 %, die restlichen 25 % der Amtsarzt. Somit wird für 
die Befassung eines Amtssachverständigen, der neben seiner Ent-
lohnung für diese Tätigkeit ein zusätzliches Honorar erhält, eine 
Gebühr eingehoben. 

Die VA hat dies zum Anlass genommen, um mit dieser Problematik 
an den Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr heranzutreten, 
um hier Änderungen anzuregen. 

Wie der Bundesminister der VA mitteilte, wurde Österreich seitens 
der EU-Kommission das Zugeständnis gemacht, kurze Befristungen 
der Klasse B in den Führerschein einzutragen, um eine oftmalige 
kostenintensive Neuausstellung des Führerscheines zu vermeiden. 
Allerdings sind hier nicht Befristungen die sich über Jahre erstre­
cken gemeint. 

Nach der EU-Führerscheinrichtlinie sind Lenkberechtigungen fur 
die GlUppe 2 (LKW; Bus) jedenfalls zu befristen. Anlässlich jeder 
Befristung ist wegen der Eintragung des aktuellen Gültigkeitszeit­
raumes ein neuer Führerschein auszustellen. Um mit diesen Befris-
tungen eine systemkonforme Regelung festzulegen, wurde im Er-
lasswege vorgeschlagen, erst bei Befristungen von mehr als drei 
Jahren jeweils einen neuen Führerschein auszustellen. 

Zu den Kosten teilte der Bundesminister mit, dass mittels legisti­
scher Maßnahmen beabsichtigt ist, die Verlängerung von befristeten 
Lenkberechtigungen von Stempelgebühren zu befreien. 

Keine weiteren Ein­
tragungen in EU -
Führerschein 
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Hinsichtlich der mü der Erstellung eines amtsärztlichen Gutachtens 
verbundenen Kosten gab der Bundesminister zu bedenken, dass die 
in der Gesundheitsverordnung getroffene Regelung dem politischen 
Willen der Kostendeckung für den behördlichen Aufwand Rechnung 
trägt. Es gibt jedoch auf Grund des Einschreitens der VA auch hier 
Bestrebungen eine Lösung zu finden. Als erster Schritt in diese 
Richtung ist vorgesehen, dass die mit der Erstellung des amtsärztli­
chen Gutachtens verbundene Gebühr im Zuge einer Novellierung 
der Führerschein-Gesundheitsverordnung korrigiert wird. 

10.1.2.2 Verzicht auf die Lenkberechtigung 

Die V A weist darauf hin, dass nach den Bestimmungen des Führer­
scheingesetzes 1997 eine Lenkberechtigung durch Verzicht erlischt 
und nur nach Ablegung einer gesamten Lenkerprüfung wieder zu 
erlangen ist. Im FSG 1997 sind lediglich für den Fall von durch 
Fristablauf erloschenen Lenkberechtigungen Erleichterungen für die 
Wiedererlangung vorgesehen. 

Gemäß § 10 Abs. 4 FSG 1997 entfällt der Nachweis der in Abs. 2 
genannten Schulung für Personen, deren Lenkberechtigung durch 
Fristablauf erloschen ist. Die Behörde hat außerdem bei diesen Per­
sonen von der Einholung eines Gutachtens über die fachliche Befä­
higung abzusehen, wenn 

1. der Antrag auf Erteilung einer neuen Lenkberechtigung innerhalb 
von 18 Monaten seit dem Erlöschen der Lenkberechtigung ge­
stellt wurde, 

2. die Lenkberechtigung für die gleiche Klasse oder Unterklasse 
von Kraftfahrzeugen beantragt wurde und 

3. anzunehmen ist, dass der Antragsteller die fachliche Befähigung 
zum Lenken von Kraftfahrzeugen noch besitzt. 

Verzicht bei Bestim­
mungen über Wieder­
erlangung nicht be­
rücksichtigt 

Dieser Abs. 4 entspricht dem früher geltenden § 67 Abs. 4 KFG Keine neuerliche 

1967, wobei insoferne noch eine Besserstellung der Bewerber einge- Fahrprüfung 

treten ist, als jetzt die Antragstellung innerhalb der Frist von 18 Mo-
naten erfolgen muss. Dies soll verhindern, dass Bewerber um eine 
neue Lenkberechtigung durch zeitliche Verzögerungen etwa auch 
seitens der Behörde eine neuerliche Fahrprüfung ablegen müssen. 

Der Fall des Verzichtes auf die Lenkberechtigung wurde in dieser 
Regelung jedoch nicht berücksichtigt. So muss ein Bewerber um 
eine neue Lenkberechtigung, der auf seine bisherige verzichtet hatte, 
nicht nur der oftmals fur den Verzicht ursächlichen Aufforderung 
zum Nachweis seiner gesundheitlichen Eignung nachkommen, son-
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dem auch eine Fahrplüfung ablegen. Dies auch dann, wenn zwi­
schen Verzicht und Antrag auf Neuelteilung lediglich eine kurze 
Zeitspanne liegt, in welcher der Bewerber vielleicht seinen vor­
schnell abgegeben Verzicht bereut, und die fachliche Befähigung als 
gegeben anzunehmen ist. 

10.1.2.3 Einzelfalle 

10.1.2.3.1 Befristung der Lenkberechtigung 

VA 59-V/98 

N. N. hat bei der VA darüber Beschwerde geführt, dass er innerhalb 
weniger Monate zu amtsärztlichen Untersuchungen erscheinen 
musste und Facharztbefunde beizubringen hatte, über seinen Antrag 
auf Erteilung einer österreichischen Lenkberechtigung jedoch nicht 
entschieden werde. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, hat N.N. am 30. April 1996 
die Umschreibung seiner schweizerischen Lenkberechtigung in eine 
österreichische Lenkberechtigung bei der BH Feldkirch beantragt. 
Im Hinblick auf die Vorgeschichte (Alkoholdelikt) wurde er einer 
amtsärztlichen Untersuchung unterzogen und musste auch einen 
Facharztbefund beibringen. Im amtsärztlichen Gutachten wurde er 
als bedingt geeignet beurteilt und eine Nachuntersuchung in drei 
Monaten als notwendig erachtet. Entschieden wurde von der BH 
Feldkirch über den Antrag erst mit Bescheid vom 8. Juni 1998, wo­
bei der Antrag abgewiesen wurde. Der Beschwerdeftihrer hatte sich 
nämlich inzwischen geweigert, weitere Untersuchungen über sich 
ergehen zu lassen bzw. Facharztbefunde vorzulegen. Seiner dagegen 
eingebrachten Berufung wurde vom Landeshauptmann von Vorarl­
berg insofem teilweise Folge gegeben, als ihm die Lenkberechti­
gung unter Auflagen befristet bis 7. Jänner 2000 erteilt wurde. 

Die Beschwerde wurde von der VA deshalb als berechtigt erachtet, 
da der Beschwerdeführer in den zwei Jahren zwischen AntragsteI­
lung und Bescheiderlassung durch die Behörde erster Instanz in Ab­
ständen von wenigen Monaten mehrmals zu einer amtsärztlichen 
Untersuchung vorgeladen wurde, wobei Befristungen zwischen zwei 
und sechs Monaten vom Amtsarzt empfohlen wurden. Zu einer Er­
teilung der Lenkberechtigung ist es in dieser Zeit jedoch nicht ge­
kommen. Von der Kraftfahrbehörde wurde ins Treffen geführt, dass 
N.N. Vorladungen zur Behörde nicht nachgekommen sei, weshalb 
ihm die Lenkberechtigung nicht erteilt werden konnte. 

Dazu ist von der VA zu bemerken, dass für die Erteilung der Lenk­
berechtigung ein persönliches Erscheinen des Antragstellers nicht 

Beschwerde 

Antrag auf Umschrei­
bung einer auslä ndi­
schen Lenkberechti­
gung 

Mehrmalige a mtsärzt­
liche Untersuchungen 

153 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 155 von 232

www.parlament.gv.at



etforderlich ist. Es kann angenommen werden, dass N.N. bei Erhalt 
des Bescheides über die Erteilung der Lenkberechtigung bei der 
Behörde vorgesprochen hätte, um den Führerschein abzuholen. 

Weiters erscheint eine Befristung der Gültigkeit einer Lenkberechti­
gung auf zwei Monate im Hinblick auf den mit der Verlängerung 
der Gültigkeit verbundenen Aufwand nicht zweckmäßig. Vom 
Amtsarzt wurde für die Erstellung der Gutachten die Beibringung 
von entsprechenden Befunden zur Kontrolle der weiteren Persön­
lichkeitsentwicklung verlangt, doch sind im Akt die fachärztlichen 
Befunde nicht enthalten, sodass die darauf beruhenden Rückschlüsse 
nicht nachvollziehbar sind. 

Kurze Befristungszeit­
räume 

Nach Ansicht der VA hätte die Behörde erster Instanz bereits die Beanstandung 

nun von der Berufungsbehörde gewählte Vorgangsweise einschla-
gen müssen. Wenn aus ärztlicher Sicht eine Kontrolle der weiteren 
Persönlichkeitsentwicklung als notwendig erscheint und diese auch 
durch die Auflage, in Abständen von einem bzw. zwei Monaten 
Kontrollbefunde vorzulegen, gewährleistet werden soll, so hätte die 
Gültigkeit der Lenkberechtigung ähnlich wie durch die Berufungs-
behörde über einen längeren Zeitraum befristet werden können. 
Schließlich war der Beschwerdeführer zwischen 1. Juli 1996 und 
29. Juli 1997 drei Mal bei der amtsärztlichen Untersuchung und hat 
jedesmal Facharztbefunde beigebracht, ohne die Lenkberechtigung 
erteilt zu erhalten, obwohl er zum Lenken von Kraftfahrzeugen be-
dingt geeignet beurteilt wurde. 

Am 2. März 1998 war N.N. neuerlich beim Amtsarzt. Die Beibrin­
gung eines weiteren Befundes hat er dabei verweigert, wodurch es 
schließlich zur Abweisung seines Antrages gekommen ist. 

Die von der Behörde erster Instanz in ihren Stellungnahmen ange­
führte mangelhafte Mitwirkung des Beschwerdeführers im Vetfah­
ren konnte als Rechtfertigung insofern nicht gewertet werden, da 
wie bereits eingangs erwähnt, ein persönliches Erscheinen für die 
Erteilung einer Lenkberechtigung nicht Voraussetzung ist. Im Hin­
blick auf diesen Verfahrensverlauf hat die V A der Beschwerde da­
her Berechtigung zuerkannt. 

10.1.2.3.2 Lenkererhebung - Verwaltungsstrafe -
Empfehlung 

VA 7-V/98 

N.N. aus T. hat bei der VA darüber Beschwerde geführt, dass mit Beschwerde 

Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates im Land Niederös-
terreich, Außenstelle Wiener Neustadt, vom 3. Dezember 1997 seine 
Berufung gegen eine mit Straferkenntnis der Bezirkshauptmann-
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schaft Baden vom 29. August 1996 verhängte Vetwaltungsstrafe 
wegen Übertretung des § 103 Abs. 2 KFG 1967 abgewiesen und der 
erstinstanzliehe Bescheid bestätigt wurde. In diesem Verfahren war 
er beschuldigt worden, eine falsche Lenkerauskunft erteilt zu haben, 
obwohl es sich bei dem angezeigten Fahrzeug nicht um seines han­
deln konnte. 

Die VA hat eine Prüfung eingeleitet und in die gesamten Aktenun­
terlagen Einsicht genommen. Wie dabei festzustellen war, wurde der 
Lenker des PKW s, Marke BMW 316i compact, silber lackiert, 
Kennzeichen BN-.. .. angezeigt, am 15. Jänner 1996 im Ortsgebiet 
von Brunn am Gebirge Nebelscheinwerfer vetwendet zu haben, ob­
wohl die Voraussetzungen dafür nicht gegeben waren. 

Die von der Bezirkshauptmannschaft Mödling durchgeführte Len­
kererhebung wurde vom Beschwerdeftihrer dahingehend beantwor­
tet, dass sein PKW zum Tatzeitpunkt nachweislich in Wien abge­
stellt gewesen wäre. Daraufhin wurde nach Einvernahme des Mel­
dungs legers, welcher dabei seine Angaben in der Anzeige bestätigt 
hatte, das Vetwaltungsstrafverfahren wegen Übertretung des § 103 
Abs. 2 KFG durchgeführt, dessen Ergebnis schließlich zur Be­
schwerde bei der V A geführt hat. 

Wie bereits angeftihrt, wurde vom Meldungsleger das Fahrzeug als 
PKW der Marke BMW 316i compact silber lackiert, beschrieben. 
Vom Beschwerdeftibrer wurde seiner Berufung gegen das Straf er­
kenntnis der BH Baden die Ablichtung des Zulassungsscheines und 
der die Fahrzeugdaten betreffenden Seite des Typenscheines beige­
legt. Aus dem Typengenehmigungsbescheid ist zu entnehmen, dass 
es sich beim Fahrzeug des Beschwerdeftihrers um einen PKW der 
Marke BMW 318i, 2-türig, diamantschwarz lackiert, handelt. Auch 
für die Berufungsbehörde war somit ersichtlich, dass sich der PKW 
des Beschwerdeführers in seinem Aussehen grundsätzlich vom an­
gezeigten Fahrzeug unterscheidet. Abgesehen davon, dass nach An­
gaben des Beschwerdeftibrers an seinem Fahrzeug keine Nebel­
scheinwerfer vorhanden sind, war aus dem Typenschein ersichtlich, 
dass es sich um eine schwarze Stufenhecklimousine handelt und 
daher rnit dem angezeigten Fahrzeug (Kombi, silber lackiert) nicht 
ident sein kann. 

Anzeige 

Lenkererhebung 

Angezeigtes Fahrzeug 
unterscheidet sich 
wesentlich vom Kfz 
des Beschuldigten 

Im Hinblick auf diesen Akteninhalt erschien der VA die Entschei- Beweiswürdigung 
dung des Unabhängigen Vetwaltungssenates Niederösterreich nicht nicht nachvollziehbar 

nachvollziehbar. Den Angaben des Meldungslegers, sich beim Able-
sen der Kennzeichentafel nicht geirrt zu haben, stand die gewichtige 
Rechtfertigung des Beschwerdeführers gegenüber, dass ein völlig 
anderes Fahrzeug als das angezeigte für ihn zugelassen ist. Im Beru-
fungsverfahren hat sich der Unabhängige Vetwaltungssenat Nieder-
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östelTeich, Außenstelle Wiener Neustadt, offensichtlich mit dieser 
Frage nicht näher auseinander gesetzt. Über die aus den Aktenunter­
lagen ersichtlichen Gegensätze zwischen dem angezeigten Fahrzeug 
und dem Fahrzeug des Beschwerdeführers mit der Bemerkung hin­
wegzugehen, dass das diesbezügliche Vorbringen des Beschwerde­
führers, an dessen Richtigkeit offensichtlich auch nicht gezweifelt 
wurde, keine rechtliche Relevanz habe, da lediglich das behördliche 
Autokennzeichen ausschlaggebend sei, erschien der VA als schwer 
wiegender Verfahrensmangel. 

Auch der in der BeweisWÜJ"digung im Bescheid erwähnte Diensteid 
des Anzeigenlegers und der von ihm genossenen Schulung über 
richtige Wahrnehmung von Verkehrsvorgängen im 
Verkehrsaufsichtsdienst konnte nach Ansicht der VA hier nicht den 
alleinigen Ausschlag geben. Der VA erschien es jedenfalls 
unverständlich, dass das zuständige Mitglied des Unabhängigen 
Verwaltungs senates einen Irrtum beim Ablesen des Kennzeichens 
ausgeschlossen hat, gleichzeitig jedoch einen Intum bei der 
Wahrnehmung des gesamten Erscheinungsbildes des Fahrzeuges 
toleriert. Die V A ist daher mit diesen Bedenken an den 
Unabhängigen Verwaltungssenat im Land NiederöstelTeich 
herangetreten und hat um Stellungnahme ersucht. 

Vom Präsidenten des Unabhängigen Verwaltungssenates im Land UVS beharrt 

Niederösterreich wurde daraufhin in der Stellungnahme ausgeführt, 
dass das zuständige Mitglied keine Veranlassung sieht, die Bestim-
mung des § 52a VStG 1991 anzuwenden. Begründet wurde diese 
Mitteilung damit, dass der Meldungsleger bereits mehrmals zu dem 
in seiner Anzeige festgehaltenen Sachverhalt Äußerungen abgab, 
wobei er unter anderem die fehlerlose Feststellung des gegenständli-
chen Kennzeichens durchaus glaubhaft darzulegen vermochte. Ein 
Irrtum hinsichtlich der Farbe und der Type des Fahrzeuges sei nach 
der ständigen Judikatur von untergeordneter Relevanz. Der Beschul-
digte habe hingegen die ihm zur Last gelegte Verwaltungsübertre-
tung geleugnet, ohne seinerseits entsprechende Beweismittel je er-
bracht zu haben. Der Einschreiter hätte seine Verantwortung viel-
mehr lediglich darauf beschränkt, die ihm vorgehaltenen konkreten 
Erhebungsergebnisse für unrichtig zu erklären, ohne für seine Be-
hauptung entsprechende Beweise anbieten zu können. Da seitens des 
Berufungswerbers weder konkrete Beweise vorgelegt noch entspre-
chende Anträge gestellt worden waren, könnte im erlassenen Be-
scheid keine Verfahrensmangel erblickt werden. 

Zu diesen Ausführungen war von der VA zu bemerken, dass es nicht 
den Tatsachen entsprach, dass der Beschwerdeführer im Verfahren 
seine Verantwortung lediglich auf Behauptungen beschränkt und 
keine entsprechenden Beweismittel erbracht hat. Der der Beschwer-
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deführer hatte seiner Berufung Ablichtungen des Typenscheines und 
des Zulassungsscheines beigelegt. Für die Berufungsbehörde war 
daher klar ersichtlich, dass es sich bei dem angezeigten Fahrzeug 
und dem für den Beschwerdeführer zugelassenen Fahrzeug um zwei 
verschiedene Fahrzeuge handeln musste. Aus den Formulierungen 
im Berufungsbescheid kann geschlossen werden, dass dies vom Un­
abhängigen Verwaltungssenat auch wahrgenommen wurde. Es er­
schien der VA auch durchaus verständlich, wenn der Beschwerde­
führer keine weiteren oder zusätzlichen Beweisanträge gestellt bzw. 
Beweise vorzulegen versucht hatte, wenn aus den zur Verfügung 
gestellten Unterlagen bereits klar ersichtlich war, dass es sich bei 
dem Fahrzeug in der Anzeige nicht um seines gehandelt haben 
konnte. Offenbar wurde vom Unabhängigen Verwaltungssenat er­
waltet, dass der Beschwerdeführer nicht nur nachweist, dass das 
angezeigte Fahrzeug nicht mit seinem ident war, sondern dass sich 
sein Fahrzeug auch tatsächlich nicht am Tatort befunden hat. Nach 
Ansicht der VA ließ sich die getroffene Entscheidung des Unabhän­
gigen Verwaltungssenates nicht mit jener Judikatur des Verwal­
tungsgerichtshofes untermauern, wonach Farbe und Type des ange­
zeigten Fahrzeuges von sekundärer Bedeutung wären, wenn derartig 
gravierende Unterschiede bestehen. So geht der VwGH in mehreren 
Erkenntnissen davon aus, dass "allfällige Ungenauigkeiten" keine 
entscheidende Bedeutung hätten. Im gegenständlichen Fall kann 
man jedoch die zwischen den Angaben des Meldungslegers und 
jenen im Typenschein bestehenden Differenzen nicht als "allfällige 
Ungenauigkeiten bezeichnen, wenn nicht nur die Farbe sondern 
auch das gesamte Erscheinungsbild nicht übereinstimmen. 

Wenn es schon dem Beschwerdeführer im Verfahren offensichtlich 
nicht gelungen war, den Unabhängigen Verwaltungssenat mit seinen 
Argumenten zu überzeugen, so hätten doch bei der Beweiswürdi­
gung zumindest massive Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit des 
Ergebnisses entstehen müssen. Im Hinblick auf die Differenzen hät­
te der Unabhängige Verwaltungssenat auch eine Berufungsverhand­
lung durchführen können, um etwa durch Vorführung des Fahrzeu­
ges Klarheit zu schaffen. Schließlich war davon auszugehen, dass 
bei einer Vorführung des Fahrzeuges festzustellen gewesen wäre, ob 
der PKW überhaupt mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet ist. 

Dass vom Unabhängigen Verwaltungssenat im Land Niederöster- Empfehlung 

reich die vom Beschwerdeführer vorgelegten Beweise unbeachtet 
geblieben und weitere Ermittlungen im obigem Sinne unterblieben 
sind, wurde von der Volksanwaltschaft als Missstand in der Ver-
waltung im Sinne des Artikel 148a B-VG betrachtet. Dem Unab-
hängigen Verwaltungssenat im Land Niederösterreich hat die V A in 
ihrer kollegialen Sitzung am 9. April 1999 daher die Empfehlung 

157 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 159 von 232

www.parlament.gv.at



erteilt, den gegenständlichen Bescheid 111 Anwendung des § 52a 
VStG aufzuheben. 

Vom Unabhängigen Verwaltungssenat im Land Niederösterreich 
wurde der Empfehlung nicht nachgekommen, wobei dies vom 
zuständigen Mitglied mit den bereits bekannten Argumenten be­
gründet wurde. 

10.1.2.3.3 Verwaltungsstrafen trafen Unschuldigen 

VA 57-V/99 

N.N. aus W. hat sich wegen mehrerer Verwaltungsstrafen wegen Beschwerde 

Übertretung des KFG an die V A gewendet. Dabei kritisierte er, dass 
er als Verantwortlicher einer Firma herangezogen wurde, obwohl er 
zu diesem Zeitpunkt aus der Firma längst ausgeschieden war. 

Die VA leitete eine Prüfung ein, wobei sich die Berechtigung der 
Beschwerde bestätigt hat. 

Auf Grund des Einschreitens der VA hat die Bundespolizeidirektion Verwaltungsstrafen 

Wien die Verwaltungsstrafverfahren mit den Zahlen aufgehoben 

S 188.047/Z/96, S 228.898/Z/96, S 143.620/Z/96, S 205.474/Li/96, 
S 211.687/J/96, S 228.886/Z/96 und S 235.2111Z/96 eingesteHt bzw. 
die Strafbescheide gemäß § 52a VStG aufgehoben. 

Als Rechtfertigung für die Bestrafung wurde von der Bundespoli- Falsche Person 

zeidirektion Wien angegeben, dass zum Zeitpunkt der 
Lenkererhebungen aus dem Firmenbuch des Handelsgerichtes, 
welches einmal pro Jahr an die Behörde versendet wird, der 
Beschwerdeführer als Geschäftsführer der Firma D. aufgeschienen 
ist. Nachdem l)unmehr festgestellt wurde, dass N.N. seit 18. Jänner 
1996 nicht mehr Geschäftsführer der Firma war, hat die 
Bundespolizeidirektion Wien auf Grund des Einschreitens der VA 
die Strafbescheide aufgehoben. 
Im Hinblick auf diese Aufhebungen der Strafbescheide konnte der 
Beschwerdegrund als behoben betrachtet werden. 

10.1.2.3.4 Reservierung eines Wunschkennzeichens 

VA 132-V/99 

N.N. hat bei der VA bezüglich der Zuweisung eines Wunschkenn- Beschwerde 

zeichens Beschwerde geführt. Dabei hat er kritisiert, dass er trotz 
Einzahlung des geforderten Betrages das Wunschkennzeichen nicht 
erhalten hat. Die V A hat das Vorbringen einer Prüfung unterzogen. 
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Grundsätzlich ist zum Beschwerdevorbringen festzustellen, dass 
gemäß § 48a Abs. 3 KFG 1967 für die Zuweisung oder Reservierung 
eines Wunschkennzeichens eine Abgabe in der Höhe von S 2000.­
mittels eines zur postalischen Einzahlung geeigneten Beleges an den 
Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds zu entrichten ist. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, hatte N.N. diesen Betrag 
nicht mit dem ihm übergebenen Zahl schein überwiesen, sondern 
direkt bei der Amtskasse der Bezirkshauptrnannschaft Feldkirch 
einbezahlt. Da bei der Zulassungsstelle keine Verständigung über 
den überwiesenen Betrag einlangte und auch die Amtskasse bezüg­
lich der Einzahlung keine weitere Veranlassung traf, ging die Zulas­
sungsstelle der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch davon aus, dass 
die Einzahlung unterlassen wurde und somit der Antrag auf Zuwei­
sung des Wunschkennzeichens als zulückgezogen zu werten sei. 

Nachdem der Beschwerdeführer über Anraten der VA diesen Irrtum 
durch die Vorlage der Einzahlungsbestätigung aufgeklärt hatte, wur­
de ihm der Betrag zurückgezahlt. 

Im Hinblick auf diese Maßnahmen konnte der Beschwerdegrund 
als behoben betrachtet werden, da auch der Beschwerdeführer am 
Wunschkennzeichen nicht mehr interessiert war. 

10.1.2.3.5 Amtsärztliche Untersuchung 

Wunschkennzeichen 

Einzahlung bei der 
Amtskassa entgegen­
genommen 

Die amtsärztliche Untersuchung soll sich hauptsächlich auf jene Mängel be­

schränken, die Auswirkungen auf die Eignung haben. 

Einzelfall: 

VA 184-V/98 

N.N. aus G. hat bei der VA über die amtsärztliche Untersuchung Beschwerde 

anlässlich ihres Antrages auf Streichung der Brillenklausel Be-
schwerde geführt. Dabei hat sie kritisiert, dass sie sich ausziehen 
und einer vollständigen Untersuchung unterziehen musste, obwohl 
lediglich ihre Sehleistung zu überprüfen war. Die V A hat eine Prü-
fung durchgeführt und auch in den Bezug habenden Verwaltungsakt 
der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung Einsicht genommen. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, wurde der Beschwerdeführe- Streichung einer Auf­

rin die Lenkberechtigung auf Grund einer Sehschwäche mit der Auf- lage 

lage erteilt, dass sie beim Lenken von Kraftfahrzeugen eine Brille zu 
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tragen habe. Nachdem sich offensichtlich ihr Sehvermögen verbes­
sert hatte, hat sie einen Antrag auf Streichung dieser Auflage ge­
stellt. Daraufhin wurde sie der Amtsärztin zur Untersuchung zuge­
wiesen. 

Zum Verlauf dieser Untersuchung wurde von der Amtsärztin der VA 
gegenüber ausgeführt, dass ihr die Beschwerdeftihrerin zur amts­
ärztlichen Untersuchung wegen der Brillenstreichung zugewiesen 
wurde. Sie hätte sie aufgerufen, in eine Kabine gebeten und sie er­
sucht den Oberkörper frei zu machen, da die Amtsärztin die Absicht 
hatte, sie auch klinisch zu untersuchen. 

Auf Grund der schließlich durchgeftihrten Untersuchung hat die 
Amtsärztin die Beschwerdeftihrerin als gesundheitlich geeignet zum 
Lenken von Kraftfahrzeugen beurteilt und auch der Streichung der 
Auflage zugestimmt. 

Das Beschwerdevorbringen wurde somit durch die Prüfung bestä­
tigt. 

Untersuchung durch 
Amtsärztin 

Dazu ist von der V A zu bemerken, dass auf Grund massiver Be- Nachuntersuchungen 

schwerden bezüglich der Durchführung von Nachuntersuchungen 
wegen einer Sehschwäche bereits im Jahr 1987 vom damaligen 
Bundesministerium ftir öffentliche Wirtschaft und Verkehr erlass-
mäßig geregelt wurde, dass sich eine derartige Untersuchung in ers-
ter Linie auf die bei der vorangegangenen Untersuchung festgestell-
ten körperlichen und/oder geistigen Mängel, die Grund fur die Be-
fristung oder die sonstigen Einschränkungen der Lenkberechtigung 
waren, zu konzentrieren und in der Regel auch darauf zu beschrän-
ken haben. 

Auch in der Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung ist im § 1 
Abs. 1 Z. 4 bei der amtsärztlichen Nachuntersuchung geregelt, dass 
sich diese auf die gesundheitlichen Mängel zu beschränken hat, auf 
Grund derer die Nachuntersuchung vorgeschrieben wurde. 

Im Fall der Beschwerdeftihrerin handelte es sich zwar nicht um eine Beanstandung 

Nachuntersuchung auf Grund einer befristeten Lenkberechtigung, 
doch sollte hier durch die Amtsärztin lediglich geklärt werden, ob 
die bestehende Auflage des Tragens von Brillen weiterhin bestehen 
müsse oder gestrichen werden kann. Nach Ansicht der VA hätte sich 
daher die amtsärztlichen Untersuchung auf jenen gesundheitlichen 
Mangel beschränken müssen, der dieser Auflage zu Grunde lag. 
Zwar bleibt es dem Gutachter unbenommen, bei Auftreten anderer 
Auffälligkeiten die Untersuchung entsprechend auszudehnen, doch 
ging sowohl aus dem Beschwerdevorbringen als auch aus der Stel-
lungnahme der Amtsärztin hervor, dass sie eine umfassende Unter-
suchung vorhatte und die Beschwerdeführerin zum Entkleiden auf-
forderte, ohne sie gesehen zu haben. 
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Im Hinblick auf diesen Sachverhalt hat die VA der Beschwerde Be- Beschwerde berechtigt 

rechtigung zuerkannt und die Vorgangsweise bei der amtsärztli-
chen Untersuchung gegenüber dem Bundesminister für Wissen-
schaft und Verkehr beanstandet. 

10.1.2.3.6 Erteilung einer Lenkberechtigung für die G r uppe 2 

VA 52-V/99 

N.N. führte für ihren Sohn bei der VA darüber Beschwerde , dass er Lenkberecbtigung für 

den LKW-Führerschein nicht erlangen könne, da er vor Jahren ein die Gruppe 2 

Suchtgiftproblem hatte. Die VA hat das Vorbringen geprüft und 
auch mit dem Bundesmiillster für Wissenschaft und Verkehr Kon-
takt aufgenommen. 

Bei der Prüfung war von der VA festzustellen, dass die Kraftfahrbe­
hörden davon ausgingen, dass entsprechend den Bestimmungen des 
§ 14 Abs. 5 Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung Personen, 
die alkohol-, suchtmittel- oder arzneimittelabhängig waren, vom 
Erwerb einer Lenkberechtigqng für die Gruppe 2 ausgeschlossen 
sind. 

Auslegung des FSG 
durch Behörden 

Die mit den in dieser Bestimmung angeführten Abhängigkeiten ver- Härte 

bundenen Sanktionen erschienen auch der V A im Vergleich zu an-
deren Erkrankungen als besondere Härte. Der mit der Beschwerde 
befasste Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr hat mitge-
teilt, dass durch eine Änderung der Gesundheitsverordnung hier 
insofeme eine Erleichterung eintreten wird, dass auch derart abhän-
gig gewesenen Personen künftig unter bestimmten Voraussetzungen 
die Lenkberechtigung für LKWs erteilt werden kann. Ein entspre­
chender Entwurf liege bereits vor und es sei darin vorgesehen, dass 
solche Personen nach einer befürwortenden fachärztlichen Stellung­
nahme, in der ein ausreichender Zeitraum der Freiheit von der Ab­
hängigkeit bestätigt wurde, eine solche Lenkberechtigung unter der 
Bedingung ärztlicher Kontrolluntersuchungen wieder erteilt werden 
könne. 

Inzwischen hatte in einem ähnlichen Fall der Verwaltungsgerichts- Änderung der Ausle­

hof eine Entscheidung getroffen, in welcher er die fragliche Geset- gung durch VwGH 

zesstelle anders interpretielte und die Rechtsmeinung vertrat, dass 
die Bestimmung des § 14 Abs. 5 Führerscheingesetz-Gesundheits-
verordnung den Erwerb einer Lenkberechtigung für die Gruppe 2 
nicht ausschließe. 

Auf Grund dieser Rechtsansicht des Verwaltungsgerichtshofes 
konnte dem Sohn der Beschwerdeführerin empfohlen werden, einen 
Antrag auf Erteilung der gewünschten Lenkberechtigung zu stellen. 
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10.1.2.3.7 Typisierung einer Anhängevorrichtung bei einem 
Traktor - Zuständigkeit 

VA 175-V/99 

N.N. aus W. hat bei der VA bezüglich der Typisierung einer Anhän­
gevorrichtung an seinem Traktor Beschwerde geführt. Er habe bei 
der BH HaItberg einen Antrag auf Überprüfung gestellt, dafür auch 
einen Termin bekommen, jedoch sei er von der Plüfstelle mit sei­
nem Traktor nach Wien verwiesen worden, da der Traktor in Wien 
zugelassen ist. Eine Anreise mit dem Traktor von der Steielmark 
nach Wien sei für ihn nicht zumutbar. Die VA hat das Vorbringen 
geprüft und auch mit dem Bundesministerium ftir Wissenschaft und 
Verkehr Kontakt aufgenommen. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, hatte N.N. am 23 . September 
1999 bei der Zulassungsstelle der BH Hartberg vorgesprochen und 
um einen Antrag auf Genehmigung einer Anhängevorrichtung er­
sucht. Auf Grund des von ihm angegebenen Wohnortes in St. L. 
wurde ihm dieser Antrag ausgefolgt. N.N. hatte noch am selben Tag 
bei der Amtskasse der BH Hartberg die Stempelgebühr von S 180,­
entrichtet. Als Termin ftir die Vorführung des gegenständlichen 
Kraftfahrzeuges zwecks technischer Begutachtung wurde ihm der 
Termin am 29. September 1999 in Grafendorf genannt. Ein Erlag­
schein zwecks Einzahlung der erforderlichen Verwaltungsabgabe 
von S 240,- wurde ebenfalls übergeben und dieser Betrag vom Be­
schwerdeftihrer auch zur Einzahlung gebracht. 

Als N.N. zur Begutachtung in Grafendorf am 29. September 1999 
erschien, stellte sich heraus, dass der Traktor in Wien zugelassen ist. 
Bis zu diesem Zeitpunkt war der Behörde dieser Umstand nicht be­
kannt. 

Auf Grund dieser Zulassung wurde ihm mitgeteilt, dass die Zustän­
digkeit zur Überplüfung bei der Magistratsabteilung 46 in Wien 
gelegen ist. Dort könne er einen Delegierungsantrag stellen. Weiters 
wurde ihm mitgeteilt, dass er die bereits eingezahlten Gebühren 
bzw. Abgaben rückfordem könne. 

Ein Fehlverhalten konnte von der VA den Behörden hier nicht ange­
lastet werden, da erst bei Vorführung des Traktors ersichtlich wurde, 
dass das Fahrzeug in Wien zugelassen ist. 

Bezüglich der weiteren Vorgangsweise wurde der Beschwerdeftihrer 
informiert, dass er den in seinem Besitz befmdlichen Originalantrag 
beim Amt der Wiener Landesregierung, Magistratsabteilung 46, und 
gleichzeitig einen Antrag auf Delegierung der Durchführung dieses 
Verfahrens an den Landeshauptrnann von Steiermark einbringen 
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könne. Das Genehmigungsverfahren wird dann über Delegierung 
der Magistratsabteijung 46 an den Landeshauptmann von Steiermark 
von diesem durchgeftlhrt. Die damit verbundenen S 240,- an Ver­
waltungsabgabe hatte er bereits entrichtet. Die Fahrt mit dem Trak­
tor nach Wien konnte dem Beschwerdeführer somit erspart bleiben. 

10.1.3 Eisenbahnwesen 

Wie die VA schon mehrmals berichtet hat, wurden für die schall­
technische Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken bereits vor 
einiger Zeit für sämtliche Bundesländer Arbeitsgruppen unter Feder­
ftihrung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr so­
wie unter Mitwirkung der zuständigen Vertreter der jeweiligen Lan­
desregierungen, der Österreichischen Bundesbahnen und von unab­
hängigen Gutachtern gebildet. Auf Basis des Schienenverkehrslärm­
katasters, welcher zonenweise die zukünftige Belastung der Wohn­
bevölkerung entlang der Eisenbahn-Bestandsstrecken ausweist, wur­
den Prioritätenreihungen nach objektiven Kriterien erarbeitet. Als 
wesentliche Voraussetzung fUr das schall technische Sanierungspro­
gramm ist der Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung zu sehen. 
Diesbezügliche Verhandlungen sind zwischen dem Bundes­
ministelium für Wissenschaft und Verkehr und den Ländern zu füh­
ren. 

Wie im 21. Bericht ausgeftihrt, war von der VA festzustellen, dass 
die Bewohner des Bundeslandes Niederösterreich gegenüber ande­
ren Bahnanrainern in anderen Bundesländern krass benachteiligt 
waren. Dies resultierte daraus, dass sich das Land Niederösterreich 
an der Finanzierung der Sanierung von Bestandsstrecken nicht betei­
ligte. 

Die VA regte daher an, rasch eine Einigung anzustreben, um auch 
lärmgeplagten Anrainern von Bahnstrecken in Niederösterreich zu 
helfen. 

Sanierung von Be­
standsstrecken 

Von der VA konnte nun festgestellt werden, dass es im Herbst 1999 Einigung mit Nieder­

zu einer Einigung mit dem Bundesland Niederösterreich gekommen österreich 

ist. 

Der Landeshauptmann von Niederösterreich und der Bundesminister 
für Wissenschaft und Verkehr haben am 16. September 1999 ein 
Übereinkommen über die Planung, Durchführung, Erhaltung und 
Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen an Eisenbahn-Bestands­
strecken der ÖBB im Bundesland Niederösterreich unterzeichnet. 

Mit Vertragsunterzeichnung ist die Grundlage zur dauerhaften 
schalltechnischen Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken in 
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Niederösterreich gegeben. Ziel ist es, an stark belasteten Schienen­
strecken die Lärmbelastung der anrainenden Wohnbevölkerung auf 
ein veltretbares Ausmaß zu senken. Damit soll auch die Akzeptanz 
der Bahnanrainer für die angestrebte weitere Verlagerung des Ver­
kehrs von der Straße auf die Schiene gehoben werden. 

Verbleibt somit nur noch das Land Wien, welches die Beteiligung Weigerung des Landes 

am Projekt "Sanierung von Bestandsstrecken" verweigert. Wien aufrecht 

10.1.3.1 Übertretung der EisenbahnkreuzungsVO 

VA 90-V/99 

N.N. hat bei der VA über eine Bestrafung wegen Übertretung der 
Eisenbahnkreuzungsverordnung Beschwerde geftihrt. Die VA hat 
das Vorbringen einer Prüfung unterzogen und die Beschwerde als 
berechtigt erkannt. 

Verhängung einer 
Geldstrafe 

Im Zuge der Prüfung wurde der Bundesminister fUr Wissenschaft Oberste Eisenbahnbe­

und Verkehr als oberste Eisenbehörde über die Beschwerdeinfor- hörde verweigert Mit­

miert und um Übermittlung des Verwaltungsaktes ersucht. Diesem 
Ersuchen wurde von der obersten Eisenbahnbehörde nicht entspro­
chen. Die VA wurde an die zur Durchführung des Verwaltungsstraf­
verfahrens zuständige Behörde verwiesen. Die VA hat sich darauf­
hin an den Polizeipräsidenten der Bundespolizeidirektion Wien ge­
wendet und um Stellungnahme zum Beschwerdevorbringen ersucht. 

wirkung im Prüfver-
fahren 

Bei der Prüfung der Angelegenheit war festzustellen, dass der Be- Verfahrensablauf 

schwerdeführer ursprünglich mit Strafverfügung vom 22. November 
1994 bestraft wurde, da er einen Bahnübergang mit seinem Fahrzeug 
überquerte, bevor die Schranken völlig offen waren. Auf Grund sei-
nes Einspruches erging das Straferkenntnis vom 9. März 1995, ge-
gen welches er Berufung an den Unabhängigen Verwaltungssenat 
des Landes Wien erhoben hat. Diese Berufung wurde mit Bescheid 
vom 8. Mai 1996 abgewiesen. Die vom Bezirkspolizeikommissariat 
Währing versuchte Zustellung des Bescheides verlief ergebnislos, da 
der Beschwerdeführer offensichtlich die Abgabestelle geändert hat-
te. Nach Bekanntwerden des Aufenthaltsortes erfolgte erst mit 
26. April 1999 eine Zustellung des Berufungsbescheides. 

Im Hinblick auf diese späte Zustellung des Berufungsbescheides war Vollstreckungsver­

davon auszugehen, dass bereits die Stratbarkeitsverjährung eingetre- jährung eingetreten 

ten war. Die verhängte Strafe durfte daher nicht mehr vollstreckt 
werden. 

Der Polizeipräsident der Bundespolizeidirektion Wien hat daraufhin Einstellung 

die Weisung erteilt, die Fahrnis- und Gehaltsexekution einzustellen 
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und den Akt neuerlich dem Unabhängigen Verwaltungssenat zur 
Einstellung des Vetfahrens zu übermitteln. 

Im Hinblick auf diese Maßnahme konnte der Beschwerdegrund 
somit als behoben betrachtet werden. 

10.1.3.2 

VA 37-V/99 

Sicherung einer Eisenbahnkreuzung 

Im Gemeindegebiet von Niederöblam in der Steiermark befindet Unfall trächtige Eisen­

sich eine ungesicherte Eisenbahnkreuzung, bei der es immer wieder bahnkreuzung 

zu schweren Unfällen gekommen ist. Der VA wurden lediglich die 
Unfälle mit Personenschaden bekannt. Der erste Unfall mit tödli-
chem Ausgang ereignete sich bereits am 4. Oktober 1990, zuletzt 
wurde am 29. Dezember 1998 ein 10-jähriges Kind getötet und die 
Lenkerin schwerst verletzt. 

Weiters wurde der VA bekannt, dass bereits seit Jahren eine zweck- Forderung von Siche­

entsprechende Sicherungsmaßnahrne des Eisenbahnüberganges ge- rungsmaßnahmen 

fordert wird. Diesbezüglich ist auch die Frau Landeshauptmann der 
Steiermark an den Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr 
mit Schreiben vom 30. Dezember 1998 herangetreten. Daraufbin 
wurden die Österreichischen Bundesbahnen vom Bundesministeri-
um für Wissenschaft und Verkehr beauftragt, ehestmöglich Entwür-
fe für technische Sicherungseinrichtungen der Eisenbahnkreuzung 
vorzulegen. 

Die V A leitete dazu eine amtswegige Prüfung ein. 

Gemäß § 48 (1) Eisenbahngesetz 1957 hat das Bundesministerium Rechtslage 

für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft Uetzt: Bundesministerium 
für Wirtschaft und Verkehr) auf Antrag eines Eisenbahnunterneh-
mens oder eines Trägers der Straßenbaulast an einer bestehenden 
Kreuzung zwischen einer Hauptbahn oder Nebenbahn einerseits und 
einer öffentlichen Straße anderseits die bauliche Umgestaltung der 
Verkehrswege anzuordnen, wenn dies zur besseren Abwicklung des 
sich kreuzenden Verkehrs etforderlich und den Verkehrsträgern 
(Eisenbahnuntemehrnen und Träger der Straßenbaulast) wirtschaft-
lich zumutbar ist. Das Bundesministerium für Verkehr und Elektrizi­
tätswirtschaft kann unter denselben Voraussetzungen eine solche 
Anordnung auch von Amts wegen treffen. Für die Durchftihrung der 
Anordnung ist eine Frist von mindestens zwei Jahren zu setzen. 

§ 49 (1) Der Bundesminister für öffentliche WiItschaft und Verkehr 
setzt durch Verordnung fest, in welcher Weise schienengleiche Ei­
senbahnübergänge nach dem jeweiligen Stand der technischen Ent­
wicklung einerseits und nach den Bedütfnissen des Verkehrs ande-
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rerseits entsprechend zu sichern sind und inwieweit bestehende Si­
chelUngseinrichtungen an schienengleichen Eisenbahnübergängen 
weiterbelassen werden dürfen. Die Verordnung kann auch festset­
zen, dass die Straßenverwaltungen zur kostenlosen Duldung von 
Sicherheitseinrichtungen und Verkehrszeichen, einschließlich von 
Geschwindigkeitsbeschränkungstafeln, verpflichtet sind. 

(2) Für die im Einzelfall zur Anwendung kommende technische Zuständigkeit 

Sicherung sowie für die Überprüfung einer technischen Sicherung 
ist der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zu-
ständig. Für die im Einzelfall zur Anwendung kommende nichttech-
nische Sicherung sowie für die Überprüfung einer nichttechnischen 
Sicherung ist der Landeshauptmann zuständig. Die Bestimmungen 
des § 48 Abs. 2 bis 4 fmden sinngemäß Anwendung. 

(3) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr kann 
zwecks möglichster Hintanhaltung von Gefährdungen im Verkehr 
durch Verordnung Vorschriften über das Verhalten bei Annäherung 
an schienengleiche Eisenbahnübergänge und bei Übersetzung sol­
cher Übergänge sowie über die Beachtung der den schienengleichen 
Eisenbahnübergang sichernden Verkehrszeichen erlassen. 

Zur Anfrage der VA vom 26. Feber 1999 betreffend die Sicherung 
der Eisenbahnkreuzung im Gemeindegebiet von Niederöblarn bei 
Bahnkilometer 70,987 hat der Bundesminister für Wissenschaft und 
Verkehr mit Schreiben vom 19. April 1999 Stellung genommen. 
Wie den Ausführungen zu entnehmen ist, war die gegenständliche 
Eisenbahnkreuzung bereits mehrmals Gegenstand einer Überprü­
fung, wobei die im Mai 1998 durchgeführte Überprüfung ergab, dass 
die bestehende nicht technische Sicherung nicht ausreicht. Zwei 
Lösungsvarianten kamen daraufhin ins Gespräch. Die eine Variante 
ist die technische Sicherung der Eisenbahnkreuzung, die andere eine 
Niveaufreimachung der Kreuzungsstelle. 

Dem Schreiben war auch zu entnehmen, dass das Amt der Steier­
märkischen Landesregierung am 12. Jänner 1999 eine neuerliche 
Überprüfung der gegenständlichen Eisenbahnkreuzung durchgeführt 
und Maßnahmen vorgesehen hat, die geeignet sind, die Sicherheit 
bis zur Realisierung einer der vorgesehenen Lösungsvarianten zu 
erhöhen. 

Von den ÖBB wurden inzwischen Entwurfsunterlagen über die 
technische Sicherung der Kreuzung vorgelegt und dem Landes­
hauptmann von Steiermark zur Durchführung der eisenbahnrechtli­
chen Verhandlung übermittelt. Die Planung und die Vorarbeiten 
sollen noch 1999 abgeschlossen sein, der Bau im Frühjahr/Sommer 
2000 erfolgen. 
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Mit Stellungnahme vom 28.6.1999 teilte der Bundesminister für 
Wissenschaft und Verkehr der VA mit, dass bezüglich einer Niveau­
freimachung der Kreuzungsstelle nun doch eine Einigung über die 
Errichtung einer Straßenbrücke zwischen den ÖBB und der Ge­
meinde Niederöblam erzielt werden konnte. 

Die VA beanstandet, dass trotz mehrerer schwerer Unfälle nicht Säumnis bei der Siche-

bereits früher geeignete Sicherungsmaßnahrnen getroffen wurden. rung 

10.1.4 Luftfahrt 

In den Sommermonaten wird regelmäßig bei der V A Beschwerde 
über die Lärmbelästigung durch die über das Stadtgebiet von Wien 
anfliegenden Flugzeuge geführt. 

Ursache dieser Anflüge über Stadtgebiet sind Bau- und Sanierungs­
arbeiten an einer der zwei normalerweise am Flughafen Schwechat 
zur Verfügung stehenden Pisten. Im heurigen Sommer musste der 
Flugverkehr über die Piste 11129 abgewickelt werden. 

Nach den Bestimmungen der Luftverkehrsregeln sind Starts und 
Landungen gegen den Wind durchzuführen. Da unüblich lange eine 
SüdJOstwetteriage vorgeherrscht hat, musste ein Großteil der Anflü­
ge über Wien geführt werden, wodurch es vermehrt zu den kritisier­
ten Belästigungen gekommen ist. Weiters waren für die große An­
zahl der Flugbewegungen, insbesondere die in der Urlaubszeit ver­
mehrt durchgeführten Charterflüge, sowie die durch die Kosovo­
Krise bedingte Luftraumbelastung in Europa, die zu erheblichen 
Umleitungen des Luftverkehrs in die klassischen europäischen Ur­
laubsländer führte, verantwortlich. 

Die Kosovo-Krise war zwar in dieser Form nicht vorhersehbar, das 
vermehrte Charterflugaufkommen in den klassischen Ferienmonaten 
ist jedoch als gegeben anzusehen. Die VA regt daher an, bei der 
Planung der Sanierungsarbeiten diesen Umstand zu belücksichtigen, 
da der Großteil dieser Chalterflüge nachts durchgeführt wird, wo­
durch eine zusätzliche Belastung der betroffenen BevölkelUng ver­
ursacht wird. 

10.1.5 Post - Telekom - Fernmeldewesen 

Hauptbeschwerdepunkte betreffend diesen Bereich waren die Be­
freiung von den Femseh- und Radiogebühren und die Errichtung 
von GSM Sendernasten. Personen, die sich über zu hohe Telefon­
rechnungen beschwerten, wurden mangels Zuständigkeit der VA an 
die Schlichtungsstelle der Telekom Control GmbH verwiesen. In 
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einzelnen Fällen konnten unter Mitwirkung der Telekom eine KJä­
JUng oder auch Lösungen im Sinne des Kunden herbeigeführt wer­
den. 

10.1.5.1 Auf~tellung von GSM-Sendemasten 

Hauptbeschwerdepunkte sind nach wie vor: das Fehlen von Nachbarschaftsrech­

ten und insbesondere die Auswahl der Standorte 

Zahlreiche Personen haben sich bezüglich der Aufstellung von 
GSM-Sendemasten an die VA gewendet. Zu diesem Thema sind in 
den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Beschwerden bei der VA 
eingelangt und hat sich die V A auch bereits mit diesem Thema be­
schäftigt. So wurde unter anderem im 16. und 22. Bericht an den 
Nationalrat auf diese Problematik ausführlich hingewiesen. 

10.1.5.2 Einzelfalle 

10.1.5.2.1 Geheimnummer - Anzahl der Zugriffsberechtigten 

Um Geheimnummern tatsächlich geheim zu halten, sollte die Anzahl der Zugriffs­

berechtigten wesentlich eingeschränkt werden. 

Einzelfall: 

VA 36-V/99 

N.N. aus S. hatte sich wegen der Belästigung durch Telefonanrufe Beschwerde 

an die VA gewendet und dabei kritisiert, dass die ihm zugewiesenen 
Geheimnummern in kürzester Zeit dem Belästiger bekannt waren. 
Dem Schreiben lag auch eine Kopie eines Aktenvermerkes der Bun­
despolizeidirektion S. bei, wonach der Personenkreis, welcher Ge­
heimnummern erfahren könnte, sehr groß sei (ca. 800 Personen) und 
nicht eingegrenzt werden könne. 

Dies hat die V A zum Anlass einer Überprüfung genommen und ist Zugriff auf Geheim­

an den Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr als oberster Dummer 

Fernmeldebehörde herangetreten und um Stellungnahme ersucht, 
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inwieweit eine derartige Zugriffsmöglichkeit für einen so großen 
Personenkreis mit dem Femmeldegeheimnis bzw. dem Datenschutz 
in Einklang zu bringen ist. 

Wie das Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr als o­
berste Femmeldebehörde der VA mitteilte, entspricht es den Tatsa­
chen, dass im gegenständlichen Fall jeder Bautrupp in den Bundes­
ländern S. und O. sowie die halbe Direktion in L. die Möglichkeit 
hätte, Geheimnummern zu erfahren. Dies sei aber für die Tätigkeit 
der damit befassten Personen erforderlich. Mitarbeiter der Bautrupps 
müssen auch Zugang zu den Geheimnummern haben, um die Be­
schaltungen kon-ekt durchführen zu können. Auch in der Direktion 
in L. ist für verschiedene Tätigkeiten die Kenntnis der Geheim­
nummern erforderlich. Vom Bundesministerium wurde auch darauf 
hingewiesen, dass die Mitarbeiter der Telekom Austria AG dem 
Fernmelde- und Datengeheimnis unterliegen. 

Grundsätzlich teilt jedoch auch die oberste Fernmeldebehörde die Reduzierung zugesagt 

Bedenken der VA, dass der Kreis der Zugriffsberechtigten zu groß 
ist. Das Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr ist daher 
an die Telekom Austria AG mit dem Ersuchen herangetreten, die 
Zugriffsberechtigung zu Geheimnummem zu überprüfen und die 
Anzahl der Zugriffsberechtigten auf die unbedingt notwendige 
Gruppe zu reduzieren. 

10.1.5.2.2 Störung des Betriebes von Modellflugzeugen 

VA 140-V/99 

N.N. aus W. ist Mitglied eines Modellfliegerclubs. Bei der VA führ­
te er darüber Beschwerde, dass es in letzter Zeit vermehrt zu unge­
klärten und ganz plötzlichen Abstürzen von Modellflugzeugen ge­
kommen ist. Vom Beschwerdeführer wurde vermutet, dass diese 
Abstürze durch Sender der Post, die die Frequenzen der Flugzeuge 
stören, verursacht werden. Der Modellflugplatz Gseng wurde daher 
vereinsintem gesperrt. Seiner Meinung nach bestehe diese Gefahr in 
ganz Österreich, da jeder Besitzer eines Modellflugzeuges dieses in 
den zugewiesenen Frequenzen betreiben darf. 

Der Beschwerdeführer vertrat die Ansicht, dass die Funküberwa­
chung die Ursache bzw. den Verursacher dieser Störungen eruieren 
müsste, weshalb er sich bereits an die Funküberwachung gewendet 
hat. Eine Reaktion darauf sei jedoch nicht erfolgt. 

Die VA hat die Beschwerde einer Prüfung unterzogen und auch mit 
dem Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr als Oberster 
Fernmeldebehörde Kontakt aufgenommen. 

Beschwerde über Stö­
rungen des Flugbetrie­
bes 
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Wie das Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr der VA 
zum Vorbringen mitgeteilt hat, hat der Obmann des Modellflieger­
vereins am 28. Juli 1999 telefonisch eine Stölmeldung beim Auf-
sichts- und Ausforschungsdienst der Fernmeldebehörde für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland abgegeben. Daraufhin wurde mit 
den örtlich in der Nähe des betroffenen Flugplatzes Gseng gelege-
nen Funkbeobachtungsstellen in Wien, in Schalten und in Amstetten 
eine Beobachtung der Modellfunkfrequenzen begonnen. Es konnten 
jedoch keine stÖrenden Funksignale festgestellt werden. Aus diesem 
Grund wurde für den 11. August 1999 eine Überprüfung vorOlt mit 
dem stellvertretenden Obmann des Vereines vereinbalt. Auch bei 
diesen Funkbeobachtungen konnten keine anderen Funksignale fest-
gestellt werden als die der Modellflieger selbst. Weitere Messfahrten 
nach Ybbsitz und Gresten brachten ebenfalls negative Ergebnisse, 
da das betroffene 35 MHz-Frequenzband frei von Störungen war. 

Überprüfung durch 
Fernmeldebehörde 

Obwohl trotz aller Bemühungen der Funküberwachung keine stö- Überwachung 

renden Funkaussendungen festgestellt werden konnten, sei man be-
müht, die Ursache der Abstürze zu klären. Seitens der Funküberwa-
chung besteht die Überlegung, dass nicht unbeabsichtigte Funkab-
strahlungen anderer elektrischer Anlagen, sondern kurzzeitige Stör­
aussendungen durch Personen, die den Modellfliegem nicht wohl 
gesonnen sind, als Ursache in Frage kommen könnten. Mit der Ver-
einsleitung wurde daher vereinbart, dass sofort bei Auftreten der 
Störungen direkt mit den Beamten der Funkmessstellen der Kontakt 
aufgenommen wird. Bei Feststellung unerlaubter Funkaussendungen 
würde sofort alles unternommen, um die Quelle der Aussendung 
auszuforschen und Maßnahmen zu deren Abstellung zu veranlassen. 

10.1.6 Schifffahrt 

Eine Beschwerde betraf die Verordnung über schifffahrtspolizeiliche Scbifffabrtsgesetz 
Verkehrsbeschränkungen auf bestimmten Flüssen im Land Salzburg. ParteisteIlung 

In diesem Schreiben wurde auf die Interessen der Fischereiberech-
tigten hingewiesen und verstärkte schifffahrtspolizeiliche Beschrän-
kungen gefordert. Schließlich wurde noch das Fehlen des Parteien-
gehörs der Fischereiberechtigten angesprochen und kritisiert, dass 
auf Grund der derzeitigen Sach- und Rechtslage den Fischereibe-
rechtigten im Konzessionsverfahren nach dem Schifffahrtsgesetz 
keine ParteisteIlung zukommt. Außerdem wurde die Anzahl der 
erteilten Konzessionen als zu hoch kritisiert. 

Wie das mit der Beschwerde konfrontierte Amt der Salzburger Lan- Konzessionen für Raf­

desregierung mitteilte, wurde die Notwendigkeit der Festlegung der ting 

Konzessions- bzw. Fahrzeughöchstzahlen auf den einzelnen Gewäs-
sern zweifellos durch die stetig steigende Anzahl von Anträgen auf 
Erteilung einer Rafting-Konzession notwendig. 
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In den späteren Konzessionsvelfahren hat unter anderem die Abtei­
lung für Naturschutz beim Amt der Salzburger Landesregiemng 
Einwände gegen die Ausweitung der Konzessionen eingebracht, da 
die Flüsse durch die Fahlten der bereits konzessionierten Rafting­
Unternehmen an die Grenze der Verträglichkeit angelangt sind. Aus 
diesem Gmnd war für die Zukunft mit der Ablehnung von Konzes­
sionsanträgen vorzugehen. 

Durch die durch den EU-Beitritt Österreichs bedingte Ändemng des 
Schifffahrtsgesetzes ist aber nicht nur der Ablehnungstatbestand 
"kein volkswirtschaftliches Interesse an deraltigen Fahrten" entfal­
len, sondern wurde auch der Zugang zum Schifffahrtsgewerbe we­
sentlich erleichtert, sodass im Grund jeder Antragsteller bei Nach­
weis der fachlichen Befahigung einen Anspmch auf die Erteilung 
einer Konzession erlangt hat. 

Für die Schifffahrtsbehörde wurde es daher erforderlich, die Anzahl 
der Konzessionen und Fahrzeuge auf den Gewässern zahlenmäßig 
zu limitieren. Als Grundlage der festgelegten Zahlen wurden die bis 
zur Erlassung der Verordnung des Landeshauptmannes bereits ver­
gebenen bzw. vorhandenen Konzessionen herangezogen. 

Erleichterter Zugang 
durch EU-Beitritt 

Tatsache ist, dass laut Auskunft des Amtes der Salzburger Landes- Anzahl der Boote 

regierung z. B. auf der Saalach 55 Boote, auf der Lammer 40 und 
auf der Salzach 81 Boote für die gewerbsmäßige Beförderung von 
Personen zugelassen sind. 

Wie dazu das Amt der Salzburger Landesregierung ausführt, er­
scheint die Festlegung dieser Zahlen sachlich begründet, da für die 
elteilten Konzessionen das (damals als Konzessionserfordernis not­
wendige) volkswirtschaftliche Interesse auf Grund des jeweiligen 
Ermittlungsverfahrens als gegeben anzusehen war und weitere Kon­
zessionen unter anderem den Interessen des Naturschutzes zuwider­
gelaufen wären. 

Der Begriff "wirtschaftliche Interessen" im Schifffahrtsgesetz ist 
zwar als umfassend zu betrachten, da er nicht nur die Interessen der 
Schifffahtt miteinschließt, wie dies hinsichtlich des Linienverkehrs 
und des Güterverkehrs mit Schiffen ausdrücklich normiert ist, son­
dern erstreckt sich unter anderem auch auf die Interessen des Um­
weltschutzes, des Naturschutzes und des Fremdenverkehrs, deren 
Wahmng die Behörde von Amts wegen bei der Verleihung der Kon­
zessionen wahrzunehmen hat, doch erscheinen die Bedenken im 
Hinblick auf die Anzahl der zugelassenen Boote verständlich. Dass 
von den Fischereiberechtigten - und somit ebenfalls Nutzungsbe­
rechtigten der Gewässer - die mangelnde ParteisteIlung kritisiert 
wird, ist für VA ebenfalls nachvollziehbar. 

Schutzwürdige Inte­
ressen 
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10.2 

10.2.1 

Geschäftsbereich von 
V olksanwalt Horst Sehender 

Komplizierte Regelungen für Patent­
gebühren 

Der Inhaber eines Patentes wandte sich an die VA und erklärte, dass 
er sich im Zusammenhang mit der Vorschreibung bzw. Entrichtung 
der Jahresgebühren "als Bürger von so einer Behörde (Anm.: Pa­
tentamt) mehr als gefrotzelt fühle". Im Gespräch mit dem Vizepräsi­
denten und dem Versuch, den Präsidenten des Patentamtes zu elTei­
chen, "bekommt man Antworten, die die Stilistik einer josefinischen 
Verwaltung haben". 

Hintergtund der Beschwerde ist die Bestimmung des § 166 Abs. 6 
Patentgesetz 1970, BGBl.Nr. 259/1970, in der festgelegt ist, dass die 
Jahresgebühr für das erste Jahr der Patentanmeldung innerhalb von 
vier Monaten nach dem Tag der Bekanntmachung der Anmeldung 
im Patentblatt einzuzahlen ist, andernfalls die Anmeldung als zu­
rückgenommen gilt. Der Einschreiter schilderte der VA, dass er die 
zu entrichtende Gebühr sofort bezahlt habe, nachdem ihm das Pa­
tentamt mitgeteilt habe, dass sein Patent bekannt gemacht werde. Er 
habe den eingezahlten Betrag allerdings zurücküberwiesen bekom­
men, weil er nicht vor der Bekanntmachung hätte einzahlen dürfen. 
Nm dmch Zufall, weil er selbst den zuständigen Referenten anrief, 
dem der Einschreiter ausdrücklich eine unbürokratische und entge­
genkommende Vorgangsweise attestierte, habe er zwar von der Zah­
lungsfrist noch rechtzeitig Kenntnis erlangt, doch sei die Zahlung 
schließlich doch verspätet am Postscheckkonto des Patentamtes ein­
gelangt. Seinem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
wurde schließlich entsprochen und der Einschreiter hatte im Ergeb­
nis zwar keinen Nachteil, doch verständlicher Weise wegen des 
Mehraufwandes ein großes Unbehagen. 

Eine Prüfung der VA ergab zwar keine Hinweise auf einen Miss­
stand im Bereich des Patentamtes, doch attestierte der Bundesminis­
ter für wirtschaftliche Angelegenheiten insofeme die Notwendigkeit 
von Verfahrenserleichterungen für die Anmelder, als er auf anhän­
gige Arbeiten zm umfangreichen Änderung des Patentrechtes und 
auch des Gebührenrechtes verwies. 

Zum Berichtszeitpunkt wurde ein entsprechender Entwulf dem Be­
gutachtungsverfahren unterzogen. Darin ist die Fälligkeit der Jah­
resgebühren nicht wie bisher vom Tag der Bekanntmachung der 
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Anmeldung im Patentblatt, sondern vom Anmeldetag abhängig. 
Erleichterungen für die Patentanrnelder sind daher zu eIWarten (VA 
91-WA/99). 
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[8;[R0 o/i!J1A -------------------

11 Bundesminister für Wirtsc~aft und Arbeit 

11.1 

11.1.1 

Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Horst Sehender 

Allgemeines 

Gesamtzahl der Fälle: 179 

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Schwerpunkte, die sich 
aus der Einteilung des Beschwerdeaufkommens in sachlicher Hin­
sicht ergeben. 

Gewerberecht 
62% 

Kammer Bergrecht Bundesstraßen 
4% 3% 7% 

In mehr als 60 % der im Jahr 1999 angefallenen Fälle hatten die 
Beschwerdeführer Mitte Jänner 2000 eine abschließende Erledigung 
der VA in Händen. Diese Prüfungsverfahren konnten in mehr als 
20 % der Fälle mit der Behebung des Beschwerdegrundes abge­
schlossen werden. 

11.1.2 VA-Kritik am UGBA 
(Umweltgesetz für Betriebsanlagen) 

Im VA-Bericht 1998, S. 145 f, fmdet sich die Kritik der VA am 
damaligen Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem der Schutz der 
Umwelt vor Auswirkungen von Betriebsanlagen geregelt wird (Be­
triebsanlagengesetz und Begleitgesetz). In der Folge wurde der Ent-
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wUlf zum so genannten UGBA einem Begutachtungsvelfahren un­
terzogen. Die VA wiederholte ihre Hauptkritikpunkte, stellte aller­
dings voran, dass dieser EntWUIf gegenüber der ursprünglichen Fas­
sung deutliche Verbesserungen aufwies. Die Beibehaltung der ab­
gemagerten NachbaITechte im neuen Betriebsanlagenrecht, die Ab­
sicht, Verfahrensvereinfachungen und -beschleunigungen zu Lasten 
der NachbaITechte eITeichen zu wollen, sowie die noch immer nicht 
völlige Befreiung des Nachbarn vom Kostenrisiko in einem Anpas­
sungsvelfahren hob die VA wiederum negativ hervor. 

11.1.3 Gewerberecht 

Weitere Zurückdrän­
gung der Nachbar­
rechte 

Im Jänner 2000 veranstaltete die Arbeiterkammer ein Round-Table- Ergebnis eines Round­

Gespräch zum Thema "Deregulierung im Umweltrecht". Vertreter Table-Gespräches 
von Betrieben, vollziehenden Behörden, des Umweltschutzes und "Deregulierung im 

Umweltrecht" : 
der Nachbarn sowie Rechtsanwälte und Wissenschafter waren einge- Bisherige Diskussion 
laden, eine Bewertung der bisherigen Erfahrungen zu erörtern. Die auf Politikebene ging 
Teilnehmer beurteilten die anstehenden Probleme und erforderlichen an Erfahrungen, Prob­
Lösungen im Wesentlichen einhellig. Das erhärtet nach Auffassung lernen und Notwendig­
der VA die Vermutung, dass die bisher dazu auf Politikebene ge- keiten der Wirtschaft, 
ftihrte Diskussion an der Praxis sowohl der Betriebe als auch der Behörden und Nach-

Behörden und Nachbarn vorbeiging. barn vorbei 

So wurde von den anwesenden Vertretern namhafter östeITeichi- Wirtschaft beftirwor-

scher Unternehmen auf deren primäres Interesse an der Rechtssi­
cherheit hingewiesen und aus diesem Grund einem ordentlichen 
Verfahren gegenüber dem vereinfachten Verfahren oder gar einem 
Anzeigevelfahren ausdrücklich der Vorzug gegeben. Die Einbezie­
hung der Nachbarn wurde begrüßt und auf Erfahrungen verwiesen, 
wonach eine offensive lnformationspolitik gegenüber den Nachbarn 
sehr viel zum Verfahrenserfolg beitrage. Auch die Vorteile der - von 
der politischen Ebene häufig geforderten - Verfahrenskonzentration 
wurden von allen Seiten - also auch von den Betrieben - als frag­
würdig bezeichnet und dagegen Koordinationsprobleme auf Seiten 
der Verwaltung ins Treffen geftihrt. 

Kritisch gewürdigt wurde die bisher ohne Konzept, Klarheit und 
Empirie vorgenommene Deregulierungsgesetzgebung und die Mei­
nung veltreten, dass die Deregulierungsflut häufig keinen Beschleu­
nigungsgewinn, sondern im Einzelfall sogar Verfahrensverlängerun­
gen bewirkt. Der Umstand, dass Deregulierung häufig ein mehr an 
Regulierung, z.B. zur notwendigen VeITingerung der Rechtsunsi­
cherheit durch unbestimmte Gesetzesbegriffe, bedeutet, wurde in der 
Diskussion auch einhellig hervorgehoben. 

tet Einbeziehung der 
Nachbarn im Verfah­
ren und bezweifelt 
Vorteile der Verfah­
renskonzentration 

Bisherige Deregulie­
rungsgesetzgebung 
ohne Konzept 
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lS)WAJ\YM~ ------ ------------

Schließlich bestand noch Einigkeit datüber, dass das neugeschaffene 
Antragsrecht des Nachbarn gemäß § 79a Gewerbeordnung 1994 
kein passendes Kontrollinstmment nach dem Wegfall der nachbarl i­
chen Parteienrechte und nach Ausbau der Selbstkontrollpflichten 
durch die Unternehmen darstellt. 

Die VA bringt dies dem Gesetzgeber deswegen zur Kenntnis, weil 
die Diskussion der Praktiker aus Wirtschaft und Verwaltung die 
Annahme rechtfertigt, dass die bisherigen Deregulierungsmaßnah­
men im Gewerbebereich die Bedürfnisse sowohl auf Seiten der 
Velwaltung als auch der Wirtschaft konterkarieren. 

Vor allem bestätigen die Erkenntnisse aus dieser Diskussion weitge­
hend die kritischen Anmerkungen und aktuellen Wahrnehmungen, 
die in den Berichten der V A in den letzten Jahren breiten Raum ein­
genommen haben. 

11.1.3.1 Gewerbeberechtigung 

Über den Fall eines oberösterreicrnschen Abwasserentsorgungsun­
ternehmers, der im Februar 1997 wegen einschlägiger Umweltdelik­
te rechtskräftig strafgerichtlich verurteilt wurde, berichtete die VA 
bereits im Jahr 1995 (S. 137, Pkt. 5.1.2.2.3), im Jahr 1997 (S. 145, 
Pkt. 5.1.2.6) sowie im Jahr 1998 (S. 150, Pkt. 4.1.4.4). Nachdem 
sich die VA mit ihrer Rechtsauffassung, wonach die Voraussetzun­
gen für die DurchItihrung eines Verfahrens zur Entziehung der Ge­
werbeberechtigung vorgelegen sind, gegenüber dem Amt der Ober­
österreichischen Landesregierung durchgesetzt hatte, wurde schließ­
lich ein solches Verfahren eingeleitet und die Entziehung der Ge­
werbeberechtigung im Berufungsverfahren vom Amt der Oberöster­
reichischen Landesregierung bestätigt (VA 187-HGII92, BMwA Zl. 
320.852/3-1111 3/89). 

11.1.3.2 Gewerbeausübung in Gastgärten 

Mit der Gewerberechtsnovelle 1992, BGBl.Nr. 2911993, wurde mit 
der Bestimmung des § 153 Abs. la (seit der Wiederverlautbarung 
der Gewerbeordnung mit BGBl.Nr. 194/1994 : § 148 Abs.2) den 
Landeshauptleuten eine Verordnungsermächtigung zur Festlegung 
von Abweichungen zu den gesetzlichen Regelungen der Betriebszei­
ten der Gastgärten (8-22 Uhr; vom 15. Juni bis einschließlich 15. 
September von 8-23 Uhr) eingeräumt. 

§ 79a GewO 1994 ist 
kein ausreichendes 
Korrektiv 

Bisherige Deregulie­
rungsgesetzgebung 
konterkariert Bedürf­
nisse der Praxis 

Wegen Umweltdelik­
ten strafrechtlich ver­
urteiltem Abwasser­
entsorger wird Ge­
werbeberechtigung 
entzogen 

Gesetzlich garantierte 
Betriebszeiten für 
Gastgärten 

In den letzten Jahren berichteten die Medien während der Sommer- Interessenskonflikte 

zeit immer häufiger über die widerstreitenden Interessen zwischen 
den Gastwirten einerseits und den Veranstaltern von "Zeltfesten" 
andererseits. Gastwirte beklagten dabei ihre wirtschaftliche Überle-
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bensflihigkeit angesichts der ständig zunehmenden Zeltfeste. Dem­
gegenüber verwiesen die Veranstalter der Zeltfeste zumeist auf ihre 
gemeinnützigen Absichten und hielten die Anwendung gewerbe­
rechtlicher Vorschriften in ihrem Fall fUr eine gesetzliche Härte. Der 
Gesetzgeber trug den Interessen der "Zeltfeste"-Veranstalter Rech­
nung und nahm mit BGBI. I Nr. 116/1998 die Verabreichung von 
Speisen und den Ausschank von Getränken im Rahmen und Umfang 
von Veranstaltungen durch Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
sowie durch juristische Personen, die gemeinnützig, mildtätig oder 
kirchlich tätig sind, ausdrücklich von der Anwendbarkeit gewerbe­
rechtlicher Bestimmungen aus (§ 2 Abs. 1 Z. 25 Gewerbeordnung 
1994). Die Kritik der Gastgewerbetreibenden wurde danach noch 
lauter und sie verwiesen auf die sie treffenden strengen Sperrstun­
denregelungen: Während die Besucher von Veranstaltungen nun 
erlaubterweise bis spät in die Nacht im Freien sitzen und konsumie­
ren durften, war dies den Besuchern von Gastgärten nicht möglich. 

In dieser Situation entschieden sich einzelne Landeshauptleute, von 
der eingangs erwähnten Verordnungsermächtigung des § 148 Abs. 2 
Gewerbeordnung 1994 Gebrauch zu machen. 

Die zitierte Gesetzesbestimmung räumt diese Verordnungsermächti­
gung allerdings unter der Auflage ein, dass "abweichende Regelun­
gen (Anm.: also längere Öffnungszeiten) betreffend die Gewerbe­
ausübung in Gastgärten für solche Gebiete festgelegt werden kön­
nen, die insbesondere wegen ihrer Flächenwidmung, ihrer Verbau­
ungsdichte, der in ihnen bestehenden Bedüifnisse im Sinne des § 152 
Abs. 1 (Anm: Berücksichtigung der Bedürfnisse der ortsansässigen 
Bevölkerung und der Touristen) und ihrer öffentlichen Einrichtun­
gen, wie Krankenhäuser, Altersheime, Bahnhöfe, Theater, Sportplät­
ze und Parks, diese Sonderregelung rechtfertigen ". 

Nach derzeitiger Kenntnis der VA wurden in vier Bundesländern, 
nämlich Vorarlberg (LGBl.Nr. 45/1998), Oberösterreich (LGBl.Nr. 
45 und 58/ 1999), Salzburg (LGBI.Nr. 70/1999) und Steiermark 
(Grazer Zeitung Nr. 315/99) solche - jeweils zeitlich befristete-­
Verordnungen erlassen, mit denen die Gewerbeausübung in Gastgär­
ten bis 24.00 Uhr erlaubt wurde. Während in drei Bundesländern die 
Verlängerung der Öffnungszeiten zumindest auf einzelne Gemein­
den, Gemeindegebiete oder Straßenzüge beschränkt wurde, erfolgte 
sie in der Steiermark völlig undifferenziert für alle Gastgärten dieses 
Bundeslandes. 

Aus den Bereichen des Bundeslandes Salzburg sowie Steiermark 
wandten sich nun einzelne Nachbam bzw. Bürgerinitiativen an die 
V A und fühlten über die Verlängerung der Öffnungszeiten für Gast­
gärten Beschwerde. Die VA ließ sich daraufhin über die Ermittlun­
gen berichten, die der Erlassung dieser Verordnungen in diesen 

Gesetzgeber entließ 
"Zeltfeste"-Veranstal­
ter aus dem Regime 
der Gewerbeordnung 

Gastwirte sind da­
durch zusätzlich be­
nachteiligt 

Landeshauptleute 
besinnen sich ihrer 
Verordnungsbefugnis 

Gesetzgeber gibt aller­
dings Schranken vor 
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Verordnung des Lan­
deshauptmannes von 
Steiermark wird ohne 
jegliches Ermittlungs­
verfahren erlassen 

177 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 179 von 232

www.parlament.gv.at



Bundesländern vorausgingen. Dabei konnte festgestellt werden, dass 
den Verordnungen in Vorarlberg, Oberösteneich und Salzburg zum 
Teil umfangreiche Erhebungen mit den Gemeinden - zur Abklärung 
der jeweiligen Bedürfnisse und der örtlichen Situation - zu Grunde 
gelegt wurden . In der Steielmark unterblieben diese aber völlig. Das 
Amt der Steiennärkischen Landesregierung teilte der VA im Jänner 
2000 vielmehr ausdrücklich mit, dass " sämtliche Gemeinden und 
Städte sowie Bezirksverwaltungsbehörden eingeladen worden sind, 
ihre Eifahrungen über Gewerbeausübung in Gastgärten gemäß der 
Verordnung des Landeshauptmannes ... bekannt zu geben, so dass 
for das kommende Jahr, for welches wiederum die Erfassung einer 
Verordnung gemäß § 148 Abs. 2 GewO 1994 beabsichtigt ist, kon­
kret j ene Gebiete definiert werden können, in denen eine diesbezüg­
liche Sonderregelung in Entsprechung der gesetzlich festgelegten 
Tatbestandsmerkmale gerechtfertigt ist". 

VA meldet Bedenken 
wegen Gesetzmäßig­
keit der Verordnung 

Zum Berichtszeitpunkt meldete die V A sowohl gegenüber dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten als auch gegen­
über der Frau Landeshauptmann von Steiermark aus vorgenannten 

an 
Gründen gravierende Bedenken hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit 
dieser Verordnung, die wegen ihrer zeitlichen Befristung auf die 
Saison 1999 bereits außer Kraft getreten war, an. 

Ein Ergebnis steht noch aus, die VA wird aber darüber nicht nur 
dem Nationalrat sondern auch dem Steiermärkischen Landtag be­
richten. (VA 96, 98 und 105 WAl99, BMwA Zl. 30.572/22-IIIIAI 
2/99). 

11.1.4 

11.1.4.1 

Verzögerungen im Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Erlassung einer Druckger äteüberwachungs­
verordnung gemäß § 19 Kesselgesetz 

Das Kesselgesetz, BGBI.Nr. 211 /92, regelt unter anderem den Be­
trieb von Druckgeräten, wie z.B. Flüssiggasbehältern. Diese Be­
stimmungen umfassen Sorgfaltspflichten des Betreibers; dazu gehö­
ren unter anderem wiederkehrende Überprüfungen. Die Erlassung 
näherer Bestimmungen über das Ausmaß der Revisionsfristen wird 
gemäß § 19 Kesselgesetz dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten aufgetragen. 

Aus Anlass einer Beschwerde über die Kosten für eine solche Über­
prüfung stieß die VA im Jahr 1998 auf den Umstand, dass eine sol­
che Verordnung noch nicht existierte. Der Bundesminister fUr wirt­
schaftliche Angelegenheiten teilte mit, dass ein entsprechender Ver-
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schaftliehe Angelegenheiten teilte mit, dass ein entsprechender Ver­
ordnungsentwUlf erstmals im Februar 1999 - also 7 Jahre nach Ver­
abschiedung des Kesselgesetzes - zur Begutachtung ausgesandt 
wurde. Auch nach Abschluss dieses Stellungnahmeverfahrens hätte 
die Verordnung nicht erlassen werden können, weil die eingelangten 
Stellungnahmen eine "völlige Neukonzipierung des Entwurfes elfor­
derlieh" gemacht hätten. Im Oktober 1999 informierte der Bundes­
minister tUr wirtschaftliche Angelegenheiten die VA vom Abschluss 
der Überarbeitung bzw. Neubearbeitung des Entwurfes und der Ab­
sicht des Ressorts, den Entwurf - wegen der umfangreichen Ände­
rungen - zur neuerlichen Begutachtung aussenden zu wollen. 

Entwurf einer Ü­
berprüfungs­
Verordnung erst 7 
Jahre später vom 
BMwA erstellt 

Zum Berichtszeitpunkt war diese Verordnung noch immer nicht VO ist immer noch 
erlassen. ausständig 

Das Nichtvorliegen der so genannten Druckgeräteüberwachungsver­
ordnung und damit einhergehend das Fehlen konkreter Revisions­
fristen bedeutet nach Auffassung der VA nicht, dass solche Überprü­
fungen gar nicht vorgenommen werden brauchen. Doch ist der von 
den akkreditierten Stellen gegenüber den Inhabern von Flüssiggas­
tanks häufig hervorgerufene Eindruck, dass sie innerhalb bestimmter 
Fristen zur Durchführung von kostenpflichtigen Überprüfungen ver­
pflichtet sind, jedenfalls unrichtig. Diese Unklarheiten können nur 
durch die Erlassung einer Verordnung mit gleichzeitiger Festlegung 
konkreter Revisionsfristen beseitigt werden. Der Bundesminister ftir 
wirtschaftliche Angelegenheiten ist hier seit vielen Jahren säumig 
(VA 182-W A/98, BMwA Zl. 93590/5-IVIl0/99). 

11.1.4.2 Verzögerung bei der Beantwortung einer 
Anfrage betreffend Stromtarife der KELAG 

Nachdem ein Kärntner Stromkunde acht Monate lang vergeblich auf 
eine Antwort des Bundesministeriums tUr wirtschaftliche Angele­
genheiten gewartet hatte, wandte er sich an die VA. Zwei Monate 
später erhielt der Einschreiter die erbetenen Auskünfte mit einer 
gleichzeitigen Entschuldigung tUr die mit den termingebundenen 
Arbeiten zur Stromliberalisierung in Österreich erklärte Verzöge­
rung bei der Beantwortung (VA 84-W A/99, BMwA Zl. 555400/33-
VIII/5/99). 

Konkrete Revisions­
fristen sind vom 
BMwA im Verord­
nungswege festzuset­
zen. BMwA ist weiter­
hin säumig 

Stromkunde wartete 
acht Monate vergeb­
lich auf Antwort des 
BMwA 
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11.1.4.3 Verzögerung eines energierechtlichen 
Devolutionsverfahrens betreffend eine Wind­
kraftanlage durch das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Gegen die energierechtliche Genehmigung zweier Windkraftanlagen 
mit Bescheid des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung 
vom 31 . Juli 1997 brachten Nachbarn einen Devolutionsantrag beim 
BMw A ein. Mitte 1998 führten sie bei der VA über die lange Dauer 
dieses Verfahrens Beschwerde. Im August 1999 wandte sich unab­
hängig davon auch die Projektwerberin deswegen an die VA. 

Im vorliegenden Fall wurde auch die Anfrage der VA nur sehr 
schleppend beantwortet. Die VA stellte schließlich die Frage nach 
dienstaufsichtsbehördlichen Maßnahmen; daraufhin wurde vom 
Bundesminister ftir wirtschaftliche Angelegenheiten die Weisung 
erteilt, das gegenständliche Verfahren prioritär zu Ende zu fUhren. 
Im Oktober 1999 - also nach mehr als zwei Jahren - erging schließ­
lich die 120 Seiten umfassende Erledigung des Devolutionsantrages 
durch das Bundesministerium ftir wirtschaftliche Angelegenheiten 
01 A 114-W A/98 u. 111-W A/99, BMwA Z1. 551.600/47-VIII/ 1/98). 

11.1.4.4 Erlassung einer Ausbildungsverordnung für 
gewerbliche Masseure gemäß § 165 Gewerbe­
ordnung 1994 idF BGBI. I Nr. 63/1997 

Mit der Bestimmung des § 165 Gewerbeordnung 1994 räumte der 
Gesetzgeber den gewerblichen Masseuren erstmals das Recht ein, 
auch Heilmassagen durchzufUhren. Diese Tätigkeit ist allerdings 
nach dem Willen des Gesetzgebers Fachkräften vorbehalten. Wer 
nun eine solche Fachkraft ist, d.h. welche Ausbildung ein gewerbli­
cher Masseur oder seine Arbeitnehmer aufweisen müssen, um als 
solche zu gelten, soll nach der Bestimmung des § 165 Gewerbeord­
nung 1994 in einer eigenen Verordnung geregelt werden. Zuständig 
für die Erlassung dieser Verordnung ist der Bundesminister ftir Ar­
beit, Gesundheit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten. 

Während es im Jahr 1997 noch zu einer Erstellung eines Verord­
nungsentwurfes kam, der dem Begutachtungsverfahren unterzogen 
wurde, kam das Vorhaben in der Folge völlig zum Stillstand. 

Angemerkt sei, dass hier sehr tief greifende Meinungsunterschiede 
zwischen dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia­
les sowie dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenhei­
ten vorliegen. Das Wirtschaftsressort steht der Durchführung von 
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Heilmassagen durch gewerbliche Masseure sehr aufgeschlossen 
gegenüber. Der Ressortchef betont in einem Schreiben an die VA 
vom März 1999, dass "trotz fortdauernder Bemühungen meines Res­
sorts die hiezu eiforderlichen legistischen Maßnahmen durch das 
hiejür f ederführend zuständige Bundesministerium jür Arbeit, Ge­
sundheit und Soziales noch nicht getroffen worden sind". Zu diesen 
geplanten legistischen Maßnahmen gehört nach übereinstimmender 
Mitteilung des Bundesministers für wiItschaftliche Angelegenheiten 
und der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales die 
Schaffung eines so genannten Heilmasseurgesetzes. 

In der Zwischenzeit wurde allerdings weder ein solches Heilmas­
seurgesetz zur Begutachtung versendet noch die Arbeiten zur Erlas­
sung einer Verordnung für die Heilmasseure fortgesetzt. Hier vertrat 
die Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Mai 
des Vorjahres vielmehr die Auffassung, dass eine solche Verord­
nung im Hinblick auf das geplante Gesetzesvorhaben des Heilrnas­
seurgesetzes nicht als zweckmäßig angesehen werde. 

In der Praxis bedeutet dies, dass die gewerblichen Masseure jene 
Heilmassagen, zur deren Durchftihrung sie der Gesetzgeber berech­
tigt, nicht vornehmen dürfen, weil die dafür notwendigen Ausbil­
dungsvorschriften noch nicht verordnet wurden. Nach Auffassung 
der VA bedeutet diese Vorgangsweise eine Missachtung des Willens 
des Gesetzgebers. Die Verantwortung liegt primär beim Bundesmi­
nister fur Arbeit, Gesundheit und Soziales, denn diesem wird im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angele­
genheiten die Verordnungszuständigkeit eingeräumt. 

Die Darstellung dieses Problemfeldes erfolgt allerdings unter der 
Ressortzuständigkeit des Bundesministers für wiItschaftliche Ange­
legenheiten, weil es sich um die Vollziehung gewerberechtlicher 
Bestimmungen handelt (VA 222-W Al97, BMwA Z1. 30.553/7-III/Al 
1199, BMAGS Z1. 21.267/4-Ill/D/5/99). 

11.1.4.5 Verzögerung von anhängigem Betriebsanlage­
verfahren 

Nicht unerwähnt sollen auch jene Beschwerden bleiben, die wegen 
der langen Dauer eines Betriebsanlageverfahrens erhoben wurden. 
In diesem Fall wartete die Anrainerin einer Betriebsanlage zum Be­
richtszeitpunkt bereits seit zwei Jahren vergeblich auf die neuerliche 
Entscheidung des Bundesministers fur wirtschaftliche Angelegen­
heiten nach einem behebenden Erkenntnis des Verwaltungsgerichts­
hofes (VA 172-W Al99, BMwA Z1. 307.605/2-III/Al2a/96). 

Erlassung einer Ver­
ordnung scheitert an 
Meinungsverschieden­
heiten zwischen 
BMAGS und BMwA 

BMAGS und BMwA 
verweisen auf ein zu 
erstellendes Heilmas­
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11.1.4.6 Verzögerte Erledigung eines Gleichhaltungs­
antrages 

Ein Unternehmer beschwerte sich bei der VA darüber, dass der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten entgegen einer 
gesetzlichen viennonatigen Entscheidungspflicht über seinen 
Gleichhaltungsantrag gemäß § 373d Gewerbeordnung 1994 nach 
einem Jahr noch nicht entschieden habe. Von Seiten des Wirt­
schaftsressorts sei ihm die Nichterledigung seines Antrages damit 
erklärt worden, dass ohnehin nur eine negative Erledigung möglich 
wäre. Nach Befassung des Bundesministers für wirtschaftliche An­
gelegenheiten durch die VA erging umgehend die negative Ent­
scheidung des Ressorts, welche der Einschreiter bei den Gerichtshö­
fen des öffentlichen Rechtes anzufechten beabsichtigte. 

Der vorliegende Beschwerdefall wird mit dem Bemerken darge­
stellt, dass der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
dem gesetzlichen Auftrag auf Erledigung eines solchen Antrages 
binnen vier Monaten nicht entsprochen hat (V A 34-W A/99, BMw A 
Zl. 319.705/2-IIIIA/9/99). 

11.1.5 WirtschaftsfOrderungsinstitut 

Einem Beschwerdeführer wurde vom WIFI Oberösterreich unter 
Hinweis auf deren Geschäftsbedingungen fUr die nicht rechtzeitige 
Abmeldung von einem Kurs eine Stornogebühr in der beachtlichen 
Höhe von S 8.900,-- in Rechnung gestellt. Wegen der Säumigkeit 
des Einschreiters bei der Bezahlung dieser Stomogebühr veranlasste 
das WIFI Oberösterreich die Eintreibung der Forderung durch ein 
Inkassobüro. ,Dabei fielen wiederum Spesen in der Höhe von 
S 3.900,-- an, die das WIFI wiederum dem Einschreiter zur Zahlung 
vorschrieb. Nach Einschreiten der V A erstattete das WIFI Oberös­
terreich die für das Inkassobüro angefallenen Spesen zurück. Damit 
verringerten sich die Kosten des Einschreiters deutlich und die An­
gelegenheit konnte zumindest teilweise positiv abgeschlossen wer­
den (VA 29-WA/99, OÖ WKZl. Präs.K-14). 

11.1.6 Unternehmerbeschwerden 

Im Berichtszeitraum gingen bei der VA 16 Unternehmerbeschwer­
den ein (siehe dazu auch Pkt. 11.1.4.6, S. 182). 
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11.1.6.1 Mangelhafte Information bei Eintragungen ins 
Veranstalterverzeichnis 

Ein Reiseveranstalter äußerte sein Unbehagen über das Bundesmi­
nisterium für wirtschaftliche Angelegenheiten; sein erstes Ersuchen 
um Eintragung in das Veranstalterverzeichnis sei deswegen nicht 
erfolgreich gewesen, weil er nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
darauf hingewiesen worden sei, dass die dazu notwendige und von 
ihm vorgelegte Bankgarantie zunächst nicht die erforderliche Höhe 
aufwies. Konkret wurde der Reiseveranstalter vom Bundesministe­
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten zunächst schriftlich zur 
Vorlage einer neuen "der Verordnung entsprechenden" Bankgaran­
tie aufgefordert und erst mit einem späteren Schreiben ausdrücklich 
auf den Umstand des Vorliegens einer Unterversicherung hingewie­
sen. Aus der Sicht der VA entstand dadurch für beide Seiten ein 
vermeidbarer Mehraufwand. 

Der Ressortchef vertrat in seiner Stellungnahme die Auffassung, 
dass die Auffordemng zur Vorlage einer "der Verordnung entspre­
chenden" Bankgarantie "nach allgemeinem Verständnis wohl nur in 
dem Sinne verstanden werden konnte, dass eine neue, der Höhe 
nach der Verordnung entsprechende Bankgarantie vorzulegen wä­
re", fügte hinzu, dass es "grundsätzlich nicht Aufgabe des Bundes­
ministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten sein könne, für den 
Reiseveranstalter die Berechnung der konkreten Versicherungs­
summe vorzunehmen" und verwies schließlich auf den Umstand, 
dass nahezu 600 Reiseveranstalter den Vorgang der Eintragung in 
das Veranstalterverzeichnis ohne nennensweite Schwierigkeiten 
erfolgreich bewältigt hätten. 

Die VA erkannt der Beschwerde Berechtigung zu und verständigte 
den Ressortchef abschließend neuerlich von ihrer Auffassung, dass 
im vorliegenden Fall mit einer besseren und rechtzeitigen Informati­
on des Einschreiters der Aufwand auf beiden Seiten hätte reduziert 
werden können (VA 10-W Al99, BMwA Zl. 33201l612-III/Al1I99). 

11.1.6.2 Zugang zur inländischen Gewerbeausübung 
für Ausländer 

Die VA vertrat in ihrem Bericht über das Jahr 1998 (S 153 f, Pkt. 
4.1.6.1) die Meinung, dass 'die Bestimmung des § 14 Abs. 2 Gewer­
beordnung 1994 die selbständige Gewerbeausübung von Personen, 
bezüglich deren Heimatstaaten der Nachweis der Gegenseitigkeit bei 
der Gewerbeausübung nicht gelingt, in der Praxis verhindert wird 
und regte eine Lockerung der betreffenden Bestimmung an. 
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Der Ressortchef pflichtete der VA im damaligen Prüfungsverfahren BMwA sagt zu, Anre­
insoferne bei, als er den Regelungsinhalt als "Verengung des Zu- gung zu überprüfen 

gangs zur inländischen Gewerbeausübung" bezeichnete. In der Res-
sortstellungnahrne zu den Anregungen der VA an den Gesetzgeber 
(siehe dazu VA-Bericht 1998, S 205) wurde zugesagt, die Anregung 
der VA "im Hinblick auf eine mögliche Realisierung" zu überprüfen. 
Zum Berichtszeitpunkt steht ein Ergebnis allerdings noch aus. 

11.1.7 Sonstiges 

Aus NiederöstelTeich, Salzburg und Vorarlberg wandten sich Be­
dienstete der Republik ÖstelTeich an die VA, die gegenüber den 
zuständigen Stellen bereits ihr Interesse am Ankauf jenes bundesei­
genen Gebäudes angemeldet hatten, in dem sie seit vielen Jahren 
eine Natural- bzw. Dienstwohnung bewohnten. Der Befassung der 
VA gingen jeweils intensive und umfangreiche, zum Teil auch sehr 
kostenaufwendige Bemühungen der Einschreiter voraus. Allen ge­
meinsam war das Scheitern ihrer Bemühungen und das Unbehagen 
über komplizierte Verwaltungsabläufe, die sich aus dem Zusammen­
spiel unterschiedlich zuständiger Stellen (Amt der Landesregierung, 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Bundesmi­
nisterium für Landesverteidigung, Bundesministerium für Finanzen) 
ergeben. 

Nach Auffassung der VA erweckt eine Zusammenschau dieser Be­
schwerden den Eindruck, dass es einerseits der Vollziehung an kon­
kreten Vorgaben mangelt, unter denen eine solche Veräußerung 
stattfmden kann und darf, sowie dass andererseits die verschiedenen 
Zuständigkeiten die Entscheidungen weder für die Kaufmteressenten 
noch für die öffentliche Hand erleichtern. Nach Auffassung der VA 
ist hier unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungseffizienz für besse­
re Vorgaben sowie für eine bessere Koordination der unterschiedli­
chen Zuständigkeiten Sorge zu tragen (VA 112, 140 und 160-
WA/99). 

184 

Interesse am Ankauf 
von Wohnobjekten der 
Republik 

Nach intensiven lang­
wierigen, aber vergeb­
lichen Bemühungen 
wenden sich Interes­
senten an die VA 

Unterschiedliche Zu­
ständigkeiten erschwe­
ren und verzögern 
endgültige Entschei­
dungen 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)186 von 232

www.parlament.gv.at



11.2 Geschäftsbereich von 
Volksanwältin Dr. Christa Krammer 

11.2.1 Arbeitsmarktverwaltung 

11.2.1.1 Allgemeines 

Im Bereich der Arbeitsmarktverwaltung (AMS) ist die Zahl der 
1999 eingelangten Beschwerden im Vergleich zum vorangegange­
nen Berichtsjahr neuerlich gestiegen (1998: 169; 1999: 189 ). In rund 
20 % der abgeschlossenen Fälle war der zu Grunde liegenden Be­
schwerde Berechtigung zuzuerkennen, wobei der Beschwerdegrund 
in den meisten Fällen im Zuge des volksanwaltschaftlichen Prüfver­
fahrens behoben werden konnte. 

Die im Zuge der volksanwaltschaftlichen Prüftätigkeit vom Ar­
beitsmarktservice (AMS) an _den Tag gelegte Kooperationsbereit­
schaft war allgemein als sehr gut zu bewerten. Den Ersuchen der VA 
um Aktenübersendung und Stellungnahme wurde rasch entsprochen. 
Zur Klärung grundsätzlicher Fragen und spezieller Einzelfälle hat 
sich - wie bereits in den Vorjahren - die direkte Kontaktaufnahme 
mit dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
bewährt. Über Grundsatzfragen sowie spezielle Einzelfälle wurde 
darüber hinaus auch mit dem Landesgeschäftsftihrer des AMS Wien 
am 9. Feber 1999 ein Arbeitsgespräch geftihrt. 

Im 22. Tätigkeitsbericht hatte die VA bestimmte Probleme ange­
sprochen, die auch im Berichtsjahr 1999 wieder eine Rolle spielten. 
In jenen Bereichen ergaben sich teilweise neue Entwicklungen oder 
es wurden anhängige Verfahren erst in diesem Berichtsjahr abge­
schlossen. 

Hinzuweisen ist hier zunächst auf Probleme bei der Notstandshilfe 
im Zusammenhang mit europarechtlichen Vorschriften (VO 
[EWG] 1408/71) und der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(Art 14 MRK iVm 1. ZPMK) , die in den Kapiteln 2.2.6.8 und 
2.2.6.10 des 22. Tätigkeitsberichts aufgezeigt wurden. 

Beschwerdeaufkom­
men und ,Prüfverfah­
ren 

Gute Kooperationsbe­
reitschaft des AMS 
und des Bundesminis­
teriums 

Ergebnisse von Bean­
standungen und Anre­
gungen aus früheren 
Berichten 

Im europarechtlichen Kontext ging es um die Frage, ob die österrei- Notstandshilfe und 
chische Notstandshilfe zwingend den vorangehenden Bezug von Europarecht 

Arbeitslosengeld aus der österreichischen gesetzlichen Arbeitslo-
senversichemng voraussetzt, oder auch im Anschluss an eine Leis-
tung bei Arbeitslosigkeit aus einem anderen EUfEWR-Staat gebührt. 
In einer formellen Empfehlung vom 18. Dezember 1998 zu VA 
520-SV/96 sprach sich die VA gegenüber der Bundesministerin für 
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Arbeit, Gesundheit und Soziales für die Gewährung der Notstands­
hilfe an eine ÖstelTeicherin aus, die nach Beendigung ihrer Berufstä­
tigkeit in Deutschland zwar Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe 
nach deutschen Rechtsvorschriften bezogen, jedoch kein Arbeitslo­
sengeld nach östeneichischem Recht erhalten hatte (vgl.: Kapitel 
2.2.6.8). Mit Schreiben vom 17. Feber 1999, Zl. 130.297/ 1-8/99 
teilte die Bundesministerin mit, dass jener Empfehlung nicht ent­
sprochen werden könne. Begründet wurde das unter Berufung auf 
Art 12 Satz 1 VO(EWG)1408/71 und dem Hinweis, dass dem von 
der VA ins Treffen geführten Urteil des EuGH vom 8. Juli 1992, Rs 
C 102/9 1 ein vom Beschwerdefall der VA abweichender Sachver­
halt zugrundegelegen wäre. In einem analog gelagerten Fall eines 
deutschen Staatsbürgers, der im März 1999 bei der VA anhängig 
wurde, hielt die Bundesministerin die Ablehnung jeglichen An­
spruchs auf die östeneichische Notstandshilfe ebenfalls für rechts­
konform (VA ln-SV /99; BMAGS Zl.I30.25114-8/99). 

Die V A erachtet den Standpunkt der Bundesministerin weiterhin für 
nicht tragfahig und verweist diesfalls auf die im 22. Tätigkeitsbe­
richt dargelegte Begründung. Nach Auskunft des Bundesministeri­
ums war zu der hier gegenständlichen Frage zum Berichtsstichtag 
auch bereits ein Beschwerdeverfahren gegen Östeneich bei der Eu­
ropäischen Kommission anhängig. 

Der zweite Problemkreis bei der Notstandshilfe, der im Zusammen- Notstandsbilfe und 

hang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention steht, betraf MRK 
die Neuregelung der Anspruchsvoraussetzungen in den §§ 33 Abs. 2 
und 34 AlVG durch BGBI I 1997/78, BGBI I 1998/55 und BGBI I 
1998/167. Die Novelliemng war infolge des Gaygusuz-Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte notwendig gewor-
den. Die VA machte in diesem Zusammenhang auf eine (neuerliche) 
Verfassungswidrigkeit aufmerksam und wies zudem darauf hin, dass 
die mit Wirkung 1.4.1998 vorgenommene Einführung einer erhöh-
ten Anwartschaft bei der Notstandshilfe zu Härten fUhrt (vgl. Kapitel 
2.2.6.10). Im vorliegenden Berichtszeitraum hat sich gezeigt, dass 
die kritisierte Neuregelung vor allem relativ neu eingebürgerte öster-
reichische Staatsbürger vom Bezug der Notstandshilfe ausschloss, 
weil diese weder in Östeneich geboren waren noch die erhöhte An-
wartschaft erfüllen konnten. Die Rechtsposition dieser Gruppe von 
Östeneichem hatte sich dadurch - im Vergleich zur Rechtslage vor 
dem Gaygusuz-Urteil - wesentlich verschlechtert (VA 375-SV/98; 
165-SV/99; 261-SV/99). Mit Erkenntnis vom 9. Juni 1999, G 48-
55/99-8 hob der Verfassungsgerichtshof § 34 Abs. 1 AlVG auf, wo-
bei der Gerichtshof im Wesentlichen dieselben Bedenken wie die 
VA ins Treffen führte. Dadurch ist seit 27.8. (Datum der Kundma-
chung des Erkenntnisses!) zumindest die von der VA wahrgenom-
mene Diskriminierung von "Neu-Östeneichern" beseitigt worden. 
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Im 22. Tätigkeitsbericht wurde weiters die Problematik der An­
rechnung von Einkommen aus Velmietung im Zusammenhang mit 
der Bemessung der Notstandshilfe angesprochen. Zwei Prüfverfah­
ren betreffend das AMS Steielmark (VA 312-SV/98 und 624-SV/98) 
waren zum damaligen Berichtszeitpunkt noch anhängig (Kapitel 
2.2.6.5). Zwischenzeitig wurden diese Prüf v erfahren abgeschlossen 
und festgestellt, dass die Einkommensanrechnung geringfügig über­
höht erfolgt war. Der Fehler wurde im Zuge der Prüfvelfahren beho­
ben und Notstandshilfe nachbezahlt. 

Ein weiteres Problem, auf das bereits im 22. Tätigkeitsbericht auf­
merksam gemacht wurde (Kapitel 2.2.6.1 mit weiteren Verweisen), 
betrifft die Berücksichtigung von familiären Sorgepflichten bei der 
Vermittlung von - oftmals allein erziehenden - Frauen. Hier haben 
weitere Anlassfälle gezeigt, dass die bestehende Rechtslage in der 
Vollzugspraxis zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. Auf diese 
Problematik ist unten näher einzugehen. 

Anrechnung von Miet­
einkünften 

11.2.1.2 Berücksichtigung familiärer Sorgepflichten bei der Stellenver­
mittlung und bei Kursmaßnahmen 

Die Berücksichtigung familiärer Sorgepflichten sollte künftig verstärkt gewähr­

leistet werden. 

Dieses Ziel kann nicht durch eine Einzeimaßnahme, etwa im legistischen Be­

reich, gewährleistet werden. Es sind vielmehr mehrere Maßnahmen notwendig, 

um eine humane Vollzugspraxis des AMS sicherzustellen und weiterzuentwi­

ckeln sowie um die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen vor allem für 

Alleinerziehende zu verbessern. 

Einzelfälle: 

VA 105-SV/99; 263-SV/99; 446-SV/99; 531 -SV/99; 590-SV/99; 619-SV/99; 687-SV/99 
und 766-SV/99 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Belücksichtigung familiärer Sorgepflichten ist im geltenden Restriktive Gesetzes­

AlVG nur ansatzweise verankert. Sie fmdet sich im Rahmen der lage 

Legaldefinition der "zumutbaren Beschäftigung". So bestimmt § 9 
Abs.3 AlVG, dass eine Beschäftigung außerhalb des Wohn- bzw. 
Aufenthaltsorts des/der Arbeitslosen nur dann zumutbar ist, wenn 
durch die Ausübung der Beschäftigung die Versorgung unterhaltsbe-

187 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 189 von 232

www.parlament.gv.at



rechtigter Familienangehöriger (also vor allem mindeljähriger Kin­
der) nicht gefährdet wird. Bei einer Beschäftigung innerhalb der 
Grenzen des Wohn- bzw. Aufenthaltsortes des/der Arbeitslosen 
spielen familiäre Sorgepflichten als Zumutbarkeitskriterium aller­
dings keine Rolle. Ist eine Beschäftigung im Wohnort mit familiären 
Sorgepflichten unvereinbar, so muss sie dennoch angetreten werden. 
Andernfalls verliert der/die Arbeitslose das Arbeitslosengeld/die 
Notstandshilfe ftir die Dauer von 6 oder - im Wiederholungsfall­
von 8 Wochen. 

Dennoch lässt die bestehende Gesetzeslage Spielraum für einen Ge­
setzesvollzug mit Toleranz und Augenmaß. Das AMS ist gesetzlich 
zwar nur innerhalb der engen Grenzen des § 9 AlVG verpflichtet, 
bei der Stellenvermittlung auf familiäre Sorgepflichten Rücksicht zu 
nehmen. Es gibt aber keine rechtliche Bestimmung, die das AMS 
hindern würde, darüber hinaus auf Sorgepflichten bei der Stellen­
vermittlung Bedacht zu nehmen. An diesen Ermessensspielraum 
knüpft die - letztlich auch auf ein Einschreiten der VA zurückge­
hende (vgl. 21. Tätigkeitsbericht, Kapitel 3.2.6.8) - DurchfUh­
rungsweisung des BMAGS vom 2 .. Dezember 1997 betreffend die 
Beurteilung der Verfügbarkeit bei Vorliegen von Betreuungspflich­
ten (Zl. 35.500/41-9/97). 

Die Durchftihrungsweisung legt im Einzelnen fest, dass bei der Be­
rücksichtigung von Kinderbetreuungspflichten "phasenbezogen" 
vorzugehen ist. Die "kundenwunschorientierte Phase" umfasst die 
ersten drei Monate der Arbeitslosigkeit. In dieser Zeit hat das AMS 
vOlTangig die Wünsche der arbeitssuchenden Person - vor allem 
auch hinsichtlich der Arbeitszeit - zu berücksichtigen. Danach folgt 
die arbeitsmarktorientierte Phase. Diese dauert weitere 3 Monate. In 
diesem Zeitraum ist immer noch verstärkt auf Kinderbetreuungs­
pflichten Bedacht zu nehmen, jedoch besteht bereits die Verpflich­
tung, allfällige Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B. Tagesmütter) in 
AnsplUch zu nehmen. Nach 6 Monaten der Arbeitslosigkeit beginnt 
die Phase der freien Verfügbarkeit. Hier tritt die Rücksichtnahme 
auf .familiäre Sorgepflichten in den Hintergrund. 

Aus Sicht der VA scheint die Durchftihrungsweisung im Großen und 
Ganzen zu einer Verbesserung der Situation arbeitsloser Frauen mit 
Sorgepflichten beigetragen und größere Objektivität gebracht zu 
haben. In einzelnen Bereichen, so etwa beim AMS Wien, dürfte die 
Umsetzung der Weisung aber eine Verschärfung des Vermittlungs­
dmcks ftir betroffene Frauen bewirkt haben, da die faktische Be­
rücksichtigung von Sorgepflichten in Wien ursprünglich offenbar 
ausgeprägter war als in anderen Bundesländern. Keine Lösung bietet 
die DurchfUhrungsweisung freilich für langzeitarbeitslose Men­
schen. 
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11.2.1.3 Erfahrungen und Wahrnehmungen bei 
Prüfung dieser Beschwerdefalle 

Die Beschwerden gegen das AMS, in denen eine mangelnde Be- Problemgruppe allein-
rücksichtigung familiärer Sorgepflichten (Kinderbetreuungs- erziehende Frauen 

pflichten) gerügt wurde, wurden ausnahmslos von Frauen, zumeist 
Alleinerzieherinnen mit mehreren Kindern, vorgebracht. Darüber 
hinaus wandte sich auch die Österreichische Plattform ftir Alleiner-
ziehende (ÖPA) an die VA und wies auf die allgemeine Tragweite 
der vorliegenden Problematik hin. 

Die folgende Schilderung einiger Einzelfälle soll die Problemlage Einzelfälle 

der Betroffenen sowie festgestellte Vollzugsfehler verdeutlichen. 

Eine allein erziehende Burgenländerin mit 4 Kindern im Alter zwi­
schen 5 und 11 Jahren, musste am 4. November 1998 ihr Dienstver­
hältnis lösen, da die Arbeitszeit von 40 Wochenstunden mit der Be­
treuung ihrer Kinder nicht mehr vereinbar war und eine geeignete 
Unterbringungsmöglichkeit, wie etwa eine Tagesmutter, nicht zur 
Verftigung stand. Nachdem sich die Frau bei der zuständigen regio­
nalen Geschäftsstelle des AMS Mattersburg arbeitslos gemeldet 
hatte, wurde ihr am 23. Dezember 1998 eine Arbeitsstelle mit 
Wechseldienst (eine Woche von 7 bis 13 Uhr und eine Woche von 
13 bis 19 Uhr mit Wochenenddienst) angeboten. Da die Frau wegen 
der Kinder nur eine Beschäftigung am Vormittag annehmen konnte, 
musste sie diese Arbeitsstelle ablehnen. In der Folge wurde der Mut­
ter das Arbeitslosengeld für 6 Wochen gestrichen. Dagegen erhob 
sie Berufung und richtete zugleich eine Beschwerde an die VA. Die 
VA wies amtswegig bereits im laufenden Berufungsverfahren ge­
genüber dem Landesgeschäftsftihrer des AMS Burgenland darauf 
hin, dass im vorliegenden Fall eine offenkundige Verletzung der 
oben genannten Durchführungsweisung vorlag, da die Beschwerde­
ftihrerin auf Grund ihrer erst kurzen Arbeitslosigkeit noch in der 
"kundenwunschorientierten Phase" gewesen war. Der Berufung 
wurde daraufhin stattgegeben, das Arbeitslosengeld nachbezahlt 
(VA 1 05-SV/99). 

Anlässlich eines Sprechtags in Vorarlberg wandte sich eine allein 
erziehende Mutter mit 4 rnindeIjährigen Kindern zwischen 5 und 14 
Jahren an die VA und führte Beschwerde gegen die Regionale Ge­
schäftsstelle des AMS Dornbim, bei der sie arbeitssuchend gemeldet 
war und von der sie Notstandshilfe bezog. An dieser Stelle soll nicht 
unerwähnt bleiben, dass die Frau bei der Vorsprache am Sprechtag 
in Tränen ausbrach und offensichtlich nervlich völlig am Ende war. 
Am 29. April 1999 erlitt eines der Kinder einen schweren Verkehrs­
unfall bei dem es von einem Auto erfasst wurde und einige Tage im 
Koma lag. Mitte Mai wurde das Kind vorübergehend wieder in 

AUeinerzieherin soll 
Wechseldienst leisten 

Notstandshilfe infolge 
eines schweren Unfalls 
des Kindes gestrichen 
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häusliche Pflege entlassen, musste aber intensiv von der Mutter ge­
pflegt werden; für Juli war eine neuerliche Operation anberaumt. 
Infolge dieser Ereignisse versäumte die Frau einen KontrollrneIde­
teImin am 1. Juni und gab bei einer späteren Vorsprache bei der 
regionalen Geschäftsstelle an, dass sie bis zur Besserung des Ge­
sundheitszustandes des Kindes keine Beschäftigung annehmen 
könnte. Mit Bescheid des AMS Dornbirn vom 24. Juni 1999 wurde 
die Gewährung von Leistungen aus der gesetzlichen Arbeitslosen­
versicherung mit der Begründung abgelehnt, dass die Frau dem Ar­
beitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehe und daher die An­
spruchsvoraussetzungen des § 7 Abs. 1 Z 1 iVm Abs. 3 AIVG nicht 
elfüllt wären. Über Einschreiten der V A wurde der Bescheid gemäß 
§ 68 Abs. 2 A VG behoben und die gebührende Geldleistung umge­
hend nachbezahlt (VA 619-SV/99). 

Aus Sicht der V A stellt die vorübergehende Inanspruchnahme einer 
Mutter durch die krankheitsbedingte Pflege ihres Kindes keinen 
Grund dar, das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen für Ar­
beitslosengeldINotstandshilfe in Frage zu stellen. Immerhin ist zu 
bedenken, dass in Beschäftigung stehenden Dienstnehmern in derar­
tigen Fällen ein Anspruch auf Pflegeurlaub und Entgeltfortzahlung 
zusteht. Niemand würde auf die Idee kommen, dass diese Dienst­
nehmer dem Arbeitsmarkt schlechthin nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Nach Meinung der VA ist das Verhältnis einer arbeitslosen 
Person zum AMS in diesem Zusammenhang mit dem Verhältnis 
zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer vergleichbar. Das sollte bei 
der Interpretation des § 7 Abs. 1 Z. 1 AlVG berücksichtigt werden. 

Die Erkrankung von Kindern spielte auch im Fall einer Mutter von 
zwei Kindern im Alter von 8 und 12 Jahren, die bei der regionalen 
Geschäftsstelle des AMS Lilienfeld arbeitslos gemeldet war, eine 
Rolle. Die Frau musste auf Grund der Erkrankung ihrer Kinder eine 
vom AMS zugewiesene Kursmaßnahme abbrechen, woraufhin die 
Sperre der Notstandshilfe angedroht wurde. Über Vermittlung der 
V A konnte die Situation unbürokratisch bereinigt werden, noch be­
vor leistungsrechtliche Konsequenzen eintraten. Die Frau musste 
entsprechende medizinische Bestätigungen nachbringen und der 
Abbruch der Kursmaßnahme wurde entschuldigt. Offensichtlich war 
es im vorliegenden Fall zu Kommunikationsproblemen und damit 
verbunden zu einer "Panikreaktion" der betroffenen Frau gekom­
men. Infolge der raschen Reaktion der regionalen Geschäftsstelle 
konnte eine Befassung der Landesgeschäftsstelle des AMS Nieder­
österreich durch die VA unterbleiben (VA 531-SV/99). 

Eine Frau aus Lustenau, allein erziehende Mutter von zwei Kindern 
im Alter von 3 und 12 Jahren, führte bei der VA im Wesentlichen 
darüber Beschwerde, dass sie von ihrer zuständigen Beraterin bei 
der regionalen Geschäftsstelle des AMS Dornbim als "arbeitsscheue 
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der regionalen Geschäftsstelle des AMS Dombim als "arbeitsscheue 
Faulenzerin" hingestellt worden sei, weil sie die Annahme einer 
Beschäftigung wegen Unvereinbarkeit mit der Betreuung ihrer Kin­
der abgelehnt hatte. Eine Überplüfung der VA ergab, dass im vor­
liegenden Fall zwar keine Sperre der Geldleistung aus der gesetzli­
chen ArbeitslosenversichelUng verhängt worden war; der Landesge­
schäftsführer des AMS Vorarlberg gestand aber ein, dass es im vor­
liegenden Fall Kommunikationsprobleme gegeben hatte. Infolge des 
Einschreitens der VA wurde vom AMS ein Teamberatungsgespräch 
mit der betroffenen Frau organisiert und drei verschiedene Qualifi­
zierungsmaßnahmen angeboten, die den BelllfsWÜllschen und fami­
liären Bedürfnissen der Betroffenen entsprachen 0' A 263-SV/99). 

Im Fall VA 590-SV/99 legte eine vierfache Mutter aus der Oberstei- Fatale Lage von Müt­
ennark mit Kindem zwischen 4 und 9 Jahren dar, dass ihr nach dem tern in Krisenregionen 

melujährigen Bezug von Karenzgeld und Sondernotstandshilfe von 
der regionalen Geschäftsstelle des AMS MÜfzzuschlag keine mit 
ihren Betreuungspflichten vereinbare Teilzeitbeschäftigung vermit-
teln könne. Gleichzeitig würde sie aber vom AMS-Berater laufend 
darauf hingewiesen, dass sie nicht mehr länger ihre Notstandshilfe 
beziehen könne, wenn die belllfliche Integration nicht bald gelänge. 
Ein ausführliches Gespräch mit der Frau ergab, dass in der Nähe des 
Wohnortes keine geeignete Kinderbetreuungsmöglichkeit vorhanden 
war und am örtlichen Arbeitsmarkt augenscheinlich keine entspre-
chenden Stellen zur Verfügung standen. Ein rechtswidriges Vorge-
hen des AMS war nicht objektivierbar. Gleichwohl zeigt der Fall 
notwendigerweise eine gewisse Hilflosigkeit des AMS in Anbetracht 
schwieriger ökonomischer und sozio-realer Rahmenbedingungen. 

11.2.1.4 Schlussfolgerungen und Anregungen 

Vor dem Hintergmnd der Erfahrungen im Zuge der PlÜftätigkeit Lösungsvorschläge der 

erscheine es der V A zweckmäßig, Maßnahmen in folgenden Berei- VA 

chen zu setzen: 

Maßnahmen zur verstärkten Sicherstellung einer humanen und wei­
sungskonformen Vollzugspraxis: 

• Verstärkte Schulung des AMS-Personals. Die Schulungen sollten 
nicht nur die rechtlichen Grundlagen (Gesetze, Richtlinien, Mi­
nisterialerlässe) im Zusammenhang mit der Betreuungsproblema­
tik umfassen, sondern dalüber hinaus auch psychologisches Trai­
ning beinhalten. Durch das psychologische Training sollten die 
AMS-BeraterInnen verstärkt die Fähigkeit gewinnen, sich in die 
Lage von allein erziehenden Frauen zu versetzen und ein für bei­
de Seiten angenehmes Beratungs- und Betreuungsklima zu schaf­
fen. 

Verstärkte Mitarbei­
terschulung 
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• Weiterentwicklung des in der oben zitierten Durchführungswei­
sung etablierten Phasenmodells; für bestimmte Krisenregionen 
(Regionen mit hoher Frauenarbeitslosigkeit und Mangel an Kin­
derbetreuungsplätzen) sollte eine flexiblere Handhabung der drei 
Phasen, vor allem hinsichtlich ihrer Dauer, ermöglicht werden. 

Verbesserung der sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen: 

• Fördermodelle für Betriebe, die "familienfreundliche" Arbeits­
plätze bieten, also etwa gezielt bei der Arbeitszeit- und Dienst­
plangestaltung auf Bedürfnisse von Alleinerziehenden Rücksicht 
nehmen oder etwa betriebsinterne Kinderbetreuung anbieten. 

Weiterentwicklung des 
Phasenmodells 

Familienfreundliche 
Betriebe fördern 

• Verbesserung des Angebots an Kinderbetreuungsplätzen. Aus Mehr Betreuungsplät­

Sicht der VA wäre nicht nur eine Erweiterung des Angebots an ze 
Tagesmüttern und Kindergartenplätzen geboten, auch für die 
Nachmittags- und Ferienbetreuung schulpflichtiger Kinder sollte 
verstärkt vorgesorgt werden. 

11.2.1.5 Datenschutz für Arbeitslose bei chiffrierten Stellenangeboten 

Gesundheitsbezogene Fragen in Bewerbungsbögen sollten so formuliert sein, 

dass sie einerseits zwar Rückschlüsse auf die gesundheitliche Eignung zulassen, 

zugleich aber eine konkrete Krankheit oder ein bestimmtes Leiden nicht angege­

ben werden muss. 

Fragen nach der Mitgliedschaft in Körperschaften oder Vereinen sollten in sol­

chen Fragebögen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht enthalten sein. 

Ganz allgemein muss die Beantwortung allzu persönl icher Fragen vom Arbeitslo­

sen sanktionslos verweigert werden können. 

Einzelfall: 

VA 352-SV/99 

Eine arbeitslose Frau führte darüber Beschwerde, dass sie von der AnlassfalJ 

regionalen Geschäftsstelle des AMS RiedJInnkreis aufgefordert wor-
den war, einen Bewerbungsbogen mit mehreren sehr ins Persönliche 
gehenden Fragen für ein chiffriertes Stellenangebot auszufüllen. 
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Konkret ging es um folgende Fragen: "Haben Sie eine Behinderung? 
- Wenn j a, Art der Behinderung", "Leiden Sie an einer chronischen 
Erlo-ankung/Allergie - Wenn ja, Art der Allergie", "Bestehen Lohn­
pfändungen?", "Funh'tionen in KÖlperschaften und Vereinen?". 

Im Zuge des Prüfverfahrens teilte die VA dem Landesgeschäftsfiih­
rer mit, dass die oben genannten Fragen in datenschutzrechtlicher 
Hinsicht bedenklich erscheinen: Deren Beantwortung könne daher 
von einer arbeitslosen Person sanktionslos velweigert werden. Der 
Landesgeschäftsführer teilte diese Auffassung und veranlasste, dass 
die unter dem Blickwinkel des Datenschutzes bedenklichen Fragen 
gestrichen bzw. durch entsprechende Umformulierungen "ent­
schälft" wurden. 

Der vom AMS Oberösterreich in der Folge an die VA übermittelte 
überarbeitete Entwurf eines neuen standardisierten Bewerbungsbo­
gens entschärfte die gesundheitsbezogenen Fragestellungen und 
schränkte diese auf das im Hinblick auf datenschutzrechtliche 
Schranken vertretbare Maß ein. Es fmdet sich nur mehr die Frage: 
"Können Sie auf Grund Ihres Gesundheitszustandes jede Tätigkeit in 
Ihrem Beruf ausüben - wenn nein, weiche nicht?" Die Frage nach 
Funktionen in Körperschaften und Vereinen sowie nach LohnpHin­
dungen wurde überhaupt gestrichen. 

Seitens der VA ist im Zusammenhang mit der Problematik gesund­
heitsbezogener Daten ergänzend Folgendes festzuhalten: Ein 
Dienstgeber muss wissen, welche Arbeiten ein Bewerber vom ge­
sundheitlichen Standpunkt verrichten kann und welche nicht. Im­
merhin verpflichten ihn die arbeitsrechtliche Fürsorgepflicht sowie 
der Arbeitnehmerschutz zur Rücksichtnahme auf gesundheitliche 
Einschränkungen. Die gesundheitlichen Ursachen einer Einschrän­
kung der Arbeitsflihigkeit brauchen den potentiellen Dienstgeber 
grundsätzlich aber nicht zu interessieren. 

Rechtsansicht der VA 

AMS OÖ verbessert 
Datenschutz 
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11.2.1.6 Anzeigepflicht des AMS bei Überbezug von Leistungen aus der 
gesetzlichen Arbeitslosenversicherung? 

Das AMS ist, in rechtlicher Hinsicht nicht verpflichtet, Strafanzeigen gegen 

Arbeitslose zu erstatten. 

In Fällen des unberechtigten Bezugs von Geldleistungen aus der gesetzlichen 

Arbeitslosenversicherung sollte nicht die Kriminalisierung der Arbeitslosen , son­

dern die Hereinbringung der Überbezüge im Vordergrund stehen. 

Dem Rechtsinstitut der tätigen Reue sollte in diesem Zusammenhang breiter 

Raum gegeben werden. 

Einzelfälle: 

VA 446-SV/98, 25-SV/99, 108-SV/99 

Mit Erlass der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
vom 8.10.1998, Z1. 35.500121-8/98 wurden der Vorstandsvorsitzen­
de des AMS Österreich sowie alle Landesgeschäftsftihrer darauf 
hingewiesen, dass die Geschäftsstellen des AMS gemäß § 84 StPO 
zur Erstattung einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder die Si­
cherheitsbehörde verpflichtet seien, wenn der Verdacht entsteht, 
dass eine arbeitslose Person im Zusammenhang mit dem Überbezug 
einer Leistung aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung eine 
gerichtlich strafbare Handlung begangen habe. Es seien vor allem 
die Tatbestände des Betruges, schweren Betruges und gewerbsmäßi­
gen Betruges und damit zusammenhängend die maßgeblichen Baga­
tellgrenzen(rd. S 1000) sowie das Institut der tätigen Reue zu beach­
ten. Bei Verdacht eines schweren (Schaden über S 25.000) und ge­
werbsmäßigen (mindestens drei Monate dauernden) Betrugs sei täti­
ge Reue nur anzunehmen, wenn die ungebührlich empfangene Leis­
tung sofort oder auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem AMS 
und dem/der Arbeitslosen in Raten abgestattet werde, wobei das 
AMS darauf zu bestehen habe, dass der gesamte Betrag jedenfalls 
innerhalb eines Jahres zur Gänze zurückerstattet wird. 

Im vorliegenden Berichtsjahr leitete die V A ein amtswegiges Prüf­
velfahren zur Frage der Gesetzmäßigkeit und Billigkeit jenes Erlas­
ses ein, beanstandete den Erlass und regte eine Abschwächung an 
(VA 25-SV/99). Daneben wurden zwei Beschwerdefälle behandelt. 
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Im Fall VAl 08-SV/99 betreffend das AMS OÖ führte eine Frau Anlassfälle 

darüber Beschwerde, dass ihr vom AMS die Erstattung einer Anzei-
ge bei der Staatsanwaltschaft angedroht wurde, weil durch ihre ver-
spätete Meldung der Aufnahme eines Dienstverhältnisses durch den 
Ehegatten ein Überbezug an Sondernotstandshilfe und erhöhtem 
Karenzgeld im Ausmaß von S 27.165,-- entstanden war und die Frau 
den Betrag unter Hinweis auf die schwere Erkrankung eines ihrer 
Kinder (chronische Hepatitis B, Kiefer-Gaumen-Spalte) und der 
schwierigen finanziellen Situation nur teilweise und in monatlichen 
Raten von S 500,-- zurückerstatten wollte. Auf Grund des Einschrei-
tens der VA nahm das AMS letztendlich von einer Anzeige Abstand. 
Die Frau musste sich jedoch verpflichten den Gesamtbetrag, wenn-
gleich in Raten, zurückzubezahlen. 

Im Fall VA 446-SV/98 wurde vom AMS Wien auf Weisung der 
Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales Strafanzeige 
gegen einen vonnaligen Geschäftsführer erstattet. Der Mann hatte 
nach Beendigung seines Geschäftsführervertrags Arbeitslosengeld 
bezogen. Im FiImenbuch war die Eintragung als Geschäftsführer 
aber noch aufrecht geblieben, was dem AMS gegenüber nicht ange­
geben worden war. Nach der Judikatur des VwGH galt der Mann 
daher trotz Beendigung des Geschäftsführervertrages nicht als ar­
beitslos. Es entstand ein Überbezug an Arbeitslosengeld von rd. 
S 180.000,--. Das Landesgericht für Strafsachen Wien sprach den 
Mann jedoch vom Vorwurf des schweren, gewerbsmäßigen Betrugs 
frei. 

11.2.1.7 Die Standpunkte der VA und des Ministeriums 
zur Anzeigepflicht 

Zur vorliegenden Problematik vertritt die VA die Auffassung, dass Rechtsansicht der VA 

die Verpflichtung zur Erstattung einer Strafanzeige nach § 84 StPO 
für das AMS nicht gilt. Das AMS ist nämlich als "Dienstleistungs-
unternehmen des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlich-
keit" (§ 1 Abs. 1 AMSG) eingerichtet und kann daher nicht als "Be-
hörde" oder "öffentliche Dienststelle" im Sinne des § 84 StPO quali-
fiziert werden. Die V A stützt sich diesfalls vor allem auf die von 
Burgstaller vertretene Auslegung des § 84 StPO (JBI 1991 , 341 ff.). 
Burgstaller gelangt im Wesentlichen zum Ergebnis, dass jene Be-
stimmung von einem organisatorischen und nicht funktionalen Be-
hördenbegriff ausgeht. Diese Auffassung wird offensichtlich auch in 
der aktuellen Ausgabe des StPO-Kommentars von Foregger-Kodek 
vertreten. Dort wird eine Parallele zu Art. 22 B-VG gezogen, wel-
cher nach völlig herrschender Meinung nur Behörden im organisato-
rischen Sinne betrifft. Insofern der Erlass von einer Anzeigepflicht 
des AMS nach § 84 StPO ausgeht, ist er somit als gesetzwidrig zu 
beurteilen. 
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Demgegenüber behant das Ministerium auf der Anwendbarkeit des 
§ 84 Abs. 1 StPO. Das AMS sei nämlich sehr wohl als "Behörde" im 
Sinne jener Rechtsvorscruift zu verstehen, da es behördliche Aufga­
ben nach dem AIVG und dem AuslBG zu erfüllen habe. Das gelte 
umso mehr als durch die Strafrechtsnovelle BGBL 1993/526 der 
Behördenbegriff des § 84 StPO erweitert worden sei und dadurch 
auch Fachmeinungen, die vor jener Novelle für eine restriktivere 
Auslegung des § 84 StPO plädierten, obsolet geworden seien. 

Richtig ist, dass durch jene Novelle die Begriffe der "öffentlichen 
Behörde" und des "Amtes" durch jene der "Behörde" und "öffentli­
chen Dienststelle" ersetzt wurden. Der Argumentation des BMAGS 
kann aber dennoch nicht gefolgt werden. Sie steht im Widerspruch 
zu den Gesetzesmaterialien Diese halten ausdrücklich fest, dass 
durch die aufgezeigten Begriffsänderungen keine Erweiterung des 
Kreises der Normadressaten erfolgen sollte. Aus den Materialien 
ergibt sich weiters, dass durch die gegenständliche Novelle eine 
inhaltliche Einschränkung und keinesfalls eine Ausdehnung der An­
zeigepflicht beabsichtigt war (RV 924 BlgNR GP XVIII, S. 20). 

11.2.1.8 Die Standpunkte der VA und des BMAGS zur 
Zweckmäßigkeit und Billigkeit des Erlasses 

Rechtsansicht des 
Ministeriums 

Die VA weist darauf hin, dass eine Kriminalisierung arbeitsloser VA hält Erlass für 

Menschen im Hinblick auf deren ohnehin schwierige Situation we- unbillig 

nig zweckmäßig und abgesehen davon auch unbillig erscheint. Eine 
strafgerichtliche Verurteilung erschwert nicht nur die Reintegration 
in den Arbeitsmarkt und vermindert damit die Chance, dass aufge-
laufene Überbezüge jemals ordnungsgemäß zurückerstattet werden. 
Sie kann auch die Existenz unschuldiger Familienangehöriger des 
Verurteilten gefcihrden. 

In diesem Zusammenhang muss auch herausgestrichen werden, dass 
die restriktiven Bedingungen für Ratenvereinbarungen im Zusam­
menhang mit der Erlangung von Straffreiheit durch tätige Reue ge­
lockert werden sollten. 

Das Bundesministerium lehnte diese Standpunkte der VA ab. In 
diesem Zusammenhang wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die 
Höhe der bereits aufgelaufenen Überbezüge (180 Mio S) die Be­
stimmungen des Erlasses rechtfertige. Weiters sei der Erlass not­
wendig, um einer Sozialschmarotzer und Missbrauchsdebatte von 
vornherein entgegenzuwirken. 

Aus Sicht der VA können die Argumente des Ministeriums nicht 
überzeugen. Die geschilderte Kritik bzw. die genannte Anregung 
einer Lockerung werden daher aufrecht erhalten. 
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11.2.1.9 Rechtswidrige Anrechnung einer Beschädigtenrente auf die 
Notstandshilfe 

Beschädigtenrenten nach dem Heeresversorgungsgesetz sind nicht auf die 

Notstandshilfe anzurechnen. 

Durch entsprechende Mitarbeiterschulung sollte die korrekte Handhabung des 

Einkommensbegriffs im AIVG 1977 verstärkt sichergestellt werden. 

Einzelfall: 

VA 475-SV/99 

Ein Notstandshilfebezieher aus der Steiermark ftihrte bei der V A im Anlassfall 

Wesentlichen darüber Beschwerde, dass auf seine Notstandshilfe 
über mehrere Jahre hindurch (seit 1994) eine Beschädigtenrente 
nach dem Heeresversorgungsgesetz BGBl. 1964/27 verkürzend an-
gerechnet worden war. 

Im Zuge des volksanwaltschaftlichen Prüfverfahrens wurde gegen- Rechtsansicht der VA 

über dem Landesgeschäftsftihrer des AMS Steiermark sowie gegen-
über der zuständigen Bundesrninisterin darauf hingewiesen, dass die 
vorgenommene Anrechnung durch die Rechtslage, wie sie seit dem 
StrukturanpassungsG 1995 BGBl. 297 besteht, nicht gedeckt ist. Die 
durch das StrukturanpassungsG 1995 BGBl. 297 geschaffene Rege-
lung des § 36a AlVG 1977 definiert das anrechenbare Einkommen 
über einen Verweis auf den Einkommenssteuerbegriff des EStG 
1988 und sieht in seinem Abs. 3 - ebenfalls durch einen Verweis auf 
das Einkommenssteuerrecht - vor, dass bestimmte steuerfreie Bezü-
ge für Zwecke der Arbeitslosenversicherung zum steuerpflichtigen 
Einkommen im Sinne des EStG 1988 hinzuzurechnen sind. Aus dem 
Wortlaut des § 36a Abs. 3 EStG 1988 ergibt sich nun aber, dass die 
steuerbefreiten Beschädigtenrenten nach dem Heeresversorgungsge-
setz BGBl. 1964/27 nicht von jener Hinzurechnung erfasst sind. 
§ 36a Abs. 3 EStG 1988 velweist nämlich nicht ausdrückl ich auf die 
Bestimmung des § 3 Abs. 1 Z. 1 EStG 1988, welche die Steuerbe-
freiung der gegenständlichen Beschädigtenrenten normiert. 

Der Landesgeschäftsftihrer und die Ministerin fo lgten dieser Argu­
mentation der VA. Dem betroffenen Beschwerdeftihrer wurde eine 
Nachzahlung an Notstandshilfe in Höhe von S 64.77 1,-- gewährt. 
Zudem wies die Bundesministerin alle Landesgeschäftsstellen an, 
die in § 3 Abs. 1 Z. 1 EStG genannten Versorgungsleistungen (u.a. 
Beschädigtenrenten nach dem Heeresversorgungsgesetz) bei der 

Landesgeschäftsstelle 
und Ministerin veran­
lassen Richtigstellung 
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Beurteilung des Anspruchs auf Notstandshilfe sowie bei der Festset­
zung der Höhe der Notstandshilfe außer Betracht zu lassen . . 

11.2.1.10 Ungerechtfertigte bürokratische Vorgangsweise bei der Gel­
tendmachung eines Fortbezugsanspruches auf Notstandshilfe 

Die Geltendmachung eines Fortbezugsanspruches sollte künftig einfacher und 

kundenfreundlicher gestaltet werden. 

Einzelfall: 

VA 381-SV/99 

Die vorliegende Problematik war Gegenstand eines Prüfverfahrens 
betreffend eine Beschwerde gegen das AMS Wien. 

Die Beschwerdeführerin hatte mit Wirkung 22. April 1999 einen Anlassfall 

Antrag auf Arbeitslosengeld bei der zuständigen Regionalen Ge­
schäftsstelle des Arbeitsmarktservice Versicherungsdienste Wien 
gestellt. Zu diesem Zeitpunkt bestand noch ein Fortbezugsanspruch 
nach § 19 AlVG 1977 für 106 Tage in Höhe von S 212,40 täglich. 
Die Beschwerdeftihrerin hatte zum Zeitpunkt der Geltendmachung 
aber bereits auch eine neue Anwartschaft erworben; der Neuan-
spruch war auf Grund der Bemessungsgrundlage aus dem Jahr 1997 
auf Basis der Lohnklasse 42 mit S 180,30 täglich zu bemessen, wo-
bei sich eine Bezugsdauer des Neuanspruchs von 210 Tagen 
(30 Wochen) ergab. 

Die Regionale Geschäftsstelle veranlasste zunächst nur die Anwei­
sung des niedrigeren Neuanspruchs und ersuchte die Beschwerde­
führerin zugleich mit Schreiben vom 3. Mai 1999 um persönliche 
Vorsprache zum Zwecke der Abklärung des Leistungsanspruchs. 
Zugleich mit diesem Schreiben wurde auch ein teilweise vorausge­
ftilltes Formblatt zum Gegenstand "Wahlmöglichkeit zwischen 
Fortbezug und Neuanspruch" miiliberrnittelt, welches die 
Beschwerdeführerin unterfertigen und damit bestätigen sollte, dass 
sie vorerst die Anweisung des höheren Fortbezugs und dann die 
Anweisung des Neuanspruchs wünsche. Mit 5. Mai 1999 wurde über 
das Bundesrechenzentrum eine Mitteilung über den 
Leistungsanspruch an die Beschwerdeführerin ausgefertigt, wobei 
eine Leistungshöhe von täglich S 198,30 und eine Bezugsdauer vom 
22. April 1999 bis 17. November 1999 ausgewiesen wurde. 
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Mit Schreiben vom 12. Mai 1999 teilte die Beschwerdeführelin der 
oben genannten Regionalen Geschäftsstelle mit, dass sie gegen die 
Mitteilung über den Leistungsanspruch "berufe" und begründete das 
damit, dass der Tagsatz S 212,40 betragen müsse. Zugleich retour­
nierte die Beschwerdeführerin das Formblatt über die Niederschrift 
ohne ihre Unterschrift darauf gesetzt zu haben. Am 17. Mai 1999 
erfolgte eine Vorsprache der Beschwerdeführerin bei der genannten 
Regionalen Geschäftsstelle, wobei augenscheinlich vergeblich ver­
sucht wurde, der Beschwerdeführerin die Rechtslage nach § 19 
AIVG auf Grundlage der Verwaltungsgerichtshofjudikatur zu erklä­
ren. Offensichtlich aus Angst vor allfälligen Nachteilen unterfertigte 
die Beschwerdeführerin keine Niederschrift betreffend die Inan­
spruchnahme des Fortbezugs vor dem Neuanspruch. Es erfolgte in 
weiterer Folge eine Intervention durch die Kammer für Arbeiter und 
Angestellte für Wien, wobei diesfalls zwischen der Kammer und der 
genannten Regionalen Geschäftsstelle vereinbart wurde, dass die 
Beschwerdeführerin ihr Wahlrecht bezüglich des Fortbezugs so 
schnell wie möglich ausüben werde. Nachdem diesbezüglich von 
Frau ehen keine Reaktion erfolgte, veranlasste schließlich die ge­
nannte Regionale Geschäftsstelle am 1. Juni 1999 rückwirkend die 
Anweisung des Fortbezugsanspruches in Höhe von täglich S 212,40. 

Anlässlich einer Vorsprache beim zuständigen Arbeitsmarktservice­
Berater am 13. Juli 1999 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, 
dass ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld nunmehr mit 5. August 1999 
enden würde, obwohl auf der ursprünglichen Bezugsrnitteilung das 
vorläufige Bezugsende mit 17. November 1999 vermerkt war. Der 
Bearbeiter sprach in diesem Zusammenhang offensichtlich vom 
Fortbezugsanspruch, nur dürfte dies für die Beschwerdeführerin 
nicht nachvollziehbar gewesen sein. Der Beschwerdeführerin wurde 
jedenfalls ein neuerliches Antragsformular für die Geltendmachung 
des Arbeitslosengeldes, datiert mit 13. Juli 1999 ausgefolgt, und als 
Abgabeterrnin der 6. August 1999 festgelegt. An diesem Tag hat die 
BeschwerdefLihrerin das ordnungsgemäß ausgefüllte Formblatt wie­
der retoumiert, das heißt persönlich abgegeben. Ab 6. August 1999 
elfolgte so dann die Anweisung des Neuanspruchs in Höhe von 
S 198,30 täglich, wobei die Zuerkennung für vorläufig 104 Tage 
(das heißt bis 17. November 1999) elfolgte. 

Wie aus einem Brief der Beschwerdeführerin vom 6. August 1999 
an den Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice Wien, wel­
cher in Gleichschrift auch der VA vorliegt, hervorgeht, war der Be­
schwerdeführerin das Erfordemis der neuerlichen Geltendmachung 
mit 6. August 1999 völlig unklar, ebenso wie das Erfordernis bezüg­
lich der ausdrücklichen Ausübung einer Wahl zwischen höherem 
Fortbezugsanspruch einerseits und Neuanspruch andererseits. 
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Nach rechtlicher BeUlteilung der VA war im vorliegenden Fall da- Rechtsansicht der VA 

von auszugehen, dass mit Stichtag 22. April 1999 ein Anspruch der 
Beschwerdeführerin auf FOItbezug von Arbeitslosengeld aus dem 
Jahr 1997 im Ausmaß von 106 Tagen mit einem Tagsatz von 
S 212,40 bestand und daran anschließend bis höchstens 17. Novem-
ber 1999 ein Neuanspmch auf Arbeitslosengeld in Höhe von 
S 198,30 täglich besteht. Auf Grund der Judikatur des Verwaltungs-
gerichtshofes war weiters davon auszugehen, dass die Gesamtbe-
zugsdauer (Fortbezug und Neuanspmch) mit 30 Wochen (Bezugs-
dauer des Neuanspruchs) begrenzt ist. Im Ergebnis wurde von der 
zuständigen Regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
Wien dieser rechtskonforme Zustand hergestellt. 

Aus Sicht der VA sind aber die in diesem Zusammenhang erfolgten 
Verfahrenshandlungen bzw. Verwaltungsabläufe zu beanstanden. 

Nach Ansicht der VA wurde die Beschwerdeführerin durch die oben 
geschilderte Vorgangsweise des Arbeitsmarktservice einerseits völ­
lig verwirrt und musste andererseits auch den Eindmck gewinnen, 
dass sie durch sinnlose behördliche.Formalismen mehr oder weniger 
"gehänselt" werden sollte. In diesem Zusammenhang ist freilich 
auch festzuhalten, dass offensichtlich die etwas unklaren Ausftih­
rungen des Verwaltungsgerichtshofes im Erkenntnis vom 30. Sep­
tember 1994, 93/08/0122, zu jener verkomplizierten Vorgangsweise 
des Arbeitsmarktservice beigetragen haben dürften, welche sicher­
lich vom Bemühen getragen waren, jener Judikatur zu entsprechen. 

Nach Meinung der VA sollte in Fällen, in denen neben einem gel­
tend gemachten Neuanspmch auf Arbeitslosengeld ein Fortbezugs­
anspruch mit höherem Tagsatz (Lohnklasse) aber kürzerer Bezugs­
dauer besteht, folgendermaßen vorgegangen werden: 

Die Geltendmachung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld mittels 
bundeseinheitlichem Antragsformular sollte zugleich als Geltend­
machung des Neuanspmchs und des Fortbezugsanspmches gewertet 
werden. In der Folge sollte daher ohne zusätzliche niederschriftliche 
Einvernahme des Leistungswerbers der höhere Fortbezugsanspruch 
angewiesen werden und daran anschließend für die restliche Be­
zugsdauer der Neuanspmch zur Auszahlung gelangen. Die Gesamt­
bezugsdauer wäre freilich im Einklang mit der Judikatur des Ver­
waltungsgerichtshofes mit derjenigen Bezugsdauer, die sich für den 
Neuanspruch ergibt, zu begrenzen. Auf der Mitteilung über den 
Leistungsanspruch sollte eine Aufschlüsselung des Leistungsan­
spmchs in "Restanspruch" bzw. "Fortbezugsanspruch" und "Neuan­
spmch" erfolgen. 

Die vorgeschlagene Vorgangsweise würde aus Sicht der VA nicht 
nur zur Straffung des Verfahrens beim Arbeitsmarktservice beitra-
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gen, sondern zugleich auch für den Leistungswerber klarer und ver­
ständlicher erscheinen und damit woh l auch die Rechtsakzeptanz bei 
den betroffenen Menschen fördern. Zugleich erschiene eine deraJti­
ge Vorgangsweise auch im Hinblick auf das Verwaltungsgerichts­
hoferkenntnis vom 30. September 1994, 93/08/0122, ZAS 1996, 96, 
durchaus vertretbar. 

Aus dem zitierten Erkenntnis ergibt sich, dass die gleichzeitige Gel­
tendmachung von Fortbezugsanspruch und Neuanspruch zulässig ist 
und daher auch die Annahme, dass mit der Geltendmachung eines 
Neuanspruchs auf Arbeitslosengeld zugleich auch die Geltendma­
chung eines höheren FOltbezugsanpruches erfolgt, insbesondere 
auch im Hinblick auf die Rechtsprechung zur sozialen Rechtsan­
wendung (z. B. OGH vom 22. 3. 1994, 10 Ob S 70/94; OGH vom 
10. 5. 1988, 10 Ob S 144/88) rechtlich vertretbar erscheint. Was die 
Ausführungen betreffend das Wahlrecht zwischen Neuanspruch und 
Fortbezugsanspruch im Erkenntnis 93/08/0122 betrifft, so werfen 
diese aus Sicht der VA mehr Fragen auf, als sie letztlich zu beant­
worten vermögen. Dies wurde auch bereits in der Literatur zutref­
fend herausgearbeitet (vgl. Dirschmied, ZAS 1996, 100 t). Die An­
nahme eines solchen Wahlrechts verursacht - wie der vorliegende 
Fall zeigt - nicht nur kontraproduktive Verwaltungshandlungen, es 
stellt sich vielmehr auch die Frage nach Sinn und Zweck eines sol ­
chen Wahlrechts. Aus welchen Gründen sollte ein Leistungswerber 
auf einen höheren Fortbezugsanspruch verzichten und stattdessen 
den insgesamt niedrigeren Neuanspruch wählen? Es ist daher nach 
Meinung der VA mit Dirschmied (a.a.O.) davon auszugehen, dass 
dem Erkenntnis 93/08/0122 im Hinblick auf die Frage des Wahl­
rechts zwischen Fortbezug und Neuanspruch bei Konstellationen 
wie im vorliegenden Fall nicht zu folgen ist. Im Übrigen bezieht 
sich das Erkenntnis auf eine Fassung des § 19 AlVG, die so nicht 
mehr geltendes Recht ist. 

Seitens der Bundesministerin wurde als Reaktion auf das PlÜfver- Ministerium reagiert 

fahren der VA mitgeteilt, dass der Bundesgeschäftsstelle des AMS 
der Auftrag eJteilt wurde, für eine kundenfreundliche und weisungs-
konforme Vorgangsweise Sorge zu tragen und dabei die oben ange-
ftihrten Anregungen der V A zu belÜcksichtigen. 

201 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 203 von 232

www.parlament.gv.at



11.2.1.11 Probleme bei der Aktualisierung von Job-Inseraten 

Die Aktualität von Stellenanzeigen des AMS ist derzeit nicht optimal gewährleis­

tet. 

Die mangelhafte Kooperationsbereitschaft einzelner Unternehmen sollte in die­

sem Zusammenhang durch organisatorische Maßnahmen im Bereich der Stel­

lenvermittlung und Betreuung des AMS wettgemacht werden. 

Einzelfall: 

VA 353-SV/99 

Ein Verein für ältere Arbeitslose wandte sich an die VA und wies Anlassfall 

darauf hin, dass vom Arbeitsmarktservice den Arbeit Suchenden zur 
Verfügung gestellten Job-Inserate vielfach nicht mehr aktuell seien. 
In vielen Fällen sei es so, dass die ausgeschriebene Stelle bereits 
besetzt ist. Im Einzelnen wurde der VA in diesem Zusammenhang 
eine Beschwerde eines Wiener Arbeitslosen übermittelt. 

Seitens des Arbeitsmarktservice Österreich wurde der V A gegenüber AMS gesteht Probleme 

zugegeben, dass es Probleme bei der Aktualisierung von Stellenan- ein 

geboten gibt. Es wurde letztendlich auch eingestanden, dass ver-
schiedene Unternehmen den Arbeit suchenden Menschen bzw. ar-
beitslosen Menschen gegenüber oft unwahre Angaben betreffend die 
ausgeschriebene Arbeitsstelle machen. So würden viele Personalis-
ten bzw. Betriebsinhaber gegenüber "unliebsamen Bewerbern" be-
haupten, die betreffende Stelle wäre bereits besetzt, um nicht be-
gründen zu müssen, warum der konkrete Bewerber nicht genommen 
wird. Nach den Angaben des AMS sei es weiters so, dass dieses 
Verhalten zunehmend älteren Arbeit Suchenden gegenüber entge-
gengebracht werde. 

Wenngleich sich das AMS auf Grund der realen Gegebenheiten 
nicht in der Lage sieht, gegenüber Unternehmen, auf deren Stellen­
angebote das AMS letztendlich angewiesen ist, Druck auszuüben, so 
wurde der V A doch zumindest zugesichert, dass durch Reorganisati­
ons- und Umstrukturierungsmaßnahmen im Bereich des Arbeits­
marktservice die Aktualisierungsintervalle verkürzt werden, um 
dadurch die Aktualität der Stellenangebote verstärkt zu gewährleis­
ten. 

Im Bereich der Vermittlung sei man seitens des AMS auch bemüht, 
geeignet erscheinende Bewerber bei Unternehmen, die offene Stel-
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AMS veranlasst orga­
nisatorische Verbesse­
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len gemeldet haben, in Voraus anzukündigen und auf GlUnd der 
Rückmeldungen der Kunden die offen Stellen innerhalb von zwei 
Arbeitstagen zu aktualisieren. Eine raschere Aktualisierung soll ins­
besondere auch durch Erweiterung und bessere Nutzung der 
elektronischen Datenverarbeitung ermöglicht werden. 

11.2.1.12 Sonstige Wahrnehmungen und Einzelfälle 

11.2.1.12.1 Servicebereich des AMS 

Im vorliegenden Berichtszeitraum wandten sich immer wieder ar­
beitslose Menschen an die VA und baten die VA, sich beim Ar­
beitsmarktservice dafür einzusetzen, dass besondere Vermittlungs­
und Integrationsbemühungen gesetzt werden. Das AMS zeigte sich 
in diesem Zusammenhang sehr kooperativ. Hervorzuheben ist ein 
Wiener Fall (VA l07-SV/99). 

Eine junge Wienerin wandte sich an die VA und legte dar, dass sie 
bereits seit längerer Zeit arbeitslos sei und verzweifelt versuche, 
vom AMS Wien einen Kurs zur Ausbildung zur BÜTofachfrau bewil­
ligt zu erhalten. Auf Grund ihrer verzweifelten Lage hatte die Frau 
in den vergangenen Jahren wiederholt Selbstmordabsichten geäußert 
und zwei Selbstmordversuche unternommen. Infolge der Kontakt­
aufnahme mit der Landesgeschäftsftihrung des AMS Wien wurde 
der Frau die Teilnahme am gewünschten Kurs von der regionalen 
Geschäftsstelle des AMS BelUfliche Rehabilitation vermittelt. 

In einzelnen Fällen wandten sich auch ausländische Staatsbürger, 
die sich zum Teil bereits mehrere Jahre in Östeneich aufhalten, an 
die VA und ersuchten um Unterstützung bei der Erlangung einer 
Beschäftigung. Die VA ftihrte in diesen Fällen Beratungen über die 
Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsrechts durch. Bei Erftil­
lung der Voraussetzungen des AuslBG konnte die VA im Wege 
einer Vermittlung zwischen den Betroffenen und dem AMS zur Er­
langung von entsprechenden Beschäftigungsbewilligungen bzw. 
Arbeitserlaubnissen beitragen (VA 22-SV/99; 294-SV/99). 

11.2.1.12.2 Geldleistungsbereich des AMS 

In diesem Bereich waren folgende Fehler festzustellen: die intümli­
che SpelTe des Arbeitslosengeldes bei Weigerung eines Arbeitslosen 
eine unter dem Kollektivvertrag entlohnte Beschäftigung anzuneh­
men (VA 652-SV/98; 398-SV/99), die irrtümliche Annahme der 
Nichtelftillung der Anwartschaft für das Arbeitslosengeld infolge 
einer Fehlinterpretation von beim Hauptverband der Östeneichi-

Arbeitslose wünschen 
sich mehr und bessere 
Kurse 

AMS Wien hilft 

Hilfestellung für integ­
rierte Ausländer 

Berechtigte Beschwer­
den 
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schen SozialversichelUngsträger gespeicherten Versichertendaten 
(VA 655-SV/98), die intümliche Einmahnung eines Überbezugs vor 
Zustellung eines Rückforderungsbescheides (VA 696-SV/98), die 
ungerechtfertigte Rückforderung von Arbeitslosengeld in Folge ei­
ner unrichtigen Qualifizierung einer Aushilfstätigkeit als durchlau­
fendes Dienstverhältnis (VA 709-SV/98; BMAGS Zl. 130.033/2-
8/99), die Durchführung von Fehlanweisungen und Falschbuchun­
gen im Zuge der Verrechnung von Überbezügen mit laufenden 
Geldleistungen (VA 764-SV /98), das schuldhafte Unterlassen einer 
Auskunft über die Erfüllung der AnsplUchsvoraussetzungen auf eine 
vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit, obwohl die zuständige 
regionale Geschäftsstelle vom PensionsversichelUngsträger entspre­
chend in Kenntnis gesetzt war (VA 17-SV/99), die irrtümliche Bean­
tragung einer Gehaltsexekution, obwohl ein offener Rückforde­
rungsbetrag bereits getilgt worden war (VA 80-SV/99), die Nicht­
gewährung von Arbeitslosengeld auf Grund der irrtümlichen An­
nahme eines Ruhenstatbestandes (VA 101-SV/99), die Sperre der 
Notstandshilfe infolge der Nichtteilnahme einer Arbeitslosen an 
einem Integrationskurs, dessen Verbindlichkeit für die arbeitslose 
Frau aber nicht erkennbar war (VA 129-SV/99; BMAGS Zl. 
1.131.259/3-8/99), die Sperre der Notstandshilfe nach § 10 AlVG 
1977, obwohl der Beginn der Ausschlussfrist in die Zeit des Bezugs 
von Krankengeld fiel (VA 166-SV/99), die irrtümliche Nichtberück­
sichtigung einer Freibetragserhöhung bei der Anrechnung des Ehe­
gatteneinkommens auf die Höhe der Sondemotstandshilfe (VA 170-
SV /99), die irrtümliche Nichtgewährung von Arbeitslosengeld in­
folge einer überschießenden Anwendung des § 12 Abs. 3 lit.i AlVG 
1977 (VA 188-SV/99; BMAGS Zl. 130.726/5-8/99), die unrichtige 
Berechnung des Existenzminimums durch das AMS im Zuge einer 
Drittschuldnerexekution auf Geldbezüge aus der Arbeitslosenversi­
chelUng (VA 236-SV/99), die Nichtgewährung von Notstandshilfe 
auf Grund der irrtümlichen Annahme einer Krankmeldung (VA 391-
SV/99), die ungerechtfertigte Rückforderung von Arbeitslosengeld 
infolge der irrtümlichen Annahme, der Arbeitslose habe aus einer 
Nebenbeschäftigung ein Einkommen über der Geringftigigkeits­
grenze erzielt (VA 430-SV/99), die mehrjährige Verzögerung der 
Auszahlung von Karenzurlaubsgeld infolge eines stattgebenden Er­
kenntnisses des VwGH (VA 518-SV /99), die ungerechtfertigte 
Nichtgewährung einer Überbrückungshilfe (VA 592-SV/99), die 
Ablehnung eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld wegen irrtümli­
cher Annahme eines Anspruchs auf vorzeitige Alterspension (V A 
614-SV/99) sowie die unrichtige Informationserteilung über die 
Möglichkeit eines AnsplUchs auf Arbeitslosengeld bei aufrechtem 
Beschäftigungsverbot nach dem EpG (VA 653-SV/99). 

Das Einschreiten der VA führte durchgehend zur Behebung der fest- Fehler behoben 

gestellten Vollzugsfehler. Irrtümlich nicht oder zu niedrig gewährte 
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bzw. zu Unrecht zurückgefordelte Leistungen wurden lückwirkend 
zur Anweisung gebracht. 

In einzelnen Fällen wurden von arbeitslosen Menschen auch ver- Gesetzliche Härten 

schiedene gesetzliche Vorschriften des AlVG 1977 kritisielt und im 
Wesentlichen ausgefillut, dass sie die normierten Rechtsfolgen als 
Hälte empfinden. 

Das betrifft die Dreijahresfrist für die Geltendmachung des Bezugs 
bzw. des FOltbezugs der Notstandshilfe nach §§ 33 Abs.4 und 37 
AIVG 1977 (VA 694-SV/98; BMAGS Zl. 1.132.02611-2/98), die 
Begrenzung der Rahrnenfristerstreckung auf drei Jahre nach § 15 
Abs. 1 AlVG 1977 (VA 21-SV /99), die Regelung des § 12 Abs. 3 
lit.f AlVG 1977, wonach ordentliche Hörer einer Hochschule unab­
hängig von ihrer tatsächlichen zeitlichen Inanspmchnahrne durch 
das Studium nicht als arbeitslos gelten und demnach keinen Leis­
tungsanspmch haben (VA 354-SV/99; BMAGS Zl. 33.002/51-2/99) 
sowie die Bestimmung über die Bemessungsgrundlage des § 21 
AlVG 1977 insoweit diese Regelung dazu fUhrt, dass für die Be­
rechnung des Arbeitslosengeldes in bestimmten Fällen auch Bei­
tragsgrundlagen maßgeblich sind, die bereits mehrere Jahre zurück­
liegen (VA 422-SV/99; BMAGS Zl. 132.28611-8/99). 
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12 Legislative Anregungen der VA 

Auf Grund des Wunsches von Abgeordneten des Nationalrates etfolgt hier die tabellarische 
Übersicht der legislativen Anregungen der VA. 

Unter der Rubrik "Reaktion" sind die getroffenen Veranlassungen des Bundesgesetzgebers 
angeftihrt: 

Bericht Reak-
Anregung der VA NR Nr. Seite tion Anmerkung der VA 

Bundeskanzler 

Allgemeines 

Angleichung der VeIjährungsfrist nach 13 15 C Anregung der V A bleibt aufrecht 
dem Amtshaftungsgesetz (10 Jahre) an die 25 
VeIjährungsfrist nach dem bürgerlichen 
Recht (30 Jahre) 

Allgemeines Verwaltungsverfahren 

Verwaltungsverfahren, Kostentragung ge- 8 C Diese Anregung wird auch im 
mäß § 74 AVG - Ersatz bei unbegründeten 10 76 Hinblick auf das Erkenntnis des 
Verfahren Verfassungs gerichtshofes, Zl. G 

231185, vom 16.3.1987, aufrecht-
erhalten 

Verwaltungsstrafrech t 

Klarstellung der Anwendbarkeit von § 52a 18 46 B Anregung der VA bleibt aufrecht 
Verwaltungsstrafgesetz auf Organmandate 

Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten 

Diplomatische Akademie: KlarsteIlung der 17 188 f 
Rechtslage bzgl. des Ausschlusses eines 
Hörers 
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B Anregung der V A bleibt aufrecht 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Änderung des § 26 Abs. 1 LOG - Bewer-
bungsmöglichkeit Hir Bundeslehrer auf 
eine schulfeste Landesiehrer-Stelle 

Gesetzliche Verankerung der Erfordemis-
se bei Leiterbestellung im LOG 

Änderung des Art. 81a B-VG (Abkehr 
vom Parteien proporz) 

Legistische Interpretation (§ 204 Abs. 1 
BOG und § 24 Abs. 1 LOG) wegen der 
divergierenden Spruchpraxis von VwGH 
und VfGH bezüglich der ParteisteIlung 
von Bewerbern um Schulleiterstellen 

Konkretes Mitwirkungsrecht der schul-
partnerschaftlichen Organe bei Kandida-
tenauswahl ft.ir Leiterbestellung 

Anforderungsprofile fUr Lehrer an Päda-
gogischen Akademien und Instituten -
Abschaffung des Parteien proporzes in 
Kuratorien 

Anerkennung der Ruhegenussfahigkeit 
von Dienstzulagen bei langjährigem Be-
zug (unabhängig von Gebührlichkeit bei 
Ruhestandsversetzung) 

Entschädigung bei UnterschutzsteIlung 
(Bodendenlanale) 

Gesetzliche Verankerung des Verbots 
parteipolitischer Werbung und des Verbots 
der Werbung von und ft.ir Sekten 

Schaffung von Rahrnenbedingungen für 
schulische Förderung schwerstbehinderter 
Kinder 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

16 

16 

17 
18 
19 
21 
22 
23 

17 
19 

18 
19 

19 
22 

18 

19 
22 

20 

20 

244 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 

244 f C Anregung der V A bleibt aufrecht, 
da § 26a LOG 1984 idF BGBI. 
Nr. 229/1996 die Erfordernisse 
nicht konkretisiert 

337 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
200f 
179 f 
185 f 
190 
15 

337 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
179 f 

200 f B Anregung der VA bleibt aufrecht -
179 f Oie Objektivierungsrichtlinien im 

BOG und LOG sind unzureichend 

181 f C Anregung der V A bleibt aufrecht 
193 f Entwurf einer Novelle des Aka-

demien-StudienG bringt keine 
Änderung 

202 f C Anregung der V A bleibt aufrecht 

184 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
194 Entwurf einer Novelle zum 

OenkmalschutzG bringt keine 
Änderung 

211 f C Anregung der V A bleibt aufrecht 

214 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
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Gesetzliche Verankerung eines Anspruchs 20 
auf Vergütung erkrankter Betreuungsleh-
rer 

Aufhebung des § 9 (3) SchülerbeihilfenG - 20 
Anspruch auf Schulbeihilfe auch dann, 
wenn Schulbeihilfe S 1.000,--/Jahr unter-
schreitet 

Gesetzliche Verankerung eines Lastenaus- 21 
gleiches zwischen den Schulerhaltem bei 22 
sprengelfremdem Schulbesuch 

Schaffung eines freiwilligen 10. Schuljah- 21 
res flir Integrationskinder 

Verlängerung der Schulbesuchszeit (13. 23 
Schuljahr) bei sonderpädagogischem För-
derbedarf 

Ausstellung eines Lehramtszeugnisses flir 23 
behinderte Studierende an pädagogischen 
Akademien 

Bereich Wissenschaft 

StudienförderungsG 1992: 19 
20 
21 
22 
23 

Nostriftzierungsverfahren; Kriterien 20 
21 

Bundesminister für Finanzen 

Beseitigung des Rechtsschutzdeftzits im 
§ 35 EStG 

208 

15 
17 
19 
20 
21 
23 

215 

21 7 

186 
190 

188 

17 

17 

122 f 
147 f 
131 
134 
19 f 

144 
131 

100 
192 
111 
129 
115 
49 f 

B 

A 

C 

A 

A 

Umsetzung mit BGBI. 1 Nr. 54/ 
1999 

Anregung der V A bleibt aufrecht 

Umsetzung mit Einführung des 
§ 32 (2a) SchuUG 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Besteuerung einer Schadensersatzleistung 

Grunderwerbsteuer: "Bauherrerunodell": 
Grundsilickstausch 

Wohnraumsanierung als Sonderausgabe 

Ausbildungs-I Fortbildungskosten 

Gebührengesetz 

Bundesabgabenordnung § 311 

Bundesminister für Inneres 

Novelle zum Staatsbürgerschaftsgesetz, 
Sondererwerbstatbestand 

Neuregelung des Fundwesens (Behand-
lung von nicht gewahrsamsfrei aufgefun-
denen Sachen) 

Wiederholung des Ermittlungsverfahrens 
vor Staatsbürgerschaftsverleihung trotz 
gültigem Zusicherungsbescheid, nach 
Verzicht auf bisherige Staatsangehörigkeit 

Zivildienst - Wohnkostenbeihilfe auch bei 
"Wohngemeinschaft" 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

17 
18 
19 
20 
21 

19 
20 
21 

21 

22 
23 

22 

22 

8 

10 
15 
17 

12 
13 
15 
17 
20 
21 
22 
23 

15 

23 
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205 C Anregung der V A bleibt aufrecht 
115 
111 

116 

110 C Anregung der V A bleibt aufrecht 
128 
116 

113 C Anregung der V A bleibt aufrecht 

114 A/C Teilweise Umsetzung; 
30 f Anregung der VA bleibt aufrecht 

118 AlB Teilweise Umsetzung angekün-
digt 

120 f AlB Anregung der VA bleibt aufrecht 

156 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
161 f 
225 
153 f 
307 ff 

252 f B Anregung der V A bleibt aufrecht 
200 
153 
285 
173 
150 
160 
58 

157 B Anregung der V A bleibt aufrecht 

64f 

209 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 211 von 232

www.parlament.gv.at



lL®~o~~®~ow® ~1J\)[J®~(llJIJ\)~®1J\) 
«~[ffi[h)®IJ\)~ ~» 

Bundesminister für Justiz 

v erständigung des Anzeigers bzw. Ge- 19 159 ff B Ankündigung von orgarusatori-
schädigten von der Abbrechung des Ver- 22 181 f sehen Maßnahmen seitens des 
fahrens gegen unbekannte Täter gemäß BM] 
§ 412 StPO 

Beiziehung von Gerichtszeugen bei Haus- 19 149 f B Anregung der V A bleibt aufrecht 
durchsuchungen gemäß § 142 StPO - Aus- Reform des strafprozessualen 
legungsproblerne Vorverfahrens 

Sicherheitsbehördliche Erhebungen im 19 150 B Anregung der V A bleibt aufrecht 
Dienste der Strafjustiz - mangelnde Ak- Reform des strafprozessualen 
teneinsicht Vorverfahrens 

Verhältnismäßigkeit von Rechtsanwalts- 21 170 f A BGBI.Nr. 71/1999, Teil I 
kosten 22 178 f Rechtsanwal ts-Berufsrechts-

Änderungsgesetz 1999 

Ersatz der Kosten des betreibenden Gläu- 23 8181 f A Entwurf Exekutionsordnungs-
bigers in Exekutionsverfabren Novelle 2000 

Finanzielle Benachteiligung blinder Per- 23 82 f A Neufassung der Richtlinien der 
sonen bei Vertragsabschlüssen Notariatskammer (Standesricht-

linien - STR 2000) 

Neuregelung der Personensorge und des 23 83 f B Ankündigung einer Novelle auf 
Belobnungsrechtes in Sachwalterschafts- dem Gebiet des SachwaIter-
sachen schaftsrechtes 

Bundesminister für Landesverteidigung 

Einstellung des Fahrtkostenzuschusses 
gern. § 20b Abs. 6 Z. 1 Gehaltsgesetz 
1956; Anspruchsverlust für einen ganzen 
Monat bei tageweisem Wegfall der Vor­
aussetzungen 

13 

Keine Einberufung zum Mob-Verband für 13 
Berufssoldaten 16 

210 

245 

246 
233 

B Die V A hält eine Änderung der 
geltenden Norm im Sinne gerech­
ten Vorgehens für unabdingbar 

C Änderung des § 1 Abs. 3 Wehr­
gesetz, um die Einberufung von 
Berufssoldaten zum Zwecke der 
Angleichung von Berufs- und 
Milizsoldaten in disziplinärer und 
besoldungsrechtlicher Hinsicht 
herbeizuführen 
Die V A hält an ihrer Anregung 
fest 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Ungleichbehand lung von Berufs- und 17 327 f C Die Bestimmungen des Einsatz-
Milizsoldaten hinsichtlich der Einsatzge- gebührengesetzes führen zu ei-
bühren nem exorbitanten Einkommens-

unterschied zwischen Berufs-
und Milizsoldaten im Einsatzfall. 
Die VA hält an ihrer Anregung 
fest 

Zu strenge Auswahlkriterien bei der Taug- 18 191 C Anregung auf Änderung der § 15 
lichkeitsfeststellung/Dienstverrichtung 20 205 Abs. 1 Wehrgesetz 1990 bezüg-
ohne Waffe lieh der "nichtrnilitärischen Tä-

tigkeiten für das Bundesheer" 

WegfaU des Anspruches aufWohnkosten- 22 187 f B Beibehaltung des Anspruches; 
beihilfe bei Vomahme eines W ohnungs- BML V stellt Neufassung des 
wechsels während des Grundwehrdienstes Heeresgebührengesetzes 2000 in 

Aussicht 

Bundesministerin für soziale Sicherheit und Generationen 

Bundespflegegeldgesetz 

Schaffung eindeutiger Einstufungskriterien 
für pflegebedürftige Kinder und geistig 
(psychisch) Behinderter 

Pensionsversicherungsrechtliche Absiche-
rung von Pflegepersonen (Art. 7 Vereinba-
rung BGBl.Nr. 866/1993) 

Gesetzliche Sozialversicherung 

Leistungsrecht in der Sozialversicherung: 
Lockerung des Antragsprinzips bei unver-
schuldeter Unterlassung der Antragstel-
lung 

Normierung der Verpflichtung der Sozial-
versicherungsträger zur Beratung bzw. 
Festlegung der Rechtsfolgen unrichtiger 
Beratung (HersteUungsanspruch) 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

17 
18 
21 
22 
23 

17 
18 
19 

17 
19 
20 
23 

19 
20 
23 

99 C Anregung der V A bleibt aufrecht 
63 
30f 
71 f 
132 f 

96f B Teillösung durch BGBI. I Nr. 

66 139/1 997 
53 

150 ff C Anregung der V A bleibt aufrecht 
58 f 
29 

116 f 

58 f B Anregung der VA bleibt aufrecht 
26 

116 f 
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Verbesserung des Verfahrens zur Feststel- 5 22 B Als unerlässlich erachtet die VA 
lung des Versicherungsfalles der gemin- 7 34 eine nachvollziehbare Begriin-
derten Erwerbsfahigkeit 9 28 dung bei Bescheiden, die den 

15 36 Antrag auf Erwerbsunfabigkeits-, 
16 45 Berufsunfahigkeits- oder Invalidi-
17 106 f tätspension ablehnen. Es müsste 

sichergestellt werden, dass Versi-
cherte Kenntnis davon erlangen, 
weshalb ihrem Leistungsbegehren 
nicht entsprochen wurde 

Postweg nicht zu Lasten der Sozialversi- 19 63 f B Anregung der VA bleibt aufrecht 
cherten 

Krankenversicherung 

Regelung der Kosten des Krankentrans- 18 72f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
ports von "höherwertige" in "nieder-
wertige" Krankenanstalt 

Verbesserung des Schutzes in der Kran- 19 68 f C Anregung der V A bleibt aufrecht 
kenversicherung nach Auslandstätigkeit 

Angehörigeneigenschaft zu Gunsten der 20 37 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
Kinder von Lebensgefahrten 

Rückforderung von in Unkenntnis der 20 39 C Anregung der V A bleibt aufrecht 
Angehörigeneigenschaft geleisteten Bei- 23 111 f 
träge 

Chefamliche Bewilligung: 20 41 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
Vereinfachung, Leistung bei Notwendig-
keit auch ohne vorherige Genehmigung 

Flexiblere Gestaltung der Voraussetzun- 2 1 34 C Anregung der V A bleibt aufrecht 
gen für die Rezeptgebührenbefreiung 

Verlängerung des Wochengeldanspruches 22 34 f C 
bei langwierigen Gesundheitsbeeinträchti-
gungen nach Geburten 

Krankengeldanspruch auch ftir freie 22 28 C 
DienstnehmerInnen sowie Einbeziehung in 
die Arbeitslosenversicherung 

Kostenübemahrne fUr Maßnahmen zur 22 30 f A BGBI. I Nr. 180/1999 
künstlichen Befruchtung 

Bemessung des Wochengeldes 23 112f 

212 A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Wechsel Geldleistungs- zu Sachleistungs- 23 109 f 
berechtigung 

Unfallversicherung 

Versehrtenrenten; Trennung der inhaltli- 12 45 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
chen Abhängigkeit des Tatbestandes der 
wesentlichen Änderung (als Vorausset-
zung für eine Neufeststellung) von der mit 
dieser Feststellung verbundenen Rechts-
folge 

Verordnung zur Ennittlung des Abfin- 19 76 B Anregung der V A bleibt aufrecht 
dungskapitals nach versicherungsmathe- 20 55 
matischen Grundsätzen 

Kinderzuschuss rückwirkend auch bei 21 41 C Anregung der V A bleibt aufrecht 
nachträglicher Anmeldung 

Ausdehnung des Haftungsprivilegs auf 22 40 
gleichgestellte Arbeitskollegen 

Pensionsversicherung 

Übertragung jener Beiträge in die Höher- 19 66f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
versicherung, die infolge Rechtsänderun-
gen nicht als Nachkautbeiträge wirksam 
werden können 

Einführung von (auf das Alter von Versi- 12 38 C Anregung der V A bleibt aufrecht, 
cherten abstellenden) rückwirkenden Ü- 20 57 wenn auch mit BGBL I Nr. 176/ 
bergangsbestimmungen bezüglich Wegfall 1999 Teillösung erfolgt ist 
der Wirksamkeit von Befreiungserklärun-
gen in der Pensionsversicherung nach dem 
BSVG (ab 1.1.1988) 

Ausgleichszulagenanspruch; Verminde- 2 28 AlB 1) 41. ASVG Novelle, 
rung des gesetzlich garantierten Mindest- 3 24, 35 BGBl.Nr. 11 111986 
einkommens für Pensionisten durch An- 4 26, 43 2) 48. ASVG-Novelle, 
rechnung fiktiver Einkommen (pauscha- 5 22 BGBl.Nr. 642/1989 
lierter Unterhaltsanspruch bzw. pauscha- 6 20, 44 

3) 51. ASVG Novelle, 
liertes Einkommen aus früherem landwirt- 10 37 BGBl.Nr. 335/1993 
schaftlichen Besitz) 11 21 

16 49ff 4) BGBL I Nr. 139/1997 

17 114 Durch die vorgenommenen Ver-
besserungen wurden die in den 
Regelungen enthaltenen Härten 
gemildert 

A: Umsetzung der Anregung 213 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Zuerkennung der Ausgleichszulage gegen 21 
Zession von Unterhaltsansprüchen zur 
Überbrückung von Notlagen 

Anwendung des Familienrichtsatzes auch 22 
bei Heimaufenthalt eines Ehepartners 

Einflihrung einer Generalklausei zur Er- 11 
fassung von Tatbeständen, die den derzeit 20 
vom Gesetz taxativ aufgezählten Begüns-
tigungstatbeständen hinsichtlich ihres 
Eingriffes in die Grund- und Freiheitsrech-
te sowie hinsichtlich der sozialversiche-
rungsrechtlichen Auswirkungen gleichzu-
halten sind (z.B. Verhinderung des Schul-
besuches) 

Bundeseinheitlicher Pensionistenausweis 20 

Lockerungen des Ruhens von Leistungen 22 
aus der Pensionsversicherung und Unfall-
versicherung 

Erweiterung der Möglichkeit zum rück- 22 
wirkenden Erwerb von Zeiten der Selbst-
versicherung für die Pflege eines behinder-
ten Kindes 

Ermöglichung des Nachkaufes von Zeiten 22 
des Besuches einer privaten Schule 

Ausländerbeschäftigungsgesetz 

Gleichstellung von Asylwerbem mit Kon- 20 
ventionsflüchtlingen unter bestimmten 
Voraussetzungen 

Bundesbehi ndertengesetz 

Fahrpreisermäßigung für Bezieher von 15 
Invaliditäts-(Berufsunfähigkeits/Erwerbs-
unfähigkeits)pensionen auf öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

Ennöglichung des Zutrittes mit Blinden- 20 
flihrhund zu allen öffentlichen Gebäuden 
und Einrichtungen 

214 

48 f C 

49 f C 

30 C 
64 

65 C 

46f C 

47 f C 

45 f C 

92 C 

31 C 

91 f C 

Anregung der V A bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Im 14. Bericht ist der Erlass des 
Bundesministers für Arbeit und 
Soziales abgedruckt, womit für 
diese Fälle eine soziale Rechts-
anwendung empfohlen wird 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der V A bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Kriegsopferversorgungsgesetz 

Beseitigung von Härten zufolge Anrech- 17 
nung land(forst)wirtschaftlicher Einkünfte 20 
nach dem KOVG 

Absehen vom 'Ruhen der Pflegezulage bei 22 
Aufnahme einer Begleitperson in stationä-
re Einrichtung - Übernahme der Kosten für 
Begleitperson bei Rehabilitationsaufent-
halten 

Verbrechensopfergesetz 

Verbesserung des Bundesgesetzes über die 2 
Gewährung von Hilfeleistungen an 
Verbrechensopfer 

Leistung nach dem Verbrechensopferge- 8 
setz nur bei verbrechensbedingtem Ver-
dienstentgang - Verbesserung der Geset-
zeslage 

Behinderteneinstellungsgesetz 

Beseitigung der Judikaturdivergenz hin- 20 
sichtlich Wirksamkeit der Feststellung 
"begünstigter Behinderter" 

Impfschadengesetz 

Lockerung des strengen Antragsprinzips 21 

Bereich Frauenangelegenheiten 

Frauenberatungsstellen 

Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingun- 21 
gen 

Bereich Familie 

Wiedereinführung der Heimfahrtbeihilfe 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

20 
22 

123 
94 

84 f 

21 

25, 33, 
47 

90 f 

56 f 

25 

119 
104 
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B Anregung der VA bleibt aufrecht 

C Antragsteller sollten nicht auf 
Härteausgleich angewiesen sein 

C Anregung der VA bleibt aufrecht 

C Im Hinblick auf die an die VA 
herangetragenen Härtefalle wird 
eine Änderung der betreffenden 
gesetzlichen Bestirnrnungen wei-
terhin als notwendig erachtet 

B Anregung der VA bleibt aufrecht 

C Anregung der V A bleibt aufrecht 

C Anregung der VA bleibt aufrecht 

B Anregung der VA bleibt aufrecht 

215 

III-39 der Beilagen XXI. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 217 von 232

www.parlament.gv.at



[L®@JÖ~~®~Ö\VJ® ~1TD[],®~ll1lITD~®1TD 
«~ITD[h)®ITD~ ~» 

Übernahme der Kosten von Vaterschafts­
feststellungsverfahren zu Gunsten minder-
jähriger Kinder 

22 107 

Übertragung der Vollziehung des Unter- 23 143 f 
haltsvorschussgesetzes an die JugendwohJ-
fahrtsträger 

Bereich Gesundheit 

Gesetzliche Regelung des Musiktherapeu- 18 47 
tenberufes 

Finanzierung und Ersatz von Ausbil- 22 88 f 
dungskosten im Bereich der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste 

Unterbringungsgesetz 

Rechtliche Klärung fiir den Fall der Unter- 17 87 ff 
bringung nach Aufenthalt in anderer Ab-
teilung einer Krankenanstalt 

Schaffung einer zentralen Beratungs- und 17 84 ff 
Serviceeinrichtung fiir psychisch Kranke 18 48 ff 
und deren Angehörige 

C Anregung der VA bleibt aufrecht 

B Anregung der V A bleibt aufrecht 

C Anregung der V A bleibt aufrecht 

C Anregung der V A bleibt aufrecht 

C Anregung der V A bleibt aufrecht 

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 

Post - Telekom - Fernmeldewesen 

Mangelnder Schadenersatzanspruch trotz 
nachweisbaren Verschuldens der Post bei 
bescheinigten und nicht bescheinigten 
Postsendungen - gesetzliche Maßnahme 

Ablehnung eines Schadenersatzanspruches 
gegen die Republik Österreich, Post- und 
Telegraphenverwaltung (Ergänzung und 
Novellierung des Telegraphenwegegeset­
zes 1929) 

9 
12 

10 

Neuregelung der Paketzustellgebühr 11 

Vereinheitlichung der Fahrpreisermäßi- 15 
gungen für Behinderte bei Bahn und (ÖBB 
und Post)-Bus 

216 

60 
88 

84 ff 

74 

67 

C Im Hinblick auf das diesbezügli-
che Beschwerdeaufkommen wird 
die Forderung aufrechterhalten 

C Anregung der V A bleibt aufrecht 

B Anregung der VA bleibt aufrecht 

C Anregung der VA bleibt aufrecht 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Nachbarschaftsrechte bei Errichtung von 23 168 
GSM-Masten 

Kraftfahrwesen 

Gesetzliche Beschränkung der Höchstzahl 4 49 B Anregung der V A bleibt aufrecht 
von in Schulbussen befOrderten Personen 

Entzug der Lenkerberechtigung nach 8 48, 56, C Trotz der bestehenden Gegensät-
Haftentlassung - resozialisierungsfreundli- 58 ze 01 erkehrszuverlässigkeit -
che Gesetzesänderung Resozialisierung) sollte die Lö-

sung der gegenständlichen Prob-
lematik versucht werden 

Herabsetzung der Grenzwerte für die Be- 22 95 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
triebsgeräusche von KFZ und Motorrädern 

Verzicht auf Lenkerberechtigung; Nach- 23 152 
weis der fachlichen Befähigung bei Wie-
dererteilung 

Straßenverkehrsordnung 

Beseitigung der Strafsanktion nach § 99 7 60 B Anregung der V A bleibt aufrecht 
Abs. 6 li t. a StVO, wenn Personenschaden 9 49 
(Körperverletzung) ausschließlich beim 16 83 
Unfallverursacher vorliegt 

Ausdehnung des § 24 Abs. 3 lit. t StVO 11 23 B Anregung der VA bleibt aufrecht 
auf Autobusse 

Klarstellung des Vorranges bei EinmÜll- 13 78 C Anregung der V A bleibt aufrecht 
dung von Wohnstraßen in Kreuzungen mit 
Lichtsignalen 

Schaffung einer Rechtsgrundlage (in der 17 295 C Anregung der V A bleibt aufrecht 
StVO) für die Verkehrsüberwachung 
durch Zivilstreifen 

Klärung des Begriffes "Geh- und Radweg" 19 95 f Anregung der VA bleibt aufrecht 
in § 93 StVO 

Eisenbahnwesen 

Eisenbahnenteignungsgesetz: Normierung 4 50,59 A BGBl.Nr. 135/1989-
eines Rückübereignungsanspruches bei Anregung der VA bleibt aufrecht; 
Wegfall des öffentlichen Zweckes, für den die gesetzliche Maßnahme betrifft 
enteignet wurde nur Hochleistungsstrecken 

A: Umsetzung der Anregung 217 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Möglichkeit der Finanzierung von Lärm- 11 64 B Anregung der VA bleibt aufrecht 
schutzrnaßnahmen bei bestehenden Anla-
gen der ÖBB 

Lännschutzrnaßnahmen an Bahnstrecken - 20 111 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
Partei stellung 

Schifffahrt 

ParteisteIlung von Fischereiberechtigten 23 170 
(und anderen Nutzungsberechtigten der 
Gewässer) 

Bundesstraßengesetz 

Abgeltung des Wiederbeschaffungswertes 4 66f C Anregung der V A bleibt aufrecht 
bei allen Grundinanspruchnahmen für 
Bundesstraßenzwecke 

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 

Liegenschaftsteilungsgesetz 

§§ 15 ffLiegTG; 9 74/80ff B Anregung der V A bleibt aufrecht 
Rechtsschutzdefizit 10 113 

11 109 
12 112ff 
18 125 

Gewerbeordnung 

Zwingende Kornplettverlautbarung des 14 144 f C Anregung der V A bleibt aufrecht 
Betriebsanlagenbescheides 

Rücknahme der Verordnungs-Kasuistik im 18 146 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
Betriebsanlagenrecht - Verordnung des 19 131 
BMwA BGBI.Nr. 850/1994 und 772/1995 

Klärung der Zuständigkeiten bei Sportan- 18 153 C Anregung der V A bleibt aufrecht 
lagen 

Organisatorische Maßnahmen zur Steige- 18 150 B Anregung der V A bleibt aufrecht 
rung der Verwaltungseffizienz im Be- 19 132 
triebsanlagenbereich 

Erlassung der WaffenbücherVO gern. 188 19 141 A WaffenbücherVO 
Abs. 3 GewO 1994 BGBI. 11 Nr. 252/1998 

218 A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Versuchsbetrieb 

Kostenbefreiung des Nachbarn im Verfah-
ren gern. § 79a GewO 1994 

Erleichterung der Gleichstellung von Aus-
ländern im § 14 Abs. 2 GewO 1994 

Arbeitslosenversicherung 

Kein Anspruch auf Leistung aus der Ar-
beitslosenversicherung bei Nebenein-
kommen über der "Geringfügigkeitsgren-
ze" - gesetzliche Änderung 

Vermeidung von Härten bei Studium wäh-
rend Arbeitslosigkeit 

Milderung der Rechtsfolgen des strengen 
Antragsprinzips (persönliche Geltendrna-
chung, Anführung von Angehörigen, 
neuerliche Antragseinbringung nach 
Ruhen) 
Beseitigung der Härten für (ältere) Lang-
zeitarbeitslose 

Aufrechnung unter das Existenzminimum 
nur bei Vorliegen einer gerichtlichen Ent-
scheidung über den Rückforderungsan-
spruch 

Beseitigung von verfassungs- und europa-
rechtlich bedenklichen Härten im Zusam-
menhang mit der erhöhten Anwartschaft 
aufNotstandshilfe 

Ermöglichung der rückwirkenden Zuer-
kennung von Karenzurlaubsgeld und Ka-
renzgeld bei nachträglicher Feststellung 
der Versicherungspflicht von Beschäfti-
gungen 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

20 

21 
22 

22 

9 
20 

19 

20 

20 

22 

22 

22 
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163 e Gewährleistung, dass Versuchs-
betriebsgenehmigung kein Frei-
brief für Verzögerung des Be-
triebsanlageverfahrens wird 

142 f Ale Teilweise Kostenbefreiung er-
148 f folgte mit Gewerbenovelle 

BGBI. I Nr. 116/1998 
Anregung auf vollständige Kos-
tenbefreiung bleibt aufrecht 

153 

28 A Entsprechende Änderung wird 
75 von der VA weiterhin nachdriick-

lieh gefordert 
BGBI. I Nr. 6/1998 

79 f e Anregung der V A bleibt aufrecht 

83 e Anregung der V A bleibt aufrecht 

86 e Anregung der VA bleibt aufrecht 

69 f e Anregung der V A bleibt aufrecht 

65 f e Mit BGBI. I Nr. 179/1999 nicht 
im Sinne der Anregung der VA 
neu geregelt 

67 f A Mit BGBI. I Nr. 153/1999 teil-
weise entsprochen 

219 
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13 Inanspruchnahme und Tätigkeit der VA 

13.1 Entwicklung des Geschäftsanfalles 

Im KalendeIjahr 1999 wurde die VA von 9 186 Personen in An­
spruch genommen. 

6 303 Anbringen betrafen den Bereich der Verwaltung. Es wurde in 
3 971 Fällen ein Prüfungsverfahren eingeleitet. Bei den verblei­
benden 2332 Beschwerden waren die behördlichen Verfahren 
noch nicht abgeschlossen oder es stand den Beschwerdeführern ein 
Rechtsmittel (Rechtsbehelf) noch offen (vgl. Art. 148a B-VG). 

In 29 Fällen wurde ein amtswegiges Prüfungsverfahren eingeleitet. 

I Anbringen 

Verwaltung (Bundes- und Landesverwaltung) 
-_._ .. 
Prüfungsverfahren 

I 
! I Bundesverwaltung _ .... 

I Landes- und Gemeindeverwaltung 

. Unzuständig 

220 

9 186 Anbringen führ­
ten zu 3 971 Prüfungs­
verfahren 

1998 1999 : 

9792 9186 i 

67 1~303 1 
_. 
~ 1 

4056 , 3971 1 
I 

2544 1 2563 

1 512 1408 
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Akt-C ode Prüfverfahren nach A ufgabenbereichen 

Aufgabenbereich der Volksanwältin Dr. C hrista Krammer 

BKA Bundeskanzler (Bundesministerin für Frauenfragen) 

GU Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(Bereich Gesundheit) 

---- ----
SV Bundesministerin fUr Arbeit, Gesundheit und Soziales 

I 

V 

JF 

~~ -
VORS 

IFI 

k F 

IWF 
~ 
VORS 

..... --

(Bereich Arbeit und Soziales) 

Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr (Bereich Verkehr) 

Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
(Bereich Jugend und Familie) 

Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 

Zuständigkeitsbereich der Vorsitzenden 

Landes- und Gemeindeverwaltung 
------

Zwisehensumme Volksanwältin Dr. Christa Krammer 

Aufgabenbereich der Volksanwältin In r id Korosee g 

Bundesminister für Finanzen 

_ Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

Bundesminister fUr Wissenschaft u. Verkehr (Bereich Wissenschaft) 

Bundesminister fUr Umwelt, Jugend und Familie (Bereich Umwelt) 

Zuständigkeits bereich der Vorsitzenden 

Landes- und Gemeindeverwaltung 

Zwisehensumme Volksanwältin Ingrid Korosee 

Aufgabenbereich des Volksanwaltes Horst Sehender 

I W A Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
1-1 - ___ .;..-_ 

p 
J 

1--

Bundesminister fUr Inneres 

Bundesminister fUr Justiz 

I LV Bundesminister fUr Landesverteidigung 

@®~~rro~~@1[)'i)iJ@1~~ 
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1998 1999 

22 16 

12 24 

749 801 

---
233 223 ---_ .. -...-._--_._-

34 34 

10 17 

4 5 

290 332 

1354 1452 

I 232 279 
I 139 ! 139 

! 51 1 78 

6 10 

4 

849 1 764 

1277 1274 

194 179 1 
260 255 1 

465 398 1 
75 ' 51 1 

r--- ---- ----- ----- ------------t----.-------1 
50 55 , ! UK Bundesminister fUr Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

t----- - ------f-------
VORS Zuständigkeitsbereich des Vorsitzenden 3 

373 312
1 

1425 

L ___ ---;- Landes- und Gemeindeverwaltung 

I Zwisehensumme Volksanwalt Horst Sehender 12451 I __________________________________ ~------------~ , 

I Gesamt 
I 

4056 3971 
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Die "Beschwerdehäufung" ist nicht gleichmäßig über das Bundesgebiet vel1eilt. 

13.2 

Beschwerden pro 100.000 Einwohner 
im Berichtszeitraum 

• nur betreffend Bundesverwaltung 

ErIedigungen 

Insgesamt konnten im Berichtsjahr 4 674 Prüfungsverfahren abge­
schlossen werden, wobei es in 3 besonders schwer wiegenden Fäl­
len einer formellen Empfehlung und in 3 Fällen einer Missstands­
feststellung in Form eines Kollegialbeschlusses bedurfte. 

Die Empfehlung, die sich auf die Bundesverwaltung bezog, betraf 
nachstehendes Prüfungsverfahren: 

VA-Zahl Empfehlung ergangen an/Gegenstand am 

Erledigung von 4 674 
Prüfungsverfahren 

Reaktion 

7-V/98 I Unabhängiger Verwaltungssenat Niederösterreich gemäß · 19.4.1999 I Der Empfehlung 

222 

• Art. 148c B-VG; Empfehlung auf Aufhebung eines Be-
.. 

scheldes gemaß § 52 a VStG 1991 (Pkt. 10.1.2.3 .2, S . 
154). 

der VA wurde 
mcht entsprochen 

I 

I 
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Die 3 Missstandsfeststellungen, von denen sich 2 auf die Bundesverwal­
tung bezogen, betrafen nachstehende Prüfungsvelfahren: 

VA-Zahl Missstandsfeststellung ergangen an/Gegenstand am 

147-I/97 Bundesminister für Inneres; Polizeiliche Hausdurchsuchung ohne hinrei- 114.4.1999 
chende Rechtsgrundlage und war daher rechtswidrig 
(Pkt.5.1.8.2, S. 68) .1 

I 

258-1/98 Bundesminister für 1ustiz; Verletzung des Hausrechtes durch rechtswid- , 14.4.1999 
rige polizeiliche Hausdurchsuchung bleibt wegen unrichtiger Gesetzes-
auslegung durch Staatsanwaltschaft Wien strafrechtlich ungeahndet 

,._. ______________ ~. (pkt. 6 . 1.8 : ~ , _~~~ ___________ .. ____ . ______ . ___ L __ _ 

Wenngleich die VA gemäß Art. 148a Abs. 1 B-VG nur in jenen 
Fällen, in denen ein Prüfungsverfahren eingeleitet wurde, den Be­
schwerdeführern das Ergebnis mitzuteilen hat, sind die Volksan­
wälte bemüht, den Anliegen der rechtsuchenden Bevölkerung auch 
in den anderen Fällen durch Erteilung von Auskünften oder Klar­
stellungen weitgehend zu entsprechen. 

: Erledigungen 

I Beschwerde berechtigtlBeanstandung 

J Beschwerde nicht berechtigt/keine Beanstandung 

Beschwerde unzulässig (Verwaltungsverfahren anhängig) 

I Beschwerde zurückgezogen 

! V A unzuständig 

I zur geschäftsordnungsmäßigen Behandlung nicht geeignet 

: Missstandsfeststellung 

Empfehlung 
---

I Gesamterledigung 

Aufklärung durch 
Auskunft 

1998 1 1999 

878 577 

2425 2328 

744 , 668 

265 ' 244 , 
! I 

824 1 820 1 

31 I 32 

3: 3 : 

3 3 
.... 

5 173 4675 
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13.3 Bürger- und Behördenkontakte 
zu Prüfungsverfahren aus 1999 

Bürger- und Behördenkontakte 1998 1999
1 

~ Sprechtage d_e_r Vo~~~_an~altscha_ft _______________ 255 ___ 237] 

I Vorsprachen 
I 

Auskunftsdienst 

2058 1838 1 

5651 5162 

11 507 11 712 ~ftverkehr mit Besch"'erdeführem ____ _ 
t------- ._.-

davon Ausgangsschreiben an Beschwerdefiihrer 

Eingangsschreiben von Beschwerdeführern 

Schriftverkehr mit Behörden 

davon an geprüfte Organe und Behörden 

von geprüften Organen und Behörden 

13.4 Auskunftsdienst 

Außerhalb von Sprechtagen der Volksanwälte können die Rat- und 
Hilfe Suchenden täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr beim Auskunfts­
dienst der VA persönlich vorsprechen oder sich unter der Wiener 
Tel.Nr. 51505/100 DW telefonisch an den Auskunftsdienst wen­
den. 

Von den insgesamt 5 162 telefonischen und persönlichen Anbrin­
gen beim Auskunftsdienst betrafen 2332 die Velwaltung. 

In den restlichen 2 830 Fällen war eine Zuständigkeit der VA nicht 
gegeben. Es handelt sich dabei um zivilrechtliche Probleme zwi­
schen Privatpersonen. Daran hatten den größten Anteil familien­
rechtliche Probleme, hauptsächlich im Zusammenhang mit Schei­
dung und Scheidungsfolgen, wie z.B. Unterhalts-, Obsorge- und 
Besuchsrechtsregelungen. 
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7 533 ' 7948 

3839 

4109 

Vielfach zivilrechtliche 
Probleme 
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13.5 Mitwirkung der VA an der Erledigung 
der an den Nationalrat gerichteten 
Petitionen und Bürgerinitiativen 
(Art. 148a Abs. 3 B-VG) 

Im Berichtszeitraum wurden der VA vom Petitionsausschuss 6 Petitionen 
und 7 Bürgerinitiativen zugemittelt. 

Zur Petition Nr. 60 betreffend "denn flächendeckenden Ausbau der Mobil­
funknetze in Österreich sowie damit verbundene gesundheits-, umwelt-, 
wirtschafts- und rechtspolitische Fragen" wurde von der VA am 19. August 
1999 eine Stellungnahme an die Obfrau des Ausschusses für Petitionen und 
Bürgerinitiativen übermittelt. Die VA verwies darin, dass sie wiederholt mit 
Beschwerden über die Beeinträchtigung der elektromagnetischen Strahlen 
im Zusammenhang mit dem Ausbau der Mobilfunknetze befasst wird. Diese 
erwiesen sich jedoch im Hinblick auf die bestehende Gesetzeslage als rucht 
berechtigt. 

13.6 Gesetzesbegutachtungen -
Legislative Anregungen der VA 

Entsprechend der bisherigen Praxis war die V A auch im Rahmen des Be­
gutachtungsverfahrens zu Gesetzesentwürfen tätig, und zwar zu Entwürfen 
von Bundesgesetzen, mit denen 

• das Bundesgesetz über die Studien an Akademien (Akademie-Studien-
gesetz 1999) 

• die Novelle zur Betriebsordnung 1994 

• das Gebührengesetz 1997 

• der Entwurf eines Kindschaftsrechts-Änderungsgesetzesl999 

• der Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutterschutzgesetz 
1979, das Eltem-Karenzurlaubsgesetz, das Karenzgeldgesetz, das Ar­
beitslosenversicherungsgesetz 1977 und das Karenzurlaubsgeldgesetz 
geändert werden 

• der Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Einkommensteuergesetz 
1988 und andere Gesetze geändert werden (Steuerreformgesetz 2000) 

• der Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Umweltgesetz für 
BetriebsanJagen (UGBA) geschaffen wird und die Gewerbeordnung 
1994 

geändert werden sollte. 

Anhand der Erfahrungen aus ihrer Prüfungstätigkeit übermittelte die VA 
ihre Anregungen und Stellungnahmen dem jeweiligen Bundesministerium. 
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13.7 Internationale Kontakte 

Während die VA beim Besuch ausländischer Veranstaltungen, wie 
in den VOIjahren, sehr selektiv vorging, kam sie den Wünschen nach 
Arbeitsbesuchen ausländischer Delegationen in Wien soweit wie 
möglich wieder entgegen. 

Delegationen aus der Tschechischen Republik und aus Rußland be­
suchten die V A zum Erfahrungsaustausch und um sich über die 
Aufbau- und Ablauforganisation der VA zu informieren. Im Sep­
tember 1999 besuchte eine Delegation des Europarates (Folterver­
hütungskomitee CPT) die V A zu einem Arbeitsgespräch. 

Die VA entsandte Teilnehmer zur Konferenz der nationalen Om­
budsmänner in Paris. 

Anfragen ausländischer Ombudsmanneinrichtungen wurden beant­
wortet und Beiträge für Informationsmedien internationaler Om­
budsmannorganisationen (in FOIm einer englischen Kurzfassung des 
VA-Berichtes an den Nationalrat) zur Verfügung gestellt. 

13.8 Öffentlichkeitsarbeit 

Wie in den VOIjahren versuchte die VA mit einem monatlichen In­
formationsdienst und einem wöchentlichen Pressedienst, der ab No­
vember 1997 in Form APA-OTS-Online abgesetzt wird, Abgeordne­
te, Behördenvertreter und Medien über ihre aktuelle Tätigkeit zu 
informieren. Fallweise ergeht seitens des ORF und auch privater 
Radiosender die Einladung an die Volksanwälte zur Teilnahme an 
Fernseh- und Radiosendungen. 

Die VA betreibt seit 1996 unter .. http://www.volksanw.gv.at .. eine 
Homepage mit einem umfangreichen Informationsangebot, wobei 
seit April 2000 auch die Belichte der VA an die gesetzgebenden 
Körperschaften ab dem Jahr 1998 aufgenommen werden. 

Seit 1. April 1997 ist die VA per E-Mail unter der Adresse "post@ 
volksanw.gv.at" erreichbar. Für die Beschwerdeführer steht ein On­
line-Beschwerdeformular zur Verfügung. 
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Kor 0 sec Ingrid 

1015 Wien , Singerstraße 17 - (01) 515 05, 
Telefax 515 05/150 

Briefanschrift: 1015 Wien , Singerstraße 17, Postfach 20 
Homepage: http://www.volksanw.gv.at 

E-mail : post@volksanw.gv.at 

Volksanwälte 

S ehe n der Horst, GrSE/B K r a m m e r Christa 

(Vorsitzende vom 1. Juli 1999 bis 
30. Juni 2000) 

(Vorsitzender vom 1. Juli 2000 bis 
30. Juni 2001) 

Dr rer pol 
(Vorsitzende vom 1. Juli 2001 bis 

30. Juni 2002) 

Leiter des Geschäftsbereiches der 
Volksanwältin 

Leiter des Geschäftsbereiches des 
Volksanwaltes 

Leiter des Geschäftsbereiches der 
Volksanwältin 

Mauerer Michael Dr iur, MinR, Univ­
Lektor 

PeterneIl Gerhard Dr iur, MinR, Obst, 
GE, GrE, GrGE, St GrEZ 

Muhr Eugen Dr iur, MinR, GE, GrE 

Büro Büro 
Klinglhuber Renate, VB 

Büro 
Grünberger Helene, FOI , GM Sadler Renate, FOI , GM, SV 

Referenten 
Swoboda Paul Dr iur, MinR, GrE 
Webern Gerd Dr iur, MinR, SE, GrE 
Pacher Adelheid Dr iur, MinR 
Kastner Peter Dr iur, MinR 
Schneider-Pichler Gertrude Mag iur, MinR, GE 
Kamehl Günter Mag iur, MinR, Mjr, SE 
Mauerer-Matscher Barbara Dr iur (KU) 
Langfelder Edeltraud Dr iur 
Kleewein Wolfgang Dr iur 
Reif Alfred Mag iur 
Csebits Elisabeth Mag iur 
Tröster Heimo Mag iur 
Klock Elke Mag iur (KU) 
Posch Manfred Dr iur 
Cerny Martina Mag iur 
Fritsche Kurt, ADir, GV, SE 
Aust Johann, ADir, GV 
Schmidt Heide Mag rer soc oec Dr iur, MinR, GV (KU) 
Fuxjäger Benno Mag iur, VB 
Köhle Maria-Christine Mag iur, VB 
Hofbauer Alexandra Dr iur, VB 

Kollegialsekretariat 
Knechtl Martina, VB 

Auskunftsdienst 
Leupold Arlette Dr rer pol , MinR, GrE 

ADV 
Felder Andreas, FOI , SM 
Satzinger Christa, FOI , SM, GM 

Beschwerdekanzlei 
Österreicher Irene, SM 
Unger Sonja 

Verwaltungskanzlei 
Swoboda Paul Dr iur, MinR, GrE 
Aufinger Hans-Joachim, ADir, GV, bVM-RK, SE 
Ehm Josef, Adir 
Mitudis Brigitte, FOI , SM 
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